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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 29. Februar 1904.

Herr Grossrat!

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 2. Februar
die Einberufung einer ausserordentlichen Versammlung
des Grossen Rates auf Montag den 14. Marz 1904 be-
schlossen. Sie werden daher eingeladen, sich an diesem
Tage, nachmittags &2 Uhr, auf dem Rathaus in Bern
einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Gegenstinde sind
folgende:

Gesetzesentwiirfe

zur zweiten Beratung:

Gesetz tiber die gewerbliche und kaufménnische Be-
rufslehre.

zur ersten Beratung:

. Gesetz betreffend die Sonntagsruhe.

. Beitritt zum Konkordat betreffend Sicherheitsleistung
fiir die Prozesskosten.

. Abinderungsgesetz betreffend die Erbschafts- und
Schenkungssteuer (Bestellung einer Kommission).

. Erginzung des Gesetzes iiber die Arbeitsanstalten in
bezug auf Trinker (Bestellung einer Kommission).

. Einfiihrungsgesetz zum Bundesgesetz vom 11. Ok-
tober 1902 betreffend die eidgendssische Ober-
aufsicht iiber die Forstpolizei. (Bestellung einer
Kommission.)
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Dekretsentwiirfe :

Dekret betreffend die Feuerbestattung.

Dekret betreffend die Armenerziehungsanstalt im
Schloss Pruntrut.

Dekret betreffend die Erhebung des Linggass-
Quartiers in Bern zu einer selbstiindigen Kirch-
gemeinde.

4. Dekret iiber die Besoldungen der Vorsteher und

Lehrer der staatlichen Seminare.

b. Dekret betreffend die Amtsanzeiger (Bestellung

einer Kommission).

Vortrége :

Des Regierungsprdsidiums :
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1. Abstimmungskreis Willadingen; Verschmelzung mit
Koppigen.
2. Resultat der Volksabstimmung vom 13. Mirz 1904.

Der Direktion der Justiz:
Expropriationen.

Der Direktion der Polizei und der Sanitit:
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlassgesuche.
Der Direktion des Militirs:
Wahl von Offizieren.

Der Direktion der Finanzen:
Kiufe und Verkiufe von Domiinen.

Der Direktion der Erziehung:

Verwendung der Bundessubvention fiir die Volksschule
pro 1904 und Motion Schér.

Der Direktion der dffentlichen Bauten:
Strassen- und andere Bauten.
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Der Direktion der Forsten:
Waldkéaufe und -Verkiufe.

Der Direktion des Armenwesens:
. Erziehungsanstalt Aarwangen; Bau eines Lehrge-
béudes.
. Erziehungsanstalt Landorf; Bau eines Lehrgebdudes.
Petition der Direktionen der bernischen Armen-
erziehungsanstalten.

[SUN SR

Anziige und Anfragen :

1. Motion Briistlein vom 3. Juni 1902 betreffend Vor-
lage eines Gesetzes iiber die Erbschafts- und
Schenkungssteuer.

2. Motion Reimann vom 23. Februar 1903 betreffend
Revision des Ehrenfolgengesetzes.

3. Motion Schir vom 20. Mai 1903 betreffend Revision
des Gesetzes iiber die Hypothekarkasse.

4. Motion Moor vom 19. November 1903 betreffend
die Verwendung von Blei im Maler- und An-
streichergewerbe.

5. Motion Scheidegger vom 23. November 1903 be-
treffend die Vergebung von Staatsarbeiten.

6. Motion Lohner vom 3. Februar 1904 betreffend das
Obligationenkapital der Dekretsbahnen.

7. Motion Lohner vom. 8. Februar 1904 betreffend den
Riickkauf der Berner-Oberland-Bahnen.

Fiir den ersten Tag werden die Vortrige des
Regierungsprisidiums und der Direktionen auf die
Tagesordnung gesetzt.

Mit Hochschétzung!

Der Grossratsprisident :
F. v. Wurstemberger.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 5. Mirz 1904.

Herr Grossrat!

Im Einverstindnis mit dem Regierungsrat erginze
ich das Kreisschreiben vom 29. Februar dahin, dass
in der am 14. Mirz 1904 beginnenden Grossratssession
und zwar in der Sitzung vom 14. Mérz auch zur
Behandlung gelangen wird:

Das Demissionsgesuch des Herrn Regierungsrat
Scheurer.

Eine allfillige Ersatzwahl wird auf den 16. Mirz
festgesetat.
: Mit Hochachtung!

Der Grossratsprisident
F. von Wurstemberger.

(14. Mirz

1904.)

Erste Sitzung.

Montag den 14. Mirz 1904,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender : Prisident v. Wurstemberyer.

Der Namensaufruf verzeigt 186 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 49 Mitglieder,wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bauer, Biihler (Frutigen),
Burrus, Chappuis, Comte, Fleury, Fliickiger, Hostett-
ler, Houriet (Courtelary), Houriet (Tramelan), Konig,
Michel (Interlaken), v. Muralt, Stucki (Ins), v. Watten-
wyl, Weber (Porrentruy), Wyder, Z’graggen; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Aeber-
sold, Albrecht, Amrein, Blanchard, Boinay, Brahier,
Brand, Christeler, Cortat, Crettez, Cueni, Erard, Fru-
tiger, Glatthard, Gouvernon, Gresly, Grosjean, Gurt-
ner, Henzelin, Jdggi, Kuster, Marolf, Mouche, Ro-
bert, Rossé, Riiegsegger, Siegenthaler, Stettler, Vogt,
Vuilleumier, Wiilti.

An Stelle des entschuldigt abwesenden Herrn Hou-
riet wird Herr Grossrat Stauffer (Corgémont) als
Stimmenzéhler bezeichnet.

Tagesordnung:
Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz iiber die gewerbliche und
kaufmidnnische Berufslehre.

Kindlimann, Berichterstatter der Kommission.
Die Kommission hat den Entwurf durchberaten und
ist zur Berichterstattung bereit; dagegen hat die Re-
gierung die Abidnderungsvorschlige noch nicht be-
handelt. Es sollte daher die Beratung auf die zweite
Woche verschoben werden; sie in der ersten Woche
schon' vorzunehmen, ist fast unméglich.

Auf die zweite Woche verschoben.
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Gesetz betreffend die Sonntagsruhe.

Lenz, Prisident der Kommission. Die Vorlage ist
von der Kommission vorberaten und kann behandelt
werden. Ich beantrage, sie auf die Traktandenliste
von, Donnerstag zu nehmen.

Zustimmung.

Beitritt zum Konkordat betreffend Si-
cherheitsleistung fir die Prozess-
kosten.

Auf Antrag des Prisidenten wird beschlossen, das
Geschift heute zu behandeln.

Abinderungsgesetz betreffend die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer (Be-
stellung einer Kommission).

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Finanzdirektors.
Die frithere Kommission trat ausser Funktion. Aber die
Frage sollte doch in einer nichsten Sitzung wieder
aufgenommen und eine neue Kommission ernannt
werden.

Burkhardt. Ich glaube, es sei unniitz, das Erb-
schaftssteuergesetz zu behandeln, hevor das Steuer-
gesetz bereinigt ist. Dasselbe ist mit dem grossen
Eisenbahnsubventionsdekret dem Volke serviert und
trotzdem griindlich bachab geschickt worden. Ich
bin iiberzeugt, dass damals Tausende nur aus Dank-
barkeit fiir die andere, die Eisenbahnvorlage, zum
Erbschaftssteuergesetz gestimmt haben, und fiir mich
steht fest, dass im gegenwirtigen Zustand unserer
Steuerverhiltnisse das Gesetz vom Volke nie ange-
nommen wird. Wir haben ja in einzelnen Abteilun-
gen unseres Steuerwesens eine vollige Anarchie. Der
Grundbesitz zahlt 3,760,000 Fr., das Einkommen drit-
ter Klasse 645,000 Fr.; das ist ein Verhiltnis, zu
dem auch der nicht ndher Eingeweihte sagen muss,
es gehe da nicht mit rechten Dingen zu. Der Bauer
zahlt dreimal so viel Erbschaftssteuer wie der Bor-
sianer, und da glauben die Herren noch, der Bauern-
stand werde zu einem solchen Gesetze stimmen? In
den Stiddten haben wir die kleinen Geschifte; die
klagen schon lange, dass sie vom Hundert gleich
viel steuern miissen, wie das grosse Warenhaus mit
vielen hunderttausend Franken Betriebskapital. Man
hat, als man das Armengesetz beriet und annahm,
hiefiir eine Steuererhohung von 0,75 0/, vom Ein-
kommen und 0,50 9/,, vom Vermdogen bewilligt. Das
Volk nahm das an, weil es sich hier um eine gute
Sache handelte. Aber man sagte damals, es miisse
ein anderes Steuergesetz geschaffen werden, welches
die kleinen Vermogen und Einkommen um das wieder
entlastet. Ich bin deshalb der Meinung, wir sollten
sofort wieder hinter das Steuergesetz gehen. Der Ein-
wendung, wir hiitten jetzt keinen Finanzdirektor, und
dem neuen Finanzdirektor sollte doch Zeit gelassen
werden, sich einzuarbeiten, was bei der grossen Ar-
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beitslast wohl ein Jahr erfordern konne, mochte ich
doch entgegenhalten, dass wir noch acht Regierungs.
rite haben; einer der Herren wird wohl imstande
sein, die Redaktion des Gesetzes zu iibernehmen. Ich
bin iberzeugt, dass, wenn wir Herrn Ritschard beauf-
tragen, er es tun wird und wir vor einem halben Jahre
das Gesetz haben werden. Die Vorarbeiten fiir das
Steuergesetz sind gemacht; wir haben solche in Hiille
und Fiille; wir haben eine Steuerstatistik, welche uns
beweist, in welch unverhiltnismissig hohem Masse
der kleine Grundbesitz belastet ist. Das Beste wiirde
sein, wenn wir das Erbschaftssteuergesetz gleich in
das Gesetz iiber die direkten/'Steuern einbeziehen wiir-
den, in das es seiner Natur nach hineingehort.

Ich stelle daher den Antrag, das Erbschaftsgesetz
mit dem Steuergesetz zu beraten und vorzulegen und
es der in Funktion stehenden Kommission fiir das
Gesetz iiber die direkten Steuern zuzuweisen.

Prisident. Wird ein Antrag gestellt betreffend die
Mitgliederzahl der zu bestellenden Kommission fiir das
Erbschaftssteuergesetz ?

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Finanzdirektors,
Ich beantrage Bestellung aus 9 Mitgliedern.

Burkhardt hilt an seinem Antrag, das Geschiift
der Steuergesetzkommission zu iiberweisen, fest.

In der Abstimmung wird der Antrag der Regie-
rung, eine Neunerkommission zu bestellen, mit Mehr-
heit angenommen. — Das Bureau wird beauftragt,
die Kommission zu ernennen. :

Erginzung des Gesetzes iiber die Arbeits-
anstalten in bezug auf Trinker.

Joliat, Polizeidirektor. Der Entwurf ist fertig und
vorgelegt, aber von der Regierung noch nicht be-
handelt. Das wird nichstens geschehen. Ich bean-
trage Einsetzung einer Kommission von 7 Mitglie-
dern durch das Bureau.

Beschlossen.

Einfiithrungsgesetz zum Bundesgesetz
iber die Forstpolizei.

v. Wattenwyl, Forstdirektor. Das Gesetz ist fer-
tig und liegt dem Regierungsrate vor. Es sollte be-
reits im Mai zur Beratung gelangen konnen; daher
sollte eine Kommission bestellt werden. Mit Riick-
sicht darauf, dass dieses Einfithrungsgesetz zum Bun-
desgesetz eine Menge fritherer Verordnungen und Er-
lasse aufheben wird, sollten in dieser Kommission
alle Teile des Kantons vertreten sein, damit die Ver-
hiltnisse nach allen Richtungen erortert und gewiir-
digt werden kénnen. Ich mochte Thnen daher bean-
tragen, es sei das Bureau mit der Bestellung einer
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Kommission von 13 Mitgliedern in diesem Sinne zu
beaulftragen.

Beschlossen.

Dekret betreffend Feuerbestattung.

Maurer, Prisident der Kommission. Das Geschift
ist vorberaten und kann behandelt werden. Doch
liegt mir die Pflicht ob, dem Grossen Rate Kenntnis
zu geben von einem Briefe des Herrn Chappuis, der
die Minderheit der Kommission bildet, und der wiinscht,
es mochte das Feuerbestattungsdekret in dieser Ses-
sionswoche noch nicht beraten werden, da er ver-
hindert ist, an den Verhandlungen teilzunehmen. Ich
hoffe, dass es moglich sei, diesem Wunsche zu ent-
sprechen, in der Voraussetzung, dass die Session
nichste Woche fortgesetzt werde; wenn nicht, miisste
ich Ihnen den Antrag stellen, das Geschéft noch in
laufender Woche zu erledigen. Von vielen Seiten wird
verlangt, dass dasselbe einmal erledigt werde, so na-
mentlich in Eingaben der bernischen Genossenschaft
fir Feuerbestattung, des bernischen Vereins fiir Volks-
gesundheitspflege und des bernischen Ingenieur- und
Architektenvereins.

Wyss. Ist Herr Chappuis das einzige Mitglied der
Kommissionsminderheit ?

Maurer. Ja!

Wyss. Dann sollte ihm doch Gelegenheit gegeben
werden, seinen Standpunkt hier im Grossen Rate zu
vertreten; das Gesuch ist in diesem Falle gewiss ge-
rechtfertigt.

M. Péquignot. Je propose de renvoyer ce trac-
tandum & une prochaine session du Grand Conseil.

Messieurs, je ne veux pas revenir sur les con-
sidérations que j’ai déja exposées dans cette enceinte.
Je me bornerai purement et simplement & dire que
notre liste de tractanda est passablement chargée;
que dans cette liste figurent des objets, d'un ordre
autrement important que celui consistant a donner
satisfaction & quelques sportsmen qui veulent se
payer le luxe de faire griller leurs tibias (Rires).

Nous avons, par exemple, la loi sur le repos do-
minical, la loi sur les apprentissages et d’autres ob-
jets bien plus intéressantes que le décret sur la cré-
mation, qui intéresse le peuple bernois comme un
poisson se soucie d’une pomme.

Je vous propose, dés lors, étant donnés les trac-
tandas importants qui figurent sur la liste des objets
a traiter, de renvoyer l'examen de celui-ci & une
prochaine session.

Il v a six mois, sauf erreur, j’ai déja fait ici la
méme proposition, et j’ai rencontré dans cette enceinte
65 vois pour soutenir ma proposition. J'éspere que,
cette fois encore, il en sera de méme, vu le peu
d’'importance de cet objet, sauf peut-étre pour ces
messieurs qui appartiennent & des sociétés créma-

tionistes. — S’ils sont si pressés que cela, leur dé-
pouille mortelle pourra étre briilée a Bale, a Zurich,
a Genéve — mais le Grand Conseil a toute autre
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chose a faire que de s’occuper d’un décret dont, je
le répete, le peuple bernois ne se soucie absolument
pas.

Scheidegger. Ich nehme an, dass wir néchste
Woche werden fortfahren miissen. Man kann also
dem Wunsche des Herrn Chappuis Rechnung tra-
gen durch Verschiebung auf nichsten Montag oder
Dienstag. Unbedingt sollte aber die Angelegenheit ein-
mal erledigt werden.

Abstimmung.

Fiir Behandlung in dieser Session . 135 Stimmen.
Fir Verschiebung auf néichste Session 16 »

Gestutzt auf die vorangegangene Diskussion nimmt
der Prasident an, es werde das Traktandum auf nichste
Woche angesetzt.

Dekret betreffend die Armenerziehungs-
Anstalt im Schloss Pruntrut.

Ritschard, Direktor des Armenwesens. Das De-
kret ist von der Regierung durchberaten. Es wurde
aber beschlossen, dasselbe den Gemeinden des Amts-
bezirks Pruntrut zur Ansichtsiusserung mitzuteilen.
Sobald die Antworten der Gemeinden eingelangt sein
werden, wird das Dekret nochmals zur Behandlung
in der Regierung kommen; dann wird es dem Gros-
sen Rate zugehen.

Dekret betreffend Erhebung des Ling-
gassquartiersin Bern zu einer selbst-
stdndigen Kirchgemeinde.

Auf den Wunsch von Oberst Roth wird beschlossen,
dasselbe auf die Tagesordnung von morgen Diens-
tag zu setzen.

Dekret iiber die Besoldungen der Vorsteher
und Lehrer der staatlichen Seminare.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens. Das De-
kret ist von der Regierung behandelt; es ist dringlich
und sollte noch in laufender Session erledigt werden.

Dasselbe wird auf den Antrag Gobats der Staats-
wirtschaftskommission tberwiesen.

Dekret betreffend die Amtsanzeiger.

Minder, Direktor des Gemeindewesens. Da diese
Angelegenheit von aktuellem Interesse ist, hauptsiich-
lich fir sdmtliche Gemeinden des Kantons, welche
die Amtsanzeiger eingefithrt haben, sowie fiir den
Verband bernischer Zeitungsverleger, die in Sachen
noch mehr oder weniger uneins sind, so halte
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ich es fiir angezeigt, dass Sie eine Kommission
von 11 Mitgliedern bestellen, wobei auch auf eine
gewisse Vertretung aus den Kreisen der Juristen-
welt Bedacht genommen werden sollte, indem die
Frage der Zuldssigkeit eines Ausfiihrungserlasses
zum Vereinfachungsgesetz von 1880 gepriift werden
sollte. Die Regierung beauftragte die Gemeindedirek-
tion, eine Verordnung vorzulegen. Bis das geschehen,
fand sie, es wire vielleicht angezeigt, in Form eines
Dekretes die Einfithrungsbestimmungen zu erlassen.
Der Grosse Rat hatte sich schon in den achtziger
Jahren mit einem beziiglichen Entwurf zu befassen;
damals verlief die Sache im Sand. Ich mochte IThnen
also beantragen, heute schon eine Kommission von
11 Mitgliedern zu ernennen.

Biihlmann. Ich méchte mich dagegen aussprechen,
dass man die Praxis einschligt, Kommissionen zu be-
stellen fiir Entwiirfe, die noch gar nicht vorliegen.
Schon frither wurde wiederholt diese Praxis einge-
schlagen, aber doch nur in ganz dringenden Angele-
genheiten, wo man sicher war, dass sie in niichster
Zeit behandelt werden konnten. Nun will man das
Gleiche tun fiir eine ganze Reihe von Entwiirfen,
bei denen irgend welche Vorlagen der Regierung noch
nicht zu haben sind. Diese Praxis sollten wir nicht
einreissen lassen fiir alle moglichen Entwiirfe. Laut
Reglement kann ein Mitglied, welches in einer Kom-
mission sitzt, nicht gleichzeitig einer andern Kom-
mission angehéren. Nun haben wir eine Reihe von
Kommissionen, welche schon Jahre lang, bis zu zehn
Jahren, auf dem Verzeichnis figurieren, aber noch
nie einen Entwurf zur Beratung erhielten. Ich michte
also beantragen, grundsitzlich diesen Weg nicht mehr
zu betreten, ausgenommen in ganz dringenden Fiillen,
und im vorliegenden Falle die Ernennung der Kom-
mission zu verschieben, bis eine Vorlage der Regie-
rung da ist.

Diirrenmatt. Die Bemerkungen des Herrn Biihl-
mann sind jedenfalls grundsitzlich richtig. Ich mache
aber darauf aufmerksam, dass dieses Traktandum nun
schon seit 14 Jahren in der Schublade des Grossen
Rates oder doch im Regierungspult liegt. Schon 1888
ist es im Depot gelegen; doch ist die Regierung nicht
dazu gekommen, die Sache in Fluss zu bringen. Nun
wird aber doch eine Vorlage bereit sein, da Herr
Regierungsrat Minder selber die Kommission wiinscht,
und da jetzt der erste Schritt seitens der Regierung
getan, mochte ich nicht, dass der Grosse Rat ihr in
den Arm fillt, sondern dass dies anerkannt und von
den im fibrigen richtigen Ausfithrungen Biihlmanns
eine Ausnahme gemacht werde. Es ist nach diesem
Gesetze lange genug gerufen worden,

Abstimmung.

Der Antrag der Regierung, das Bureau solle cine
elfgliedrige Kommission ernennen, erhilt die Mehr-
heit.

Abstimmungskreis Willadingen.

Bereit.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Resultat der Volksabstimmung vom
13. Midrz 1904.

Auf Donnerstag angesetzt.

Verwendung der Bundessubvention fir die
Volksschule pro1904 und Motion Schér.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens. Das Ge-
schift ist von Regicrung und Kommission durchbe-
raten.

Es wird beschlossen, dasselbe auf die Tagesordnung
von Dienstag zu setzen.

Strassen- und andere Bauten.

Morgenthaler, Baudirektor. Wie ich schon in letz-
ter Sitzung sagte, kann die Vorlage iiber Strassen-
bauten erst im Mai vor den Grossen Rat kommen,
wenn die Staatswirtschaftskommission ihr Programm
fir die Verwendung des vorhandenen Budgetkredits
vorgelegt haben wird. Die Sache ‘erfordert um so
mehr Zeit, da vom letzten Jahre grosse Ueberschrei-
tungen des Kredites bestehen, die Bauvorschiisse be-
stdndig zunehmen und man sich wohl iiberlegen muss,
wie die vorhandenen massenhaften Projekte beriick-
sichtigt werden sollen. Im {ibrigen ist der Entwurf
fertig.

Petition der Direktionen der bernischen
Armenerziehungsanstalten.

Ritschard, Direktor des Armenwesens. Das Ge-
schift wurde auf den speziellen Wunsch der Peten-
ten hin auf die Traktandenliste genommen.

Mosimann. Wie Sie aus der Petition horten, ist
die Angelegenheit sehr dringlich. Die Anstalten wer-
den immer mehr mit solchen « bosen» Pfleglingen be-
lastigt. Der Grosse Rat hat vor Jahren einstimmig eine
Motion, welche hier Wandel schaffen sollte, ange-
nommen. Nun ist die Sache wieder liegen geblieben,
obschon auch die Direktion des Armenwesens genau
weiss, dass dieselbe akuter Natur ist. Sie hat viele
solcher Pfleglinge, mit denen sie die Anstalten «be-
schert ». Gegenwiirtig sind 130—140 derselben so un-
tergebracht. Wohl war schon im Jahre 1892 unter
dem damaligen Armendirektor Herrn Riz, der alle
Anstalten besucht hatte, eine Kommission gebildet wor-
den. Es kam dann ein Wechsel in der Direktion des
Armenwesens, und spéter hatte der Armendirektor
mit dem neuen Armengesetz vollauf genug zu tun.
Nachdem schon vor zehn Jahren die Angelegenheit
hiitte vor den Grossen Rat kommen sollen, sollte nun
doch ein Schritt vorwirts gemacht werden. Wie Sie
héren, machen sich die Anstaltsdirektoren anheischig,

1904. 34%
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dem Armendirektor an die Hand zu gehen. Damit
die Beratung stattfinden kann, beantrage ich lhnen,
entgegen der vorhin von Herrn Biithlmann verfochte-
nen Ansicht, schon heute eine Kommission von 9
Mitgliedern einzusetzen und durch das Bureau be-
stellen zu lassen. Es sitzen Herren im Grossen Rate,
die jahrelang Anstaltsverwalter waren, die Materie
also so gut kennen wie die Regierung selber.

Ritschard, Armendirektor. Ich glaube, der An-
trag des Herrn Mosimann diirfte etwas verfritht kom-
men, und der richtige Weg wire, wenn man die Pe-
tenten an die Regierung weisen und diese in einem
Bericht an den Grossen Rat sich dussern wiirde. Ich
will gleich bemerken, dass es auch einen andern Weg
gibt als den von den Anstaltsvorstehern vorgeschla-
genen, einen Weg, den ich, bessere Belehrung vorbe-
halten, fiir den richtigern halte, ndmlich folgenden :

Unsere Armenanstalten sind entstanden aus der
Initiative der Gemeinden. Diese haben die Pflicht,
fir die Verpflegung der Armen zu sorgen; sie haben
eingesehen, dass mit der Privatpflege nicht auszu-
kommen sei; deshalb sind sie ganz richtig und ra-
tionell zur Errichtung von Anstallen geschritten und
haben bezirks- oder gemeindeweise in allen Landes-
teilen solche errichtet. Nun hat ies sich herausge-
stellt, dass diese Anstalten, wie sie heute bestehen,
einen gewissen Defekt haben, ndmlich den, dass da
alle moglichen Elemente vereinigt werden, die, wie
richtig gesagt wurde, fiir die Anstalten eine Plage und
eine Last sind, und eine Beeintrichtigung vieler an-
derer Pfleglinge. Dieser andere Weg nun, der auch
des nihern beleuchtet werden wird, wire der, von
den Gemeinden aus eine solche zentrale Anstalt zu
griinden. Die sdmtlichen bestehenden Anstalten —-
hinter denselben stehen ja die Gemeinden — wiir-
den sich vereinigen und sagen: «Da haben wir
Elemente, die wir gerne abgeben wiirden; daher
grimden wir eine Anstalt, in der wir sie unter-
bringen konnen.» Es hitte das den grossen Vorteil,
dass die Verwaltung dieser Anstalt von den Gemein-
den gefiihrt wiirde, und dass man den Staat nicht
in ein neues Geschift hineinzieht, welches von den
Gemeinden viel richtiger und rationeller besorgt wird.
Damit soll nicht gesagt sein, dass der Staat sich nicht
in weitgehendem Masse an der Griindung und dem
Unterhalt der Anstalt beteiligen wiirde. Er wiirde
jedenfalls aus dem Kranken- und Armenfonds den
grossern Teil der Baukosten bestreiten, sowie Bei-
trige in Form von Kostgeldern und anderweitigen
Leistungen iibernehmen wie bisher. Auf diesem Wege
wiirde, so glaube ich, die Frage rationeller gelost;
es wiirde dadurch eine gewisse notwendige Bezie-
hung geschaffen zwischen den Verpflegungsanstalten
und dieser Zentralanstalt.

Dies nur, damit Sie sehen, meine Herren, dass
die Armendirektion sich mit der Sache auch beschiiftigt
hat. Es ist das ein Gegenstand, der mir sehr nahe
liegt, und dem ich alle Sympathie entgegenbringe;
aber iiber die Art der Ausfithrung kann man eben
verschiedener Meinung sein. Wir wiirden auch ohne
diese Petition in Sachen einen Bericht an den Grossen
Rat erstattet haben. Wenn Sie einmal diesen Bericht
der Regierung haben, wird dann auch der Moment
fur die Bestellung der Kommission gekommen sein;
heute wire dies, wie gesagt, wverfriiht.

(14. Mirz 1904.)

Mosimann. Was Herr Ritschard sagte, hat nicht
recht Faden. Erstens hat die Kommission der Ar-
menanstaltsdirektionen lange beraten, pb man an die
Regierung oder an den Grossen Rat gelangen wolle.
Gestiitzt darauf, dass der Grosse Rat die Motion sei-
nerzeit einhellig erheblich erklirt hatte, glaubten wir,
an diesen wachsen zu miissen. Zweitens: Wenn Herr
Ritschard glaubt, es sei Sache der Gemeinden be-
ziehungsweise der Anstalten, sich zusammenzutun,
so muss doch darauf aufmerksam gemacht werden,
dass dies sehr umstindlich wire, und dass schliess-
lich doch der Grosse Rat sich mit der Sache be-
fassen muss, wenn sie zu einem gedeihlichen Ende
kommen soll. Daher sollte man heute nach meinem
Vorschlag vorgehen. Das Geld wird zum grossen Teil
aus der Staatskasse oder aus dem Kranken- und Ar-
menfonds genommen werden. Noch sind in letzterem
anderthalb Millionen zur Verfiigung. Ich stelle Thnen
auch im Namen anderer Kollegen, welche hier sitzen .
und die Angelegenheit beraten haben, den Antrag,
heute die Kommission zu bestellen.

Pulver. Wenn Herr Regierungsrat Ritschard be-
antragt hitte, man solle die Angelegenheit an die
Regierung weisen, so hitte ich die Bitte damit ver-
bunden, die Regierung mochte dafiir sorgen, dass
in nichster Session die Beratung folgen konnte. Wenn
aber die Perspektive eroffnet wird, dass die ganze
Angelegenheit den Gemeinden zuzuschieben wire, so
kann ja der Bericht des Regierungsrates nicht viel
anderes sagen, als was wir heute gehort haben. -Also
kénnen wir heute schon Stellung nehmen. Diejenigen
Elemente, welche der Staat heute wirklich tibernimmt,
unterscheiden sich nur dadurch von den andern, dass
sie nicht ganz arbeitsfihig sind; die bosartigen Ele-
mente aber, die aus irgend einem Grunde nicht bei
uns untergebracht werden konnen, die will der Staat
nicht, weil er sie nicht brauchen kann, weil sie ihm
keine Arbeitskrifte bieten. Diesen Standpunkt aber
miissen wir zum vornherein bekidmpfen; diese Ele-
mente gehéren nicht den Gemeinden, sondern dem
Staate. Ich habe auf diesen wunden Punkt je und
je hingewiesen; es ist Zeit, dass hier etwas gehe, und
darum kann ich den Antrag Mosimann nur unter-
stiitzen.

Witschi. Ich mochte meinerseits den Antrag Mosi-
mann ebenfalls unterstiitzen. Wir wissen, dass schon
viel iber diese Sache geredet wurde. Wir haben der
boswilligen und irrsinnigen Elemente viele. Wohl hat
man uns vertrostet, wir konnten dieselben ja nach
Bellelay abgeben. Wie ging das? Man machte aller-
dings Anzeige und wollte die Leute abschieben; aber
dann kam Bericht, es sei kein Platz mehr. So konnte
man dann ein halbes Jahr lang warten, bis die Be-
willigung zur Abgabe von einem oder zwei solcher
Pfleglinge kam. Da diese Leute teilweise irrsinnig
sind, ist es Pflicht und Sache des Staates, dass er
fur sie sorge. Ich glaube deshalb, der Grosse Rat
solite heute auf die Eingabe der Armenanstaltsdirek-
tionen eintreten und sorgen, dass eine Anstalt zur
Unterbringung derartiger Elemente gebaut wird, die
unsere Pfleglinge in allen Beziehungen genieren.

Prisident. Da die Diskussion nicht weiter be-
niitzt wird, schreiten wir zur Abstimmung.
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Abstimmung.

Der Antrag Mosimann, eine Neunerkommission zu
ernennen, erhilt die Mehrheit gegeniiber dem Antrag
Ritschard.

Das Bureau wird mit der Bestellung der Kommis-
sion beauftragt.

Motion Briistlein betreffend Vorlage ei-
nes Gesetzes iiber dieErbschafts-und
Schenkungssteuer.

Wird durch die Vorlage der Regierung hinfillig.

Motion Reimann betreffend Revision des
Ehrenfolgengesetzes.

Reimann erklirt, er iiberlasse es dem Priisidenten,
den Tag fiir die Behandlung seiner Motion anzusetzen.

Motion Schidr betreffend Revision des
Gesetzes iiber die Hypothekarkasse.

Schir wiinscht Ansetzung auf niichsten Montag.

Motion Moor betreffend Verwendung von Blei
im Maler- und Anstreichergewerbe.

Moor. Die Sache konnte behandelt werden, wenn
der Sprechende nicht durch ein schweres Augenleiden,
welches ihm jegliches Lesen und Schreiben verbietet,
verhindert wire, die Motion selbst zu begriinden. Viel-
leicht ist aber einer der Herren Kollegen im Falle
die Begriindung zu iibernehmen. Ein sehr sorgfiltig
gesammeltes Material wiirde ich in diesem Falle gerne
zur Verfiigung stellen.

Motion Scheidegger betreffend Vergebung
von Staatsarbeiten.

Scheidegger. Da ich noch verschiedene Auskiinfte
von einzelnen Departementen haben muss und die
Handelskammer die Frage noch nicht erledigt hat,
sollte die Behandlung verschoben werden.

Beschlossen.
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Motion Lohner betreffend das Obligationen-
kapital der Dekretsbahnen.

Lohner wiinscht Ansetzung auf Montag, desglei-
chen fiir seine zweite Motion betreffend den Riickkauf
der Berner-Oberlandbahnen.

M. Péquignot. — Avant que 'on passe & l'ordre
du jour, permettez moi d’exprimer un désir, c’est celui
de voir figurer sur la liste des tractandas de la pro-
chaine session du Grand Conseil le projet de loi
prévoyant linstitution d'un tribunal administratif.

L’art 40 de la constitution cantonale, entrée en
vigueur il y a dix ans, prévoit ce qui suit:

«La loi instituera un tribunal administratif et déter-
minera ses attributions .»

Une commission spéciale avait été nommée a 'effet
de discuter le projet du gouvernement, il y a de cela a
peu prés deux ans, si je ne fais erreur. Le président
de cette commission, M. Grieb, d’accord avec la Staats-
wirtschaftskommission, qui avait été aussi chargée
d’examiner la question, proposa au Grand Conseil
d’ajourner la discussion de cette loi, jusqu'a ce que
le nouveau projet de loi sur I'impdt fat arrivé a chef.
M. Grieb avait plus ou moins donné l’assurance que
le nouveau projet de loi d’impot serait traité dans
le cours de l'année 1903. Mais nous n’avons rien
vu venir, et il est & prévoir qu'il s’écoulera encore
un laps de temps considérable, avant que ce projet
de loi sur l'impot soit définitivement discuté par le
Grand Conseil et adopté par le peuple.

Messieurs, les réclamations, en ce qui concerne
les taxes fiscales et leur mode de fixation, deviennent
de plus en plus nombreuses. Le fait que I'Etat est
en méme temps juge et partie, indigne nos populations.
Il est nécessaire de mettre une bonne fois terme a
cet état de choses. C’est le motif pour lequel je me

permets d’exprimer le désir — bien entendu, sauf
meilleure information de la part du président de la
commission spéciale — d’exprimer le désir, dis-je,

de voir le projet de loi prévoyant l'institution d'un
tribunal administratif figurer sur la liste des tractan-
das de la prochaine session du Grand Conseil. Peut-
étre M. le président du gouvernement sera-t-il & méme
de fournir quelques explications & cet égard. En tous
cas, je désire, pour mon compte personnel, voir cesser
un état de choses qui devient absolument intenable.

Grieb. Herr Péquignot befindet sich im Irrtum.
Die Kommission fiir die Vorlage betreffend Schaffung
eines Verwaltungsgerichtes ist durch einen Beschluss
des Grossen Rates begraben worden. Ich kann also
nur meine personliche Ansicht dussern, und da gebe
ich Herrn Péquignot Recht, wenn er sagt, dass etwas
getan werden sollte. Als man seinerzeit den Be-
schluss fasste, glaubte man, bis spitestens 1903 da-
zu zu kommen, das Steuergesetz zu beraten. Dies ist
nun nicht eingetreten. Der Ruf nach einem Verwal-
tungsgericht wird aber immer dringender; deshalb
sollte ein Schritt vorwirts, so oder anders, getan
werden. Die Kommission aber besteht nicht mehr.

Gobat, Regierungsprisident. Herr Priasident, meine
Herren: Der Regierungsrat erhielt am 25. Januar fol-
gendes Schreiben von Herrn Regierungsrat Scheurer:
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Bern, den 22. Januar 1904.

An den Regierungsrat des Kantons Bern.
Hochgeehrte Herren Kollegen!

Mein Gesundheitszustand ldsst immer noch zu wiin-
schen iibrig und der mir gewihrte Urlaub geht nich-
stens zu Ende, ohne dass ich im Stande bin, die Ge-
schiifte meiner Direktion wieder zu iitbernehmen. Den
mir von den Aerzten angerathenen Aufenthalt an der
Riviera habe ich verschiedener Hindernisse wegen
immer verschieben miissen, nun gedenke ich aber,
morgen nach Nervi zu verreisen. Ich beabsichtige,
bis Ende Februar oder Anfang Mirz dort zu bleiben
und hoffe durch den dortigen Aufenthalt wenigstens
soweit gekriftigt zu werden, um wihrend den néchsten
Wochen die noch riickstiindigen Geschiifte der Finanz-
direktion erledigen zu konnen. Das hingegen wage
ich nicht zu hoffen, dass meine Wiederherstellung eine
so vollstindige sein wird, um bis zu Ende der Amts-
dauer im Amte verbleiben zu konnen. Ich habe mich
deshalb entschlossen, auf Ende April ndchsthin von
der seit 1878 innegehabten Stelle eines Regierungsrates
zuriickzutreten.

An Sie, Hochgeehrte Herren Kollegen! stelle ich
hiermit das hofliche Gesuch:

1. Sie mochten dem Grossen Rate von meiner De-
mission Kenntnis geben und ihm beantragen, mir auf
30. April 1904 die Entlastung zu erteilen.

2. Mir den Urlaub bis'Ende Februar eventuell erste
Tage Mirz zu verlingern.

Mit Hochachtung!

Scheurer, Regierungsrat.

Das Schreiben war datiert vom 22. Januar. Mit
Riicksicht darauf, dass es nicht ganz ausgeschlossen
war, dass die erschiitterte Gesundheit des Herrn Scheu-
rer wieder hergestellt werden konne, glaubte der Re-
gierungsrat, nicht sofort auf dessen Demissionsge-
such eintreten zu miissen; er gab vielmehr die Hoff-
nung nicht auf, Herrn Scheurer bald wieder gesund
in den Grossratssaal eintreten zu sehen. Daher be-
schlossen wir, dass Demissionsgesuch des Herrn
Scheurer vorldufig zu behalten und demselben keine
Folge zu geben; wir schrieben dies Herrn Scheurer
und ersuchten ihn, auf seiner Demission bis auf wei-
teres nicht beharren zu wollen. Das geschah. Herr
Scheurer ging nach dem Siiden; aber nach einiger
Zeit, nachdem er zuriickgekehrt war, erhielten wir
unter dem 2. Miirz abhin ein neues Schreiben, durch
welches er uns ersuchte, sein Demissionsgesuch nun-
mehr dem Grossen Rate vorzulegen, da der Erfolg
der Kur im Siiden nicht derart sei, dass er die Ge-
schiifte in absehbarer Zeit tibernehmen konnte.

Daraufhin hat die Regierung am 5. Mirz beschlos-
sen, dass Demissionsgesuch dem Grossratsprisiden-
ten zur Aufnahme in das Traktandenverzeichnis der
nichsten, am 14. Mirz beginnenden Session des Gros-
sen Rates zur Kenntnis zu bringen.

Wir bestitigen Ihnen heute diesen Beschluss. So
sehr wir bedauern miissen, gezwungen zu sein, den
Antrag zu stellen, mochten wir Sie dringend ersuchen,
fur Wiederbesetzung der durch den Riicktritt des Herrn
Scheurer vakant werdenden Stelle eines Mitgliedes
der Regierung in dieser Session besorgt zu sein, ob-
schon Herr Scheurer erst auf 30. April niichsthin seine

(14. Mirz 1904.)

Demission eingereicht hat, wie er uns letzthin besta-
tigt hat, da er hofft, einige dringende Geschifte noch
besorgen zu konnen. Wir iiberlassen es Ihnen, meine
Herren, die Form zu finden, in welcher Sie die De-
mission des Herrn Scheurer annehmen wollen.

Prisident. Meine Herren! Wir haben soeben vom
Berichterstatter des Regierungsrates gehort, dass die
schon seit einiger Zeit befiirchtete Demission des Herrn
gegierungsrats Scheurer nun zur Tatsache gewor-

en ist.

Leider ist dieses Demissionsgesuch durch die er-
schiitterte Gesundheit dieses bewihrten und umsich-
tigen Staatsmannes nur zu begriindet und sind wir
gezwungen, dasselbe zu genehmigen.

Herr Scheurer hat vor 26 Jahren unter sehr schwie-
rigen Verhiltnissen das Amt eines Finanzdirektors
des Kantons Bern iibernommen und dasselbe, so lange
es ihm seine Kriifte erlaubten, treu, gewissenhaft
und mit Aufopferung gefithrt. — Der Kanton Bern
sowohl, als der Grosse Rat und nicht zum mindesten
der Regierungsrat verlieren in Herrn Scheurer eine
eminente Kraft und Stiitze.

Moge ein ruhiger Lebensabend Herrn Scheurer fiir
all seine Mithe und treue Pflichterfiillung lohnen.

Ich ersuche Sie, zur Ehre und in Anerkennung
der grossen Verdienste des Herrn Regierungsrats
Scheurer sich von Ihren Sitzen zu erheben.

Geschieht.

Priisident. Da das Wort nicht weiter verlangt wird,
ist die Diskussion geschlossen. — Dem Demissions-
gesuch des Herrn Regierungsrat Scheurer ist daher
entsprochen und es wird Herrn Scheurer unter bester
Verdankung der geleisteten Dienste die Entlassung aus
dem Staatsdienst auf 30. April a. c. gewihrt. — Ich
mochte Thnen beantragen, die Ersatzwahl fiir Herrn
Scheurer auf nichsten Mittwoch anzuberaumen.

Diirrenmatt. Mich diinkt, die Zeit wire etwas kurz
bemessen, wenn wir schon nichsten Mittwoch zur
Neuwahl schreiten. Wir sind von dieser Demission
doch einigermassen wie von einem ‘Blitz aus heiterem
Himmel getroffen worden. Es hat in letzter Session
niemand daran gedacht, dass in der nichsten Session
zu dieser Wahl geschritten werden miisse; man hat
wirklich nicht geglaubt, jetzt schon nach einem Ersatz
fir Herrn Scheurer sich umsehen zu miissen, und hatte
hiezu auch keine Gelegenheit. Nun wurde gerade bei
Anlass der Diskussion iiber die direkte oder indirekte
Wahl der Regierung das als ein Vorteil der Wahi
durch den Grossen Rat hingestellt, dass diese Korper-
schaft die Kandidaten besser kenne als das Volk. Ich
halte aber dafiir, dass es auch dem Grossen Rate
nicht méoglich sei, von Montag bis Mittwoch wirklich
einen Kandidaten, den alle kennen, zu wihlen. Man
hat zwar Namen -gehort in der Presse, zum Teil
Namen von hervorragenden Verwaltungsménnern und
Politikern, aber dazu auch andere Namen von Per-
sonlichkeiten, welche man bis heute im Grossen Rate
nicht kennen gelernt hat, weil sie ihr Wahlkreis selber
nicht in den Grossen Rat gesandt hat, Personlichkeiten,
welche man hochstens in einem Mitgliederverzeichnis
einer geheimen Gesellschaft kennen lernen konnte, oder
in einer beschrinkten lokalen Titigkeit. Da nun der
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Grosse Rat besser orientiert sein soll iiber die Eig-
nung eines Kandidaten als das Volk, muss er doch
Zeit zur Priifung haben, und da man ja von verschie-
denen Seiten heute schon eine Verlingerung der Ses-
sion auf nichste Woche in Aussicht nimmt, schlage
ich vor, die Ersatzwahl fiir Herrn Scheurer auf néichste
Woche zu verschieben, damit wir Zeit finden, uns
zu besinnen und zu orientieren.

Reimann. Gegeniiber dem Antrag des Herrn Diirren-
matt mochte ich Thnen empfehlen, die Wahl auf Mitt-
woch oder Donnerstag dieser Woche anzusetzen. Es
steht durchaus nicht fest, dass nichste Woche Session
gehalten werden miisse; ich bin meinerseits gar nicht
tiberzeugt, dass dies der Wille des Grossen Rates sei.
Die gegenwiirtige Session gilt in erster Linie der Be-
handlung der Schulvorlage. .Es ist nicht einzusehen,
weshalb das Wahlgeschift nicht in dieser Woche be-
handelt werden konnte ; bis Mittwoch werden die mass-
gebenden Zirkel sich schon verstindigen, und die Oppo-
sitionsparteien werden wohl dazu nicht viel zu sagen
haben.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Reimann . Mehrheit.

Eingelangt ist ein
Begnadigungsgesuch

eines [ltienne Grindat aul Frlass einer Strafe wegen
Holzfrevels.

Gehl an die Regierung und die Justizkommission.

FFerner sind eingelangt drei

Bittgesuche

wegen Nichtbezahlung der Militirsteuer. Die Petenten
sind : Jakob Spit, Fritz Vogeli und Gotlfried Fahrni,
alle drei in Bern.

Die Gesuche werden ebenfalls an die Regierung und
die Justizkommission gewiesen,

Beitritt zum Konkordat betreffend Befreiung von
der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung fiir die
Prozesskosten.

Erste Beratung.
(Siehe Nr. 11 der Beilagen).
Eintretensfrage.

Kliy, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Kanton Bern hat, wie auch an-
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dere Kantone, die Vorschrift, wonach der Kldger
oder Intervenient, der ohne im Kanton Bern seinen
Wohnsitz zu haben, daselbst vor Gericht auftreten
will, in Zivilprozesssachen zur Sicherheitsleistung fir
die Prozesskosten verpflichtet ist, wenn der Beklagte
dies verlangt. Wer also bei uns einen solchen Streit
anheben will, muss die sogenannte « Rechtsversiche-
rung» leisten. Nun ist im Jahre 1899 eine interna-
tionale Uebereinkunft zwischen Belgien, Frankreich,
Italien, Niederlande, Luxemburg, Portugal, Spanien und
der Schweiz in Kraft getreten und es haben seit-
her alle grosssern Staaten des Kontinents den Bei-
tritt zu der Uebereinkunft erklidrt. Dieselbe wurde ab-
geschlossen iiber einzelne Punkte im Zivilprozessver-
fahren, und sie sieht vor, was uns heute einzig inter-
essiert, dass ein Angehoriger eines Vertragsstaates, der
in einem andern Vertragsstaat als Klidger oder Inter-
venient vor Gericht auftritt, und in einem Vertrags-
staate wohnt, keinerlei Sicherheitsleistung mehr er-
bringen muss. Wer also z. B.in Frankreich einen Zivil-
prozess anheben will, jst nicht verpflichtet, irgend-
welche Sicherheit zu leisten, sofern er in einem Ver-
tragsstaat, in Spanien, Italien, der Schweiz etc. wohnt.
Diese Uebereinkunft hat nun fiir die Rechtsverhéltnisse
in einzelnen Kantonen der Schweiz einen ganz eigen-
artigen und unbefriedigenden Zustand geschaffen, in-
dem sie feststellt, dass die Auslinder, wenn sie in
der Schweiz vor Gericht auftreten wollen, von der
Sicherheitsleistung befreit sind, wihrend anderseits
Schweizerbiirger selbst nach wie vor Kaution leisten
miissen. Darin liegt eine arge Schlechterstellung der
Schweizerbiirger gegeniiber den Auslindern. Wenn
ein Italiener, der jin Italien oder Frankreich wohnt,
im Kanton Bern in Zivilprozesssachen vor Gericht
auftreten will, so darf der Beklagte von diesem Aus-
lander keine Sicherheitsleistung fiir die Prozesskosten
verlangen. Wenn aber ein Berner, der in Frankreich,
Italien oder Russland wohnt, im ‘Kanton Bern, in
seinem Heimatkanton, vor Gericht auftreten will, muss
er auf Verlangen des Beklagten die Sicherheitsleistung
erbringen. Die Herren werden damit einverstanden
sein, dass in einem solchen Zustande eine erhebliche
Rechtsungleichheit liegt.

Da nun die Schweiz kein einheitliches Zivilprozess-
verfahren kennt, die Kantone sich vielmehr in dieser
Materie ihre Souveridnetit gewahrt haben, so gilt eben
notwendigerweise als Ausland z. B. alles dasjenige
Gebiet, welches ausserhalb des Kantons Bern liegt,
so dass auch derjenige Rechtsversicherung leisten
muss, der nicht im Ausland, sondern nur in einem
andern Kanton wohnt; z. B. muss ein Berner, der im
Kanton Ziirich wohnt, wenn er im Kanton Bern vor
Gericht auftreten will, die Prozesskaution leisten, der
Auslidnder aber, z. B. ein Spanier, der in Portugal
wohnt, nicht.

Angesichts dieser bedenklichen Verschiedenheit im
Rechte hat das eidgendssische Justizdepartement sich
der Sache angenommen und sich in einem Kreis-
schreiben an die Kantonsregierungen gewandt, ob sie
nicht damit einverstanden wiren, dass man diese
rechtliche Ungleichheit auf irgend eine Art beseitige,
z. B. durch ein interkantonales Konkordat. Diese Frage
haben siimtliche Kantonsregierungen mit Ausnahme
von zweien bejaht, auch die bernische. Es hat so-
dann das eidgendssische Justizdepartement eine Kon-
ferenz einberufen, und diese Konferenz der Delegierten
der verschiedenen Kantonsregierungen hat Beschliisse
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gefasst; das Justizdepartement hat dann, gestiitzt auf
diese Beschliisse, das Konkordat redaktionell festge-
stellt und unterbreitet es den Kantonen zur Geneh-
migung.

In dem Entwurf wird bestimmt, dass deshalb, weil
ein Schweizerbiirger im Prozesskanton keinen Wohn-
sitz hat, von demselben keine Rechtsversicherung mehr
verlangt werden darf. Wenn also ein Genfer oder ein
Luzerner bei uns einen Rechtsstreit anheben will, ohne
bei uns Wohnsitz zu haben, so darf von ihm eine
Rechtsversicherung nicht verlangt werden und ebenso
gut umgekehrt, wenn z. B. ein Berner im Kanton
Zirich einen Prozess anheben will. Dieses Konkordat
bezieht sich aber auch auf diejenigen Schweizerbiirger,
die im Ausland, und zwar in einem Vertragsstaate
wohnen, so dass also der Berner, der in Frankreich
oder Italien wohnt, und z. B. im Kanton Bern oder
in einem andern Konkordatskanton einen Prozess aus-
fechten will, fortan auch keine Rechtsversicherung
mehr zu leisten hat.

Die Regierung ist der Ansicht, dass der Kanton Bern
diesem Konkordat beitreten soll, weil dasselbe in der
Tat geeignet ist, der erwihnten bedenklichen Rechts-
ungleichheit Abhiilfe zu verschaffen. Man konnte viel-
leicht mit Recht behaupten, das System der Kautions-
auflage habe sich iiberhaupt bei uns etwas iiberlebt.
Dasselbe entstand seinerzeit aus der Besorgnis, es
werde der Beklagte, der von einem auswirts woh-
nenden Kliger vor Gericht gezogen wird, wenn er
diesem gegeniiber den Prozess gewinnt, Mithe haben,
von dem in einem andern Kanton wohnenden unter-
legenen Klidger Ersatz seiner Prozesskosten zu er-
langen. Nun haben sich aber bei uns diese Rechts-
verhiltnisse im Laufe der Zeit wesentlich geéndert.
Jedenfalls war es vor der Bundesverfassung von 1848
sehr schwierig, gegeniiber einem unterlegenen Kliger
aus einem andern Kanton solche FForderungen geltend
zu machen. Das dnderte mit der 1848er Verfassung,
welche uns nicht allein den Bundesstaat brachte, son-
dern auch alle rechtskréftigen Zivilurteile eines Kan-
tons in der ganzen Schweiz vollziehbar erklirte. Auch
das eidgenossische Betreibungs- und Konkursgesetz
von 1889 hat das Eintreiben von Forderungen in an-
dern Kantonen bedeutend erleichtert. Es ist aber vor
allem die internationale Uebereinkunft, welche drin-
gend den Abschluss des Konkordats erheischt.

Die Regierung ist also der Ansicht, der Kanton
Bern solle dem Konkordat beitreten. Nach Art. 26,
Ziffer 4 der bernischen Staatsverfassung ist der Grosse
Rat kompetent, Vertrige mit andern Kantonen abzu-
schliessen, sofern diese Vertrige nicht einen Gegen-
stand der Gesetzgebung betreffen. Wenn es sich aber
um eine Gesetzessache handelt, so unterliegt ein sol-
ches Konkordat der Genehmigung durch das Volk.
Die Regierung erachtet, dass das vorliegende Konkor-
dat dem Volke zur Abstimmung unterbreitet werden
miisse; denn es handelt sich hier wirklich um eine
Gesetzessache; die- Vorschriften iiber die Rechtsver-
sicherungspflicht finden sich im § 49 des bernischen
Zivilprozesses, neu geordnet durch § 43 des kanto-
nalen Einfiihrungsgesetzes von 1891 zum eidgends-
sischen Betreibungs- und Konkursgesetz.

Diese Vorschrift nun, wonach der Kliger oder Inter-
venient mangels Wohnsitzes im Kanton Bern Rechts-
versicherung leisten musste, wird durch das Konkor-
dat teilweise aufgehoben, soweit nimlich, dass diese
Verpflichtung zur Kostenversicherung nur noch auf-
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rechterhalten bleibt gegeniiber denjenigen Schweizer-
biirgern, welche weder in einem Korkordatskanton
noch in einem auswirtigen Vertragsstaate wohnen.
Es handelt sich folglich um eine teilweise Aufhebung
oder Abdnderung einer Gesetzesbestimmung, und da
ist nur das Volk kompetent.

Mit diesen Bemerkungen beantragt Ihnen die Re-
gierung Eintreten auf die erste Beratung der Vorlage.

Morgenthaler (Burgdorf), Berichterstatter der Kom-
mission. Die Kommission empfiehlt einstimmig Eintre-
ten auf den regierungsritlichen Entwurf, dem sie in
formeller wie materieller Beziehung beipflichtet. Ich will
nicht schon Gesagtes wiederholen ; die Uebelstinde sind
Ihnen ja nun bestens bekannt; ich verweise einfach
auf die Ausfithrungen des Herrn Justizdirektors. Nur
in formeller Beziehung michte ich eine Bemerkung
anbringen, weil in der Kommission die Sache zur
Sprache gekommen war. Es hat sich nimlich ein
Mitglied gestossen an der etwas ungliicklichen Re-
daktion von Art. I des Konkordates, und gemeint,
das sei ja der reinste Giiterzugs-Artikel. Allein, da
stehen wir vor der Alternative, das Konkordat ent-
weder nicht anzunehmen, oder dann, dasselbe an-
zunehmen in dem Wortlaut, wie er uns vorgelegt ist.
Wir nehmen den Art. I in die Vorlage auf, weil der
Berner Biirger, wenn er iiber eine Sache abstimmen
soll, doch wissen muss, wozu er stimmt, und wie
der Erlass lautet; im Uebrigen sind wir fiir das Bun-
desdeutsch, in welchem der Artikel abgefasst ist, nicht
verantwortlich.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Kldy, Justizdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ueber die Sache selbst brauche ich
kein Wort mehr zu verlieren. In § 1 wird ledig-
lich erklirt, dass der Kanton Bern diesem Kon-
kordat, wie es vom eidgendssischen Justiz- und
Polizeidepartement den Kantonen unterbreitet wurde,
beitrete. In Art. I und II ist das Konkordat selbst
enthalten, wie es vom eidgendssischen Justizdepar-
tement, gestiitzt auf die Beschliisse der interkantonalen
Konferenz, redigiert wurde. An dem Wortlaut kénnen
wir nichts mehr dndern. Es bleibt uns nichts anderes
iibrig, als denselben tale quale anzunehmen oder die
Materie selber gesetzgeberisch zu ordnen. In § 2 wird
erklidrt, dass der Beschluss nach dessen Annahme
durch das Volk und nach der Publikation durch den
Bundesrat in der eidgendssischen Gesetzessammlung
in Kraft tritt.

Morgenthaler (Burgdorf), Berichterstatter der Kom-
mission. Die Kommission hat ihrerseits ebenfalls
nichts weiter zu bemerken.

Abstimmung.

Fir Annahme des Konkordates . Einstimmigkeit.
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Verschmelzung der Abstimmungskreise Willadingen
und Koppigen.

Globat, Regierungsprisident, Berichterstatter des
Regierungsrates. Am 30. Juli 1903 ist von der
Gemeinde Willadingen das Gesuch gestellt worden,
es mochte ihr gestattet werden, sich mit Koppigen
zu einem Abstimmungskreis zu vereinigen. Als ein-
ziger Grund wurde angefiihrt, dass Willadingen kein
rechtes Abstimmungslokal besitze. Nun frigt es sich,
wie wir uns diesem Gesuche gegeniiber zu ver-
halten haben. Wie Sie wissen, sind die Abstim-
mungskreise durch Dekret vom 29. Januar 1894 ge-
regelt, und gilt als Regel, dass jede Einwohnerge-
meinde fiir sich einen eignen Abstimmungskreis bil-
det. Ausnahmen finden statt, indem grossere Ort-
schaften in mehrere Abstimmungskreise eingeteilt wer-
den und anderseits kleine Ortschaften zu einem gros-
sern Kreis verschmolzen werden. Nun ist dieses De-
kret in Revision begriffen, und zwar schon seit lin-
gerer Zeit. Der Entwurf des Regierungsrates liegt
schon seit Jahren vor einer Kommission, und er soll
nidchstens behandelt werden. Ich halte dafiir, dass
es mnicht wohl angeht, jetzt in diesem Stadium
noch Ausnahmen vom Dekret von 1894 zu machen,
sondern dass das kommende neue Dekret abge-
wartet werden soll. Die Gemeinde Willadingen wurde
im Jahre 1894 wie alle Gemeinden des Kantons
aufgefordert, allfillige Wiinsche zu formulieren. Sie
hat das jedoch mnicht getan, weshalb anzunehmen
ist, dass die jetzt gewiinschte Verschmelzung mit
Koppigen nicht so dringender Natur ist. Die Gemeinde
Willadingen kann ganz gut warten, bis das neue Dekret
zur Beratung gelangt; dann konnen wir sehen, ob
die von ihr gewiinschte Vereinigung stattfinden kann.
Die Regierung beantragt Thnen daher, auf das Gesuch
dermalen nicht einzutreten, dasselbe jedoch in Er-
wigung zu ziehen bei der bevorstehenden Gesamt-
revision des Dekrets von 1894.

Schiir, Berichterstatter der Justizkommission. Die
Justizkommission ist mit dem Antrag der Regierung
einverstanden.

Nichteintreten im Sinne des Regierungsrates wird
beschlossen.

Erteilung des Expropriationsrechtes an die Alp-
genossenschaft Kirrelthal.

Kldy, Justizdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Alpgenossenschaft des Kirrelthales
in der Gemeinde Diemtigen stellt das Begehren,
es mochte ihr fiur Erstellung eines Fahrweges von
der Kehrenbriicke hinter dem Horboden bis zu der
sogenannten Kirrelsige das Expropriationsrecht er-
teilt werden. Es existiert bis jetzt zwischen den beiden
Punkten gar kein Weg, so dass das Vieh zuerst
auf der einen Talwandseite hinan und auf der
andern herunter muss, bei einer Steigung von 35
bis 40 9/,. Der neue Weg wiirde diese Steigung auf
7—10 9/, reduzieren, also einen wesentlichen Vorteil
fir den dortigen Verkehr schaffen. Dass die Anlage
einem Bediirfnis entspricht, geht schon daraus her-
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vor, dass Bund und Kanton eine erhebliche Subven-
tion in Aussicht gestellt haben. In formeller Bezie-
hung ist dem Gesetz nachgelebt worden. Den be-
treffenden Eigentimern wurde Kenntnis gegeben, und
grundsiitzliche Einsprachen erfolgten keine ; nur konnte
man sich tber die Hohe der Entschiddigungen nicht
einigen. Ich beantrage daher, dem Gesuch zu ent-
sprechen.

Bewilligt.

Abtretung des Kirchhofs zu Biiren a. A.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Finanzdirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Am 23. Januar
hat der Regierungsrat den Finanzdirektor erméichtigt,
mit der Kirchgemeinde Biiren eine Uebereinkunft
abzuschliessen, wonach der Staat den dortigen Kirch-
hof der Gemeinde zum Eigentum und kiinftigen Un-
terhalt abtritt, gegen eine Entschadigung von 1500
I'r. fir die Unterhaltungspflicht und 1000 Fr. fiir
nétige Renovationen. Am 12, Februar genchmigte
der Regierungsrat das Abkommen. Da nun die Grund-
steuerschatzung in Bliren 2000 Fr. betrigt, muss
das Geschift dem Grossen Rat zur Genehmigung
vorgelegt werden.

Genehmigt.

Ankauf von Aufforstungsflichen im Gebiet des Lamm-
baches und Schwandenbaches bei Brienz.

(Siehe Nr. 13 der Beilagen.)

v. Wattenwyl, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wie Thnen in Erinnerung sein wird,
hat am 27. Mai 1896 der Lammbach grosse Ver-
heerungen im Gebiet der Gemeinde Schwanden bis
zur FEisenbahnlinie zwischen Brienz und Meiringen
verursacht. Um nicht die Gemeinde Schwanden voilig
dem Untergang preis zu geben, wandte man sich
an den Bund, um eine Subvention fir die Ver-
bauung des Lammbaches zu erhalten. Am 9. Juni
und 2. Juli 1897 beschloss der Bund eine Sub-
vention von 50 ¢/, bis zu einer Gesamtkostensumme
von 405,500 Fr. Er kniipfte aber die Bedingung dar-
an, dass nicht nur die eigentliche Runsverbauung
durchgefithrt werde, sondern auch eine erfolgreiche
Aufforstung im Gebiet des Wildbaches. Sofort wur-
den mit den Besitzern der Alp Giebelegg die Unter-
handlungen angekniipft; doch verliefen dieselben re-
sultatlos. Wir stellten deshalb beim Bund das Ex-
propriationsbegehren, weil nach dem Bundesgesetz
von 1877 solche Expropriationen vom DBunde be-
willigt werden mussten. Bereits war die Kommission
aus Leuten anderer Kantone ernannt, als am 11. Juli
1897 durch die eidgenossische Volksabstimmung die
Abdnderung des Art. 24 der Bundesverfassung be-
schlossen und eine neue Ordnung der [Forstpolizei
sowie der Beteiligung des Bundes an Landerwerbun-
gen zur Griindung wichtiger Schutzwaldungen in nahe
Aussicht gestellt wurde. Angesichts dessen beschlos-
sen wir dann, mit der Expropriation zuzuwarten,
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Das neue Bundesgesetz tiber die Forstpolizei verpflich-
tet nun den Bund, den Gemeinden oder den Kantonen
fiir die Erwerbung solcher Gebiete einen Beitrag von
b0 0/, zu gewihren. Es bringt ferner die Neuerung,
dass die Expropriationen nach kantonalem und nicht
nach eidgenossischem Recht durchgefithrt werden.

Aus diesem Grunde hat der Grosse Rat am 16. No-
vember 1903 dem Staat das Expropriationsrecht fiir
das ganze Quellgebiet des Lammbaches erteilt. Nach-
dem dies geschehen und Vermessungen stattgefunden
haben, stellten nun die Besitzer, vertreten durch den
Gemeinderat von Schwanden, das Gesuch, es mochte
die Abtretung des Terrains auf giitlichem Wege stalt-
finden, und mit Freuden ergriffen wir die dargebotene
Hand, weil es doch etwas bemiihend ist, gegen Ge-
meinden des eigenen Kantons auf dem Expropriations-
wege vorzugehen. Nach kurzer Zeit konnten dank
dem FEntgegenkommen der Gemeindebehorden von
Schwanden die Kaufveririge abgeschlossen werden.

Das ganze Einzugsgebiet bis zum Grat hinauf ent-
hilt die grosse Alp Giebelegg und einige Parzellen
der Burgergemeinde Schwanden. Wahrscheinlich wird
man auch noch einzelne Parzellen auf der angrenzen-
den Seite erwerben miissen, voraussichtlich ebenfalls
auf giitlichem Wege. Auch die untern Teile werden
auf giitlichem Wege gekauft werden konnen. Vor-
laufig aber werden wir Werg genug an der Kunkel
haben mitf dem Gebiet der Giebelegg. Frither ging die
Waldgrenze bedeutend hoher. Jetzt muss der Kampf
mit der Natur aufgenommen werden; derselbe ist je-
doch nicht hoffnungslos. Die untern Teile der Alp bie-
ten alle Sicherheit fiir erfolgreiche Aufforstung. Wir
haben bereits zwei Projekte, die deutlich beweisen, wie
segensreich diese Aufforstung im Quellgebiet der Wild-
biche ist: Der Trachtbach bei Brienz, frither fiir
Brienz ein unheimlicher Gast, ist jetzt ein unschuldiges
Wisserlein geworden; ebenso der Wildbach, welcher
frither Brienzwiler immer bedrohte; da hat die Ge-
meinde die Aufforstung vorgenommen; die Runs ist
infolgedessen ganz unschuldig geworden, und ich
konnte mich beim Augenschein iiberzeugen, dass hier
eine Naturverjiingung sich eingestellt hat, und dass
die Regelung der Abflussverhiltnisse mit der Auffor-
stung bestens erreicht werden kann. Frither bestand
die Ansicht, dass erst eine Reihe von Jahren spiter
der Nutzen der Aufforstung sich zeigen werde, wih-
rend wir jetzt den Beweis haben, dass, wenn die
Pflanzen noch so klein sind, aber die Grasnarbe nicht
jedes Jahr abgem#ht wird, der Boden sehr empfing-
lich wird und das Wasser tropfenweise abgibt. Das
ist eben das Gute, dass der Boden sehr pords wird,
die gewaltige Niederschlagsmenge in ganz kurzer Zeit
aufnimmt und sukzessive ableiten kann.

Mit den Eigentiimern mussten wir uns noch auf dem
Preis einigen. Sie haben Zzuerst viel verlangt, gingen
dann aber auf 440 Fr. per Kuhrecht zuriick. Auch
dieser Preis erscheint auf den ersten Blick etwas
hoch; aber da die obern Partien gegen den Brienzer-
grat hinauf, die nicht beweidet werden konnten, zur
Gewinnung von Wildheu verwendet wurden, und das
Wildheu in den Gebirgsgegenden grossen Wert hat,
dieser aber in obiger Summe von 440 Fr. inbegriffen
ist, muss anerkannt werden, dass der Preis nicht iiber-
trieben ist. Tatsdchlich war der Vorrat an Wildheu
dort oben immer gross und repriisentierte derselbe
fiir die Gemeinde einen bedeutenden Wert.
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Der Preis fiir die Giebelegg-Alp belduft sich bei
einem Fliacheninhalt von 213 ha. 53 a. oder mehr als
600 Jucharten auf 64,520 Fr. oder 108 Fr. per Juch-
art. Gewiss wird die Aufforstung dieser Alp eine gute
Wirkung auf die Leitung des Wildbaches ausiiben.

Es kommen dazu die zwei Parzellen der Gemeinde
Schwanden mit einem Inhalt von 27 ha. Hier be-
trigt der vereinbarte Kaufpreis 7000 Ir. oder 93 I'r.
per Juchart.

Auch der oberste Staffel, der Eysee-Staffel, der
jenseits des Brienzergrats auf Obwaldner Boden liegt,
musste erworben werden, weil er fir die Giebelegg-
alpbesitzer nun keinen Wert mehr hat.

Dieser Eyseestaffel (der kleine See hat einen un-
bekannten Abfluss) wird bei Gelegenheit wieder ver-
wertet werden konnen, sei es, dass Obwaldner Alp-
besitzer ihn erwerben oder andere. Der Betrag, wel-
cher fiir ihn bezahlt werden muss, 16,000 Fr., isl
so gering, dass man den Staffel ohne Schaden wieder
wird verdussern konnen. Nachdem der Bund nach
Art. 42 des Forstpolizeigesetzes einen Beitrag von 50 9/,
gewiithrt, kann der Preis fiir den Kanton kaum mehr
in die Wagschale fallen. Auch wéire es nicht recht,
wenn die vom Schicksal schwer heimgesuchte Ge-
meinde Schwanden noch mit dem Expropriationsrecht
ausgebeutet werden sollte, damit wir uns briisten konn-
ten, wir hitten ein gutes (Geschiift gemacht. Wie gross
sich spéter der bleibend produktive Teil des Be-
sitzes erweisen wird, kann jetzt kaum annihernd ge-
schitzt werden. | Jedenfalls wird man besser tun,
nicht zum voraus einen Ertragswert des kiinftigen
Waldes berechnen zu wollen. Mit dem Ankauf dieser
Gebiete beabsichtigen wir ja nicht, eine direkte, mog-
lichst hohe Rendite des ausgeworfenen Kapitals zu
erzielen, sondern die Sicherung der Ortschaften, des
fruchtbaren Bodens und der im Bereiche der Wild-
biache, liegenden Verkehrsmittel. Wir miissen auch
nicht vergessen, dass die Leute, die hier ihren Grund
und Boden verdussern miissen, nur mit Miithe und
Not Ersatz hieftr finden werden. Darum empfehlen
wir Thnen namens der Regierung, die Erwerbung der
Giebeleggalp und des Eyseestaffel, der noch nicht ver-
messen ist, um zusammen 80,520 Fr., sowie der zwei
Parzellen der Burgergemeinde Schwanden um 7000
Fr. Letztere Erwerbung liegt zwar in der Kompetenz
der Regierung; aber nachdem die Sache einmal ein
Ganzes bildet, hielten wir es fir zweckméssig, Thnen
auch diesen Teil vorzulegen. Spitere kleinere Kauf-
vertrige werden dem Grossen Rate von der Regie-
rung zur Kenntnis gebracht werden. Wir wollen hoffen,
dass die vereinten Anstrengungen in diesem Kampfe
gegen die Michte der Natur von Erfolg gekront sein
werden und es gelingt, einer schwer heimgesuchten
Gemeinde, die an die Scholle gebunden und an einem
ungemiitlichen Hange klebt, fiir die Zukunft Ruhe und
Sicherheit zu schaffen.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Der Lammbach und der Schwandenbach
nahmen den Grossen Rat schon des ‘6ftern in An-
spruch, und jedesmal musste die bernische Staats-
kasse herhalten. Nach der grossen Katastrophe von
1896 wurde das Verbauungsprojekt im Kostenvoran-
schlag von 810,000 Fr. aufgestellt, wovon der Bund
einzig die Hilfte, 405,000 Fr., iibernahm, der Kanton
324,000 Fr. und die Gbrigen Beitragspflichtigen zusam-
men 81,000 Fr. Diese Verbauung geniigte aber nicht;
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neue Katastrophen traten ein, und anfangs letzten
Jahres wurde ein neues Programm fiir diec Verbauung
aufgestellt mit einem Kostenvoranschlag von 570,000
Fr. Das Projekt wurde allerdings nicht in diesem
Umfang beibehalten, sondern um 100,000 Fr. redu-
ziert. Zu diesen Opfern kommt nun noch die Ptlicht
gegenitber dem Bund, durch Aufforstung der Quell-
gebiete fiir Verhiitung neuer Katastrophen zu sorgen.
Das Néhere hat lhnen der Herr TForstdirektor aus-
fiahrlich geschildert. Wir miissen froh sein, dass die
interessierten Gemeinden sich zur Abtretung ohne
Expropriation herbeigelassen haben. Es wurde in der
Kommission mitgeteilt, dass mit Riicksicht auf den
Stand der Alpen dort oben der Preis, 183 Kuhrechte
zu 440 Fr., etwas hoch, aber doch nicht ein iiber-
massiger sei, und wir diirfen es schon deswegen nicht
auf eine Expropriation ankommen lassen, weil man
nie weiss, welcher Preis alsdann festgesetzt wiirde;
denn dem Staat gegeniiber ist man in solchen Iillen
nicht sehr large; man betrachtet ihn als kriftig ge-
nug zur Leistung hoherer Betriige. Daher erachtet die
Kommission, dass es besser sei, diesen Weg nicht
zu betreten, sondern das Geschift zu genehmigen.

Genehmigt.

Erteilung eines neuen Lehrgebdudes in der
Erziehungsanstalt Aarwangen

(Siehe Nr. 14 der Beilagen.)

Ritschard, Armendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Regierungsrat beantragt Thnen:

«Die von der Baudirektion vorgelegten Pline fiir
Erstellung eines neuen Lehrgebiudes der Erziehungs-
anstalt Aarwangen und Umbauten am bestehenden
Anstaltsgebdude werden genehmigt, und es wird der
Baudirektion fiir Ausfithrung dieser Bauten ein Kre-
dit von 100,000 Fr. aus dem Unterstiitzungsfonds fiir
Kranken- und Armenanstalten bewilligt. »

Die Staatswirtschaftskommission pilichtet einstim-
mig bei. Wir haben bis jetzt im Kanton Bern sechs
Anstalten fiir verwahrloste Kinder, darunter zwei fiir
Midchen, ndmlich in Kehrsatz und in Briittelen. Diese
beiden Anstalten sind in durchaus richtiger und kom-
fortabler Weise untergebracht. Das frithere Bad Briit-
telen konnte sehr vorteilhaft erworben werden und
eignete sich gut fiir den Zweck; die nétigen Umbauten
wurden vorgenommen, und die Anstalt ist dort gut
eingerichtet. In Kehrsatz wurde seinerzeit eine pri-
vate Besitzung durch den Staat angekauft; das Haus
eignete gich so, dass man es, allerdings mit ziemlich
kostspieligen Umbauten, fiir den Zweck brauchbar
machen konnte. Auch hier haben nun durch die Er-
stellung eines Lehrgebdudes, das bald vollendet sein
wird, die nétigen Bauten ihren Abschluss gefunden,
so dass auch diese Anstalt ganz zweckmissig unter-
gebracht ist. Eine Anstalt fiir Maddchen wird noch
im Jura zu erstellen sein, und es besteht Aussicht,
dort ein Gebdude zu erwerben; ohne die Krankheit
des Herrn Scheurer wire auch diese Vorlage auf die
Traktandenliste dieser Session gekommen, damit auch

dem Jura sein Recht werde. Es wird das in néchster,
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Zeit immerhin geschehen konnen, so dass, was die
Médchen betriftt, fiir die wverschiedenen Landesteile
auf einige Zeit gesorgt ist.

Daneben haben wir vier Anstalten fiir Knaben,
je eine in Landorf, Aarwangen, Erlach und Sonvilier.
Letztere betreffend, hat der Staat ziemlich glinstig
ein grosseres Terrain erwerben konnen; er scheute
die notigen Opfer nicht, durch einen Neubau, der er-
heblich kostete, die Anstalt zweckmiissig einzurichten.
In dhnlichen Verhiltnissen befindet sich die Anstalt
Erlach; immerhin bestehen dort verschiedene bauliche
Uebelstinde. Es zeigt sich hier, dass es in der Mehr-
zahl der Fille nicht klug ist, alte Gebdude anzu-
kaufen; die Umbauten sind sehr kostspielig.

Was die Anstalten Aarwangen und Landorf an-
belangt, so ist erstere seinerzeit von Koniz im Jahre
1863 nach Aarwangen verlegt worden, wo fiir sie das
alte Kornhaus hergerichtet wurde. Aber die Gebiu-
lichkeiten entsprachen schon damals nicht dem
Zwecke, viel weniger heute, wo die Zahl der Zoglinge
zugenommen hat. Verschiedene Verbesserungen im
Scheuerwesen wund Landwirtschaftsbetriebe fanden
statt; aber auf das Anstaltsgebdude als solches, das
schliesslich doch die Hauptsache ist, wurde nicht ge-
niigend verwendet. Die Schiden, die da bestehen,
werden von ider Aufsichtskommission in durchaus
nicht tbertriebener Weise resumiert wie folgt:

1. Das jetzige Anstaltsgebiude wurde vor 38 Jahren
fur zirka 30 Zoglinge eingerichtet, jetzt sind es deren
50—60.

2. Die Lehrzimmer sind rdumlich sehr beschriinkt,
niedrig, eng; die [Fenster unpraktisch, an den Vor-
fenstern finden sich keine Fliigel zum Ventilieren an-
gebracht.

3. Die Schlafsile, im 4. und 5. (!) Stockwerk in
den Estrich hineingebaut, sind ebenfalls viel zu klein
und zu niedrig, namentlich der obere. Zu letzteren
fihrt eine einzige, schmale, holzerne Treppe. Bei
einem nichtlichen Brandausbruch, der trotz peinlich-
ster Sorgfalt immerhin moglich ist, wire die Rettung
aller Knaben nach aller Wahrscheinlichkeit einfach
unmoglich! Wir lehnen deshalb hiermit all' und
jede daherige Verantwortung des bestimmtesten von
uns ab. Bel reduzierter Bettenzahl konnte eventuell
der untere Schlafsaal immerhin noch gebraucht werden.

4. Die Abtritte im Hause gind unter aller Kritik
ungeniigend und schadhaft; sie sprechen auch ‘den
bescheidensten hygienischen Anforderungen Hohn und
verpesten mnamentlich |die Schlafzimmer. Der Am-
moniak dringt durch die Mauern und 16st aussen den
Besenwurf. Von Wasserspiilung keine Spur!

5. Die Abtrittgrube ist fiir die grosse Bewohner-
zahl des Hauses viel zu klein sund in der Terrasse
vor demselben angebracht. Die Entleerung der Grube
verpestet das Gebdude jeweilen viele Tage, ja auf
Wochen hinaus. Der Anstaltsarzt hat deshalb schon
energisch reklamiert.

6. Im Hause finden sich weder Wasch- noch Bade-
einrichtungen. Die Zoglinge miissen Sommer und Win-
ter Tag fiir Tag iiber die Strasse hiniiber sich zum
untern Kornhausbrunnen begeben, um ihre morgend-
liche Toilette vorzunehmen. Dieses primitive Systeny
fithrt zu allerlei unliebsamen Inkonvenienzen und der
Arzt verlangt auch hier wiederum dringend Remedur
durch Verlegung der Waschgelegenheit und einer ge-
eigneten Baderdumlichkeit ins Haus.
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7. Das Krankenzimmer fir Zoglinge, die isoliert
werden miissen, muss zugleich als Vorratskammer
dienen und gehort iibrigens eigentlich zur Privatwoh-
nung des Vorstehers.

8. Es fehlen Raume zur Aufbewahrung von Fleisch,
Kleidern, Wische.

9. Ein fritheres Familienzimmer fiir die Zoglinge
musste in ein Lehrerzimmer umgewandelt werden,
da ein solches nicht vorhanden war und die Lehrer
iber den Mangel eines solchen sich beklagten.

10. Es fehlt .ein gedeckter Raum, sogenannter
Scherm, zum Aufenthalt der Knaben bei Regenwetter.
Alle Zoglinge miissen in solchen Fillen im Lehrzim-
mer untergebracht und beschiiftigt werden.

11. Sehr reparaturbediirftig sind auch die Tiren
und Tirschlosser im alten Gebdude, namentlich die
letztern.

12. Der Keller ist rdumlich ungeniigend. Im Falle
bedeutenderer Bauten miisste auch auf Erstellung eines
neuen Kellers Bedacht genommen werden.

Sie sehen, dass hier eine ganze Anzahl von zum
Teil schwerwiegenden Uebelstinden vorliegen, die in
einer staatlichen Anstalt beseitigt werden sollten, und
dass es deshalb an der Zeit wire, den Reklamationen,
die seit Jahren von Aarwangen kommen, endlich ge-
recht zu werden. Wir wiirden das schon frither ge-
tan haben, wenn die nétigen Gelder zur Verfiigung ge-
standen wiren; das wurde nun moglich durch die
Schaffung des Kranken- und Armenfonds. Ich fiige
noch bei, dass der Neubau 90,000 Fr. kosten wird,
der Umbau im bestehenden Gebdude 10,000 Fr., zu-
sammen 100,000 Fr. In der Staatswirtschaftskommis-
sion wurde bemerkt, dass der Voranschlag so beschaf-
fen sei, dass mit obiger Summe die Sache ausgefiihrt
werden konne, wahrscheinlich eher noch etwas dar-
unter. Unter Umstinden wire es auch mdoglich, die
Sache einfacher zu machen, und es wurde ein Pro-
jekt aufgenommen, das sich mit einem Anbau behelten
und etwa 60,000 Fr. kosten wiirde. Aber die Bau-
direktion, welche die Verhiltnisse untersuchte und
konstatierte, dass die angefiithrten Uebelstinde tat-
sidchlich vorhanden sind, kam mit der Armendirektion
und der Regierung zum Schluss, wenn etwas getan
werden solle, so solle gleich etwas Rechtes gemacht
werden ; denn sonst miisste frither oder spéter wieder
nachgeholfen werden, und das kdme schliesslich teu-
rer zu stehen, als wenn jetzt igleich ordentlich Remedur
geschaffen wird.

Ueber den Stand des kantonalen Kranken- und
Armenfonds ist zu sagen, dass derselbe die Ausgabe
von 100,000 Fr. fiir die Anstalt Aarwangen sehr wohl
ertragen kann. Er betrug auf Ende letzten Jahres
1,753,000 Fr. (Vermehrung im Jahre 1903: 164,000
Fr.) Davon sind bisher ausgegeben 175,000 Fr. und
bewilligt, aber noch nicht ausgegeben 160,000 Fr,,
zusammen also 335,000 Fr., so dass heute noch blei-
ben 1,418,000 Fr. Es ergibt sich daraus, dass der
Fonds bis jetzt nur eine Minderung von 171,000 Fr.
erfahren hat, obschon nicht zu iibersehen ist, dass eine
ganze Reihe kleinerer und grosserer Bauten aus ihm
bestritten wurden. Einmal héduft er sich durch den
Zins der Hypothekarkasse und durch die im Armen-
gesetz vorgesehene Zuwendung, die jiahrlich 25,000
Fr. betrigt, so dass der Fonds nicht nur diese zwei
Ausgaben, vor denen wir heute stehen, gut ertrigt,
sondern auch die noch zu zu behandelnden verschie-
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denen Hunderttausende wird bestreiten konnen, ohne
aufgebraucht zu werden. Doch sollten, glaube ich, in
jedem Falle 7—800,000 Fr. beieinander behalten wer-
den; denn die Zukunft wird auch ihre Bediirfnisse
haben, und wir diirfen ihr nicht alles vorweg nehmen.

Mit diesen Auseinandersetzungen empfehle ich
Ihnen den Antrag zur Genehmigung.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Kommission hatte nicht Gelegenheit,
sich durch einen Augenschein zu iiberzeugen, ob die
aufgeziihlten Uebelstinde wirklich bestehen; aber wir
hegen keinen Zweifel, dass alles sich so verhalte. Wir
wissen, dass wiederholt schon von den Anstaltsbe-
horden reklamiert und ein Neubau verlangt wurde.
Wenn Sie das lange Register der Uebelstinde durch-
gehen, so ergibt sich IThnen ohne weiteres die Pflicht,
die Angelegenheit als dringende an die Hand zu neh-
men. Es frigt sich nur, wie die Sache geordnet wer-
den soll, d. h. ob nicht eventuell einfacher und billi-
ger gebaut werden sollte. Der Unterschied zwischen
den Kosten eines einfachen Anbaues und denjenigen
des projektierten Neubaues ist aber zu klein, als dass er
uns hindern konnte, gleich etwas Rechtes zu schaffen ;
denn da die Anstalt schon heute 50—60 Zoglinge be-
herbergt, geht man nicht zu weit mit einem Bau fiir
75 Zoglinge. Ein Neubau ist also gerechtfertigt, und
der technische Experte sagt uns, dass der Voran-
schlag von 100,000 Fr. ausreichen werde, die Kosten
eher etwas wunter demselben bleiben diirften. Wir
mochten Thnen daher empfehlen, den verlangten Kre-
dit, der dem Kranken- und Armenfonds entnommen
werden soll, zu bewilligen. Der Fonds ist zwar durch
die Aufwendungen der letzten Jahre etwas zuriick-
gegangen und wird auch ferner in Anspruch genommen
werden. Aber wir glauben, das Geld sei in der Schaf-
fung neuer Anstaltsgebdude gut plaziert. Es wird auch
eine Zeit der Erholung eintreten, und in den Fonds
kommen alle Jahre die Zinsen des bleibenden Kapi-
tals sowie der Beitrag aus dem Armengesetz, so dass
eine belriichtliche Abnahme nicht zu befiirchten ist.

Der Antrag der Armendirektion und der Staats-
wirtschaftskommission wird stillschweigend ange-
nommen.

Erteilung eines neuen Lehrgebdudes der Erziehungs-
anstalt Landorf.

(Siehe Nr. 15 der Beilagen.)

Ritschard, Armendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Unser Antrag lautet, Sie mochten be-
schliessen :

«Die von der Baudirektion vorgelegten Pline fir
Erstellung eines neuen Lehrgebidudes der Erziehungs-
anstalt Landorf und Umbauten am bestehenden An-
staltsgebdudée werden genehmigt, und es wird der
Baudirektion fiir Ausfithrung dieser Bauten ein Kredit
von 103,300 Fr. aus dem Unterstiitzungsfonds fiir
Kranken- und Armenanstalten bewilligt. »

Ich kann mich, nachdem ich mich soeben iiber
das gleichartige andere Geschift etwas einlédsslich ver-
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breitet habe und mit Riicksicht darauf, dass in diesem
Geschift ebenfalls eine gedruckte Vorlage mit allen
sachbeziiglichen Darlegungen in Thren Hénden ist, kurz

fassen. Auch hier ist seinerzeit eine frithere Privat-

besitzung vom Staat erworben und eine Anstalt fiir
30 Zoglinge errichtet worden. Jetzt ist die Zahl der
Zoglinge auf 50 und mehr angewachsen. Auch hier
geniigen die Gebiulichkeiten dem Zweck nicht mehr,
und es wird auch hier beantragt, an den bestehenden
Gebiduden einen Umbau vorzunehmen und dazu einen
Neubau zu erstellen. Was die bisherigen jAnstalts-
gebiude betrifft, so wiirden darin zwei Familien Auf-
nahme finden, und es wiirde alles Notige in dieser
Richtung geschaffen. Der Neubau soll folgende Rium-
lichkeiten bringen:

a. Drei Lehrzimmer fiir je 25 Schiler (wenn die
Dimensionen des Baues es wiinschbar machen,
kann ein Zimmer auf{ den Raum fir 15 Schiiler
beschrinkt werden);

b. zwei Schlafzimmer (mit Waschriaumen), zwei Leh-
rerzimmer und zwei Wohnzimmer zur Aufnahme
von zwei Familien;

c. ein Bureau (zugleich Sitzungszimmer), ein Lin-
gerie- und Glittezimmer, ein Isolierzimmer und
ein Kleiderzimmer fiir 30 Zoglinge.

d. Im Sous-Sol: Werkstitten fiir Handfertigkeits-
unterricht, Badraum, Trockneraum, Gemiisekeller
und Putzraum.

Ueberall sind auch die notigen Dependenzen vor-
gesehen. Die Kosten dieses Neubaues werden be-
rechnet auf 90,000 Fr., diejenigen fiir den Umbau
im bestehenden Gebidude auf 10,000 Fr. und fir den
Anbau zur Unterbringung der Waschriume auf 3300
Fr., zusammen 103,300 Fr. Auch hier sind die Ver-
dnderungen durchaus kein Luxus, sondern absolut
notwendig, und schon wvor Jahren hitte man auch
an sie gehen sollen, wenn eben ‘damals die Mittel
vorhanden gewesen wiren. Darum empfehle ich Thnen
auch dieses Geschift zur Annahme.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Alle Argumente zu gunsten des Neu-
baues in Aarwangen treffen auch hier zu. Die Lo-
kalititen sind wunbedingt zu klein, unzweckmissig,
und miissen durch bessere ersetzt werden. Fiir Aar-
wangen und Landorf ist das gleiche Projekt aufge-
stellt; d. h. wir haben die Wahl zwischen zwei ver-
schiedenen Projekten. Die Anstaltsbehérden wollen
dem zweiten Projekt den Vorzug geben, die Kommis-
sion dem ersten. Es ist da noch niher zu untersuchen,
nach welchem gebaut werden soll. Im Uebrigen em-
pfehlen wir Thnen Zustimmung und Bewilligung der
Kosten entsprechend der Vorlage.

Genehmigt.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 15. Miirz 1904,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Prisident ». Wurstemberger.

Der Namensaufruf verzeigt 199 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 36 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bauer, Berger (Langnau),
Briistlein, Buchmiiller, Biihler (Frutigen), Burrus, Chap-
puis, Comte, Fleury, Fluckiger, Hostettler, Houriet
(Courtelary), Houriet (Tramelan), Konig, Meyer, v. Mu-
ralt, Trachsel, Weber (Porrentruy), Wyder, Z’graggen;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Blanchard, Blaser, Bourquin, Christeler, Cortat, Cret-
tez, Erard, Glatthard, Gouvernon, Grosjean, Gross-
mann, Jorg, Morgenthaler (Leimiswil), Rossé¢, Rothen-
biihler, Vogt.

Tagesordnung:

Dekret betreffend die Erhebung des Linggass-Quartiers
in Bern zu einer selbstindigen Kirchgemeinde.

(Siehe Nr. 16 der Beilagen.)

Roth, Berichterstatter der Kommission. Die Kom-
mission empfiehlt dem Grossen Rat Genehmigung die-
ses Dekrets. Die Grinde sind folgende:

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Bern hat in den
Jahren 1888—1896 um 6500 Seelen zugenommen, im
Zeitraum 1896—1900 aber um rund 11,500 Seelen.
Man hat gesehen, wie infolge dieses Anschwellens der
Bevolkerungszahl in der Stadt Bern die Schulhaus-
bauten, die zur Aufrechthaltung der 6ffentlichen Wohl-
fahrt dienen, sich rasch vermehrt haben und ver-
mehren mussten. Aus dem gleichen Grunde aber miis-
sen in den Aussenquartieren der Stadt auch neue
Kirchen erbaut werden; denn auch die Kirche gehort
zu den Wohlfahrtseinrichtungen des Volkes. So wurde
denn im Jahre 1894 die Lorraine von der Nydeck-
Kirchgemeinde abgetrennt und zu einer selbstindigen
Kirchgemeinde mit eigener Kirche erhoben. Nun er-
weist sich auch eine Trennung der Heiliggeistge-
meinde, bei weitem der grossten im Kanton, als un-
erldsslich. Sie zdhlt nach der Volkszihlung von 1900
nicht weniger als 33,085 Seelen, von denen 28,950
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gleich 87,5 0/, der protestantischen Konfession ange-
horen. Wenn man |sich wvergegenwirtigt, dass die
Kirche zum Heilig-Geist nur 1800 Personen fasst, wird
einem klar, dass die gegenwiirtigen Verhiltnisse durch-
aus ungeniigend sind. Laut Dekret vom 8. September
1898 amtieren an der Heilig-Geist-Kirche seit Ostern
1899 vier Pfarrer. So ergibt sich per Pfarrbezirk ein
Durchschnitt von 7237 Seelen, wihrend auf eine Pfarr-
stelle der Miinstergemeinde (mit 3 Pfarrern) im Durch-
schnitt nur 3250, der Nydeck-Gemeinde (mit 2 Pfar-
rern) 4465 und der Lorraine-Gemeinde (mit 2 Pfarrern)
5158 Seelen kommen. Die Geistlichen der Heilig-Geist-
Gemeinde sind demnach viel stdrker mit Arbeit be-
lastet als alle iibrigen der Stadt. Die zu griindende
neue Linggasskirchgemeinde wiirde umfassen: die
innere und die dussere Lianggasse, Briickfeld und Stadt-
bach, Enge, Felsenau und die 0stliche Halifte des
Bremgartenwaldes. Die Grenze wirde gebildet: im
Siiden durch die Bundesbahnlinie von der Aare bis
zur Kreuzung mit der Wohlenstrasse, im Westen durch
die Wohlenstrasse bis zur Aare, und im Norden und
Osten durch die Aare.

Es wird sich nun fragen, ob von den vier Pfarr-
stellen an der Heilig-Geist-Kirche nach der Griindung
der neuen Linggass-Kirchgemeinde eine wieder auf-
gehoben werden solle oder nicht. Da muss in Betracht
gezogen werden, dass die vier Pfarrer fiir eine Amts-
periode gewihlt sind und nicht nur so wegdekretiert
werden konnen, Dagegen kann sehr wohl der Fall
eintreten, dass die neue Gemeinde einen der vier
Pfarrer der Heilig-Geist-Kirche beruft; in diesem Falle
koénnte dann eine der vier Pfarrstellen zu Heilig-Geist
vorldufig aufgehoben werden.

Es ist im Dekret vorgesehen, dass an der neuen
Gemeinde zwei Pfarrstellen errichtet werden, und dass
der Staat denselben gegeniiber die Ausrichtung der
Besoldungen, der Wohnungsentschidigung und der
Holzpension in bar iibernimmt. Die neue Pauluskirche,
welche, Bauplatz inbegriffen, auf 570,000 Fr. zu stehen
kommt, wird nicht vom Staat, sondern ohne Unter-
stittzung desselben gebaut, und an das 'ganze Be-
triebsbudget der Kirchgemeinde zahlt der Staat ausser
den genannten geselzlichen Leistungen nichts, sondern
es wird dafiir eine Kirchensteuer von der Gesamtkirch-
gemeinde erhoben (2/;, 9/,o von Kapital und Grund-
eigentum, 30, 40 und 50 Rp. vom Hundert der Einkom-
men 1., II. und III. Klasse). Fiir die Gemeinde ergibt sich
dagegen eine Vermehrung der Betriebskosten um jahr-
lich zirka 8600 Fr. mit Einschluss der Besoldungszu-
lage von 1400 Fr. fiir einen Geistlichen, und um 10,000
Fr., wenn ein zweiter neuer Geistlicher angestellt wer-
den soll (der ebenfalls auf die Besoldungszulage von
1400 Fr. Anspruch hitte), wozu wihrend der ersten
zehn Jahre fiir Verzinsung und Amortisation einer auf
250,000 Fr. berechneten Bauschuld noch weitere 35,000
Fr. kommen.

In Art. 5 des Dekrets wird ausdriicklich bestimmt,
dass das Dekret iiber Errichtung einer vierten Pfarr-
stelle an der Heilig-Geist-Kirchgemeinde vom 8. Sep-
tember 1898 auf den Zeitpunkt aufgehoben werden
soll, auf welchen eine der vier Pfarrstellen aus irgend
einem Grunde frei wird. Die Festsetzung dieses Zeit-
punktes wird dem Regierungsrat iiberlassen. Der Ab-
lauf eines dieser Stellen innert Jahresfrist ist sehr
wahrscheinlich, und mit Bestimmtheit ist anzuneh-
men, dass einer der Geistlichen an die neue Stelle
in der Pauluskirche berufen werde. Es bleibt fiir die
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drei tibrigen Geistlichen immer noch ein sehr grosses
Wirkungsfeld, indem die Aussenquartiere alljihrlich
an Bevolkerung erheblich zunehmen und daher vor-
aussichtlich ihre Arbeit nicht leichter und nicht kleiner
wird.

Die Kommission empfiehlt Thnen einstimmig An-
nahme des Dekretes in globo.

Ritschard, Kirchendirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich habe den Ausfithrungen des Kom-
missionsprisidenten nichls beizufiigen, sondern kann
denselben nur beipflichten.

Angenommen.

Verwendung der Bundessubvention fiir die Volks-
schule pro 1904 und Motion Schar.

(Siehe Nr. 20 der Beilagen.)

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. Vorerst muss ich daran
erinnern, in welchem Stadium sich die Angelegenheit
befindet. In der letzten Session wurde dem Grossen
Rat ein Antrag gestellt in bezug auf die Verteilung der
Bundessubvention fiir 1904. Es handelte sich dabei
um die Ausfithrung eines frithern Beschlusses, wo-
nach eine neue Budgetrubrik, die bis jetzt nur aus
zwei Zahlen in Einnahmen und Ausgaben besteht,
detailliert werden soll. Nachdem der Grosse Rat ziem-
lich lange iiber die Antrige der Regierung beraten
hatte, wurde beschlossen, dass die ganze Angelegen-
heit nebst der Motion des Herrn Schir einer Spezial-
kommission iiberwiesen werden solle. Diese Kommis-
sion trat zusammen und sie wiinschte vorerst, dass
die Regierung ihr neuerdings einen schriftlichen Be-
richt iiber die ganze I'rage ausarbeite. Das ist nun
geschehen. Der Bericht liegt lhnen vor; er ist in
mehreren Sitzungen von der Kommission durchbera-
ten worden. Wie gesagt, handelt es sich nur darum,
dass wir zu Handen des Budgets pro 1904, das noch
nicht fertig ist, uns schliissig machen, wie die Bun-
dessubvention, die dort nur global aufgenommen wurde,
verteilt werden soll. Hieriiber liegen nun verschiedene
Antrdge vor. Ich beginne mit den Antrigen der Re-
gierung, welche immerhin als Grundlage angenommen
werden konnen, da ja die andern Antrige, wenn sie
auch in einigen Teilen von ihnen abweichen, doch
im Grossen und Ganzen sich ihnen anschliessen.

Ich muss Thnen nun mitteilen, dass die Regierung
infolge der gestern von der Spezialkommission ge-
fassten Beschliisse ihre Antrige ebenfalls abgeindert
hat; da sie ihre neuen Beschliisse erst heute friih
fasste, hatte sie nicht mehr Zeit, sie drucken zu
lassen.

Der Regierungsrat hat also beschlossen, Thnen zu
beantragen, es sei die Bundessubvention fiir die Volks-
schule, zu 60 Rp. auf den Kopf der Bevilkerung be-
rechnet, somit im ganzen 353,669 Fr. 80 pro 1904
folgendermassen zu verwenden:
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1. Beitrag des Staates :an die ber-

nische ‘Lehrerkasse . : Fr. 1100,000. —
2. Beitrag des Staates fiir den Lin-
kauf der iber der Altersgrenze
stehenden Lehrer in die Lehrer-
versicherungskasse . » 30,000, -—
3. Beitrag des Staates an die Ver-
sorgung armer Schulkinder . » 100,000. -—-
4..Zuschiisse an ausgediente, pen-
sionierte Primarlehrer . » 30,000, —
5. Deckung der Mehrkosten der
Staatsseminare .. » 40,000, —
6. Beitriige an belastete Gemeinden
ftur . Schulhausbauten, allgemeine
Lehrmittel und Schulmobiliar .  » 53,659.80
Total Fr. 303,609. 80

Das sind die letzten und endgiiltigen Antrige der
Regierung. Erlauben Sie mir nun, auf die einzelnen
Posten etwas nidher einzutreten.

Zu Antrag 1. Dariiber ist eigentlich wenig mehr
zu sagen, nachdem der Grosse Rat ein Dekret ange-
nommen hat, durch welches der Beitrag des Staates
an die Lehrerversicherungskasse auf 100,000 Fr. fest-
gesetzt wird, und zwar in der Meinung, dass diese
Ausgabe eine mehr oder weniger permanente sein soll.
Uebrigens ist .sie ja im Dekret auf fiinf Jahre fest-
genagelt. Dieser Posten braucht daher nicht weiter
erortert zu werden.

Zu Antrag 2. Dieser Posten: 30,000 Fr. fiir den
Einkauf der iiber der Altersgrenze stehenden Lehrer
in die bernische Lehrerversicherungskasse, ist neu.
Der Regierungsrat hatte, als er seinen ersten Beschluss
fasste, keine Ahnung, dass in bezug auf den Kin-
kauf derLehrerschaft in ihre Versicherungskasse etwas
verlangt wiirde. Erst vor kurzem wurde eine Ein-
gabe eingereicht, aus der hervorgeht, dass die iiber
der Altersgrenze stehenden Lehrer allerdings daran
denken, sich einzukaufen. Nun erinnern Sie sich,
meine Herren, wie es in ‘dieser Beziehung steht. Wir
konnten mit Riicksicht auf ‘die beschrinkten Mittel
nicht eine solche Lehrerversicherungskasse .griinden,
welche die gesamte Primarlehrerschaft umfasste. Es
ergab sich vielmehr die Notwendigkeit, eine gewisse
Anzahl dlterer Lehrer auszuschliessen, weil die Beteili-
gung Aller ein so grosses Deckungskapital verlangt ha-
ben wiirde, dass-es uns nicht moglich gewesen wiire,
es zu beschaffen. Lintweder hitte man die Leistun-
gen der Lehrerschaft sehr stark erh6hen miissen, die
jetzt schon ziemlich hoch sind, oder der Staal hiitte
noch viel mehr leisten miissen. Es ist nun, wie ge-
sagt, eine Petition der stadtbernischen Primarlehrer
eingelangt, welche verlangt, der Staat mochte den-
jenigen Lehrern wund Lehrerinnen, welche das 42.
Altersjahr iiberschritten haben und nicht in der Ver-
sicherungskasse untergebracht werden konnten, den
Eintritt -erleichtern, indem -er die Hilfte der Einkaufs-
summe {bernimmt. Dieses Verlangen stiitzt sich auf
einen Artikel des Dekrets des Grossen Rates in he-
zug auf die Lehrerversicherungskasse vom Dezember
letzten Jahres, wo steht, dass der Staat Beitrige an
den Einkauf in die Kasse leisten konne. Dass dieses
«Kann» zu einem « Muss» werden konnte, war frei-
lich zum vornherein anzunehmen.

Die bernische Lehrerschaft wiinscht also, dass ihr
der Staat hier ebenfalls entgegenkomme. Wir sind
natiirlich frei, denjenigen Beitrag zu leisten, den wir
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fiir angezeigt ‘erachten. Zur Festsetzung desselbén
habe ich mich an den Prisidenten der !Kommission
gewandt, der gegenwiirtig provisorisch die Fiihrung
der Lehrerversicherungskasse in der Organisations-
periode iitbernommen hat, und er hat mir mitgeteilt,
dass, damit die .gesamte Lehrerschaft des ‘Kantons
Bern in die Kasse aufgenommen werden konnte, fol-
gende Leistungen zu iibernehmen wiren:

Es stehen gegenwirtig 787 Lehrer und Lehrerinnen
iiber der Altersgrenze von 42 Jahren; wenn der Staat
einen Drittel der Einkaufssumme fir diese 787 iiber-
nehmen wiirde, so miisste 'er finf Jahre lang, von
1904 bis 1908, -alljahrlich rund 72,000 'Fr. ‘zahlen.
Nachher wiirde dieser Beitrag wegfallen, ‘und ‘die

‘Opfer des Staates fiir die Lehrerversicherungskasse

wiirden auf -die 100,000 Fr. ‘beschrinkt bleiben.

Nun sagt aber ‘Herr Professor ‘Graf, es séi sehr
wahrscheinlich, sogar ‘sicher, dass eine grosse -An-
zahl Lehrer und Lehrerinnen nicht in die Kasse ein-
treten werden, weil ihre eignen Mittel auch trotz der
Staatshiilfe nicht hinreichen, 'und er spricht von einém
Beitrag von -25—40,000 Fr., der nach seiner Be-
rechnung motig ‘wire, um die in die Kasse ‘eintre-
tenden Lehrer und Lehrerinnen zu unterstiitzen.

Ich iibernehme mnatiirlich gar keéine Verantwortlich-
keit fiir diese Zahlen; sie sind Hypothesen, welche
leicht iiber den Haufen geworfen ‘werden koénnen. 'Péer-
sonlich ‘glaube ich, dass, wenn der Staat in entspre-
chender Weise Beitrige leistet ‘fiir die Kasse, der ‘Ein-
kauf vielleicht in grosserer Zahl erfolgen wird. Allein
es ist ja auch ‘moglich, dass ein Mehrbedarf auch
ohne Bundessubvention geleistet werden kann. Ge-
stiitzt -auf obige Zahlen haben wir ungefihr das Mit-
tel genommen wund ‘einen Beitrag von 30,000 Fr. in
seine Antrige iiber ‘die Verwendung der Bundessub-
vention fiir 1904 eingesetzt.

Man wird mir vielleicht entgegenhalten: « Was ge-
schieht dann, wenn ‘mehr Lehrer sich zum Einkauf
anmelden, als vorgesehen wurde und der Drittel, den

‘wir vorgesehen und auf 30 000 Fr. angesetzt haben

vielleicht auf 40—50,000 Fr kommt ? »

In diesem Falle hitten wir eine Reserve; es ist
niamlich fiir den Staat von grossem Vorteil, wenn
sich eine grosse Zahl der iiber der Altersgrenze ste-
henden Lehrer und Lehrerinnen in die Versicherungs.
denn alle diejenigen, welche zu dieser
Kasse geh('jren verschwinden fiir den Staat von der
Liste derer, welche gesetzlichen Anspruch auf e€in
Leibgeding haben; sobald sie dienstuntauglich wer-
den, hat die Versicherungskasse fiir sie einzutreten.
Wenn also eine Anzahl élterer Lehrer und Lehrerinnen
sich einkaufen, so koénnen wir von jetzt an in Aus-
sicht nehmen, dass der Budgetposten von ungefihr
95,000 Fr. fiir Leibgedinge an Primarlehrer jedenfalls
nicht zunehmen, sondern rasch abnehmen wird. Nun
konnten wir, mit Ricksicht auf diese gewiss eintre-
tende Erleichterung, eine Vorschussrechnung ersffnen
und sie mit der Zeit amortisieren beim Posten « Leib-
gedinge». Das ist eine beruhigende Aussicht in be-
zug auf den heute vorgeschlagenen Beitrag fiir den
Einkauf dlterer Lehrer in die Versicherungskasse.

Zu Antrag 3. Hier mochte ich betonen, dass ich
die Verwendung von 100,000 Fr. aus der Bundes-
subvention zur Versorgung armer Schulkinder als das

Allernotwendigste und als das Hauptsidchlichste alles
dessen, was ich lhnen beantrage, betrachte. Wir haben
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Fhnen in unserm Bericht ziemlich eingehend ausein-
andergesetzt, wie es mit der Versorgung der armen
Schulkinder in unserm Kanton steht. Die Anfinge
einer solchen datieren auf ungefihr 20 Jahre zuriick.
Durch alljihrliche Zirkulare der Erziehungsdirektoren
wurde zur Forderung des Werkes aufgemuntert, und
es ging denn auch ziemlich rasch vorwirts. Anfangs
waren es etwa ein halbes Dutzend Gemeinden, die
sich mit dem Werke befassten ; jetzt sind es ihrer nahe-
zu 200, und die Mittel, welche dafiir verwendet wer-
den, sind mit dem Fortschreiten der Zeit ebenfalls
gewachsen. Wie Sie unserm Bericht entnehmen kon-
nen, betrug die Zahl der unterstiitzten Schulkinder im
Jahre 1901/02 rund 14,000; die Kosten betrugen
114,600 Fr., wovon die Gemeinden 55,000 I'r., die
Privatwohltitigkeit 47,000 Fr. und der Staat 8600 Fr.
trugen. Auffallend und sehr wohltuend wirkt es, zu
sehen, wie die private Wohltéitigkeit sich in dieser
Zeit vermehrte; ihre Leistungen waren zu Beginn
verschwindend klein; nun ist sie nach und nach
zu einem Hauptfaktor des ganzen Werkes herangewach-
sen. Sie steuert, wie aus obigen Zahlen ersichtlich,
nur etwa 8000 Fr. weniger bei als die Gemeinden.
Der Staat aber hat sich bisher mehr mit gutem Willen
und guten Ratschligen als mit der Tat, mit Geld,
beteiligt. Lange Zeit leistete er an das Werk gar
nichts; erst als neue Einnahmsquellen ihm erschlos-
sen wurden, entschloss er sich, etwas fiir diese gute
Sache zu tun. Aber er wollte und konnte, da auch
andere Werke ihn in Anspruch nahmen, nicht mehr
dafiir verwenden als 10,000 Fr., und hat bis heute
nicht mehr als diesen Betrag per Jahr gegeben. Diese
Staatshiilfe konnte natiirlich keine grosse Wirkung
haben, sondern war mehr zu betrachten als ein Mit-
tel, die Versorgung der armen Schulkinder dort ein-
zufithren, wo sie noch nicht bestand; in der Tat ge-
lang das bei vielen Gemeinden.

Ich halte dafiir, und Sie werden mit mir einver-
standen sein, dass die 114,000 Fr., die bis jetzt aus-
gegeben werden, ein Tropfen im Meere sind angesichts
der viel grossern Bediirfnisse. Ich muss hier betonen,
dass auch in den Gemeinden, in welchen die Kinder-
versorgung eingefiithrt ist, lange nicht genug geleistet
wird. So viel mir bekannt, wird nirgends im Kanton
die Kinderversorgung vor dem 1. Januar in Angriff
genommen, sondern erst nachher, so dass wihrend der
Monate November und Dezember nichts fiir die armen
Kinder geschieht. Sodann dauert die Versorgung nur
wenige Wochen, in den meisten Ortschaften nur finf
Wochen; zudem ist sie auch in bezug auf die eigent-
lichen Leistungen sehr ungeniigend, einerseits, indem
sie den Kreis der Diirftigen zu eng zieht, anderseits, in-
dem sie zu wenig gibt und tut fir das Werk, da es an
den notigen Mitteln fehlt. Das ist aber noch nicht
alles. Leider ist eben die Kinderversorgung noch lange
nicht tiberall durchgefiihrt. Die Direktion des Unter-
richtswesens hat bis jetzt hochstens 195 Gemeinden
auf ihrer Liste, und zwar unterstitzt sie alle, die
sich melden. Es darf daraus geschlossen werden,
dass dies auch alle sind, die etwas tun, und dass
in den andern, also im grossern Teil, gar nichts, ab-
solut nichts fiir die armen Schulkinder getan wird.
Wir haben 507 Gemeinden, und dazu noch 73 Schul-
gemeinden, und von diesen haben nur 195 die Kinder-
versorgung eingefiithrt. Es bleibt also auf diesem Ge-
biete noch ungeheuer viel zu leisten. Es ist natiirlich
nicht sehr leicht, zu berechnen, wie viele Schulkinder
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der Pflege in der Schule bediirfen. Allein, wir kon-
nen doch aus den Steuerverhiltnissen gewisse Schliisse
ziehen. 80 9/, der Bevolkerung unseres Kantons ver-
steuern weniger als 2000 Fr. Einkommen. Man kann
also annehmen, dass, wenn wir auch die Grenze der
Bediirftigkeit sehr weit herunterziehen und z. B. sagen,
dass, wenn einer ein Einkommen von 600 Fr. ver-
steuert, er nicht zu den Diirftigen zu zihlen sei, dann
immer noch 50—60 9/, der Schiiler zu diesen Diirfti-
gen gehoren.

Nun machen aber die 14,000 Schulkinder, die jetzt
versorgt werden, nur ungefihr einen Siebentel der
Gesamtschiilerzahl aus. Also sind wir noch lange nicht
an der Grenze angelangt, wo wir sagen konnen: « Alle
Diirftigen erfreuen sich der notigen Pllege». Im Ge-
genteil: eine viel grossere Zahl als die bisher Ver-
sorgten erhalten wihrend der Zeit ihres obligatorischen
Schulbesuches absolut keine Hiilfe.

Ich wiederhole: die Bediirfnisse sind ungeheuer
gross bei uns. Doch handelt es sich meines Erach-
tens nicht nur darum, mit grossern Mitteln ans Werk
zu gehen; sondern es ist fiir mich die Hauptsache,
dass einmal eine Organisation fiir dieses Liebeswerk
geschaffen werde. lch habe das Gefiihl, dass da bei
uns ohne Ueberlegung, ohne Methode, ohne systema-
tische Behandlung vorgegangen werde, und ich glaube,
dass, wenn eine grundsitzlich richtige Organisation
eingefithrt werden kann, man nicht allein das Liebes-
werk im ganzen Kanton herum erweitern, sondern
auch mit den gleichen Mitteln mehr leisten kann als
ohne Organisation. Ich glaube auch, dass eine allge-
meine Organisation geeignet sein wird, diejenigen
Kreise zu dem Werke heranzuziehen, welche sich
eben sehr gerne mit der Liebestiitigkeit befassen. Wir
haben ja, dessen ist kein Zweifel, in jeder Gemeinde
des Kantons Frauen und Minner, welche gerne ihre
Zeit und Kraft dem Liebeswerke widmen, sobald ihnen
die notigen Mittel zur Verfiigung gestellt werden, und
wir haben vor allem die Lehrerschaft, die sich ge-
wiss gerne an dem Werk betitigen wird. Und wenn
ich mir vorstelle, welchen Einfluss auf die Schule
gerade die Beteiligung der Lehrerschaft an dem Werke
der Kinderversorgung hat, so mache ich mir die
schonsten Hoffnungen fiir die Hebung unseres Volks-
schulwesens. Damit, dass der Lehrer mehrere Stun-
den mit den Schiilern eingesperrt ist, mit ihnen strei-
ten, Disziplin halten muss, gewinnt er die Anhénglich-
keit im Allgemeinen nicht; Ausnahmen gibt es ja.
Geben Sie jedoch den Lehrern Gelegenheit, den Kin-
dern die Wohltat der Versorgung wéihrend der schlech-
ten Jahreszeit gleichsam auszuteilen, so werden Sie
sehen, wie die Anhiinglichkeit wachsen wird. Die
eigentliche Losung des Riitsels ist allerdings auch
das noch nicht; denn, meine Herren, es ist nicht
genug, dass man den Kindern Brot, Milch, Suppe gibt,
nein: auch Liebe muss man ihnen geben! Gibt es
doch so viele Kinder, die wihrend ihrer ganzen Kind-
heit kein mildes Wort horen, von ihren Eltern aus
Grinden des Kampfes ums Dasein rauh behandelt
werden, oder aus dem Grunde, weil diese selber nicht
die notige Erziehung besitzen, um ihre Kinder so zu
behandeln, wie es sein sollte.

Da miissen wir mit einer zielbewussten Organi-
sation eingreifen und gewiss hat kein Kanton dies
notiger als der unsrige. Auf solcher Erwigung be-
ruht unser Vorschlag. Damit ist gesagt, dass abso-
lut nicht verlangt wird, das Werk aus derjenigen Bahn
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zu lenken, in welcher es sich jetzt befindet. Es soll
in erster Linie an die Aufklirung und die humane
Bildung der Bevolkerung appelliert werden, dass sie
selber das Werk organisiere, und der Staat tritt nur
ein, um Geld zu geben, damit der Zweck nach Mog-
lichkeit erreicht werden kann. Die vorgesehene Or-
ganisation soll ins Leben treten, sobald der Grosse
Rat seinen Beschluss gefasst haben wird, und sie
soll so eingerichtet werden, dass in jeder Ortschaft
ein Komitee bestellt wird; die Ortschaften schliessen
sich zu Bezirksverbinden zusammen und an der
Spitze steht eine Zentralleitung, und zwar nicht die
Regierung, sondern eine von den Bezirksverbinden
selber gewdhlte Zentralleitung. Die Unterrichtsdirek-
tion wird nur eingreifen, um die Initiative zu der Auf-
stellung des Reglements zu ergreifen. Dann wird die
Organisation sich selber verwalten.

Es ist unzweifelhaft, dass unser Schulwesen leidet
unter sehr unglinstigen Verhéltnissen verschiedener
Art, und ich glaube, es konne picht bestritten werden,
dass dasjenige, was am schlimmsten und schwersten
auf unserer Volksschule lastet und deren Ergebnisse
niederdriickt, unsere sozialen Verhiltnisse sind, die
Armut, die ungiinstigen Wegverhiltnisse und anderes
mehr. Ohne Geld konnen diese Verhiltnisse nicht
gebessert werden, und deswegen glauben wir, dass
eine Summe von 100,000 Fr. fiir diesen Zweck am

ehesten geboten erscheinen muss und gewiss nichts

fir unser Schulwesen bessere Friichte tragen wird
als dies. Die Erfahrungen in bezug auf die guten
Einwirkungen der Kinderversorgung auf die Schule
sind gemacht. Die Direktion des Unterrichtswesens
erhilt alljahrlich Berichte aus den meisten Gemein-
den, und da heisst es immer: « Wir erkennen die guten
Wirkungen sehr gut; der Schulbesuch ist besser, die
Aufmerksamkeit und Lernfreudigkeit der Kinder gros-
ser als frither.»

Man wird dagegen sagen, mit diesem Beitrag von
100,000 Fr. werden wir die Privatwohltitigkeit unter-
binden. Das glaube ich nicht, und ich kann hier
wiederum mit Erfahrungen dienen. Seitdem das Werk
ins Leben getreten, und seitdem es von Gemeinden
und Staat unterstiitzt wird, hat die Privatwohltitig-
keit sich immer mehr daran beteiligt. Sie konnen
die Entwicklung des Werkes an Hand der Statistik
verfolgen von 1882 bis auf den heutigen Tag und
werden sehen, dass wihrend dieser Periode die Pri-
vatwohltitigkeit immerfort zugenommen hat.

Sehr oft wird gesagt: « Mischen Sie sich doch nicht
drein; geben Sie nichts und befehlen Sie nichts, sonst
gefihrden Sie die private Wohltdtigkeit.» Diese Be-
fiirchtung ist unbegriindet, im Gegenteil, wenn ein-
mal das Ganze systematisch im ganzen Kanton or-
ganisiert, wenn einmal die kolossalen Bediirfnisse
recht bekannt werden, so dass die Privatwohltitig-
keit sieht, dass sie noch viel mehr als bisher leisten
muss; dass die Leistungen von Staat und Gemeinden
noch lange nicht hinreichen, dann wird sie sich erst
recht bekunden und vielleicht das Doppelte und Drei-
fache des Heutigen beitragen. Ich beschwore Sie,
den Antrag der Regierung anzunehmen und nichts
daran zu reduzieren; denn Sie werden begreifen, dass,
um die Organisation im ganzen Kanton lebenskriftig
einzufithren, die Regierung nicht mit einem geringen
Betrag auskommen kann. Geben wir 100,000 Fr. fiir
den Anfang; dann konnen wir iiberall zur Kinderver-
sorgung den Grund legen; mit einer geringern Summe
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wire es nicht der Miihe wert, nicht moglich, allen
Gemeinden etwas zu geben. Bedenken Sie, dass heutée
noch 300 Gemeinden leer ausgehen!

Zu Antrag 4: Zuschiisse an ausgediente, pensio-
nierte Primarlehrer, 30,000 Fr. Der Grundsatz dieser
Ausgabe steht schon in der Verteilung fiir 1903, wo
Sie beschlossen haben, 20,000 Fr. als Zuschiisse fir
pensionierte Lehrer auszusetzen. Als diese Verteilung
vorgenommen wurde, zeigte es sich ganz klar, dass
die Summe nicht geniige; es kam eine so grosse Zahl
von Anmeldungen, etwa 200, dass es nicht gut mog-
lich gewesen wire, namentlich fiir die d&rmern Lehrer
etwas Erspriessliches zu leisten. Es gibt leider eben
eine grosse Zahl alter Lehrer, welche nichts anderes
zu ihrem Lebensunterhalt haben als ihre Pension,
und diese betrigt, wenn es gut geht, 400 Fr., manch-
mal bloss 360 Fr. Dass damit niemand leben kann,
ist klar, und es kommt denn auch vor, dass ausgediente
Lehrer in ihren alten Tagen die Hiilfe der Gemeinde
beanspruchen miissen. Ich sagte mir: «Das Erste
ist, dass man diesen Lehrern gehorig hilft, und ich
habe deshalb Zuschiisse von 200 Fr. fir die ganz
Armen unter ihnen ausgesetzt. Das war nicht zu viel.
Die etwas weniger bediirftigen Lehrer, welche zwar
auch arm genug, aber doch nicht so ganz mittellos
sind, erhielten 100 Fr. Die Summe, welche Sie aus-
setzten, musste vermehrt werden, und da dem Staat
eine Reserve von 7000 Fr. gelassen war, wurde diese
hiefiir in Anspruch genommen. Die Erfahrung zeigt,
dass wenigstens fiir dieses Jahr, vielleicht auch fiir
das néchste, ein Beitrag von 30,000 Fr. nicht tber-
trieben ist. Da der Grundsatz bereits angenommen
ist, muss natiirlich fortgefahren werden. Wir haben
es mit einer Leistung zu tun, die festgenagelt ist in-
sofern, als man den drmern Lehrern, welche voriges
Jahr den Zuschuss erhielten, denselben nicht mehr
nehmen kann, sondern ihn weiterhin leisten muss,
bis sie sterben. Aber diese Leistung aus der Bundes-
subvention wird mit der Zeit abnehmen, in abseh-
barer Zeit ganz wegfallen; wenn einmal alle Lehrer
sich in der Lehrerkasse befinden, werden diese Zu-
schiisse hinfillig. Ich glaube, es sei zur Empfehlung
dieser Bestimmung genug gesagt.

Zu Antrag 5: Beitrag von 40,000 Fr. an die Mehr-
kosten der Staatsseminare. Diese Mehrkosten belau-
fen sich auf 70,000 Fr., und zwar zerfillt die Summe
in zwei Hauptrubriken, nimlich 36,000 Fr. fiir Sti-
pendien an die Seminaristen und 34,000 Fr. fir die
neuen Lehrstithle, die infolge der Erweiterung des
Seminars notig werden, und fir die Erhéhung der
Lehrerbesoldungen am Seminar, woriiber ein Dekret
Ihnen vorliegt. An diese 70,000 Fr. beanspruchen
wir jedoch aus der Bundessubvention nur 40,000 Fr.;
wir haben beschlossen, die 30,000 Fr., welche als
Beitriige an den Einkauf in die Lehrerversicherungs-
kasse in Aussicht genommen sind, hier in Abzug
zu bringen. Sie diirfen es nicht als eine Anmassung
von seiten eines Regierungsrates ansehen, wenn dieser
auch wiinscht, einigermassen durch die Bundessubven-
tion, die eigentlich, laut Bundesgesetz, fiir ihn be-
stimmt ist, in den von diesem aufgezdhlten Verwen-
dungsrubriken etwas entlastet zu werden. Wir haben
schon voriges Jahr 20,000 Fr. ausgesetzt fiir die Er-
hohung .der Besoldungen der Arbeitslehrerinnen; fiir
1903 wurde diese Summe aus der Bundessubvention
gedeckt. Diese bleibende Vermehrung der Ausgaben
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findet sich, im Budget fiir 1904 nicht, weil in Aus-
sicht genommen wurde, die 20,000 Fr. auch. fir 1904
aus der Bundessubvention zu decken. Da dies nun
nicht geschehen kann, miissen wir darauf verzichten
und dafiir einen Nachtragskredit verlangen.

In bezug auf die Lehrerseminare wissen Sie, dass
wir nicht nur die genannten Mehrausgaben in Aus-
sicht haben, sondern dazu noch grosse Bauten. Wie
viel der Bau in Bern kosten wird, wissen wir zur
Stunde noch nicht; jedenfalls aber in die drei Hundert-
tausend. Dann werden Sie sehen, dass nach und
nach auch die andern Seminarien ausgebaut werden
miissen. Hindelbank geniigt dem Zweck nicht mehr
und sollte ganz umgebaut werden, Delsherg desglei-
chen; seit vielen Jahren wird dort reklamiert. Einzig
Pruntrut geniigt den Anforderungen noch fiir lingere
Zeit, weil dort grossere Bauten zur Verfiigung stehen.
Kurz: wir stehen da vor sehr grossen Ausgaben, und
ich halte dafiir, dass der Regierungsrat sehr beschei-
den gewesen ist, wenn er nur 40,000 Fr. fir Deckung
der Mehrkosten aus der Subvention verlangt.

Zu Antrag 6: Nach Zusammenzihlung obiger fiint
Posten bleiben von der ganzen Bundessubvention noch
53,669 Fr. 80 Rp. iibrig. Diese wiirden wir nach An-
trag der Regierung verteilen an die belasteten Ge-
meinden fiir Schulhausbauten, Lehrmittel und; Schul-
mobiliar. Man konnte zwar auch noch an eine andere
Verwendung denken, und: ich fithre dieselbe hier an,
nicht um dem Beschluss der, Regierung Opposition
zu machen, weil die Sache so wie so auf das Gleiche
hinaus kidme; ich meine die Verwendung nach den
Bestimmungen von § 28 des Primarschulgesetzes iiber
den vermehrten Beitrag des Staates an die Lehrer-
besoldungen. Dann wiiren. die Gemeinden . frei, den
Beitrag zu verwenden wie sie wollten, und doch be-
kdmen ibhn nur. die belasteten Gemeinden.

Welches wiirden nun in unserm Kanten die Folgen
der Bundessubvention sein, wenn Sie den Verteilungs-
modus annehmen, den die Regierung vorschligt? In
diesem Falle konnen wir sagen, dass wir die Ver-
wendung der Bundessubvention im Sinn und’Geist
des Bundesgesetzes vorgenommen haben, der darin
besteht, dass die Bundessubvention verwendet wer-
den. soll, um einen allgemeinen . Fortschritt,im Volks-
schulwesen , zu erzielen. Wir, werden, mit dieser Ver-
teilung erreichen:

Erstens eine. bessere Versorgung der Lehrerschaft
fir Invaliditit, und im Todesfall fiir ihre, Witwen, und
Waisen, ein grosser, Fortschritt, der schon, lange er-
strebt wurde, aber ohne die Bundessubvention nicht
zu verwirklichen  wire,

Zweitens. eine zwar vielleicht noch ungeniigende,
aber doch der Entwicklung fiahige Versorgung der
armen . Schulkinder, ebenfalls ein sehr notwendiges
Werk, vielleicht das niitzlichste.

Drittens eine wesentliche Verbesserung der Lehrer-
bildung, nicht nur, in der Weise, dass. wir. fiir eine
grossere Zahl von Lehrkriften sorgen, sondern.auch
darin, dass wir den Lehrern eine bessere Ausbildung
geben konnen.

Das sind :drei grosse Fortschritte, und dann bleibt
noch einer, von dem ebenfalls das Wohl und Wehe
unserer Volksschule abhiingt:

die Erh6hung der. Minimalbesoldung der Lehrer,
die, wie Sie. wissen, laut dem neuen Schulgesetz 450
Fr. betridgt. Diese. Minimalbesoldung . besteht. noch
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in einer grossen Zahl Gemeinden; immer noch. sind:
etwa 700 Liehrer auf:sie angewiesen; und:wir diirfen.
gar nicht hoffen, dass, so lange eine. derartige Mini-
malbesoldung besteht; das.Schulwesen in den betref:
fenden Ortschaften grosse Fortschritte machen werde;
denn bei einer solchen Besoldung ist ein Lehrer; abso-
lut auf Nebenbeschiftigungen. angewiesen; und: wirk-
lich gibt es Liehrer genug, die. sich mit allen moglichien
Nebenbeschiftigungen behelfen, um. ihre Familien.in
Ehren durchzubringen, nicht nur als Bauer, sondern
auch als Krimer, Sektionschefs, Gemeindeschreiber;
Gemeindekassiere, Agenten u. s. w., solehe, die vier,
fiinf« derartige Aemter bekleiden. Wie isties da. mdog-
lich, dass ein Lehrer ganz seiner Schule leben kann,
dass diese wirklich gedeihe. und: Fortschritte mache?
Und doch kann man das diesen Lehrern . nicht: ver-
argen; ich bin sehr oft ersucht worden, Lehrer-aufzu-
fordern, ihre Nebenbeschiftigungen aufzugehen ; aber
ich tat' es nur in.den wenigsten Fillen, wenn. es.
durchaus sein musste; meistens:sagte .ich mir: «lch
kann es nicht tun, weil:der betreffende.Lehrer: nicht
eine  Stelle aufgeben kann, die ihm dasjenige an Mit-
teln einbringt, was. fiir den Unterhalt seiner Familie
notwendig  ist.

Darum miissen wir.an dieses Werk gehen, und wir.
konnen es auch, wenn wir den Beitrag des Staates fir
belastete Gemeinden laut § 28 des. Primarschulgesetzes
auf 200,000 Fr. bringen. Dann werden alle; Minimal-
besoldungen erh6ht werden kénnen, und:dann. haben
wir den vierten grossen [Fortschritt: erreicht fiir: unser
Schulwesen.

Der Boden, auf den sich.die Regierung: stellt, ist
der richtige; er, entspricht dem Bundesgesetz. Wenn
wir auf demselben fortschreiten, so werden . wir: in
kurzer Zeit dazu kommen, in unserer Volksschule die
schonsten .Fortschritte erreicht zu sehen. Seo. viel.riber
die Frage der Bundessubvention.

Ich trete vorldufig auf die Gegenprojekte nicht ein,
die von der Kommission und von Herrn. Jenny [hnen
unterbreitet werden, sondern. behalte mir. vor, dies
spiter zu tun. Ieh beschrinke mich also vorliaufig
auf die Besprechung der Verwendung unserer Bundes-
subvention. Es bleibt: dann. auch noch. die Motion
Schiir zu diskutieren, die mit der Angelegenheit ver-
kniipft ist. Allein, ich halte dafiir, dass der Beschluss
iiber die Verwendung der Bundessubvention fiir:1904
so sehr die Motion Schir priajudizieren wird und ‘muss,
dass wir viel besser tun, abzuwarten mit ihrer Be-
handlung, bis wir die Frage der Verwendung fiir.1904
endgiiltig erledigt:haben. Dann konnen wir uns. erst
mit der Motion Schir. befassen, welche ja nicht in
bezug auf das Jahr 1904, sondern in bezug, auf die
Zukunft gestellt worden ist.

Ich meine daher; wir wiirden gut tun, erst spiter
auf; die Motion einzutreten und wiirde mich daher
auf - diese Ausfithrungen. beschrinken..

Freiburghaus, Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission. In bezug auf die Frage, ob die
Motion Schér heute behandelt oder verschoben, werden
soll; halte ich: meinerseits. dafiir, es sollte . dieselbe
gleichzeitig mit der Verteilung der Subvention.. fiir
1904 behandelt werden konnen. Es wird wohl ange-
zeigt sein, dass wir nun, zuerst die Ansicht des Herrn
Schér hieriiber horen, bevor wir uns schliissig machen,
ob schon. fiir. 1904 ein Dekret ausgearbeitet:oder.ob
dasselbe. auf spitere. Zeit verspart werden. soll.:
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Prisident; Wird: verlangt; dass die Motion Schir
jetzt schon behandelt werde?:

Schiir. Wenn Sie sich an die Entstehung der Mo-
tion erinnern; so-wird Thnen auch ohne weiteres klar,
was der Sinn derselben in bezug auf ihre- zeitliche
Wirkung- und’ deren Beginn gewesen. Imm November
habe ich bei-Behandlung der Verteilung der: Subven:
tion- fiir-1903 den Zusatzantrag-gestellt; dass fiur die
kiinftige Verteilung- ein- Dekret ausgearbeitet werde,
und zwar aul den Zéitpunkt der- Beratung iber die
Verwendung fiir 1904. Sie haben damals durch Rats-
beschluss diesen Zusatzantrag- auf’ den Motionsweg
verwiesen, und ich hatte-im Januar die Ehre, die
Motion zu- begriinden; Sie haben alsdann die-Motion
in einer-von mir:selbst etwas abgeschwiichten Form
einstimmig - erheblich- erklirt. Die: Abschwichung be-
traf' aber mnicht die zeitliche Wirkung, sondérn nur
die Frage- der-Vorprifung, und ich muss Ihnen nun
den Wortlaut® der- Motion: ins Gedédchtnis- rufén. Sie
lautet:-

«Der Regierungsrat und. die fiic die Verteilung der
Schulsubvention  fiir 1904 bereits eingesetzte - Spezial-
kommission werden  eingeladen, die Frage: zu priifen
und sobald als moglich dariiber Bericht und. Antrag
einzubringen, ob. nicht iber die kiinftige Verteilung
der eidgenossischen . Schulsubvention ein Dekret zu
erlassen sei, und. ob in deémselben den Gemeinden
nicht ein bestimmter Teil der Subvention nach billi-
ger DBeriicksichtigung ihrer- Steuerlasten zu iiber-
lassen sei.»

Das war. im Januar 1904. Es-ist selbstredend, dass
der Sinn der  Motion der war, es solle schon fiir- die
Verteilung: von 1904 . dieser Dekretsentwurf ausgear-
beitet. werden, und ich stehe auch heute durchaus
auf dem Boden — mdégen Sie nun die Verteilung vor-
nehmen, wie Sie wollen — dass wir. unbedingt schon
die. gegenwirtige: Verteilung, in Form eines. Dekrets
beschliessen, sie. mit Dekretskraft ausriisten sollen.

Es kann-die Frage nun nicht mehr linger diskutiert
werden, ob ein solches Dekret opportun sei. Ich werde
mir spéter noch erlauben, die Motion matertell zu be-
grinden, behalte mir: also vor, in. der: Angelegenheit
nochmals. das Wort zu verlangen und eventuell einen:
Antrag. zu. stellen. Ich schliesse: Der Sinn der Mo-
tion ging dahin, dass in das Dekret schon:die Ver-
teilung fiir- 1904 einzubeziehen sei.

Abstimmun g

Fir den: Anfrag Gobat Minderheit.

Gobat, Erziehungsdirektor. Die Motion Schir ent-
hilt also. zwei Dinge, einmal die Frage, ob. nicht
schon .iiber die Verwendung . der: Schulsubvention fiir
1904 ein Dekret ausgearbeitet werden soll, sodann, ob
nicht' ein., Bruchteil der:Subvention. direkt. unter: die
Gemeinden zu verteilen sei, nach billiger Beriicksich-
tigung ihrer Steuerlast.

Nach Anhérung des Antrags Schir muss: ich sehr
bedauern; dass: Herr: Schér: nicht: schon: frither  er-
klirte; er:habe: die- Dekretsfrage schon: fiir; 1904: ge:
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stellt. Nun: ist moglicherweise alles, was wir getan
haben, unniitze Arbeit. Wir haben dann heute' noch
gar keine Antrige liber die Verwendung der Sub-
vention zu stellen. Warum hat Herr Schir das nicht
friher gesagt?

Also schon fiir 1904 soll ein Dekret erlassen wer-
den; das’ ist die erste Frage. Es ist nochnicht vor:
gekommen in diesem Saale, dass wir einen Posten
in das Budget aufnahmen und dann nachtriglich vom
Grossen Rat ein Dekret zur' Spezifizierung des Po-
stens verlangt wurde.

Im Budget steht eine Rubrik von 350,000 Fr. Bun-
dessubvention in den Ausgaben und eine gleiche von
350,000 Fr. in den Einnahmen. Diese Posten sollen
wir nun noch durch Dekret spezifizieren.. Ich glaube,
es. wird jedermann einsehen, dass uns dieses Vor-
gehen befremdén muss. Einen Sinn hat' die Motion
Schir nur, wenn sie will, dass wir die Dekretsfrage
fir die Zukunft, fiir das Jahr 1905 und die folgenden
Jahre erortern. Da allerdings kann die Frage gestellt
werden, ob ein Dekret’ erlassen werden solle. Nun
haben wir dartiber in der gedruckten  Vorlage Be-
richt erstattet und Ihnen einfach auseinandergeselzt,
dass ein guter Teil der Bundessubvention vom Gros-
sen Rat selbst bereits festgenagelt ist, ein anderer
Teil notwendig nach allen gestellten Antrigen fest-
genagelt wird und es nicht der Mtithe wert ist, fir
den kleinen Rest der Subvention, der jedenfalls viel
weniger als die Hilfte derselben ausmachen wird, ein
Dekret aufzustellen.

Wir begreifen in der' Regierung. nicht, warum der
Grosse . Rat sich.absolut die Héinde binden will. Er
verfiigt ja {iber die Verwendung der. Subvention; er
wird jedes Jahr die notigen Beschliisse fassen, und die
Regierung ihre Antrige stellen. Fiir den Grossen: Rat
ist es:viel besser und opportuner, wenn er jedes Jahr
seine Ansichten zur Geltung bringen kann. Wir sehen
ja, dass fast téglich neue Bediirfnisse kommen und
neue Gesuche einlangen. Die Regierung hat das er-
fahren; kaum: ist ein Beschluss gefasst, so kommt
ein neues Gesuch und miissen die frithern Beschliisse
abgedndert werden, und so geht es weiter ein: zweites
und drittes Mal. In. dieser. Materie ist es absolut
unangezeigt und unnétig, sich zum vornherein die
Hénde zu binden.

In bezug auf die Frage der Verteilung der Bundes-
subvention an die Gemeinden ist folgendes zu sagen:

Es sind, wie Sie wissen; einigeAntrige hiezu ein-
gelangt und zwar:

1. von einer Delegation der Schulkommissionen des
Amtes Aarwangen, worin verlangt wird, ddss ein ge-
wisses Ausscheidungsprinzip. zwischen der fiir staat-
liche Schulzwecke einerseits und fiir Schulzwecke der
Gemeinden anderseits zu reservierenden Quote fést-
gesetzt und dass der. betrichtlich’ grossere Bruchteil
der Subvention den Gemeinden nach Massgabe ihrer
Steuerbelastung zugewiesen werde.

Also iiber 175,000 Fr. sollen alljihrlich den Ge-
meinden direkt verteilt werden, nach Massgabe ihrer
Steuerlast.

2. Von einer Versammlung.der:Grossrite und :Ge-
meindedelegierten' aus dem - Amtsbezirk Aarberg. Es
soll wenigstens die Hilfte der Schulsubvention den
Schulgemeinden nach Verhiltnis ‘ihrer Einwohnerzahl
direkt . ausgerichtet . werden.
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3. Von einer Versammlung der Primarschulkom-
missionen des Amtes Fraubrunnen. Mindestens die
Hilite der Bundessubvention soll den Gemeinden zu-
kommen und ihnen im Verhiltnis zur Bevolkerungs-
zahl direkt ausbezahlt werden. ,

4. Von einer Versammlung in Giimmenen. Es soll
den Gemeinden ein Teil der Subvention zur freien
Verfiigung im Rahmen des Gesetzes iiberlassen werden.

5, Von einer Versammlung in Steffisburg. Den
Gemeinden sollen nach Massgabe ihrer Tellansitze
Beitrdge ausgerichtet werden.

6. Von einer Versammlung der Primarschulkom-
missionen des Amtes Signau. Den Gemeinden sollen
nach der Steuerlast 20—40 Rappen pro Kopf der Be-
volkerung ausgerichtet werden.

7. Von einer Delegiertenversammlung in Burgdorf.
Im Gegensatz zu den andern spricht sich diese dahin
aus, dass jedenfalls vor 1907 den Gemeinden keine
Beitrige pro Kopf der Bevolkerung ausgerichtet wer-
den sollen, dass vielmehr die Bundessubvention zur
Erreichung von grossen Zielen und Verbesserungen
im Schulwesen verwendet werden soll.

Es ist ganz sicher, nach den Berichten, die wir
in der Presse zu lesen bekamen, dass in bezug auf
die Verwendung der Bundessubvention sehr irrige An-
sichten im Schosse der Bevolkerung bestanden ha-
ben und verbreitet wurden. Es ist von vornherein
angenommen worden, man diirfe die Bundessubven-
tion einfach nehmen, wie man die 100,000 Fr. fir
die armen Gemeinden nimmt, und die Staatskasse
zur Entlastung der Gemeinden benutzen. So steht
aber die Sache nicht, und ich bin iberzeugt, dass
wenn man sich in den Gemeinden Rechenschaft dar-
itber - gegeben hitte, welche Anforderungen das Bun-
desgesetz an die Ausrichtung der Subvention stellt,
wohl ganz andere Ansichten zu Tage getreten wiiren,
So, wie nun vielfach verlangt wird, diirfen wir die
Subvention gar nicht verwenden. Wenn eine Ge-
meinde aus der Subvention fiir 1904 500 I'r. bekommt,
so muss sie diese 500 Fr. im Jahr 1904 verwenden,
entweder fiir Gehaltsaufbesserung an die Lehrer, oder
fir Schulhausbau beziehungsweise Umbau, oder fiir
neue Lehrmittel, Materialien, oder fiir Mehrleistungen
an die Versorgung diirftiger Schulkinder. Nur was
sie auf den verschiedenen Gebieten, wie sie in § 2
des Bundesgesetzes umschrieben sind, iiber ihre bis-
herigen Leistungen hinaus aufwendet, darf sie mit
der Bundessubvention decken.

Daraus ergibt sich folgendes Verfahren: Der Bun-
desrat, dem der Ausweis iibergeben werden muss
dariiber, dass die Bundessubvention richtig verwendet
wurde, hat mit den Gemeinden nichts zu schaffen,
sondern wendet sich an die Regierung, und diese hat
ihm den Nachweis zu bringen, dass dem Gesetz nach-
gelebt wurde. Es muss die Regierung also von jeder
Gemeinde, welche aus der Subvention einen Beitrag
erhalten hat, den Ausweis dariiber einholen, dass sie
die Bundessubvention zu neuen Ausgaben fir den
einen oder andern der gesetzlich festgelegten Schul-
zwecke pro 1904 verwendet hat. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass der Bundesrat sich mit einer
einfachen Erklirung der Gemeinden begniigen wiirde,
es sei dem § 2 des Bundesgesetzes Geniige geleistet
worden. Nein, sondern der Bundesrat wird verlangen,
dass die Regierung sich die vollstindige Gewissheit
und Ueberzeugung verschaffe, dass die Ausgaben wirk-
lich im Sinne des Bundesgesetzes gemacht worden
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sind, und dann wird eben die Regierung untersuchen
miissen, ob wirklich die Subvention von den Gemein-
den loyal und ehrlich verwendet wurde. Dann erst
wird die Subvention vom Bund dem Kanton ausbe-
zahlt und wird dieser die nétigen Anweisungen fir die
Gemeinden ausstellen konnen. Alles, was der Bundes-
rat nicht annehmen wird, weil der Nachweis der gesetz-
lichen Verwendung nicht erbracht werden konnte, ist fiir
den Kanton verloren und kann nicht mehr eingebracht
werden ; es wird ihm an der Subvention abgestrichen.
Es scheint mir, die Gemeinden hitten die Ansicht,
dass sie ihre Anteile an der Bundessubvention #duff-
nen konnten, um sie dann, wenn eine grossere Summe
beisammen wére, fiir einen grossern Zweck zu ver
wenden, z. B. fiir einen Schulhausbau; dies ist aber
nach dem Bundesgesetz vollstindig ausgeschlossen;
die Aeuffnung von einem Jahr zum andern oder das
Aufschieben der Verwendung ist in Art. 6 des Bun-
desgesetzes ausdriicklich verboten. Ich weiss auch,
dass verschiedene Gemeinden die Subvention in Aus-
sicht nehmen wollen fiir Reparaturen an Schulhdu-
sern und Ankauf von Turnpldtzen; das sind zwei
Zwecke, die nach dem Gesetz ebenfalls ausgeschlossen
sind und vom Bundesrat nicht anerkannt wiirden.

Soviel in bezug auf den Nutzen, den die Bundes-
subvention den Gemeinden bringen wird. Sie bringt
ihnen, ich betone das, keine Entlastung; sie bringt
ihnen nur Mehrbelastung, Mehrausgaben, wie auch
dem Staat. Es wire mir leicht, nachzuweisen, dass
infolge der Bundessubvention der Staat ungefdhr
150,000 Fr. mehr ausgeben muss als bisher. Also:
fir die Gemeinden entsteht eine Mehrbelastung.

Betrachten wir nun, was fiir die Gemeinden her-
auskommt, wenn wir die Verteilung in Aussicht neh-
men. Da kénnen wir nicht anders als eine allgemeine
Verteilung vornehmen; es geht nicht an, wenn Sie
die Verteilung grundsitzlich beschliessen, dass Sie
dann die Subvention nur fiir die armen Gemeinden
in Anspruch nehmen, sondern es muss dann eine regel-
rechte Verteilung unter alle Gemeinden erfolgen. Neh-
men Sie nun einmal 150,000 Fr. fir die Gemeinden,
verteilt unter unsere 573 Gemeinden; was schaut da
fur eine Gemeinde heraus?

Herr Biihler hat eine Berechnung gemacht und
gefunden, dass fiir Frutigen zirka 800 Fr. heraus-
kidmen, oder, auf die verschiedenen Schulklassen ver-
teilt, 25 Fr. per Schulklasse, bei einer Verteilung von
150,000 Fr. Ist das ein Verfahren, welches dem Bun-
desgesetz entspricht? Erreichen wir damit etwas? Wird
das bernische Schulwesen dadurch gebessert? Gewiss
nicht. Wenn in einer Gemeinde mit der Bundessub-
vention neue Schultische angeschafft werden, oder
eine Wandkarte, so ist das ja schon und lobenswert;
aber fir die Hebung des allgemeinen -Schulwesens
bedeutet das herzlich wenig. Wie wir in unserer Vor-
lage auseinandersetzten, und wie auch die Petition
von Burgdorf ganz richtig anstrebt, liegt es im Sinn
des Bundesgesetzes, die Subvention nur fiir grosse,
allgemeine, systematisch zu verfolgende Zwecke zu
verwenden, und nicht, sie durch Zersplitterung un-
wirksam zu machen.

Aus allen diesen Griinden kommen wir dazu, Thnen
zu sagen, dass eine direkte Verteilung eines Bruch-
teils der Subvention unter die Gemeinden eine nutz-
lose Zersplitterung der betreffenden Summe wire,
welche weder fiir die Gemeinden selber, nioch fiir ‘das
Schulwesen im allgemeinen von irgendwelchem Nutzen
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wire. Das hindert nicht, dass wir auch diesen Be-
gehren entgegenkommen sollen, wenigstens flir eine
Kategorie von Gemeinden, fiir diejenigen, welche nicht
die notigen Mittel besitzen, um ihren Bedirfnissen fiir
die Schule Geniige zu leisten, etwas reservieren fiir
die armen, stark belasteten Gemeinden, welche in
einem dem Grossen Rat demniichst zugehenden De-
kret niher zu definieren wiren, und zwar sollte nicht
nur die Summe von 53,000 Fr. fiir sie eriibrigt wer-
den, nach Antrag der Regierung, sondern wir wollen
uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass in
nichster Zeit dieser Beitrag kraft § 28 des Schulge-
setzes gehorig erhoht werde. Er kann das; denn die
100,000 Fr., welche dort vorgesehen werden, sind als
Minimum dessen zu betrachten, was wir leisten kon-
nen. Haben wir eine gehorige Summe zur Verfiigung,
so konnen wir dem Schulwesen auf die Beine helfen
da, wo ohne kriftige Hiilfe nichts zu erreichen ist.
Das ist das wahre System, wenn wir den Gemeinden
helfen, welche es nétig haben, so viel wir konnen.
Die gutsituierten Gemeinden, die einen geringen Steuer-
fuss haben und eine grosse Steuerkraft besitzen, kon-
nen sich mit ihren eigenen Mitteln und mit denjenigen,
die ihnen der Staat zuwendet — er unterstiitzt ja alle
— helfen. Man darf{ etwas nicht vergessen: Das Schul-
wesen ist laut Gemeindegesetz Sache der Gemeinden,
und die grossen Leistungen, die der Staat tibernehmen
soll, wogegen ich gar nichts habe, sind eben Leistun-
gen des Staates fiir die Gemeinden. Ich mochte Sie
ersuchen, auf diesem Boden zu bleiben und fir die
Verteilung der Subvention keine andern Grundsiitze
als diejenigen, welche hier angefithrt worden sind,
anzunehmen, jedes Jahr bei der Budgetberatung frisch
zu verteilen und eine direkte Verteilung an die Ge-
meinden abzulehnen.

Wir beantragen lhnen, und die grosse Mehrheit
der Spezialkommission schliesst sich unserm Antrag
an, der Motion des Herrn Schir weder in bezug auf
das Dekret, noch in bezug auf die direkte Verteilung
an die Gemeinden Folge zu geben.

Freiburghaus, Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission und der Spezialkommission. Ge-
statten Sie mir zuerst eine . personliche Bemerkung.
Als  Berichterstatter der Spezial- und der Staats-
wirtschaftskommission war Herr Biihler in Aussicht
genommen; derselbe konnte aber wegen Todesfall
in seiner IFamilie zu den heutigen Verhandlungen
nicht erscheinen. Nun ist ganz wider meinen Willen
die Berichterstattung mir tberbunden worden, und
ich glaube nur deswegen, weil ein Antrag, den ich
gestellt hatte, dahingehend, es mochte den Gemeinden
eine Quote direkt zugewiesen werden, mit Mehrheit
angenommen wurde, Ich fiige mich, méchte aber aus-
driicklich um Nachsicht bitten, wenn ich in meinen
Ausfithrungen nicht erschopfend sein kann.

Was vorerst die Motion Schir betrifft, hat die
Spezialkommission und die Staatswirtschaftskommis-
sion mit allen gegen 3 Stimmen beschlossen, [hnen
zu empiehlen, Sie mochten dieselbe ablehnen. Die
Kommission geht von der Ansicht aus, dass beziiglich
der Verwendung der Bundessubvention, namentlich be-
zliglich einzelner Posten die Situation noch zu wenig
abgeklirt sei und die Meinungen im Volke draussen
weit auseinander gehen. Das beweisen uns die ver-
schiedenartigen Tendenzen der Petitionen, welche die
Regierung von Primarschulkommissionen erhalten hat.
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Da sehen wir, dass die eine Eingabe wiinscht, es-
mochte eine gewisse Quote den Gemeinden unter Be-
riicksichtigung ihrer Steuerlast zugewendet werden;
andere verlangen. eine Verteilung auf Grundlage der
Schulklassen, andere auf Grundlage der Primarschiiler-
zahl. In bezug auf die Hohe der Quote gehen die
Ansichten ebenfalls auseinander. Ein grosser Teil will
wenigstens die Hilfte, ein anderer Teil weniger, wiih-
rend anderseits die Burgdorfer Versammlung will, es
solle den Gemeinden nichts zukommen, sondern alles
fiir grosse allgemeine Zwecke zusammenbehalten wer-
den.

Man erhilt angesichts dieser Verschiedenheit der
Ansichten das Gefiihl, dass bei diesen Versammlungen,
von denen Eingaben an die Regierung gemacht wur-
den, namentlich auch die Pfarrherren kriftig mitge-
wirkt und sich auf den Standpunkt gestellt haben,
es sollte ein bedeutender Teil der Subvention von
den Gemeinden in Anspruch genommen werden. Nun
kann man ja in guten Treuen hinsichtlich der Hohe
des Beitrags, der den Gemeinden zufallen sollte, ver-
schiedener Meinung sein. Einerseits ist der Stand-
punkt der Regierung, wie ihn Herr Gobat verfochten
hat, dass der- Staat die Subvention gut und niitz-
licher verwenden konne und fiir die einzelne (e-
meinde nur wenig abfalle, ganz wohl zu verstehen
und zu billigen; anderseits muss gesagt werden, dass
auch der Standpunkt, es sollte den Gemeinden eine
gewisse Quote von der Subvention zugewiesen wer-
den, seine Berechtigung hat; nach welchen Grund-
sitzen die Zuwendung erfolgen solle, dariiber kann
man wiederum in guten Treuen verschiedener An-
sicht sein.

In bezug auf das Dekret, d. h. auf die Motion Schiir,
stellt lhnen die Kommission in ihrer grossen Mehr-
heit den Antrag, es sei zurzeit und fiir das Jahr 1904
hievon Umgang zu nehmen, der Motion also keine
Folge zu geben. Fiir spitere Zeit wiirde es Herrn
Schir unbenommen bleiben, mit einem solchen An-
trag wieder zu kommen. Aber mit Riicksicht auf die
noch nicht abgeklirte Situation hinsichtlich der Ver-
wendungsart und hinsichtlich des Systems der Ver-
teilung an die Gemeinden halten wir dafiir, es sei
zweckmissiger, die Verwendung der Bundessubvention
fiir 1904 auf dem Budgetwege zu erledigen. In diesem
Sinne beantrage ich Thnen im Namen beider Kom-
missionen Zustimmung zu dem Antrag der Regierung.

Schir. Aus dem Mund des Berichterstatters der
Kommissionsmehrheit horten Sie soeben, dass auch in
der vorberatenden Kommission die Meinungen geteilte
sind. Bekanntlich ist die ganze Frage seinerzeit an
eine Spezialkommission und an die Staatswirtschafts-
kommission gewiesen worden. Beide tagten gemein-
sam. Bei der Abstimmung tiber meine Motion, die ein
Verhandlungsgegenstand fiir sich war, waren leider
von der Spezialkommission zwei Mitglieder abwesend,
die im Grundsatz Anhinger eines Dekrets waren.
Infolgedessen hatte die Spezialkommission, akademisch
gesprochen, Stimmengleichheit; allerdings war mit
Stichentscheid des Présidenten die Dekretsfrage ver-
neint worden. Aber ich weise darauf hin, dass die
Mitglieder sich die Stange gehalten hitten. Dies zur
Aufklirung.

Zur Begriindung meiner Motion, namens der Kom-
missionsminderheit, sei mir vorerst eine kurze per-
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sonliche :Bemerkung gegeniiber Herrn Gobat .gestattet.
Es scheint :mir, Herr Gobat .sei durch den ;Beschluss
des Grossen :Rates etwas .in ‘Verwirrung .geraten .und
habe sich infolgedessen:an bestimmte Tatsachen nicht
mehr erinnert. leh muss daher nochmals erkliren, dass
ich von Anfang an sowohl im Grossen :Rat wie in der
:Kommission die -Stellung einnahm, dass schon fiir
das Jahr 1904 das :Dekret zu erlassen sei. ;Das hat
auch der Berichterstatter der Staatswirtschaftskommis-
sion anerkannt. Saviel gegeniiber Herrn Gobat; ich
muss -denn .doch protestieren gegeniiber einer .syste-
matischen Entstellung von Tatsachen. Herr Gobat will
nun einmal kein Dekret, und er versucht als gewand-
ter Diplomat immer wieder einen Rank zu finden,
um diese Frage hinausschieben zu konnen.

Nun sei es mir gestattet, in die Sache selbst ein-
zutreten. Es .ist ganz richtig, wie es von Herrn Gobat
.erwiithnt wurde, dass meine Motion in zwei Teile
zerfillt, einen formellen und einen materiellen.

Formell will .ich die Verteilung der Bundessub-
vention -grundsiitzlich durch .Dekret geordnet wissen,
und materiell wiinsche ich, dass von.der Subvention
eine bestimmte Quote .den :Gemeinden nach billiger
Beriicksichtigung ,ihrer Steuerlasten iiberlassen werde,
im Rahmen des Bundesgesetzes.

Zum ersten, formellen Teil bemerke ich ganz kurz:
Als ich im Januar meiner urspriinglichen Motion eine
mildere Fassung gab, shat mir vorgeschwebt, es sei
eventuell moglich, .mich in der Kommission zu iiber-
zeugen, dass ein Dekret tiberhaupt nicht .opportun
und nicht notwendig sei. .In dieser Erwartung habe
ich mich getduscht. Ich habe aus den langwierigen Ver-
handlungen in der Kommission und im Grossen Rat
die Ueberzeugung gewonnen, dass es unbedingt erfor-
derlich ist, die Verwendung der Subvention einmalnach
festen Grundsitzen zu normieren und nicht alle Jahre
diese langwierige Debatte im Parlament heraufzube-
schworen. Nicht weniger als drei Tage lang verhan-
delten die Kommissionen iiber die gegenwirtige Vor-
lage, und ich bin iiberzeugt, dass wir hier im Gros-
sen Rat ebenfalls geraume Zeit damit zu tun haben
werden. Das zeigt uns mit grosser Klarheit, dass
die Behandlung kiinftig nicht so gehen sallte, son-
dern einmal Ruhe geschaffen werden muss; darum
miissen wir die Sache auf dem Wege des Dekretes
ordnen. Ich halte es geradezu des bernischen Grossen
Rates unwiirdig, alle Jahre von neuem .diese grosse
Diskussion iiber die Verwendung der Bundessubven-
tion abzuhalten. Das macht den Eindruck, als ob
.der Kanton ‘Bern ohne diese Bundessubvention gar
nicht -mehr leben konnte, .und -diesen :Eindruck wollen
wir -beseitigen.

Es -wird mir eingewendet, man kenne .die Bediirf-
nisse gegenwiirtig noch zu wenig, um fir die Zukunft
Normen -aufzustellen. Wenn wir diese Bedurfnisse
jetzt moch nicht kennen, so werden wir sie spiter
nicht besser kennen. Bereits im November, .dann
wieder im Januar und jetzt neuerdings haben wir
lange Zeit ‘iber dieselben werhandelt, und auch im
Schoosse -der :Kommissionen ist die Frage reiflich
besprochen .und eingehend beleuchtet worden; wenn
uns -diese ‘Verhandlungen alle noch keine bestimmten
Wegleitungen fir -die Zukunft haben .geben konnen,
so werden wir -diese -iitberhaupt nie mehr finden. Das
in bezug auf die Dekretsfrage.

Nun zum zweiten, mateniellen Teil. Auch hier
kann ich mich ganz kurz fassen. Ich erwiithne, dass

-ein viel .grosseres
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ich bereits im Januar .ziemlich weitldufig hieriiber
gesprochen ‘habe; immerhin sei mir ;gestattet, .in die-
ser Irage ebenfalls noch einige Erklidrungen -zu geben.
Es wird in erster Linie von den (Gegnern der Zu-

wendung -einer Quote an die Gemeinden eingewendet,

die Gemeinden geben sich :gar nicht Rechenschaft
iiber die Tragweite des :Bundesgesetzes; sie kennen
dasselbe .gar nicht; sie stellen -sich weiss -Gott was
alles vor, das sie mit der ;Bundessubvention :machen
konnten, und sie wiirden die Subvention micht im
Interesse der Volksschule -verwenden. Dem :gegen-
tiber darf ich ‘hier erkliren, dass .gewiss die Gemein-
den und ihre Spitzen gar wohl den ‘Wortlaut:des;Bun-
desgesetzes kennen, -und dass .sie gar wohl :diesem
Bundesgesetz sich unterordnen koénnen wund wollen.
Ich mache darauf aufmerksam, und habe :schon im
Januar dafiir den Nachweis ‘geleistet, dass 'das In-
teresse an der Volksschule in -den wuntern Kreisen
ist und ;auch sein muss als in
den Kreisen der Volksvertretung; :denn sder Abstim-
mungsbiirger ldsst .seine Kinder dort .erziehen; dort
wird der junge Biirger zum spitern Mifglied der :Ge-
sellschaft herangezogen, und dort imuss er die rich-
tige Schulung und Erziehung erhalten, damit er ein
guter Biirger werde; dass er -dort richtig geschult
werde, daran haben die Eltern das grosste Interesse.

Es .ist ferner immer und immer wieder gesagt wor-
den, es sei unmoglich, dass die -Gemeinden den Nach-
weis leisten konnen iiber die richtige Verwendung
der Subvention, und man werde keine Kontrolle haben
dariiber, ob sie dieselbe wirklich im Sinne des Bun-
desgesetzes verwenden. Da bin .ich wiederum gar
nicht gleicher Ansicht. Was den Ausweis liber die
Verwendung betrifft, mache ich Sie -darauf aufmerk-
sam, dass gerade der Regierungsrat -uns einen unge-
mein praktischen Wegweiser gab. Er stellt sich auf
den Boden, der Kanton Bern miisse den Durchschnitt
ziehen :aus den Leistungen der letzten fiinf Jahre
fur das Schulwesen, und was er iiber :diesen ‘Durch-
schnitt hinaus mehr leisten werde, diitfe aus der
Bundessubvention gedeckt werden, unter den im
Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen. ‘Ganz gleich
wie der Kanton kann ja die Gemeinde iauch wvor-
gehen. Die Gemeinden miissen bekanntlich .alle Jahre
von Gesetzes wegen iRechnung ablegen, und ich sehe
nicht ein, dass den :Gemeinden nicht erlaubt sein
solle, was die Regierung von ‘Staats wegen vorschligt.
Bange machen gilt nicht; der Ausweis wird von den
Gemeinden sehr .gut geleistet werden kénnen.

Was die Kontrolle diber die richtige Verwendung
der Subvention betrifft, mache ich wiederum darauf
aufmerksam, dass ja alle Schulgemeinden diber ihre
Auslagen Jahr fiir Jabr Rechnung .ahlegen miissen
und dass diese Rechnungen durch die Regierungs-
statthalterdmter geprift und -genehmigt werden mniis-
sen. Nun ist .es .doch ein sehr einfaches Verfahren,

den Regierungsstatthalterimtern Awuftrag zu .geben,
auch iiber die Verwendung der Schulsubvention zu

wachen, .den ‘Gemeinden vorzuschreiben, dass sie hier-
itber eine separate Rechnungsfithrung und Rubrik zu
machen haben; dann hat der Regierungsstatthalter
bei Anlass der Priifung der Schulgutsrechnungen Ge-
legenheit, auch diese separate Subventionsrechnung

zu priifen und sie, wenn :sie nicht gesetzmiissig ist,

zuriickzuweisen oder dariiber an die Regierung Be-
richt zu erstatten. Also: diese beiden Argumente

konnen sunbedingt nicht aussehlaggebend sein, wm den
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Gemeinden eine Berechtigung auf die Bundessubven-
tion abzusprechen.

Ein dritter grosser Einwand, der uns nicht nur
vom Regierungstisch, sondern auch im Volk draussen
gemacht wird, ist der: man miisse die Bundessub-
vention fiir grosse Ziele verwenden und sie zu dem
Zwecke beieinander behalten; wenn ein Teil an die
Gemeinden abgeliefert werde, nehme man eine Ver-
zettelung vor, die im Grunde niemand etwas niitze.
Auch da lohnt es sich der Miihe, der Sache etwas
auf den Grund zu gehen.

Wie die Verteilung der Schulsubvention fir 1903
erfolgte, dariiber ist uns leider die Regierung die Aus-
kunft schuldig geblieben. Aber wir wissen doch im
Lande draussen, wie viel ungefihr in die einzelnen
Gemeinden kam, wofiir das Geld verwendet wurde,
und da ging die Sache genau so, wie sie wohl auch
in Zukunft gehen wird. Einzelne erhielten fast nichts,
andere erhielten mehr. Aber im Prinzip hat die Ver-
zettelung der Bundessubvention ebenso stark stattge-
funden, wie wenn ein bestimmter Teil den Gemeinden
direkt zugewiesen worden wire. Der Unterschied ist
nur der: die Regierung will den Gemeinden einen be-
stimmten Teil indirekt zukommen lassen; sie wagt
es nicht, das Geld den Gemeinden ohne weiteres zu
geben, aus Kummer, dass es nicht richtig verwendet
werde. Ueber das Materielle aber sind wir eigéntlich
einig. Wie ich schon, im November gesagt habe, sollten
wir, gleich wie die Eidgenossenschaft allen ihren Glie-
dern das Zutrauen schenkt, im Rahmen des Gesetzes
die Subvention nach ihrem freien Ermessen zu ver-
wenden, auch Vertrauen haben zu den Gemeinden,
die in Wirklichkeit die Tréagerinnen der Ideale in
der Volksschule sind und bleiben werden.

Ich schliesse mit dem Antrag, Sie mdochten grund-
sitzlich meiner Motion zustimmen, dahingehend, es
sei nicht nur fir die Zukunft, sondern schon fiir
~das Jahr 1904 die Verteilung der Bundessubvention
auf dem Dekretswege zu ordnen, und Sie mdochten
grundsitzlich in diesem Dekret eine bestimmte Quote
der Subvention den Gemeinden zu freier Verwendung
innerhalb des Rahmens des Bundesgesetzes iberlas-
‘sen. Ueber diese Quote selbst will ich mich nicht
aussprechen. Ich erklidre, dass ich mich z. B. dem
Antrag des Herrn Jenny ohne weiteres anschliessen
konnte; derselbe wird ungefihr in sich schliessen,
was die meisten der Eingaben, die heute verlesen
wurden, wiinschen. Ich will gleichzeitig erkldren, dass
der Antrag Jenny sich sehr gut in das Dekret ein-
kleiden ldsst; dann ist die ganze Angelegenheit sauber
erledigt,

BithImann. Ich ergreife hier das Wort, um die
Moglichkeit zu schaffen, die ganze Diskussion hin-
sichtlich der Dekretsfrage zu beseitigen. Ich schliesse
an an die Aeusserungen des Herrn Schir betreffend
den Antrag Jenny.

Ich glaube darauf aufmerksam machen zu miissen,
dass sowohl die Antrige der Regierung wie diejenigen
der' Kommission und des Herrn Jenny durchaus blei-
benden Charakter haben, und dass sie daher im De-
- kret niedergelegt werden miissen.

Im Antrag der Regierung sehen wir einen Posten
“von. 100,000 Fr. ausgesetzt als Beitrag des Staates an
die bernische Lehrerkasse, einen andern von 30,000
Fr. fiir den Einkauf dlterer Lehrer und Lehrerinnen in
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die Versicherungskasse, und einen solchen von 30,000
Fr. fiir Zuschiisse an ausgediente, pensionierte Lehrer
und Lehrerinnen. Diese drei sehr wesentlichen Posten
sollen bleibend ihre Verwendung finden; darin sind
wir einig, dass sowohl der erste Posten, der mit der
Zeit vielleicht wegfillt, aber erst nach einer Reihe von
Jahren, als auch die beiden andern von je 30,000 Fr.
bleibenden Charakter haben so gut wie derjenige von
100,000 Fr. fiir die Vorsorgung armer Schulkinder.
Aus dem Bericht des Herrn Gobat und dem ge-
druckten Bericht ersehen Sie, dass die Regierung der
Ansicht ist, die neue Organisation, die fir die. Ver-
teilung des letztgenannten Beitrags geschaffen werden
soll, solle einen Staat im Staate bilden, der sich um
die bisherigen Staats- und Schulbehoérden nicht kiim-
mert. Konnen Sie eine derartige Organisation fiir die
Dauer eines Jahres schaffen? Das ist undenkbar,
die Voraussetzung fiir die Verwendung der, 100,000
Fr. ist ein bleibender Charakter, wenigstens . fiir
eine lingere Reihe von Jahren. Also auch diese
100,000 Fr. haben bleibenden Charakter, und es
geht  unmoglich an, fir das Jahr 1904 sie zu_ be-
schliessen, fiir 1905 wieder etwas ganz anderes;
eine derartige Organisation, wie die Regierung sie vor-
schligt, kann einfach nicht nur fir ein Jahr ge-
schaffen werden. Auch hier ist folglich ein Dekret
notwendig. Wir sehen auf der andern Seite die An-
trige der vereinigten Kommission und diejenigen des
Herrn Jenny, die beide grundsitzlich den Gemeinden
per Kind einen Beitrag verabfolgen wollen, Herr Jenny
1 Fr. 50 per Kind, die Kommission 75 Rappen. Auch
auf dieser Basis kann die Teilung nicht nur fiir ein
Jahr beschlossen werden. In den ersten Jahren wer-
den sich Schwierigkeiten bieten, sei es hinsichtlich
der Rechnungsstellung und Kontrolle, sei es hinsichi-
lich der Art und Weise der Verwendung. Aber diese
Schwierigkeiten werden sich in weit hoherem Grade
einstellen, wenn wir den Beitrag nur fiir ein Jahr
festsetzen und dann wieder wechseln. Der Entscheid,
den wir dariiber fillen, ob den Gemeinden gemiiss
den Antrigen der Kommission und des Herrn Jenny
ein Anteil an der Subvention direkt zukommen solle
oder nicht, ist ein grundsitzlicher; um die notigen
Erfabhrungen zu erhalten und die notigen Anhalts-
punkte dafiir, welches das richtige System sei, be-
darf es lingerer Zeit. Also auch in dieser Richtung
ist es notig, dass nicht Jahr fiir Jahr von neuem,
sondern einmal fiir langere Zeit tiber die grundsétzliche
Frage entschieden wird. Da besteht also die absolute
Notwendigkeit eines Dekretes, eines Erlasses mit blei-
bendem Charakter. Zeigt es sich dann, dass das
gewihlte System nicht das richtige ist, so kann das
Dekret wieder gedndert werden; aber die Voraussetz-

.ung ist die, dass fir die notwendigen Versuche und

Erfahrungen eine lingere Periode von Jahren in Aus-
sicht genommen werde, und nur auf dem Dekretswege
koénnen sie dem grundsitzlichen Entscheide den blei-
benden Charakter wahren.

Ich glaube daher, die Motion Schir sollte in zwei
Teile geteilt werden, in einen formellen und einen
grundsitzlichen, materiellen.

Der grundsitzliche Entscheid moge ausfallen wie
er will, so muss doch das Dekret kommen, damit eine
Garantie fiir eine ldngere Zeit geschaffen ist. Bei
dem starken Eigenwillen des Herrn Gobat bin ich
iiberzeugt, dass, wenn der Grosse Rat beschliesst,
fiir 1904 den Gemeinden einen direkten Beitrag zu
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geben, schon im néchsten Jahr und in den kom-
menden Jahren immer die gleiche Diskussion wieder
kommt und Herr Gobat nicht nachgibt, sondern von
Jahr zu Jahr von neuem die Idee verfechten wird,
dass die von ihm vorgeschlagene Losung die richtige
sei; umgekehrt wird, wenn der Antrag der Regie-
rung angenommen wird, auch im Volke draussen
starke Missstimmung dariiber sich geltend machen;
man wird sagen, den Gemeinden diirfte wohl noch
so viel Vertrauen geschenkt werden. Damit hier
Ruhe geschaffen und die notige Erfahrung gesammelt
werden kann, ist ein Dekret notwendig. Ich beantrage
Ihnen daher Teilung der Motion Schir und Erheblich-
erklirung in dem Sinne, dass, falle der Entscheid
im iibrigen nach der einen oder andern Seite, der-
selbe Dekretscharakter erhalte.

Auf das Einzelne will ich vorldufig nicht eintreten.
Die Sache wird sich ja ausserordentlich einfach ge-
stalten. Wenn die Bundessubvention in der Weise
verteilt wird, dass 100,000 Fr. der Lehrerkasse zu-
gewendet, je 30,000 Fr. als Zuschuss an ausgediente
Lehrer und fiir den Einkauf dlterer Lehrer in die Leh-
rerversicherungskasse verwendet, entweder die 100,000
Fr. nach Antrag der Regierung fiir Versorgung armer
Schulkinder, oder 1 Fr. 50 beziehungsweise 75 Rappen
nach den Antrigen des Herrn Jenny beziehungsweise
der Kommission den Gemeinden per Kind ausgerichtet
werden, und was bleibt, zum Teil fiir die belasteten
Gemeinden und zum Teil fir die Seminarien verwen-
det wird, so ldsst sich die eine oder die andere Losung
in einfachster Weise in das Dekret hineinbringen,
und wir sind der ganzen Diskussion enthoben. Ich
betone nochmals, dass wir absolut den grundsétzlichen
Entscheid fir eine lingere Periode fassen miissen, und
ich mdchte nur noch zur Sache selbst beifiigen, dass
ich glaube, die Vorwiirfe, welche gegen die Verteilung
nach der Primarschiilerzahl gemacht werden, seien
unbegriindet.

Eine nutzlose Zersplitterung gibt es dadurch nicht;
wir haben es in der Hand zu sagen, dass die den
Gemeinden gewiihrten Beitrige fiir einen bestimmten
Zweck verwendet werden miissen, fiir die Versorgung
armer Schulkinder, und fiir die Aufbesserung der
Lehrerbesoldungen, wie wir wollen, und ich wire
durchaus der Meinung, dass, wenn wir den Gemein-
den einen direkten Beitrag geben, wir eine gewisse
Beschrankung in der Verwendung gleichzeitig vor-
nehmen, damit keine zu grosse Zersplitterung ein-
trete; wenn wir das richtige System, die ordnungs-
gemissen Organe, die zu entscheiden haben, in den
Schranken des Gesetzes und Dekrets schaffen und
so vermeiden — was dem System zum Vorwurf ge-
macht wird — dass eine Zersplitterung eintrete, so
lassen sich einfach und leicht die Differenzen er-
ledigen, und Sie erhalten die Grundlage zum Ausbau
der Bundessubvention fiir die Schule und zum grossen
Nutzen derselben.

Daher beantrage ich Ihnen Teilung der Motion
Schir, grundsitzliche Beschlussfassung und Verwei-
sung in ein Dekret, moge herauskommen, was wolle
und Verwendung des Betrages, der dann nach diesen
bestimmien Posten noch iibrig bleibt, fiir Deckung
der Mehrkosten der Staatsseminarien.

Prisident. Ich fasse den Antrag Bithlmann als
Ordnungsmotion auf.

(15. Mérz 1904.)

Miiller (Gustav). Wenn die Voraussetzung des
Herrn Biithlmann richtig wire, dass es sich hier um
bleibende Zahlen handle, so wiirde ich seinem An-
trag, dass, was herauskommt, Dekretscharakter er-
halten solle, beistimmen; aber seine Voraussetzung
ist falsch; hochstens konnte sie bei den Antrigen
des Herrn Jenny und auch da nur in bedingter Weise
richtig sein, und ich begreife daher auch die Sym- |
pathien, welche Herr Schir den Antrigen Jenny ent-
gegenbringt. Aber vorldufig hoffe ich, dass die An-
trige Jenny vom Grossen Rate nicht angenommen
werden.

Ich wiederhole: die Voraussetzung des Herrn Biihl-
mann ist falsch; festgelegt werden wohl die Kate-
gorien, aber nicht die Zahlen. Auf eine Reihe von
Jahren ist der Beitrag an die Lehrerversicherungs-
kasse festgelegt, nicht aber der Beitrag an die Ein-
kaufssumme, ebensowenig der Beitrag an die pen-
sionierten Lehrer und derjenige an die Versorgung
armer Schulkinder; jede Aenderung dieser Zahlen
aber wirkt auch zuriick auf den Beitrag, den die Ge-
meinden erhalten sollen. Meine Ueberzeugung ist, dass
die Beitrige sehr rasch wechseln werden. In erster
Linie wird das zutreffen bei den Kategorien: Einkauf
alterer Lehrer und Lehrerinnen in die Lehrerkasse und
Zuschiisse an pensionierte Lehrer. Der Posten fiir
Zuschiisse an pensionierte Lehrer wird mehr und mehr
sinken, der Posten von 30,000 Fr. fiir Beitrage fiir den
Einkauf #lterer Lehrer aber voraussichtlich wachsen
im gleichen Masse, wie die Erkenntnis der Notwen-
digkeit ihres Eintritts in die Kasse bei den diltern
Lehrern wachsen wird., Nach den versicherungstech-
nischen Berechnungen kann er bis auf 72,000 Fr. an-
wachsen; also ist er jedenfalls sehr variabel, ab-
hingig von den Entschliessungen der in Betracht kom-
menden Lehrer. :

Der Beschluss der Mehrheit der vereinigten Kom-
missionen, die Verwendung von 80,000 Fr. fiir die Ver-
sorgung armer Schulkinder zu beantragen, hatte, wie
ausdriicklich betont wurde, den Sinn, dass dieser Bei-
trag nur fiir die ersten Jahre in dieser Hohe bleiben,
und dass er spiter sukzessive auf 100,000 Fr. erh6ht
werden solle. Also wire auch dieser ‘Posten kein
bleibender und wiirde es daher ein schwerer Fehler
sein, jetzt schon ein Dekret zu erlassen. Eine weitere
Abklirung der Situation wird uns die Beratung gewiss
bringen, und die Diskussion ist durchaus nicht ver-
loren. Wenn Herr Schir meint, es sei unseres Gros-
sen Rates unwiirdig, in dieser Sache alle Jahre eine
Diskussion zu fithren, so konnten wir mit gleichem
Recht argumentierefi, es sei seiner unwiirdig, alle
Jahre in der letzten Dezemberwoche ein Budget zu
beraten. Allein, ich halte eine Diskussion iiber Fra-
gen von so einschneidender Bedeutung fiir sehr frucht-
bringend, auch vom Standpunkt derjenigen aus, welche
ein Dekret wollen. Durch die bisherige Diskussion
hat die Abklirung der Sachlage schon bedeutende Fort-
schritte gemacht. Nun, da alles noch in Fluss ist
und sein muss, halte ich es, um nicht die Interessen
einzelner Kategorien zu schidigen, fiir notig, ‘dass
die Motion Schir abgelehnt werde. Es wird auch der
Entscheid iiber die grundsitzliche Frage, ob an die
Gemeinden etwas zu verteilen sei oder nicht, ob an
alle oder nur an die schwer belasteten, dem Gros-
sen Rat fiir die spitern Jahre, wenn einmal die
Zahlen einigermassen stabil geworden sind, viel leich-
ter fallen, als dies heute moglich wire. Entsprechend
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der iibergrossen Mehrheit der Kommission empfehle
ich Thnen also Ablehnung der Motion Schér.

Jenny. Zur materiellen Frage selber mochte ich
vorldaufig nicht sprechen, sondern mich beschrinken
auf eine Erklirung in bezug auf die formelle Be-
handlung. Da muss ich bemerken, dass meine An-
trige ebenso gut als Dekret wie als Grossratsheschluss
behandelt werden konnen. Als ich meine Antrige for-
mulierte, wusste ich nicht, was der Grosse Rat in
bezug auf die Motion Schir beschliessen wiirde. Ich
wiirde mich allerdings auch der Auffassung anschlies-
sen, dass die Regelung der Verteilung in Form eines
Dekrets erfolgen solle.

Heller. Ich teile ganz die Auffassung, welche Kol-
lege Miiller soeben vertreten hat und mochte, was
er vorbrachte, bestitigen. Wir haben wihrend drei
Sitzungen in den Kommissionen die Sache beraten
und gesehen, wie schwierig es ist, diese Materie zu
ordnen, wie notig, dass dariiber beraten werde, und
Sie selber sehen, wie gut es ist, dass die Sache sich
abkliare. Da begreife ich nun nicht, dass die ganze,
noch in der Ausbildung begriffene Angelegenheit
heute schon in eine feste Form gebracht werden soll.
Warum konnen wir denn nicht fiir ein Jahr auf dem
Beschlussesweg die Verteilung ordnen und die Er-
fahrungen abwarten und dann spiter, gestiitzt auf
diese Erfahrungen, die Sache durch Dekret fixieren?
Ich mache Sie darauf aufmerksam, wie gross der Un-
terschied ist zwischen den Antrigen der Regierung
und denjenigen des Herrn Jenny. In den Antrigen
der Regierung finden wir einen Posten von 100,000
Fr. fiir die Versorgung armer Schulkinder, und in
den Antrigen Jenny, die nun in gewisser Beziehung
auch von der Kommission akzeptiert werden, sehen
wir grosse Posten fiir andere Sachen in Aussicht ge-
nommen, diesen Posten fiir die armen Schulkinder
aber nicht. Durch einen Grossratsbeschluss konnen
wir im ersten Jahr dem Gedanken Ausdruck geben;
die Erfahrung wird uns dann lehren, ob der Ge-
danke der richtige war. Schliesslich wird es wohl
nicht anders gehen, als dass den Gemeinden eine
gewisse Quote gegeben wird; doch sollten wir ihnen
dieselbe nur geben unter der Voraussetzung, dass die
grossern Posten fiir den eigentlichen idealen Zweck
der Subvention erhalten bleiben und besonders die
armen Schulkinder eine wesentliche Unterstiitzung er-
halten. Freilich konnen die Gemeinden ja das auch
machen; es ist aber zweifellos, dass bei der grossen
Verschiedenheit der Auffassung es wohl besser ist,
erst einmal zu erproben, wie die Sache sich macht,
bevor wir zum Erlass eines Dekrets schreiten. So
konnen wir dazu gelangen, dann schon im néchsten
Jahr eine bleibende Form zu schaffen. Richtig ist,
dass verschiedene Posten variieren werden; legen wir
diese heute fest, so miissen wir das Dekret schon
néchstes Jahr wieder dndern. Ich mochte Thnen also
Ablehnung des formellen Teiles der Motion Schir
empfehlen; ob auch in materieller Beziehung die Mo-
tion abzulehnen sei, wird die fernere Diskussion zei-
gen. Aber zweifellos wird unser Beschluss, laute er
so oder anders, nicht alle befriedigen koénnen; um
so mehr wire es zu bedauern, wenn durch Dekret
dieser Beschluss heute schon bleibenden Charakter
erhalten wiirde. Aus voller Ueberzeugung unterstiitze
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ich den Antrag, nicht durch ein Dekret, sondern durch
einen Beschluss die Verteilung fiir 1904 festzusetzen
und fiir die definitive Ordnung die Erfahrungen ab-
zuwarten.

Burkhardt. Als die Antriige der Regierung mir be-
kannt wurden, hatte ich die Absicht, die Ordnungs-
motion zu stellen, es seien dieselben an die Regierung
zurlickzuweisen mit dem Auftrag, gestiitzt auf § 2
des Schulgesetzes ein Dekret zu schaffen. Da ich
nun den Antrag Jenny sah, liess ich dies bleiben.
Aber so, wie die Regierung und die Kommission die
Verteilung vornehmen wollen, konnen wir meines Er-
achtens absolut nicht vorgehen. Was kommt bei der
ganzen Geschichte fiir die Gemeinden heraus? Nicht
einmal ganz 15 Rappen per Kopf, also ein so minimer
Betrag, dass es mich diinkt, wir sollten uns schimen,
hieriiber zu markten. Schon im Oktober habe ich
Herrn Gobat eine Wegleitung zu einem Dekret nach
§ 28 des Schulgesetzes gegeben. Wir haben gegen-
wirtig Schulgemeinden, die per Kind jihrlich 8 Fr.
beziehen, andere, die per Kind 25 Fr. beziehen, Se-
kundarschulen: und Gymnasien, die 40 bis 50 Fr.
per Schiiler beziehen; darin liegt eine Ungleichheit.
Beim Schulgesetz kdmpfte ich lange dafiir, mehr zu
erhalten fiir die Gemeinden, aber ich unterlag damals.
Man vertrostete mich auf den § 28, auf ein Dekret.
Das Dekret, das uns Herr Gobat lingst versprochen
hat, sehen wir aber heute noch nirgends, und weder
im Antrag der Regierung noch in demjenigen der
Kommission steht nur ein Franken fiir die armen
Schulgemeinden. Daher stimme ich Herrn Jenny bei,
weil ich doch lieber etwas Sicheres nehmen, ‘als
mich von Herrn Gobat an der Nase herumfithren
lassen will. !

Diirrenmatt. Nach der Erklirung des Prisidenten
handelt es sich vorldufig nur um die Frage, ob De-
kret oder nur Beschluss; also spreche ich nur iiber
diesen Punkt. Mir scheint, dass, was Herr Bithlmann
uns vorschligt, eine gliickliche Losung zur Abkiirzung
der Diskussion, eine Art « Columbus-Ei» sei. Ich sage
ja sonst nicht zu allem Ja und Amen, was Herr Biihl-
mann sagt, wohl aber im vorliegenden Falle. Was
ist der Unterschied zwischen Dekret und Beschluss?
Wenn wir erkliren: Das, was von den heutigen An-
trigen zum Beschluss erhoben wird, trigt den Na-
men «Dekret», so kann doch der Grosse Rat dieses
Dekret in beliebiger Frist wieder #dndern. Erkldren
wir, es sei nur ein Beschluss, so werden wir, auch
wenn es nicht notig wire, jedes Jahr die gleiche Dis-
kussion wieder haben, und das ist 'wirklich nicht
wiinschenswert, dass wir jedes Jahr drei, vier Tage
und linger an diesem Bundesknochen herum nagen.
Also diirfen wir in jedem Lager froh sein dariiber,
dass man zum vornherein sagt: « Wir wollen uns
den heutigen Beschliissen fiir einige Zeit unterziehen. »
Wenn heute etwas Untunliches beschlossen werden
sollte, steht es dem Grossen Rat jederzeit frei, das
Dekret wieder zu dndern; das ist keine Kunst und
bietet keine Schwierigkeit, ein unausfithrbares Dekret
im néchsten Jahr wieder zu dndern; aber ohne Not
wird man auch das nicht tun.

Bithlmann. Nur noch wenige Worte. Herr Miiller
sagte, meine Voraussetzungen seien nicht richtig;
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die Posten seien variabel. Das ist nicht zutreffend.
Die 100,000 Fr. fiir die Lehrerkasse sind ohne Zweifel
ein fester Posten; die 30,000 Fr. Zuschuss an pen-
sionierte Lehrer werden vorldufig ebenfalls auf dieser
Ho6he bleiben; was die 30,000 Fr. Beitrag an den
Einkauf in die Lehrerkasse betrifft, bin ich der Mei-
nung, dass von uns eingesetzt werde, was die Kom-
mission als Basis fiir den Beitrag annimmt, ndmlich
1/, der Einkaufssumme. Wir wiirden also gar keinen
Betrag nennen, sondern nur sagen: Der Staat gibt an
den Einkauf dieser iltern Lehrer einen Beitrag von
1/5. Die Basis kann demnach festgelegt werden, der
Posten ist im Prinzip nicht variabel, sondern wir
sind alle einig, dass 1/, bezahlt werden soll. Darum
muss ich, entgegen der Auffassung des Herrn Miiller,
konstatieren, dass auch hier die Voraussetzungen ge-
geben sind. Nun der folgende Posten: Nach Regierung
100,000 Fr. fiur die Versorgung armer Schulkinder,
nach Herrn Jenny 1 Fr. 50 per Primarschiiler als
Quote fiir die Gemeinden, nach den Antridgen der
vereinigten Kommissionen 80,000 Fr. fiir die Versor-
gung armer Schulkinder und 75 Rp. per Primarschii-
ler als Quote fiir die Gemeinden. Im Prinzip ist auch
da die Ausgabe die gleiche; die Frage ist nur, wie sie
verteilt werden solle; aber iiber den Zweck ist man
bereits einig. Auch hier handelt es sich nur um die
Form und um die prinzipielle Frage, ob wir das Geld
direkt den Gemeinden geben wollen oder nicht. Ist
diese Frage gelost, so kann die Losung ins Dekret
hinein, moge sie nun nach dem einen oder andern
Vorschlag erfolgen. Man hat dann auch in der Einzel-
beratung die Moglichkeit, zu erkldren, es diirfe das
Geld nur zu den und den bestimmten Zwecken ver-
wendet werden diirfen.

Nach allen Richtungen sind also die Voraussetzun-
gen gegeben, und ich halte es fiir durchaus unmdéglich,
jetzt nur fur ein Jahr Beschluss zu fassen. Beide
Systeme setzen doch eine gleichmissige Verwendung
auf lingere Zeit zum voraus. Gerade die Versorgung
der armen Schulkinder nach dem Antrag des Herrn
Gobat erscheint, wenn sie lebenskriftig sein soll, un-
denkbar bloss fiir ein Jahr, und desgleichen konnte
das von Herrn Jenny und der Kommission vorge-
schlagene System nicht bloss auf ein Jahr gelten. Viele
Gemeinden werden sagen: Wir verwenden das Geld
zur Erhohung der Lehrerbesoldungen; andere werden
die Versorgung der armen Schulkinder in den Vor-
dergrund stellen und die notigen Einrichtungen hie-
fir schaffen; das sind aber bleibende Einrichtungen,
undenkbar nur fiir ein Jahr.

Darum ersuche ich Sie, diese Losung als einzig
richtige zu akzeptieren.

Reimann. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass
in der Staatswirtschafts- und Spezialkommission die
Mehrheit fiir die Thnen vorliegenden Antriige nur zu
stande gekommen ist auf die bestimmte Zusicherung,
dass der Beitrag an die Versorgung, Kleidung und
Erndhrung armer Schulkinder nicht auf 80,000 Fr.
bleiben, sondern sofort auf 100,000 Fr. erhoht wer-
den solle. Diese Summe steht daher unter allen Um-
stinden nicht fest. Ganz gleich liegt die Sache bei
den andern Betrigen; was Herr Biithlmann dazu aus-
gefiihrt hat, konnte die Wucht der Argumente des
Herrn Miiller in keiner Beziehung widerlegen. Mit
Ausnahme des Beitrags an die Lehrerkasse sind die
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Posten variabel; aber auch dieser wird, wie aus-
driicklich betont wurde, nach fiinf Jahren gedndert
werden miissen. Eigentlich ist daher auch dieser
scheinbar feste Posten verdnderlich. Da geht es nicht
an, die Verteilung durch Dekret festzulegen, sondern
da miissen die Erfahrungen abgewartet werden. Wenn
wir guten Willen zeigen und die grossen Prinzipien
nicht ausser Acht lassen, nicht von kleinlichen, lo-
kalen Riicksichten vielleicht da und dort auch etwas
weniger von personlicher Popularititshascherei uns
beeinflussen lassen, werden wir gewiss in kurzer Zeit
iiber die Schwierigkeiten hiniiber kommen. Ich em-
pfehle Ihnen Ablehnung der Motion Schér.

Abstimmung.

Fir den Antrag Bihlmann . . . 86 Stimmen.
Fir den Antrag Gobat . . . . . . 70 »

Freiburghaus. Ich stelle den Antrag, es sei nun
die Angelegenheit an die beiden Kommissionen zu-
riickzuweisen. Es geht nicht gut an, ohne weiteres
die verschiedenen Posten fiir eine Reihe von Jahren
zu binden ; es ist notwendig und zweckmissig, im Inter-
esse der Sache, dass die ganze Verteilungsfrage noch-
mals grindlich unter die Loupe genommen werde.

Gobat, Erziehungsdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich bin zwar der Ansicht, die Sache
sei dringlich; ich will mich indessen dem Antrag
des Herrn Freiburghaus nicht widersetzen, verlange
aber, dass das Geschidft auch an die Regierung zu-
riickgewiesen werde.

Freiburghaus. Das ist ganz natiirlich.

Abstimmung.

Fir den Antrag Freiburghaus . Mehrheit.

Motion Reimann betreffend Revision des
Ehrenfolgengesetzes.

Reimann. Da die Begriindung meiner Motion einige
Zeit wird in Anspruch nehmen miissen, mittags aber
verschiedene Parteiversammlungen stattfinden sollen,
wire es vielleicht angezeigt, das Geschift auf morgen
zu verschieben.

Da kein Gegenantrag gestellt wird, erklirt der Pri-
sident die Verschiebung als beschlossen.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann,
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 16. Miirz 1904,

vormittags 9 Uhr.
Vorsitzender: Priasident v. Wurstemberger.

Der Namensaufruf verzeigt 209 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 26 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bauer, Briistlein, Biihl-
mann, Biirki, Burrus, Fliickiger, Hostettler, Houriet
(Courtelary), Meyer, Roth, Wyder, Z’graggen; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Beutler,
Blanchard, Biihler (Frutigen), Chappuis, Christeler,
Comte, Glatthard, . Grosjean, Grossmann, Houriet (Tra-
melan), Konig, v. Muralt, Wichli, Weber (Porrentruy).

Das Bureau wird fiir die heutige Sitzung verstirkt
durch die Herren Grossrite v. Erlach und Iseli
(Jegenstorf).

Tagesordnung:

Dekret iiber die Besoldungen der Vorsteher und
Lehrer der staatlichen Seminare.

(Siehe Nr. 17 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. Die Besoldungen der Vor-
steher und Lehrer der staatlichen Seminare sind durch
das Besoldungsdekret vom 2. April 1875 normiert.
Nach demselben beziehen die Vorsteher eine variable
Besoldung, je nachdem sie freie Station haben oder
nicht. Das Maximum derselben betrigt 4500 Fr.
Das Maximum der Besoldung eines Lehrers ist 3000
Fr. Doch bestimmt das Dekret, dass dieses Maxi-
mum in ausserordentlichen Fillen auf 3500 Fr. er-
hoht werden kann. Auch die Besoldungen der Hiilfs-
lehrerschaft sind mehr oder weniger genau bestimmt.
Diese Ansitze sind seit lingerer Zeit nicht mehr ge-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

157

niigend. Es wurden daher schon vor Jahren Petitionen -
eingereicht, die eine Erhohung der im Dekret vor-’
gesehenen Maximalansitze verlangten. Die ausnahms-
weise Hochstbesoldung von 3500 Fr. fiir die Lehrer
ist schon seit 2, 3 Jahren zur Regel geworden. Allein
auch dieses Maximum geniigt nicht, um andern An-
stalten gegeniiber konkurrenzfihig sein zu kénnen. Die
Seminarlehrer haben Schiiler zu unterrichten, die im
gleichen Alter stehen wie die Schiiler eines Gymna-
siums. Wenn der Unterricht im allgemeinen vielleicht
auch nicht so hoch und so mannigfaltig ist wie an
einem Gymnasium, so muss anderseits anerkannt wer-
den, dass die Gymnasiallehrer die Schiiler nicht fiir
ihren Beruf, sondern nur fiir das fiir ihren Beruf not-
wendige Studium vorbereiten, wihrend die Seminar-
lehrer ihre Zoglinge befidhigen, die Patentpriifung fir
den' Lehrerberuf zu bestehen. Auch.spielt beim Se-
minarunterricht die allgemeine und die Charakter-
bildung eine so grosse Rolle, dass fiir denselben nicht
nur Minner von hoher wissenschaftlicher Bildung,
sondern auch von fester Charakterbildung gewonnen
werden miissen. An solchen Minnern fehlt es bei
bei uns nicht, aber sie werden an Anstalten gewéhlt,
wo sie besser besoldet sind. Eine Anzahl bernischer
Lehrer sind in andern Kantonen und sogar im Aus-
land angestellt. Ich weise nur auf die vielen Lehrer
hin, die in Basel titig sind. Dieselben.liessen sich
fir unsere Seminare nicht gewinnen, weil die Be-
soldungen eben zu gering sind. Leute, die eine lange
wissenschaftliche Bildung durchgemacht haben, miis-
sen natirlich auch fiir die grossen Kosten ihrer Aus-
bildung angemessen entschidigt werden. Wir sind
auch mit der Stadt Bern und vielleicht auch mit an-
dern Schulen des Kantons nicht konkurrenzfahig. In
Bern sind Besoldungen von 4000 Fr. im Minimum
die Regel fiir die Stufe, um die es sich hier handelt.
Progymnasial- und Gymnasiallehrer erreichen in Bern
nach der vollen Dienstzeit eine Besoldung von 4900 Fr.
Unter diesen Umstinden ist es klar, dass wir nicht
mehr konkurrenzfihig sind und uns mit denjenigen
Kriften begniigen miissen, welche nicht auf so hohe
Besoldungen Anspruch erheben konnen. Es ist da-
her meines Erachtens ein dringendes Bediirfnis, die
Besoldungen der Vorsteher und Lehrer an den Se-
minaren zu erhohen. Wir schlagen Ihnen eine solche
Erhohung vor und bemerken, dass wir dabei auf einem
ziemlich niedrigen Niveau geblieben sind. Die Be-
soldungen der Vorsteher und Lehrer an den ziirche-
rischen Seminaren sind beispielsweise viel hoher als
die von uns beantragten.. Ich will dartiber vorldufig
keine weitern Worte verlieren, da die betreffenden
Grundsitze bei der artikelweisen Beratung zur Be-
sprechung gelangen werden.

Ich will nur noch eine Frage beantworten, die im
Regierungsrat aufgeworfen wurde und die. vielleicht
auch hier beriihrt werden wird. Es wurde gesagt, wir
seien im Begriffe, die Besoldungen sdmtlicher Be-
amten und Angestellten des Staates neu zu normieren.
Das beziigliche Dekret sei in Arbeit und werde in
nichster Zeit vor den Grossen Rat gebracht werden.
Es habe daher keinen Sinn, jetzt einzelne Besoldungen
herauszugreifen und neu zu bestimmen. Meine Herren,
es herrscht allerdings der beste Wille, eine Revision
der Besoldungen der Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung vorzunehmen. Die Vorarbeiten sind
auch bereits gemacht. Aber es kann doch noch eine
geraume Zeit, 1, 2, 3 Jahre gehen, bis diese Revision
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durchgefiihrt ist und namentlich bis man dariiber im
Klaren ist, aus welchen Mitteln die Besoldungserho-
hungen bestritten werden sollen. Es ist aber sehr
dringlich, die Besoldungen der Seminarlehrer jetzt
schon neu zu ordnen, da wir das Oberseminar zu or-
ganisieren haben. Dasselbe soll auf 1. Mai 1904 erdfi-
net werden. Neue Stellen miissen ausgeschrieben wer-
den und es ist daher notwendig, dass wir wissen,
welche Besoldungen wir den neuen Lehrern bieten
konnen. Da wir darauf halten, dass das Oberseminar
von Anfang an mif tiichtigen Lehrkraften besetzt werde,
so miissen die neuen Ansétze schon der Ausschreibung
zu Grunde gelegt werden. Im weitern muss auch zu-
gegeben werden, dass fir die Lehrer iiberhaupt nicht
die gleichen Besoldungsgrundsitze wie fur die Beam-
ten und Angestellten aufgestellt werden kénnen. Die
Lehrer sind nicht Beamte im eigentlichen Sinne des
Wortes. Die Lehrer miissen eine gewisse Bildung be-
sitzen, gewisse Studien gemacht haben, fiir die sie
so und so viel Geld ausgegeben haben, wihrend die
Beamten nur eine gewphnliche Schule durchgemacht
haben kénnen. Es gibt eine ganze Reihe von Besoldun-
gen, die nicht dyrch das allgemeine Besoldungsdekret
geregelt sind. Ich erinnere Sie an die Besoldungen der
Hochschulprofessoren, die durch ein besonderes Ge-
setz bestimmt sind. Die Besoldungen der Assistenten
der Hochschule, der Professoren am Technikum Burg-
dorf, der Pfarrer u. a. sind durch besondere Gesetze
geregelt. Es ist daher nichts anderes, wenn wir auch
auf dem vorliegenden Gebiete besonders vorgehen und
nicht erst das allgemeine Besoldungsdekret abwarten.
Ich glaube, Sie werden die Griinde zu wiirdigen wissen,
warum wir IThnen heute schon eine Neuordnung der
Besoldungen der Vorsteher und Lehrer der staatlichen
Seminare vorschlagen. _

Noch eine Bemerkung in bezug auf die Vorlage, die
wie es scheint gestern zur Verteilung gelangt ist. Auf
Wunsch der Staatswirtschaftskommission hatten wir
eine Zusammenstellung der jetzigen Besoldungen samt-
licher Lehrer und Lehrerinnen an unsern staatlichen
Seminaren gemacht und ihnen die Besoldungen ge-
geniibergestellt, wie sie sich, allerdings nur approxi-
mativ, in Zukunft machen wiirden. Diese Vorlage
war nicht bestimmt, verbreitet zu werden. Sie war
nur zu Handen der Staatswirtschaftskommission aus-
gearbeitet worden und ich habe Weisung gegeben,
dass sie nicht ausgeteilt werde. Wie es scheint ist
aber diese Weisung iibersehen worden. Es wurde
nun an dieser Vorlage vielfach Kritik geiibt, indem man
der Ansicht war, dass alle in derselben aufgefiihrten
Besoldungsansitze definitive seien. Das ist aber nicht
so. Wir haben die kiinftigen Besoldungen nur zur
Orientierung fiir die Kommission aufgestellt, um zu
zeigen, wie sich die Sache machen werde, wenn man
ungefihr die im Dekret niedergelegten Ansiitze an-
nimmt. Duprch diese Vorlage ist also nichts prijudi-
ziert, weder in bezug auf die Ansitze noch in bezug
auf die betreffenden Personlichkeiten und es wiire
bedauerlich, wenn die jetzigen Lehrer der Seminare
in die Diskussion hineingezogen wiirden. — Ich em-
pfehle Ihnen, auf das vom Regierungsrat vorgelegte
Dekret einzutreten.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Die Staatswirtschaftskommission geht mit
der Regierung einig, dass wir es mit einer durchaus
dringlichen Vorlage zu tun haben, indem mit Beginn
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des Schuljahres in Bern das beschlossene Oberse-
minar eroffnet werden soll. Um das tun zu konnen, ist
die Anstellung einiger neuer Lehrer notwendig. Auch
darin gehen wir mit der Regierung einig, dass bei der
Wahl dieser Lehrer selbstverstindlich nur tiichtige
Krifte in Frage kommen sollen. Tiichtige Lehrkrifte
kénnen aber nur dann gewonnen werden, wenn die
im Dekret von 1875 vorgesehenen Besoldungen ent-
sprechend erhoht werden. Das jetzige Maximum von
3500 Fr. ist fiir die heutigen Verhiltnisse unbedingt
zu niedrig. Die grossern Ortschaften des Kantons be-
solden ihre Lehrer an den obern Schulen mit 4000
Fr. und mehr. In der Stadt Bern betrigt das Minimum
4000 Fr. und steigt nach einer gewissen Anzahl Dienst-
jahre bis auf 4900 Fr. Ebenso ist die Besoldung der
Seminarlehrer an ausserkantonalen Anstalten wesent-
lich hoher als bei uns. So beziehen z. B. die Seminar-
lehrer in Kiissnacht eine Besoldung von -4000—5000
Fr., wozu noch Alterszulagen kommen, so dass ein
Maximum von 5800 Fr. erreicht werden kann. Im
fernern ist darauf hinzuweisen, dass die technischen
Mittelschulen bedeutend hohere Besoldungen ausrich-
ten als unsere Seminare. Ich gebe allerdings zu,
dass da die Verhiltnisse etwas anders liegen und fiir
Besoldungen an technischen Schulen und Seminaren
nicht ganz der gleiche Massstab angelegt werden kann.
Doch sind wir, wie gesagt, der Meinung, dass die Be-
soldungen der Seminarlehrer, sowohl der neuen als
der bisherigen, erh6ht werden miissen. Die Kommis-
sion fragte sich nur, ob dies auf dem Dekretswege
geschehen oder ob bloss ein Beschlusg gefasst werden
soll, der die Regierung ermichtigen wiirde, die Be-
soldungen der Seminarlehrer um einen gewissen Pro-
zentsatz zu erhohen. Wir einigten uns aber dahin,
dass der Vorschlag der Regierung angenommen und
also ein Dekret erlassen werde, da dieser Weg be-
reits fiir andere Verwaltungszweige betreten wurde,
so namentlich kiirzlich, als die Stelle eines technischen
Beamten der Baudirektion geschaffen wurde, fir
welche ebenfalls eine hohere Besoldung als die im
allgemeinen Besoldungsdekret vorgesehene angesetzt
wurde. Deshalb beantragen wir IThnen, hier das gleiche
Verfahren einzuschlagen.

Bevor die Kommission materiell auf die Vorlage
eintrat, ersuchte sie die Regierung um genaue Orien-
tierung iiber die gegenwirtige Situation und zukiinftige
Organisation des deutschen Lehrersemijnars und iiber
die Konsequenzen in bezug auf die Zahl der Lehrer
und die allgemeinen Besoldungsverhiltnisse. Die Re-
gierung ist diesem Wunsche nachgekommen und un-
terbreitete uns eine Vorlage, die ein Verzeichnis der
Lehrer sowie die bisherigen und die neuen Besoldun-
gen enthilt. Dieses Aktenstiick hat durchaus konfiden-
tiellen Charakter und hitte nicht ausgeteilt werden
sollen. Ich mochte den Grossen Rat ersuchen, von
demselben auch nur diskreten Gebrauch zu machen,
namentlich der Presse gegeniiber. — Wir empfehlen
Ihnen ebenfalls Eintreten auf den Dekretsentwurf.

Diirrenmatt. In der letzten Session wurde bekannt-
lich beschlossen, eine allgemeine Besoldungserhéhung
fiir unsere Staatsbeamten eintreten zu lassen. Wie wir
aus dem Berichte der Regierung ersehen, wurde auch
in der Regierung die Meinung vertreten, mit dem Dekret
betreffend die Besoldungen der Seminarlehrer zu war-
ten, bis tiberhaupt die Frage der Besoldungserhéhun-
gen spruchreif sei. Ich erlaube mir, diese Meinung.
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auch hier im Grossen Rate zu vertreten. Ich ‘halte
es nicht fiir zweckmissig, sich in bezug auf die Se-
minarlehrerbesoldungen auf einen neuen Boden zu
stellen und die betridchtlichen Erhohungen zu be-
schliessen, ohne sich zugleich iiber das Gesamte der
beschlossenen Besoldungserhéhungen Rechenschaft zu
geben. Ich halte dieses Vorgehen fiir um so unzweck-
missiger, als mit der vorgeschlagenen Erhéhung ein
ganz bedeutender Sprung gemacht und das Beispiel,
das wir jetzt in bezug auf die Seminarlehrer geben,
fiir die gesamten BesoldungserhGhungen massgebend
sein’ wird. Man wird sich, wenn einmal das allge-
meine Besoldungsdekret in Diskussion steht, auf das
Mass der Besoldungserhohung fiir die Seminarlehrer
berufen und dieses Pricedenz wird zur Folge haben,
dass' die Besoldungserhéhung fiir die andern Beamten
den Staat um so teurer zu stehen kommen wird.
Ich begreife nicht, warum die Erziehungsdirektion
meint, die Seminarlehrer seien eigentlich keine Staats-
beamten. Sie haben ja den Charakter von Staatsbeam-
ten nach jeder Beziehung. Sie beziehen ihre Besoldung
vollstindig vom Staate, sie werden von den Staats-
behorden gewihlt und beaufsichtigt und sie stehen
wie jeder andere Beamte vollstindig im Dienste des
Staates. Sie unterscheiden sich natiirlich von den
iibrigen Beamten darin, dass der Unterricht ihr Beruf
ist, wihrend der Beruf von andern Staatsbeamtungen
vielleicht die Verwaltung oder die Rechtsprechung ist.
Ist aber diese Differenz derart, dass sie fiir die Se-
minarlehrer hohere Anspriiche als gerechtfertigt er-
scheinen ldsst als fir die iibrigen Beamten? Bei aller
Hochachtung vor dem Beruf und der Tétigkeit der Se-
minarlehrerschaft glaube ich, darf doch darauf hin-
gewiesen werden, dass ihre Berufsbildung und ihre
Tétigkeit nicht zu hohern Anspriichen berechtigt als
z. B. diejenige der Sekundarlehrer und Gymnasial-
lehrer. Die Seminarlehrer haben, soweit mir bekannt
ist, mit ganz wenigen Ausnahmen seminaristische und
nicht humanistische Berufsbildung. Sie sind selber
auch im Seminar gebildet worden und haben also
nicht den teuren Bildungsgang durchgemacht wie etwa
die Geistlichen oder die Gerichtsprisidenten. Sie sind
auf viel billigerem Wege zu ihrer Berufsbildung gelangt
als andere Staatsbeamte. Darum halte ich es nicht
fiir gerechtfertigt, dass man nun gerade fiir diese Ka-
tegorie einen so grossen Sprung macht. Auch ihre
Verantwortung ist schliesslich nicht grosser als die-
jenige anderer Bezirks- und Zentralbeamten. Es kon-
nen unter den Seminarlehrern ausgezeichnete Lehr-
krifte sein, vielleicht aber auch schwichere, die dar-
um in ihrem Amte gleichwohl nicht angefochten wer-
den. Ich erinnere daran, dass wir die auffallende Er-
scheinung haben, dass schon oft vom Patentexamen
weg Lehrer an' das Seminar gewihlt wurden, die vor-
her noch keine andere Lehrstelle versehen hatten.
Es gibt Seminardirektoren mit 5000—6000 Fr. Besol-
dung, die keine andere Vorbildung haben als diejenige
eines Primarlehrers und vom Primarlehrer weg Schul-
direktoren geworden sind. Ich halte es darum nicht
fiir gerechtfertigt, fiir die Seminarlehrer solch eine
Ausnahme zu machen und mochte dem beigedruckten
Mitrapport entsprechend vorschlagen, das Dekret an
die Regierung zuriickzuweisen. Ich bin durchaus nicht
egen eine Besoldungserh6hung fiir die Seminarlehrer.
%ie Verhiltnisse, die Herr Gobat im Vergleich zu an-
dern Anstalten geschildert hat, sind ja zutreffend ; aber
ich halte es nicht fiir richtig, dass man am Tage vor
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den allgemeinen Besoldungserhthungen hier speziell
vorgehe.

Dann sollten nach meinem Dafiirhalten auch noch
einige andere Punkte im Dekrete revidiert werden.
Ich halte es nicht fiir gerechtfertigt, dass man die Se-
minarlehrer auf dem Lande mit denjenigen in der
Hauptstadt gleichstellt. Das Leben in der Stadt ist nun
einmal doch teurer als auf dem Land. So oft es sich
um die Feststellung der Besoldung eines Beamten
in der Stadt handelt, vergisst man nicht, uns dies
zu sagen. Nun begreife ich nicht, warum man auf
einmal bei den Seminarlehrern keinen Unterschied
zwischen Lehrern in der Stadt und solchen auf dem
Land machen will. Im weitern stimmt es meines Er-
achtens mit den Vorschriften iiber die Kompetenzen
des Grossen Rates nicht iiberein, wenn die Besol-
dung der Lehrer an Musterschulen vom Regierungs-
rat festgesetzt werden soll. Unsere Staatsverfassung
enthilt die Vorschrift, dass die Errichtung von Stellen
und die Festsetzung ihrer Besoldungen Sache des
Grossen Rates ist, und ein anderer Artikel der Ver-
fassung sagt ausdriicklich, dass der Grosse Rat die ihm
durch die Verfassung zugewiesenen Verrichtungen an
keine andere Behorde iibertragen kann. Demgemiss
sollte uns also ein Dekret iiber die Einrichtung der
Musterschulen und iiber die Besoldung der an den-
selben wirkenden Lehrer eingebracht werden.

Was den Unterschied zwischen den Seminarlehrern
in der Stadt und auf dem Lande anbelangt, so moéchte
ich noch auf einen Punkt zuriickkommen. Der Bericht
der Erziehungsdirektion fithrt als Vergiinstigung der
Lehrer in der Stadt an, dass sie neben ihrer beruflichen
Tétigkeit lohnende Beschiftigung finden konnen. Ich
habe mich dariiber verwundert, dass man in dem
Berichte zu einer Besoldungsvorlage von amtlicher
Stelle aus fiir die Seminarlehrer in der Stadt lohnende
Nebenbeschiftigung in Aussicht nimmt. Ich gebe zu,
dass hiefiir Gelegenheit vorhanden ist. Die Seminar-
lehrer konnen Pensioniire halten und damit sich einen
anstdndigen Nebenverdienst verschatfen. Aber wenn
das der Fall ist, so finde ich dann die Ansitze des
Dekretes im ganzen etwas iibersetzt. Doch will ich
nicht darauf beharren. Ich finde im Gegenteil, man
sollte in einer amtlichen Vorlage von solchen Neben-
beschiftigungen tberhaupt nicht reden. Wir wollen
ja die Lehrer so besolden, dass sie nicht genotigt
sind, Nebenbeschiftigungen nachzugehen.

Es liegt keine Gefahr in Verzug, wenn das Dekret
zuriickgewiesen wird. Den neu anzustellenden Leh-
rern konnen wir durch Grossratsbeschluss eine Be-
soldung aussetzen, die den iibrigen gegenwirtigen Se-
minarlehrerbesoldungen entspricht und ich glaube, die
Herren diirfen schon warten, bis die ganze Besoldungs-
frage spruchreif ist. Unsere Seminarlehrer sind doch
auch nicht so unter allem Verhiltnis besoldet. Man
weist immer nur auf Ziirich, Lausanne u. s. w. hin,
wo die Seminarlehrer besser besoldet sind als bei
uns, aber man sagt nichts von dem thurgauischen,
dem aargauischen, dem st. gallischen, dem neuen-
burgischen Seminar, kurz man verliert kein Wort
von allen iibrigen Seminaren, sondern fithrt nur die
zwel hochstbesoldeten in stidtischen Verhéltnissen an.
Man hitte uns auch eine Uebersicht iiber die Besol-
dungen in den Seminaren in Wettingen, Kreuzlingen,
Rorschach u. s. w. geben sollen, die niedriger sind
als die bernischen Seminarlehrerbesoldungen.
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Ich mochte also den im Mitrapporte der Finanz-
direktion enthaltenen Antrag aufgreifen und vorschla-
gen, das Dekret im Sinne der angedeuteten Verinde-
rungen zuriickzuweisen und unterdessen durch einen
provisorischen Beschluss des Grossen Rates die no-
tigen Besoldungen nach Massgabe der gegenwértigen
Seminarlehrerbesoldungen festzusetzen. Grundsitzlich
bin ich nicht gegen die Erhohung. Ich glaube auch,
dass etwas gehen muss, aber wir wollen doch besser
orientiert sein, als wir es heute sind.

Heller. Ich mochte dem Antrage des Herrn Diirren-
matt entgegentreten und den Vorschlag der Regierung
und der Staatswirtschaftskommission lebhaft unter-
stiitzen. Wenn Herr Diirrenmatt behauptet, es liege
keine Gefahr im Verzuge, wenn das Dekret an die
Regierung zuriickgewiesen werde, so befindet er
sich im Irrtum. Wenn er sich die Sache besser
iiberlegt hitte, so hitte er selber zu der Ueberzeugung
kommen miissen, dass die Angelegenheit nicht in
der von ihm beantragten Weise behandelt werden
kann. Wir sind mit der Neuordnung der Seminare
Hofwil und Bern beschiftigt und da ist es klar, dass
von vornherein die bisher vorhandenen Uebelstéinde, die
dem Seminar anhafteten, beseitigt werden miissen. Es
darf daher auch erwartet werden, dass bei diesem
Anlasse die Besoldungen der Lehrer mit den verin-
derten Verhiltnissen in Einklang gebracht werden.
Herr Diirrenmatt hat frither selber erkldrt, dass
er die Besoldungserhéhung fiir begriindet halte. Wenn
er heute verlangt, man hiitte auch die Seminar-
lehrerbesoldungen an andern Anstalten zur Verglei-
chung heranziehen sollen, so halte ich das nicht
fiir zutreffend. Wir haben mit unsern Verhiltnis-
sen zu rechnen und es ist sehr zweifelhaft, ob die
Behauptungen, die Herr Diirrenmatt aufgestellt hat
und die jetzt nicht gepriift werden konnen, iiberhaupt
richtig sind. Es ist allen bekannt, dass unsere Se-
minarlehrer seit einer langen Reihe von Jahren minime
Besoldungen beziehen, die mit ihren Leistungen und
mit den Anforderungen, die man an sie stellt, nicht
im Einklang stehen. Wenn wir die Neuorganisation
unseres Seminars in richtiger Weise durchfithren wol-
len, so ist es in erster Linie wiinschenswert, dass wir
fiir die neuen Stellen nur die tiichtigsten Lehrkrifte
bekommen. Wenn wir das erreichen wollen, so miissen
wir diese Stellen auch richtig besolden. Bei den
jetzigen Besoldungsansitzen ist dies nicht moglich;
die geeigneten Lehrkrifte werden sich nicht aus lauter
Patriotismus zur Verfiigung stellen, sondern sie wol-
len auch anstindig besoldet sein. Es liegt daher im
Interesse einer richtigen Lehrerbildung, dass wir
nach Antrag der Regierung und der Staatswirtschafts-
kommission vorgehen. Ich bin iiberzeugt, wenn die
- Regierung den von Herrn Diirrenmatt vorgeschlagenen
Weg betreten hitte, so wiirde er denselben als un-
gesetzlich bezeichnet und ein Dekret verlangt haben.
.Da nun aber die Regierung ein Dekret vorlegt, will
er die Angelegenheit zuriickweisen. Es wire im hohen
Grade zu bedauern und fiir die Organisation des
Seminars von grossem Nachteil, wenn die Sache heute
zuriickgestellt wiirde. Ich empfehle IThnen daher, den
Antrag. des Herrn Dirrenmatt abzulehnen und die
Angelegenheit heute in der Weise zu erledigen, dass
dem Antrage der Regierung und der Staatswirtschafts-
kommission zugestimmt und das vorliegende Dekret
genehmigt wird. Wenn der Grosse Rat dann . findet,
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dass das Dekret in dieser oder jener Richtung Liicken
und Miingel aufweist, so hat er es immer in der Hand,
auf dasselbe zuriickzukommen.

Grieb. Ich stehe grundsitzlich auf dem gleichen
Boden wie Herr Heller-Biirgi. Ich halte auch dafiir,
dass man fiir die Volksbildung nicht genug tun kann
und dass man die Besoldungen der Seminarlehrer
erhohen muss, um die tiichtigsten Krafte zu ge-
winnen. Und doch komme ich auch zu dem An-
trage, es sei das Dekret an die Regierung zuriick-
zuweisen und die Regierung zu ersuchen, vorliufig
nur eine Vorlage fiir die neu zu errichtenden Stel-
len einzubringen. Diese Frage wurde auch schon
in der Staatswirtschaftskommission besprochen. Ich
bin ganz damit einverstanden, dass fiir die neuen
Stellen hohere Besoldungen in Aussicht genommen
werden, damit man eine bessere Auswahl von ge-
eigneten Lehrkriften bekommt; aber ich sehe nicht ein,
warum man die bereits bestehenden Lehrerstellen
heute besser dotieren soll, wihrend man sich an-
schickt, eine allgemeine Besoldungserhéhung aller Be-
amten vorzunehmen. Ich halte gerne mit, die Besol-
dungen aller Seminarlehrer zu erhéhen, aber die-
selben sollen nicht ein Vorrecht vor allen andern
Staatsbeamten haben. Es scheint mir nicht recht,
die Seminarlehrer vor allen jibrigen Beamten zu be-
vorzugen und ein solches Vorgehen wiirde sicherlich
grosse Entriistung hervorrufen.

Will. Ohne Zweifel miissen die Besoldungen der
Seminarlehrer geindert und insbesondere fiir die neu
zu errichtenden Stellen hohere Besoldungsansitze ge-
schaffen werden. Die Dringlichkeit der heutigen Vor-
lage kann nicht bestritten werden. Allein ebenso dring-
lich ist die allgemeine Revision unseres Besoldungs-
wesens. Seit Jahr und Tag versprechen wir den Staats-
beamten eine Erhohung ihrer Besoldungen. In der letz-

ten ‘Session wurde erklirt, dass der Grosse Rat hiefiir

kompetent sei. Damit wurde die Hoffnung geweckt, dass
die Neuregelung des Besoldungswesens nunmehr in
die Nihe geriickt sei und dass unsere Staatsbeamten
mit ihren kirglichen Besoldungen nicht mehr lange
auf eine Besserung ihrer Verhiltnisse warten miissen.
Wenn wir nun heute einen Teil der Besoldungen her-
ausgreifen und besonders regeln, so wird damit nichts
anderes gesagt, als dass man mit der Regelung der
Besoldungen des andern wichtigern Teils zuzuwarten
gedenkt. Dadurch wiirde grosses Misstrauen und ge-
rechtfertigter Unwille erregt. Wir kénnen die Rege-
lung der Besoldungsverhiltnisse unserer Seminarlehrer
heute um so eher verschieben, da es wohl moglich
ist, in nicht allzu ferner Zeit eine Vorlage iiber die
allgemeine Besoldungserhohung einzubringen, wobei
dann die Besoldungsrevision fiir alle Teile in moglichst
gleichmiissiger Weise erfolgen kann. Wir sind dann
durch keine vorgingigen Dekrete wie das heutige
in unsern Massnahmen gebunden, sondern in unsern

Beschliissen vollstindig frei. Aus diesen Griinden

empiehle ich Thnen ebenfalls, das vorliegende Dekret
in dem Sinne zuriickzuweisen, dass die Regierung
eingeladen wird, mit moglichster Befoérderung dem
Grossen Rat das allgemeine Besoldungsdekret wvor-
zulegen.

Miirset. Ich mochte im Gegenteil bear‘ltragé‘n, auf
das Dekret einzutreten. Ich gebe zu, dass die Erhéhung
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der Seminarlehrerbesoldungen mit der Verlegung des
Seminars nach Bern eigentlich nichts zu tun hat.
Diese Besoldungen sind schon seit Jahren revisions-
bediirftig. Erst seit drei Jahren betrigt das Maximum
derselben 3500 Fr., frither sogar nur 3000 Fr. und
3300 Fr. Das sind durchaus ungeniigende Ansitze. Die
Herren, welche das Dekret zuriickweisen wollen, geben
iibrigens selber zu, dass man mit solchen Ansitzen
keine tiichtigen Lehrkriifte gewinnen kann und schla-
gen daher vor, die Besoldungen fiir die neuauszu-
schreibenden Stellen zu erhohen. Damit wiirde der
Grundsatz aber auch durchbrochen, dass man mit
der Besoldungserhohung fiir die Seminarlehrer bis
zu dem FErlasse des neuen allgemeinen Besoldungs-
dekretes zuwarten soll. Wenn fiir die neuen Stellen
eine Ausnahme geschaffen werden soll, so kann -dies
ebenso gut auch fir die iibrigen Lehrerstellen ge-
schehen. Wir diirfen die Seminarlehrer nicht mehr
linger warten lassen. Man hat sie hauptsichlich auf die
Bundessubvention vertrostet. Diese ist nun da und die
versprochene Erhohung soll darum auch vorgenommen
werden. Die Besoldung eines Primarlehrers betrigt in
der Stadt Bern im Maximum 3600 Fr., diejenige eines
Seminarlehrers dagegen nur 3500 Fr. Dieser Zu-
stand ist beschimend fiir den Kanton Bern und darf
nicht linger andauern. Es wurden schon letztes Jahr
bei der Verteilung der Schulsubvention Anstrengun-
gen gemacht, die Besoldungen der Seminarlehrer-
schaft zu erhohen. Aber man sagte uns, wir sollen bis
zur Durchfithrung der Seminarreorganisation zuwar-
ten. Jetzt will man die Angelegenheit wieder verschie-
ben bis zum Erlasse des allgemeinen Besoldungs-
dekretes, Dieses Dekret wird aber nicht so rasch kom-
men. Wir miissen zuerst ein neues Steuergesetz, neue
Einnahmen haben, bevor wir neue Ausgaben beschlies-
sen konnen. Ich mochte Sie dringend ersuchen, das
vorliegende Dekret nicht zuriickzuweisen.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. Ueber den Antrag des
Herrn Diirrenmatt auf Nichteintreten will ich keine
Worte mehr verlieren, da auf denselben bereits ge-
antwortet worden ist. Ich mochte mich mit dem An-
trage des Herrn Grieb befassen, der vorgeschlagen
hat, das Geschift an die Regierung zuriickzuweisen,
damit- sie ein Dekret betreffend die Besoldungen der
neuzuerrichtenden Lehrstellen einbringe. Die Sprache
des Herrn Grieb kommt mir etwas merkwiirdig vor.
Von ihm hitte ich am allerwenigsten erwartet, dass

er alle Besoldungen der Beamten, Lehrer u. s. w. in

die gleiche Schablone hineinzwinge, wihrend doch fiir
das Technikum in Burgdorf ganz andere Grundsiitze
aufgestellt wurden. Herr Grieb hat gesagt, die ge-
wohnlichen Besoldungsansétze konnen nicht auf tech-
nische Anstalten angewendet werden, da hier beson-
dere Verhiltnisse vorliegen. Das ist richtig. Aber
solche besondere Verhiltnisse liegen auch noch bei

andern Anstalten und auch im heutigen Falle vor.

Wir haben seinerzeit fiir die Besoldung der Vorsteher
und Lehrer von Erziehungs-, Verpflegungs-, Taub-
stummen-, Strafanstalten und dergleichen besondere
Dekrete erlassen, weil wir uns sagen mussten, dass
fiir diese Anstalten, die mit Ausnahme der Strafan-
stalten mit dem Unterricht zu tun haben, die allge-
meinen Grundsitze betreffend die Beamtenbesoldungen
nicht passen. Heute wollen wir das gleiche tun fiir
die Lehrerseminare, was wir fiir jene andern Anstal-
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ten getan haben und auch hier auf dem Wege eines
besondern Dekretes eine Revision der Besoldungen
vornehmen. Wir tun also durchaus nichts beson-
deres, dem ein allgemeiner Verwaltungsgrundsatz ent-
gegenstehen wiirde.

Der Antrag des Herrn Grieb kommt iibrigens prak-
tisch auf das gleiche hinaus wie der Antrag des Herrn
Diirrenmatt, d. h. er macht es uns sozusagen unmog-
lich, das Oberseminar dieses Jahr zu eroffnen. Wir
konnen mit der Ausschreibung der neuen Lehrstellen
nicht bis zum Mai warten, sondern dieselbe muss
noch diese Woche erfolgen, damit wir Zeit haben,
bis zum 1. Mai die Lehrer zu wihlen. Bis dorthin
wird sich der Grosse Rat nicht versammeln wollen,
um schnell das verlangte Dekret zu beschliessen.

Es ist auch gesagt worden, es sei nicht am Platze,
alle Besoldungen gleich zu regeln. Das will das vor-
liegende Dekret auch gar nicht. Der Art. 2 enthilt
eine Skala fiir die Besoldungen. Dieselbe variert zwi-
schen 120 Fr. und 220 Fr. per wochentliche Stunde
und die Regierung ist frei, die Besoldungen innert
diesen Grenzen zu fixieren, wie sie will. Es ist durch-
aus nicht gesagt, dass allen Lehrern sofort das Maxi-
mum zugesprochen werde. Es ist im Gegenteil sehr
wahrscheinlich, dass die bisherigen Besoldungen nicht
sehr wesentlich erhoht werden, obschon eine solche [Er-
hthung mit Riicksicht darauf, dass die Seminarlehrer
bis vor wenigen Jahren nur mit 3000 Fr. und 3300
Fr. besoldet waren, sehr gerechtfertigt wire.

Nach dem Antrage des Herrn Grieb sollte nur fiir
die neuen Stellen ein Dekret erlassen werden. Nun
mache ich aber darauf aufmerksam, dass wir in Hof-
wil selber eine neue Stelle ausschreiben miissen. - Iiir
Bern miissen zwei neue Hauptlehrerstellen kreiert wer-
den. Ferner werden drei neue Hiilfslehrer angestellt
werden miissen. Auch wird es Lehrer geben, die in
Bern und in Hofwil zu unterrichten haben werden.
Wenn wir nun fiir Bern und Hofwil verschiedene An-
sitze haben, sollen dann diese gemeinschaftlichen
Lehrer nach den Ansiitzen von Bern oder nach den-
jenigen von Hofwil besoldet werden? Es geht unbe-
dingt nicht an, dass da eine Spaltung vorgenommen
wird. Wir haben nur ein Lehrerseminar fiir den deut-
schen Kantonsteil, -das Seminar Hofwil-Bern, und es
wire ein Ungliick, wenn man eine ungleiche Behand-
lung der Lehrkrifte in Hofwil und derjenigen in Bern
eintreten lassen wiirde. Damit wiirde gleichsam aus-
gedriickt, fiir Hofwil begniige man sich mit minder-
wertigen Kriiften, nur Bern habe Prima-Lehrer notig.
Meine Herren, wir brauchen im ganzen Seminar Leh-
rer von. erster Qualifikation und wir sind wegen des
Unterrichtes genotigt, die gleiche Lehrerschaft zum
Teil fiir Bern und Hofwil zu verwenden. Wir werden
fur das ganze Seminar z. B. nur einen Franzosisch-
Lehrer haben, auch nur einen Gesanglehrer, damit
wir einen Lehrer gut besolden konnen, wihrend dies
nicht moglich wire, wenn wir zwei Lehrer anstellen
wiirden. Es ist auch moglich, dass wir den Geschichts-
unterricht demselben Lehrer anvertrauen. Wie soll es
da mit der Besoldung gehalten werden? Nach dem
Antrage des Herrn Grieb missten wir diese gemein-
schaftlichen Lehrer nach den alten Ansdtzen besol-
den, wihrend sie allwochentlich ein paarmal von-
Hofwil nach Bern und umgekehrt reisen miissten. Das:
geht ‘nicht an. Entweder muss das ganze Dekret an-
genommen oder aber auf dasselbe nicht eingetreten
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werden. Der Mittelweg des Herrn Grieb ist nach mei-
ner Ansicht durchaus unannehmbar.

Miiller (Gustav). Ich méchte IThnen empfehlen, auf
das Dekret einzutreten. Die heute aufgeworfene Frage
ist in der Staatswirtschaftskommission auch bespro-
chen worden. Der Gedanke lag ja nahe, die Losung
der Frage der Besoldungserhthung fiir die Seminar-
lehrer bis zu der allgemeinen Besoldungsreorganisa-
tion hinauszuschieben. Allein die Staatswirtschafts-
kommission ist mit Riicksicht auf die finanziellen
Konsequenzen zu einem andern Schluss gekommen
als die Herren Grieb und Will. Diese Herren miissen
ein ausserordentliches Zutrauen zu dem neuen Fi-
nanzdirektor haben, wenn sie glauben, die Besol-
dungsreorganisation konne gleichsam aus dem Aermel
geschiittelt werden. Auch wenn die allgemeine Be-
seldungserhohung nur eine kleine sein wird, so miis-
sen wir uns doch auf eine dauernde Mehrbelastung der
Staatsrechnung von mindestens 500,000 Fr. gefasst
machen. Das geht aber bei der gegenwirtigen Fi-
nanzlage des Staates nicht an, ohne dass zugleich die
noétigen Einnahmen bereit gestellt werden. Diese Ein-
nahmen koénnen aber nicht durch ein blosses Spar-
system bereit gestellt werden, sondern es miissen neue
Einnahmen geschaffen werden. Die Staatswirtschafts-
kommission hilt die Revision der Seminarlehrerbesol-
dungen fiir dringlich und glaubt, auf dieselbe um so
unbedenklicher eintreten zu koénnen, als sie die all-
gemeine Besoldungserh6hung keineswegs in unzulds-
siger Weise prijudiziert. Die Besoldungen werden ja
hier mit Riicksicht auf die schwankenden Verhéltnisse
im Lehrerberuf ganz anders normiert, als bei den
eigentlichen Staatsbeamten, wo es sich um eine feste
Arbeit, sagen wir um acht Stunden per Tag handelt
und wo sich daher die Arbeitssumme in einer be-
stimmten Besoldung fixieren ldsst. Das vorliegende
Dekret sieht Lehrerbesoldungen von 120—220 Fr.
per wochentliche Unterrichtsstunde vor.

Im ibrigen ist darauf aufmerksam zu machen, dass
der Grosse Rat bereits eine ganze Reihe von Stellen
kreiert hat — ich erinnere nur an den Inspektor bei
der Finanzdirektion und an den Eisenbahntechniker
bei der Eisenbahndirektion —, wo auch héhere Besol-
dungen als die sonst iblichen Ansitze festgesetzt wur-
den. Da konnte man ebensogut sagen, durch diese
Dekrete sei das allgemeine Besoldungsdekret in un-
zuldssiger Weise prijudiziert worden. Das ist ja aller-
dings in gewissen Fillen richtig. Allein wir miissen
uns klar sein, dass, wenn wir eine Besoldungsrevision
durchfiithren, wir picht auf den jetzigen Ansitzen blei-
ben konnen, sondern hinaufgehen miissen, da die Le-
bensverhéltnisse sich seit dem Inkrafttreten der jetzi-
gen Besoldungsansitze eben wesentlich verdndert
haben. Es liegt also kein Grund vor, auf das
gégenwirtige Dekret nicht einzutreten. Dasselbe ist
dringlich und wir haben ein Interesse daran, fiir
unsere Lehrerbildungsanstalt uns nicht mit minder-
wertigen Kriften begniigen zu miissen. Wir miissen
mit denjenigen Gemeindewesen konkurrieren kon-
nen, die schon lange hohere Besoldungen ausrich-
ten. Nur wenn wir die Lehrer entsprechend besol-
den, wird es uns moglich sein, diejenigen Kriifte fiir
das Seminar zu gewinnen, welche von dieser An-
stalt berufen zu werden verdienen. Es liegt im In-
teresse der Schule, die Besoldungen der Seminarlehrer
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angemessen zu erhdhen. Ich empfehle Thnen daher,
auf das Dekret einzutreten.

Miiller (Karl). Gestatten Sie mir auch ein Wort
zum Riickweisungsantrag. Ich mochte auf die Folgen
aufmerksam machen, welche das Nichteintreten auf

das Dekret nach sich ziehen wiirde. Vor einem Jahr -

hat der Grosse Rat beschlossen, eine Reform unserer
Staatsseminare durchzufithren. Dieser Beschluss wurde
auf dem Wege der Initiative angefochten. Es ging
infolgedessen eine grosse politische Bewegung durch
das Land, wie man sie in der Art schon lange nicht
mehr gesehen hat, weil es sich dabei um ein rein
ideales Gut handelte. Diejenigen, welche die Reform
der Lehrerbildung angestrebt hatten, konnten dem
Volke nicht Vorteile dieser und jener Art, Verkehrs-
mittel, Eisenbahnen und dergleichen versprechen, son-
dern mussten ihm offen und ehrlich sagen, dass die
geplante Reform der Lehrerbildung auch etwas mehr
Kosten verursachen werde. Trotzdem gab das Volk
seine Zustimmung zum Beschlusse des Grossen Rates
und erklirte sich damit einverstanden, dass auf dem
Gebiete der Lehrerbildung ein Schritt vorwirts ge-
macht werde. Die Verlegung des Oberseminars nach
Bern trigt aber nur dann ihre Friichte, wenn die neuge-
schaffenen Lehrstellen mit tiichtigen Kriften besetzt
werden. Das ist aber bei den gegenwirtigen Besol-
dungsverhiltnissen schlechterdings unmdoglich. Ich
mochte nochmals darauf hinweisen, was Herr Miirset
schon angefithrt hat, dass die gegenwértigen Besol-
dungen der Seminarlehrer nicht einmal an die Be-
soldung eines Primarlehrers in der Stadt Bern heran-
reichen. Die Maximalbesoldung eines stadt-bernischen
Primarlehrers betrigt 3600 Fr. und diejenige eines
Oberlehrers 4000 Fr. oder sogar 4400 Fr., wih-
rend die Seminarlehrer eine Maximalbesoldung von
bloss 3500 Fr. beziehen. Die Sekundar- und Gym-
nasiallehrer kommen in Bern auf eine Besoldung von
im Maximum 4500—5000 Fr., die Vorsteher auf eine
solche von 6000 Fr. Es ist klar, dass es unter diesen
Umstédnden mnicht gelingen wird, fiir die neuzube-
setzenden Seminarlehrerstellen tiichtige Krifte zu er-
halten. Dieselben werden eben vorziehen, sich fiir
die Mittelschulen und nicht fiir das Seminar zu mel-
den. Das vorliegende Dekret darf darum nicht ver-
schoben werden, wenn der mit der Seminarreform
angestrebte Zweck erreicht werden will. Dasselbe ist
vielmehr dringlich, weil auf den Friihling eine Anzahl
neuer Stellen besetzt werden miissen. Wenn das De-
kret zuriickgewiesen wird, so miissen diese Stellen mit
den alten Besoldungen ausgeschrieben werden und
es wird Thnen nicht gelingen, tiichtige Krifte zu be-
kommen. Damit wird ein schoner, wenn nicht der
schonste Teil der angestrebten Seminarreform nicht
erreicht und Sie reissen einen Stein aus dem Ge-
biude heraus, das Sie am 19. Februar vorigen Jahres
selbst aufgerichtet haben. Aus diesen Griinden mochte
ich Thnen ebenfalls dringend empfehlen, auf das De-
kret einzutreten. Der Erlass des allgemeinen Besol-
dungsdekretes soll dadurch nicht verzdgert werden.

Grieb. Ich mochte nur eine Bemerkung des Herrn
Gobat richtig stellen. Herr Gobat hat mich offenbar
nicht recht verstanden. Er sagte, man kénne doch
nicht alle Lehrer nach einer Schablone behandeln.
Ich mochte das auch nicht, und ich glaube auch nicht,
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dass ich das gesagt habe. Ich sprach mich nur dahin
aus, dass ich nicht mithelfen wolle, an einem Orte
die Besoldungen zu erhohen und an den andern Orten
nicht. Wir haben die allgemeine Besoldungserhohung
nun einmal beschlossen. Ich bin mit Herrn Miiller
einverstanden, dass das nicht so leicht gehen wird,
dass es mit vielen Kosten verbunden ist und dass
wir uns nach dem notigen Geld umsehen miissen.
Aber ich sehe nicht ein, warum man heute an einem
Ort mit der Besoldungserhohung anfingt und die an-
dern warten ldsst. Ich befinde mich dabei nicht in
Widerspruch mit Herrn Redaktor Miiller. Ich bin ein-
verstanden, dass man die neuen Besoldungen erhoht,
damit man tiichtige Krifte bekommt, Aber die andern
Lehrer sollen warten, so gut wie die ibrigen Beam-
ten auch warten miissen. Herr Gobat hat gesagt, es
liege Gefahr im Verzuge. Ich bin nicht schuld daran,
dass der heutige Antrag erst jetzt vorgelegt wird.
\ber ich glaube, ein derartiger Beschlussesentwurf
lasse sich bis nichste Woche ausarbeiten und auch
noch durch die Kommission behandeln. Wir haben
ja beschlossen, nichste Woche wieder zusammenzu-
kommen, und ich sehe nicht ein, warum die Ange-
legenheit nicht pichste Woche in einem neuen Sta-
dium sollte behandelt werden konnen.

Heller. Wenn ich das Wort zum zweiten Male ver-
lange, so geschieht es, weil ich die Ueberzeugung habe,
dass durch die allfdllige Riickweisung der Angelegen-
heit der Entwicklung des Seminars ein schwerer Schlag
versetzt wiirde. Ich glaube als Mitglied der Seminar-
kommission in der Sache ein Urteil zu haben. Ich
weiss, dass weder Herr Grieb noch Herr Will die
Entwicklung des Seminars aufhalten wollen. Allein
‘sie gehen in ihrer Auffassung irre. Sie sehen die Fol-
gen nicht ein, welche ihr Antrag naturgemiss haben
muss. Wenn Sie nach dem Antrag des Herrn Grieb
tir die neuen Stellen, die ausgeschrieben werden miis-
'sen, die Besoldungen hoher ansetzen als fiir die be-
reits bestehenden Lehrstellen, so kommen Sie mit
den iibrigen Besoldungen in Widerspruch und schaffen
eine Ungerechtigkeit. Wenn dagegen eine Lehrstelle
durch Demission oder Tod frei wird und ausgeschrie-
ben werden muss, dann soll die bisherige Besoldung
zur Ausrichtung gelangen, wodurch es unmdéglich ge-
macht wird, eine tiichtige Kraft zu bekommen. Herr
Grieb als Prisident der Kommission fir das Techni-
kum in Burgdorf weiss, dass dort auch ganz andere
Lehrerbesoldungen ausgerichtet werden miissen als
anderwirts. Nur dadurch war es mdoglich, fiir das
Technikum in Burgdorf die besten Leute zu gewinnen.
Wenn dort die gleichen Ansitze aufgestellt worden
wiren, wie sie jetzt fiir das Seminar Hofwil gelten,
so wire es ausgeschlossen gewesen, die jetzt an jener
Anstalt wirkenden Lehrkrifte fiir dieselbe zu gewin-
nen. Wenn es Ihnen ernst ist mit der Férderung des
Lehrerseminars, so stimmen Sie auch nicht zum An-
trag des Herren Diirrenmatt, denn Herr Diirrenmatt
hat nicht bewiesen, dass er die Lehrerbildung in der
Weise, wie wir sie auffassen, fordern will. Ich em-
pfehle Ihnen nochmals Eintreten auf den Dekrets-
entwurf.

Jenny. Ich mochte mich gegen den Antrag des
Herrn Grieb aussprechen. Wenn wir denselben an-
nehmen, so schaffen wir auf eine lange Reihe von
Jahren mehrwertige und minderwertige Seminarleh-
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rer. Denn ich bin iiberzeugt, dass wir einige Jahre
warten missen, bis wir das allgemeine Besoldungs-
dekret zustande gebracht haben werden. Es ist aber
auch aus den von Herrn Miiller angefiihrten Griinden
fir die Behandlung des allgemeinen Besoldungsde-
kretes vorteilhafter, wenn wir die Seminarlehrerbesol-
dungen aus demselben herausnehmen. Wir haben es
hier mit Besoldungsverhiltnissen besonderer Art zu
tun, die auch besonders behandelt werden miissen.
Fir die Jugendbildung ist nach meinem Dafiirhalten
nur das Beste gut genug. Wenn wir unsere Lehrer-
bildung ernsthaft an die Hand nehmen wollen, so
miissen wir vor allem dafiir sorgen, dass wir tiich-
tige Lehrer erhalten. Das konnen wir nur, wenn wir
die Besoldungen erhohen, und zwar fiir alle Lehrer,
nicht nur fiir die neuanzustellenden. Wir haben auch
den alten Lehrern gegeniiber ein Unrecht gut zu ma-
chen. Die Seminarlehrer sind zurzeit so schlecht be-
soldet, dass es ein Unrecht wire, wenn man die
Frage ihrer Besoldungserh6hung heute nicht losen,
sondern auf unabsehbare Zeit verschieben wiirde.

Diirrenmatt. Herr Heller hat mich quasi an den
Pranger gestellt, wie wenn ich nicht auch die Férde-
rung der Lehrerbildung wollte. Er hat zwar gesagt,
ich wolle sie nicht in dem Sinne wie er. Ich gebe
zu, dass ich eine andere Auffassung iiber die Lehrer-
bildung habe als Herr Heller; aber ich verwahre
mich dagegen, dass man nicht auch auf einem andern
Wege es ebenso ehrlich und treu mit der Lehrerbil-
dung meinen kann. Ich lasse mir diese Abfertigung
und Abkanzlung von seiten des Herrn Heller nicht
gefallen. Es ist nicht absolut notwendig, Mitglied
der Seminarkommission zu sein und als solches 10
oder 7 Fr. Taggeld zu beziehen (Heller: Bitte, 5 Fr.),
um es mit der Lehrerbildung gut zu meinen.

Zur Sache selbst erlaube ich mir noch folgende
Bemerkungen anzubringen. Ich mochte darauf auf-
merksam machen, dass im Mittelschullehrerstand nicht
die gleiche Lehrerkalamitat herrscht, wie im Primar-
lehrerstand. Gegenwirtiz werden viel mehr Mittel-
schullehrer patentiert, als verwendungsfdhig sind, wih-
rend bei den Primarlehrern das umgekehrte Verhilt-
nis besteht. Nun habe ich wirklich keine Angst, dass
es bei einer Maximalbesoldung von 3500 Fr. und den
schon nach dem jetzigen Besoldungsdekret bestehen-
den Zulagen nicht moglich sei, tiichtige Lehrkrifte
zu finden. Die Ansitze sind mit den Primarlehrerbe-
soldungen in der Stadt Bern verglichen worden. Man
kann sie aber auch mit andern, die einen kostspieligern
Bildungsgang hinter sich haben, vergleichen. Man
sagt z. B. nichts von unsern Geistlichen. Sie miissen
das Maturititsexamen machen, 4—5 Jahre an der
Hochschule studieren und sich seit 30 Jahren mit
einem Besoldungsminimum von 2400 Fr. begniigen.
Dabei handelt es sich um eine Funktion, die fiir dag
geistige Leben ebenso wichtig ist, wie diejenige einag
Seminarlehrers. Allein ich stelle mich gar nicht auf
den Standpunkt, dass keine Erhohung der Seminar-
lehrerbesoldungen stattfinden soll. Nur muss ich mich
dagegen verwahren, was Herr Redaktor Miiller gesagt
hat, dass man dem Volk von vornherein solche Opfer
zugemutet hat. Wenn Sie die Vorlage der Regierung
zu den Verhandlungen vom 19. Februar 1903 nach-
lesen, so werden Sie sehen, dass dort aus der Seminar-
verlegung eine Ersparnis herausgerechnet wurde. Nun
kommt man sofort mit einer jahrlichen Mehrleistung
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fiir das Seminar von 70,000 Fr., wovon 24,000 Fr.
auf die Besoldungserhdhungen entfallen. Glauben Sie
wirklich, dass die Mehrheit von zirka 10,000 Stim-
men, welche die Vorlage nach unendlicher Jagerei
und personlicher Verwendung landauf landab auf sich
vereinigt hat, diese jihrliche Mehrausgabe erwartete,
nachdem in der Vorlage eine Ersparnis ausgerech-
net war? Ich glaube, darauf war auch die Mehrheit
vom 13. Dezember nicht gefasst und ich nehme des-
halb die Hinweisung auf den 19. Februar, die im
Grossen Rate Stimmung machen sollte, ganz gelas-
sen hin. Im ibrigen schliesse ich mich den Ausfiih-
rungen des Herrn Grieb an und wiinsche meinen
Riickweisungsantrag in diesem Sinne modifiziert zu
sehen.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. Ich muss kurz auf die
Behauptung des Herrn Diirrenmatt, die unrichtig
ist, antworten. Allerdings wurde seinerzeit bei der
Vergleichung des Systems des Herrn Diirrenmatt
(Erweiterung des Seminars in Hofwil) mit dem von
uns vorgeschlagenen (Verlegung des Oberseminars
nach Bern) ausgerechnet, dass sich eine kleine Min-
derausgabe zu gunsten des von uns befiirworteten
Systems ergebe. Allein die damaligen Berechnungen
basierten alle auf den alten Besoldungsansitzen, so
dass das heute von Herrn Diirrenmatt vorgebrachte
Argument absolut unstichhaltig ist.

Neuenschwander. Ich glaube, die Angelegenheit.

ist nicht von so grosser Tragweite, dass man die ge-
planten Besoldungserhéhungen nicht auch fir die an-
dern Seminare Hindelbank, Delsberg, Pruntrut gerade
in diesem Dekret regeln konnte. Nach dem Bericht
der Erziehungsdirektion betreffend die Schulsubven-
tion wiirde die Besoldungserhéhung an diesen Se-
minaren bloss 4000 Fr. ausmachen. Es handelt sich
also bloss um eine ganz kleine Mehrausgabe. Was
die Sache selber anbelangt, so bin ich auch damit
einverstanden, dass man heute auf das vorliegende
Dekret eintrete. Nur sollte man dann auch darnach
trachten, dass mit den erhéhten Besoldungen auch
die Qualitdt der Seminarlehrer etwas verbessert wird.
Ich stehe nicht an, zu erkldren, dass in dieser Be-
ziehung eine kleine Verjiingung und Verbesserung statt-
finden konnte. Es wire wohl am Platze, die gegen-
wirtigen Inhaber der Seminarlehrerstellen bei diesem
Anlass etwas unter die Lupe zu nehmen und es wire
wohl moglich, dass der eine oder andere auf den
_ Aussterbeetat gesetzt werden sollte. In diesem Sinne
empfehle ich Thnen, auf das Dekret einzutreten.

Will. Ob die Beratung des Dekretes um einige Tage
oder auf den Zeitpunkt des Erlasses des allgemeinen
Besoldungsdekretes verschoben werde, scheint mir
nicht von grosser Wichtigkeit zu sein. Dagegen halte
ich es fiir meine Pflicht, der 'gedusserten Ansicht
in bezug auf die Zeit, in welcher das neue Besoldungs-
dekret vorgelegt werden soll, zu widersprechen. Es
wurde gesagt, dass es noch Jahre gehen konne, bis die
Mittel fiir die Durchfithrung des neuen Besoldungsde-
kretes beschafft sein werden. Dem mdéchte ich aus-
dricklich widersprechen. Ich halte dafiir, dass es
unsere Pflicht ist, dafir zu sorgen, dass die hiefiir
notigen Mittel so rasch als moglich beigebracht wer-
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den. Wenn die Ansicht des Herrn Jenny und. anderer
Redner in weitere Kreise iiberginge und stillschweigend
zur Ansicht des Grossen Rates wiirde, dann miisste
der Erlass des vorliegenden Dekretes berechtigte Kr-
bitterung erzeugen. Von seiten der Freunde des De-
kretes wird darauf hingewiesen, dass eine Verschie-
bung der Beratung grosse Uebelstinde zur Folge ha-
ben wiirde. Ich will das nicht bestreiten, mache aber
darauf aufmerksam, dass die gegenwiirtigen ungenii-
genden Besoldungsverhiiltnisse auch auf unsere Recht-
sprechung und Staatsverwaltung von ungliicklichem
Einfluss sind. Diese Uebelstinde sind so gross wie
diejenigen, welche unter Beibehaltung der gegenwir-
tigen Seminarlehrerbesoldungen fiir die Lehrerbildung
entstehen wiirden. Ich wollte den Anlass nicht vor-
beigehen lassen, um Sie daran zu erinnern, dass es
unsere Aufgabe sein muss, nichstens das allgemeine
Besoldungsdekret zu erlassen.

Abstimmung.

Fir Eintreten (gegeniiber dem Riickwei-

sungsantrage Diirrenmatt-Grieb-Will) Mehrheit.

§ 1.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. § 1 bestimmt die Besol-
dungen der Vorsteher der staatlichen Seminare. Wenn
der Vorsteher weder freie Station geniesst, noch Amts-
wohnung hat, bezieht er eine Besoldung von 5000 bis
6000 Fr. Wenn er dagegen freie Station geniesst, so
soll er nur mit 3500—4500 Fr. besoldet werden. Diese
Ansitze sind nicht sehr verschieden von -den jetzigen,
wonach die Minimalbesoldung bei freier Station 3500
Fr. und ohne freie Station 5000 Fr. betrigt. Wir halten
daftir, dass die in Aussicht genommenen Besoldungen
nicht zu hoch berechnet sind, wenn wir eben Minner
erster Qualifikation fiir die Leitung der Seminare ha-
ben wollen.

In bezug auf den vierten Absatz habe ich eine Er-
kldarung abzugeben. Es heisst hier: «Sollte die Stelle
des Vorstehers eines Seminars mit einer andern be-
soldeten Beamtung verbunden werden, so hat der Re-
gierungsrat die Besoldung angemessen herabzusetzen. »
Unsere Seminare sind bgkanntlich nicht alle gleich
eingerichtet. Namentlich verschieden von den andern
ist das Seminar in Hindelbank, welches seit seiner
Grindung mit dem Pfarrhaus verbunden ist. [ir
solche Fille ist der Absatz 4 aufgestellt worden. Wenn
der Leiter eines Seminars bereits eine besoldete Stelle
wie diejenige eines Pfarrers hat, so kann man ihm
nicht noch eine volle Vorsteherbesoldung ausrichten.
Fiir derartige besondere Verhilltnisse miissen eben
auch besondere Besoldungen geschaffen werden. —
Ich empfehle Thnen, den vorliegenden Artikel in der
vorgeschlagenen Fassung anzunehmen.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommession. Die Staatswirtschaftskommission findet
die vorgeschlagenen Besoldungen angemessen und em-
pfiehlt Ihnen ebenfalls Annahme dieses Artikels.

Angenommen.
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§2

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, -Berichter-
_statter des Regierungsrates. Hier handelt es sich um
die Besoldungen der Lehrer. Dieselben hétten nach
zwei verschiedenen Systemen geregelt werden kdnnen.
Man hétte entweder eine bestimmte Besoldung von
so und so viel tausend Franken per Jahr aussetzen
oder aber per wochentliche Stundenzahl die Besol-
dung bestimmen konnen. Die FErziehungsdirektion
hatte in ihrem Antrag das erste System gewihlt und
eine Grundbesoldung von 4000 Fr. angenommen,
welche. sich dann durch Alterszulagen vermehrt hétte.
Der Regierungsrat hat dagegen das andere System an-
genommen, das auch fiir das . Technikum Burgdorf
gilt. Dabel wurde die gleiche Besoldungsskala aufge-
stellt, die fiir das Technikum Burgdorf gilt, ndmlich
120 Fr. im Minimum per wochentliche Stunde. und
220 Fr. im Maximum. Mit dieser Berechnungsweise
verhilt es sich folgendermassen. Man multipliziert
die Zahl der wochentlichen Stunden mit dem Wert
der Stunde und was herauskommt bildet die Jahres-
besoldung.- Wenn also z. B. ein Lehrer per Stunde
mit 200 Fr. honoriert werden muss und er 5 Stunden
per Woche zu unterrichten hat, so betrigt seine Jahres-
.besoldung demnach 2005 — 1000 Fr. Das hier vor-
geschlagene System hat den Vorteil, dass die Besol-
dungen nach der Qualifikation der Kandidaten bemes-
sen werden konnen, wihrend das fixe System, das
ich beantragt hatte, den Vorteil besitzt, dass man un-
abhingig von der Quahflkatlon eines Lehrers ist, die
ja sehr oft eine mehr gemachte als wirklich verdiente
sein kann. Der Regierungsrat hat also das System der
Skala angenommen und ich stelle keinen Gegenantrag.
Die Besoldung wird per wochentliche Stunde auf 120
bis 220 Fr. bestimmt. . Dazu kommt noch eine Dienst-
zulage, die von 3 zu 3 Jahren um 300 bis zum Héchst-
betrag von 900 Fr. ansteigt. Dieses System gilt auch
fiir die Lehrerbesoldungen in der Stadt Bern. Das
stadt-bernische Besoldungsregulativ enthidlt ganz ge-
nau die gleichen Grundlagen wie die hier vorgesehe-
nen. Ich brauche Sie nicht darauf aufmerksam zu
machen, dass es angemessen ist, dass wir ein dhn-
liches System annehmen wie die Stadt Bern und dass
wir unsern Lehrern ebenfalls die Eventualitit eroff-
nen miissen, dass sie mit der Zahl der Dienstjahre
auch in eine hohere Besoldungsklasse tibertreten. Ich
weise bereits hier darauf hin, dass diese Bestimmung
so zu verstehen ist, dass fir die bereits jetzt angestellte
Lehrerschaft diese Dienstjahre nicht sofort gelten sol-
len. Wenn nur § 2 da stiinde, so miissten wir z. B.
unsern Lehrern, die mehr als 20 Dienstjahre hinter
sich haben, 'sofort die ganze Alterszulage von 900
Fr. geben. Das wollen wir nicht. Wir halten dafiir,
dass auch die alten Lehrer sich mit einer méssigen
Besoldungserhthung begniigen miissen und dass ihre
Dienstjahre erst vom 1. Mai 1904, d .h. vom Inkraft-
treten des neuen Dekretes an in Anrechnung gebracht
werden sollen, so dass also z. B. ein Lehrer, der
bereits angestellt ist und 20 Dienstjahre hat, seine
erste Alterszulage auf 1. Mai 1907 ausgerichtet be-
‘kommt.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt in Ab-
weichung von unserm Vorschlag, das Maximum der
Besoldung fiir die wochentliche Stunde, das vom Re-
gierungsrat auf 220 Fr. angesetzt wurde, auf 180 Fr.
zu reduzieren, dabei aber den Zusatz aufzunehmen,
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dass der Regierungsrat in Ausnahmefillen und. bei
ausserordentlicher Qualifikation des betreffenden Kan-
didaten berechtigt sein soll, die Dienstjahre, welche
ein Lehrer an andern Anstalten gehabt hat, ganz
oder zum Teil mitanzurechnen, um ihm-also zu seiner
Besoldung gleichsam noch ein besonderes Honorar
zu verabfolgen. Der Regierungsrat hat heute morgen
von diesem Antrag Kenntnis genommen und er kann
demselben nicht zustimmen. Wir halten es fiir etwas
Gekiinsteltes, deshalb, -weil das Maximum nicht  fiir
alle Fille passt, fiir ausserordentliche Fille eine Aus-
nahmebestimmung zu schaffen. Man weiss, wie es in
solchen Fillen geht. Da will jedermann ein Lehrer erster
Qualitit sein und die vorgesehene Zulage zu der ge-
wohnlichen Besoldung beanspruchen. Wir halten dafiir,
es wire besser, wenn man das Maximum von 220 Fr. zu
hoch findet, dasselbe etwas zu reduzieren und den Zu-
satzantrag fallen zu lassen. Demgemiss beantragt der
Regierungsrat, das Maximum der Besoldung per wo-
chentliche Stunde auf 200 Fr. festzusetzen. Damit glau-
ben wir allen Bediirfnissen entsprechen zu kénnen. Mit
200 Fr. per wochentliche Stunde konnten wir z. B.
einen Lehrer, der 25 Stunden Deutsch und Litteratur
zu geben hatte immerhin von Anfang an -mit 5000 Fr.
besolden, was durchaus geniigen wiirde. Das Maxi-
mum von 220 Fr. ist vielleicht fiir eine Anstalt wie
das Technikum in Burgdorf angezeigt, weil technische
Lehrer hidufig besonders hoch besoldet werden miissen.
Fir das Seminar diirfte aber ein Maximum von 200
Fr. wohl hinreichen. Wir beantragen Ihnen daher,
§ 2 nach dem Vorschlage des Regierungsrates anzu-
nehmen und das Maximum der Besoldung per wochent-
liche Stunde auf 200 Fr. festzusetzen.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-

- kommission. Bei der Beratung des § 2 wurde in der

Staatswirtschaftskommission der Antrag gestellt, die
Besoldungen der Lehrer nach dem bisherigen System
auszurichten und dieselbe statt wie bisher auf 3500
Fr. auf 4000 Fr. festzusetzen, wozu dann noch die
Alterszulagen kdmen. Allein mit knapper Mehrheit
wurde dem von der Regierung vorgeschlagenen System
der Vorzug gegeben. Dieses System hat offenbar einige
Vorteile. Nach den von der Regierung urspriinglich
aufgestellten Ansitzen wiirde ein Hauptlehrer — als
solchen betrachte ich einen Lehrer, mit 25: wochent-
lichen Unterrichtsstunden — bei Ausrichtung des Maxi-
mums eine Besoldung von 5500 Fr. erhalten haben,
wobei noch keine ‘Alterszulagen mitgerechnet sind. So
weit wollte die Staatswirtschaftskommission nicht
gehen, Sie fand den Sprung zu gross und beantragte
deshalb, dass die Besoldung sich per wichentliche
Stunde zwischen 120 Fr. und 180 Fr. bewegen soll.
Die "Ansiitze des Regierungsrates entsprechen aller-
dings denjenigen fiir das Technikum in Burgdorf. Allein
da sind die Verhiltnisse doch ganz andere. Sie haben

‘schon gehort, dass die Anforderungen an einen Se-

minarlehrer nicht sehr hoch sind, dass sogar aus-
tretende Seminaristen als Seminarlehrer gewihlt wer-
den. Ich betrachte das zwar als einen Fehler; aber
immerhin beweist es uns, dass die Anforderungen
an einen Seminarlehrer nicht so gross sind wie an
einen Technikumslehrer. Von dem letztern wird eine
abgeschlossene technische Hochschulbildung verlangt.
Daneben muss er sich iiber die notwendige praktische
Titigkeit und iiberdies iiber seine Lehrbefihigung aus-
weisen. Auch hat man die grosste Mihe, fiir ein
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Technikum die geeigneten Lehrkrifte zu finden, wih-
rend Lehrer mit einem Sekundar- oder Gymnasialleh-
rerpatent, die sich fiir ein Seminar vorziiglich eignen,
nicht so schwer erhiltlich sind. Aus diesen Griinden
erachten wir dafiir, dass ein Besoldungsmaximum von
180 Fr. per wdchentliche Unterrichtsstunde im vor-
liegenden Falle hoch genug sei. 180 mit 25 multi-
pliziert gibt immer noch ein Maximum von 4500 Fr.,
wozu dann noch die Alterszulage kommen wiirde.
Beim Technikum dagegen gibt es keine Alterszulagen.
In der Kommission wurde auch beantragt, die Alters-
zulage auf je 200 Fr. festzusetzen und ein anderer
Antrag ging dahin, die Dienstzulage bloss alle 4
oder 6 Jahre auszurichten, d. h. sie mit der Wahl-
periode zusammenfallen zu lassen. Doch auch da
wurde mit knapper Mehrheit der Antrag der Regie-
rung angenommen, die Alterszulage auf 300 Fr. fest-
zusetzen und- die Periode -3 Jahre dauern zu lassen.
Durch diese Antrige wird ein grosser Fortschritt in
bezug auf die Besoldungen der- Seminarlehrer erzielt
und die Regierung hat es in der Hand, wesentlich
grossere Besoldungen als bisher auszurichten. Mit
Riicksicht auf die' Finanzlage des Staates mochte ich
der Regierung immerhin empfehlen, von den ihr ein-
gerdumten Kompetenzen einen massvollen Gebrauch
zu machen und die Besoldungen nicht mehr zu er-
héhen, als angezeigt und notwendig ist.

Im weitern empfiehlt Thnen die Staatswirtschafts-
kommission, die Bestimmung aufzunehmen, dass tiich-
tige Leistungen in bisherigen Stellungen und beson-
‘dere Fihigkeiten ausnahmsweise durch Anrechnung
einer Anzahl Dienstjahre und durch die damit ver-
bundenen Dienstzulagen beriicksichtigt werden konnen.
Wenn an eine freigewordene Lehrstelle z. B. eine tiich-
tige Kraft zu der Maximalbesoldung von 25X180,
d. h. 4500 Fr. nicht gewonnen werden kann, so soll
‘es der Reglerung moglich sein, zu sagen, dass sie
die bisherige Leistung des zu Wiihlenden fiir 3 oder 6
Dienstjahre anerkenne, so dass also eine Besoldung
von 4800 oder 5100 Fr. ausgerichtet werden kann.
Dieses Verfahren soll ein ausnahmsweises sein, gibt
aber der Regierung die Moglichkeit, eventuell bessere
Lehrkriifte zu gewinnen, als wenn das Maximum von
4500 Fr. nicht iiberschritten werden kénnte. — Ich
empfehle Thnen, die Antrige der Staatswirtschafts-
kommission anzunehmen.

Miirset. Der Herr Berichterstatter der Staatswirt-
schaftskommission stellt sich auf den Boden, dass
selbstverstindlich bei jeder Lehrstelle sofort das Maxi-
mum der Besoldung ausgerichtet werde. Ich glaube,
das werde nicht der Fall sein. Ich halte itberhaupt
das vorgeschlagene System der Lehrerbesoldung fiir hé-
here Lehranstalten nicht fiir besonders geeignet. Es
wire fiir die Anstalt wie fiir die Lehrer besser gewesen,
wenn fixe Ansdtze aufgestellt worden wiren. Das
hier vorgesehene System ist in Basel gebrduchlich.
Die Lehrer in Basel finden sich dabei aber nicht wohl.
Dasselbe 6ffnet der Streberei und der Giinstlingswirt-
schaft Tir und Tor. Wer sich beliebt zu machen
weiss, gelangt zu hohern Ansétzen, wer es nicht ver-
steht, bleibt zuriick. Ziirich, Lausanne und Bern da-
gegen haben fixe Besoldungen und die Lehrer befinden
sich dabei sehr wohl. Bei einem Technikum liegen die
Verhiltnisse allerdings anders, da hier die Anforde-
rungen an die Lehrer sehr verschieden sind. Der

(16. Mirz 1904.)

Sprachlehrer hat an einem Technikum natiirlich viel
weniger Bedeutung als der Lehrer der Mechanik oder
eines andern technischen Faches, den man hoch be-
solden muss. Fir solche Anstalten mag das hier vor-
geschlagene System gut sein, aber fiir die Seminare
wire das andere unbedingt besser gewesen. Aller-
dings ldsst sich die Anwendung dieses Systems fiir
unsere Seminare dadurch rechtfertigen, dass diesel-
ben sehr verschiedene Verhiltnisse aufweisen, die bei
der Honorierung per wochentliche Stunde besser be-
riicksichtigt werden konnen. Ein anderer Grund, der
fir die Anwendung dieses Systems in unsern Se-
minaren spricht, ist der, dass wir Hiilfslehrer brau-
chen, die besser nach diesem System besoldet wer-
den konnen. Ich hatte urspriinglich die Absicht, einen
von, dem regierungsritlichen Vorschlag abweichenden
Antrag zu stellen. Ich tue es jetzt aber nicht, nament-
lich, mit Riicksicht darauf, dass darauf hingewiesen
wurde, dass durch die Festsetzung von fixen Besol-
dungen fir die Seminarlehrer das allgemeine Besol-
dungsdekret prijudiziert wiirde.

Im iibrigen empfehle ich Ihnen, den Antrag der Re
gierung, das Besoldungsmax:mum apf 200 Fr. per
wochentliche Stunde festzusetzen, anzunehmen und
nicht auf 180 Fr. hinabzugehen. Dass die Besoldungen
bei dem letztern Ansatz zu gering wiirden, gibt die
Staatswirtschaftskommission selber zu, indem sie sagt,
dass wenn es sich um die Gewinnung einer tiichtigen
Kraft handle, auf andere Weise ein Korrektiv geschaf-
fen werden miisse, da in diesem Falle eine Besoldung
von, 4500 Fr. zu nledng wéire. Sie will mit Zuhilfe-
nahme der Alterszulage das Maximum etwas erhohen.
Das mochte ich nicht. Die Alterszulagen sollen fiir
alle Lehrer gleich laufen. Ich beantrage Ihnen daher,
die Besoldung auf 120—200 Fr. per wochentliche
Stunde anzusetzen. Ich glaube, wie gesagt, nicht fehl-
zugehen, wenn ich annehme, dass die Regierung nicht
in allen Fillen auf das Maximum gehen wird. Man
wird sich im Gegenteil wohl hie und da noch dagegen
wehren miissen, dass die Besoldungen nicht zu niedrig
angesetzt werden.

Herrn Neuenschwander erwidere ich auf seine Be-
merkung wegen der alten Lehrer, dass: der Kanton
wohl auch einige Schuld daran hat, wenn vielleicht
nicht alles ist, wie es sein sollte. Diese alten Lehrer be-
zogen wihrend 20 und 30 Jahren eine Besoldung von
bloss 3000 Fr. und waren deshalb gendtigt, sich mit an-
dern Sachen zu beschiftigen, um ihr Auskommen zu fin-
den. Es war jhnen nicht zuzumuten, rpit dieser Besol-
dung ihre Familien durchzubringen. Freilich sollte ein
Seminarlehrer keine Nebenbeschiftigung freiben’ miis-
sen, sondern seine freie Zeit zur Weiterbildung daheim
und im Kolleg verwenden. Es darf auch gesagt werden,
dass im Seminar Hofwil namentlich jiingere .Léhrer
in dieser Beziehung sehr viel leisten. Es ist nicht
recht, wenn den alten Lehrern der Vorwurf gemacht
wird, dass sie nicht mehr geniigen. Wir dirfen da
nicht so schroff auftreten.

Herrn Diirrenmatt mochte ich wegen der 70,000 Fr.
Mehrkosten daran erinnern, dass heute nicht nur die
Seminarlehrerbesoldungen fiir Hofwil-Bern sondern
fur alle Seminare in Frage kommen. Das war aber
in der frihern Berechnung nicht mitinbegriffen.

Ich empfehle Thnen nochmals den Antrag der Re-
gierung, die Besoldung der Seminarlehrer auf 120
bis 200 Fr. per wochentliche Stunde festzusetzen.
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Abstimmung.

f‘ﬁr den Antrag des Regierungsrates . 56 Stimmen.
Fir den Antrag der Staatswirtschafts-

kommission . ., . . .. . . . 387 »

§ 3.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. In der Organisation un-
serer verschiedenen Staatsseminare konnen Verhilt-
nisse eintreten, die nicht vorausgesehen werden kon-
nen. Fir diese besondern Verhiltnisse, die allerdings
nur nebenséchlicher Art sein werden, muss die Re-
gelung der Besoldungsfrage auch vorausgesehen wer-
den. Ich denke z. B. an die Frage des Konvikts. Wir
haben Seminare mit Konvikt, und es fragt sich nun,
wer das Konvikt fithren soll, ob der Direktor der An-
stalt oder irgend einer der Lehrer. Bisher war ge-
wohnlich der Direktor der Konvikthalter. Aber das
‘andere System ist auch schon da gewesen und be-
steht z. B. zurzeit in Hofwil. Sodann kann die Frage
entstehen, ob im Seminar eine Haushilterin oder ein
Abwart notig ist. Auch die Musterschulen sind nicht
an allen Seminaren gleich eingerichtet. In Hofwil ha-
ben wir eine eigene Musterschule mit einem eigenen
Lehrer. In Delsbherg benutzten wir eine Gemeinde-
schule als Musterschule und verabfolgen der betref-
fenden Lehrerin nur eine Zulage. Gleich verhilt es
sich im Seminar Hindelbank. Alle diese Verhiltnisse
konnen nicht unter eine Schablone gebracht werden
und es muss daher auch vorgesehen werden, dass
indiesen besondern Fillen die Regierung die Besol-
dungen bestimmt, Herr Diirrenmatt hat die Bemer-
kung gemacht, das sei nicht verfassungsmissig. Es
wire allerdings verfassungswidrig, wenn dem Re-
gierungsrat einfach freigestellt wiirde, die ihm gut
scheinenden Besoldungen fiir diese ausnahmsweisen
Verhiltnisse zu bestimmen. Allein wir sagen in § 3
ausdriicklich: « Der Regierungsrat hat die Besoldungen
im Rahmen der vorstehenden Ansitze festzusetzen.»
Damit ist gesagt, dass das, was der Grosse Rat in
bezug auf die Besoldungen beschliesst, fiir den Re-
gierungsrat bei der Festsetzung der Besoldungen in
ausnahmsweisen Fillen massgebend ist. Die von Herrn
Diirrenmatt aufgeworfene Frage wurde auch von dem
Regierungsrat behandelt und wir fanden nach Prii-
fung der Angelegenheit und nach Anhoérung der Justiz-
direktion einstimmig, dass ein solches Verfahren ab-
solut zuldssig ist, indem dem Recht des Grossen Rates,
die: Besoldungen selber zu bestimmen, durchaus nicht
Abbruch getan wird, da die Bestimmung der Besoldung
durch den Regierungsrat sich immerhin in dem Rah-
men des Beschlusses des Grossen Rates bewegen muss.

Angenommen.

§ 4.

Kindlimann, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Auch hier hat die Staatswirtschaftskom-
mission keinen Antrag zu stellen. Ich finde mich aber
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personlich veranlasst, auf das zweite Alinea aufmerk-
sam zu machen, welches folgendermassen lautet: « Fiir
die Lehrer, diie beim Inkrafttreten dieses Dekretes
bereits in Staatsseminaren angestellt sind, laufen die
Alterszulagen erst vom 1. Mai 1904 an.» Dieser Wort-
laut scheint mir nicht prézis genug das auszudriicken,
was man eigentlich sagen will. Ich méchte IThnen daher
beantragen, das Alinea also zu fassen: « Fir die Aus-
richtung von Alterszulagen an bisherige Lehrer der
Staatsseminare fallen die bereits zuriickgelegten Dienst-
jahre nicht in Betracht» und es an § 2 anzufiigen.

Gobat, Direktor des Unterrichtswesens, Berichter-
statter des Regierungsrates. Mit Bezug auf die Frage,
ob der zweite Absatz von § 4 zu § 2 gehore, muss ich
doch bemerken, dass es sichda um eine Uebergangsbe-
stimmung handelt, die nur fir die Zeit gilt, wihrend
welcher die gegenwirtigen Seminarlehrer angestellt
bleiben. Darum gehort dieses Alinea hier in die Ueber-
gangsbestimmungen des Dekretes. Was die Redaktion
anbelangt, so glaube ich dass der vorliegende Wort-
laut geniige. Durch denselben soll dem - Grundsatz
Ausdruck verliehen werden, dass die gegenwiirtig an-
gestellten Lehrer vom 1. Mai 1904 an nur diejenige
Besoldung beziehen, welche der betreffenden Stelle
auf Grund des Dekretes zukommt, ohihe dass sie bereits
Anspruch auf Alterszulage haben. Wenn z. B. die
Besoldung eines Lehrers auf 4000 Fr. angesetzt wird,
so bekommt der betreffende Lehrer eben 4000 Fr.
und nicht mehr. Vom 1. Mai 1907 an betrdgt seine
Besoldung dann 4300 Fr., vom 1. Mai 1910 an 4600
Fr. und vom 1. Mai 1913'an 4900 Fr. So ist die Sache
gemeint, Herr Kindlimann beantragt, wenn ich recht
verstanden habe, zu sagen, in bezug auf die Ausrich-
tung der Dienstzulagen gelten die gegenwirtigen Be-
stimmungen fiir die bereits angestellten Seminarleh-
rer nicht. Das wire zu weit gegangen. Damit wiirde
gesagt, die bereits angestellten Lehrer bekommen iiber-
haupt keine Alterszulage. Das beabsichtigen wir aber
nicht, sondern wir wollen sie einfach gleich' stellen
wie die peu zu wéihlenden Lehrer. Ich glaube, die
von uns vorgeschlagene Fassung sei klar und gebe
zu keinem Missverstindnis Anlass.

Abs-t‘immung.

Fir den Antrag Kindlimann (gegeniiber

dem Antrag des Regierungsrates) . Mehrheit.
Titel und Ingress.
Angenommen.
Schlussabstimmung.
Fiir Annahme des Dekretes . Mehrheit.
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Naturalisationsgesuche.

Auf Antrag des Regierungsrates und der Justizkom-
mission werden bei 176 giltigen Stimmen (erforder-
liche 2/,-Mehrheit: 118) die nachgenannten Personen,
welche sich tiber den Genuss eines guten Leumundes,
den Besitz der biirgerlichen Rechte und Ehren, sowie
iiber gilinstige 'Vermdgens- und Erwerbsverhilinisse
ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in das ber-
nische Landrecht aufgenommen, in dem Sinne jedoch,
dass. die Naturalisation erst mit der Zustellung der
Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt:

1. Albert Blum, von Belfort, Frankreich, Uhren-
fabrikant, wohnhaft in Biel seit 1883, geboren zu Locle
am 24. Mai 1853, verheiratet mit Clarisse geb. Nord-
mann, geboren am 7. Februar 1861, Vater von drei der-
mal noch minderjahrigen Kindern, mit zugesichertem
Ortsburgerrecht der hmwohnergememde Mont-Trame-
lan — mit 149 Stimmen.

2. Jules Victor Fady, von Besan(;on Frankre1ch
Kiifer, wohnhaft in Pruntrut, geboren am 5. Mai 1875,
verheiratet mit Eugénie onséphine geb. Girardin, ge-
boren am 2. Dezember 1876, Vater eines minderjihri-
gen Kindes, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Miécourt — mit 170 Stimmen,

3. Joseph August Vogelsperger, von Grunern,

Grossherzogtum ‘Baden, Schuhmacher, wohnhaft seit
32 Jahren in Pruntrut, geboren am 16. Mirz 1847, ver-

heiratet mit Therese Verena geb. Brunner, geboren
am 9. August 1861, Vater von sieben minderjihrigen
Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Bur-
gergemeinde Courchavon — mit 169 Stimmen.

4. Louis Auguste Hanché, von Rolampont, Haute
Marne, Frankreich, Kommis, wohnhaft in Biel, geboren
zu Court am 14. Juni 1882, ledig, seit seiner Geburt
im Kanton Bern wohnhaft, mit zugesichertem Orts-

burgerrecht der }meohnergemelnde Renan — mit 168

Stimmen.

5. Léon Bandelier,'von Lebetain (Haut-Rhin),
Frankreich, Uhrmacher und Landwirt, wohnhaft seit
1881 in Courtedoux, geboren am 13. Juli 1858, ver-
heiratet mit Victorine Josephine geb. Fetter, geboren
am 19. Dezember 1855, Vater von drei dermal noch
minderjihrigen Kindern, welchem das Ortsburgerrecht
der Burgergemeinde Seleute zugesmhert ist — mit 169
Stimmen.

6. Marc Laemlé, von Dijon, Frankreich, Handels-
mann, seit 1869 wohnhaft in Bern, geboren am 4. Mirz
1846, verheiratet mit Hermance Aline geb. Weil, ge-
boren am 20. Juni 1862, Vater von zwei minderjih-
rigen Kindern, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der
Burgergemeinde Lowenburg — mit 154 Stimmen.

Wahl eines Mitgliedes des Regierungsrates.

Bei 203 ausgeteilten und 199 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 192 giiltig sind, somit bei einem
absoluten Mehr von 97 Stimmen, erhalten im ersten
Wahlgang
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Herr Joh. Gottfried Kunz,
Notar in Biel . . . . . 118 Stimmen.
» Grossrat Dr. E. W. Mllllet 63 »

Die iibrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewihlt ist somit zum Mitglied des Regierungs-
rates Herr Notar J. G. Kunz in Biel.

Prisident. Fir den Fall, dass der Grosse Rat
nicht Gelegenheit haben sollte die Beeidigung des
Herrn Kunz vorzunehmen, beantrage ich Thnen, die-
selbe dem Regierungsrat zu iibertragen.

.Stauffer : (Biel). Ich glaube, es wire gut, wenn
Herr Kunz, der vielen Mitgliedern des Grossen Rates
nicht bekannt ist (Moor: Es kennt ihn iiberhaupt
kein Mensch), von dem Grossen Rat beeidigt wiirde.

Mosimann. Herr Kunz soll eingeladen werden, mor-
gen - zu seiner Beeidigung vor dem Grossen Ral zu
erscheinen. .Ich mochte ihn auch einmal sehen. (Hei-
terkeit).

PraSIdeht. Es wird mir mitgeteilt, dass Herr Re-
gierungsrat Scheurer beabsichtige, noch bis Ende April
seinem Amte obzuliegen. Es geht somit nicht an,
Herrn Kunz vorher zu beeidigen, da wir dann sonst
10 Regierungsrite hilten. Es ist daher wohl ange-
zeigt, die Beeidigung dem Regierungsrat zu iibertra-
gen. lch erteile iibrigens das Wort dem Herrn Justiz-
direktor, der eine beziigliche Bemerkung anzubringen
Wl’ins'cht. L

Kliy, Justlzdu'ektor In bezug auf die Frage, ob
Herr Kunz bereits jetat beeidigt werden kann, er-
laube ich mir folgende Ansicht auszusprechen. Herr
Regierungsrat Scheurer hat seine Demission auf Ende
April eingereicht und der Grosse Rat hat ihm dieselbe,
auf diesen Termin gewihrt. Wenn nun Herr Kunz
sofort beeidigt wiirde, so hitten wir 10 beeidigte Re-
gierungsrite, wihrend die Verfassung deren nur 9
vorsieht. Herr Kunz hitte an und fiir sich das Recht,
nach der Beeidigung in Funktion zu treten. Herr
Scheurer dagegen beabsichtigt, wenn sein Gesundheits-
zustand es erlaubt, bis Ende April noch einige Ge-
schifte zu erledlgen Wenn die Beeidigung des Herrn
Kunz schon jetzt vorgenommen wiirde, kénnte man
leicht in Kollisionen geraten. Es bleibt daher, wenn
der Grosse Rat sich vor Ende April nicht wieder ver:,
sammelt, nichts anders iibrig, als alter Uebung ge-
miiss den Regierungsrat zu beauftragen, die Beeidigung
des Herrn Kunz kurz vor Ende April vorzunehmen.

Priisident. Ich nehme an, Sie seien nach den er-
haltenen Mitteilungen elnverstanden dass Herr Kun,
durch den Regierungsrat beeidigt Werde

Zustimmung.
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Strafnachlassgesache.
(Siehe Nr. 19 der Beilagen.)

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wie Sie aus der gedruckten Vorlage er-
sehen haben, stimmen die Antrige der Regierung iiber-
all mit denjenigen der Justizkommission iiberein, so
dass ich mich wvorldufig weiterer Bemerkungen ent-
halten kann.

Wyss, Berichterstatter der Justizkommission.
Die Justizkommission hat mich beauftragt, zum letzten
Geschifte eine kurze Bemerkung zu machen. Unser
Antrag weicht zwar auch hier von demjenigen des
Regierungsrates nicht ab, geht aber von etwas andern
Voraussetzungen aus. Der Gesuchsteller wurde be-
straft, weil er von einer Feuerwehriibung, die an einem
Sonntag stattfand, ausblieb. Er hatte sich zwar schrift-
lich entschuldigt, weil seine Frau sich im Wochenbett
befarid. Allein die Entschuldigung wurde nicht an-
genommen. In der Befiirwortung des Begnadigungs-
antrages der Regierung wird nun auch ein Beschluss
des Regierungsrates vom 28. September 1903 erwihnt,
wo in einem #hnlichen Fall auf das Gesuch des No-
tars Anken in Zweisimmen der Regierungsrat die Ge-
meinde Zweisimmen ersuchte, in Zukunft an Sonn-
tagen keine Feuerwehriibungen mehr abzuhalten. Es
konnte sich aus dieser Auffassung des Regierungsra-
tes unter Umstinden die Meinung herausschilen, dass
iiberhaupt ein prinzipielles Verbot der Abhaltung von
Feuerwehriibungen an Sonntagen existiere. Allein
weder das Loschdekret noch unser Strafgesetzbuch
enthalten ein derartiges bestimmtes Verbot. Wenn die
Regierung durch ihren Beschluss von 1903 die Ge-
meinde Zweisimmen ersucht hat, die FFeuerwehriibun-
gen nicht auf einen Sonntag zu verlegen, so ist dieser
Beschluss einzig und allein der Tendenz der Regie-
rung entsprungen, die Feuerwehriibungen wenn im-
mer moglich nicht an einem Sonntag abhalten zu
lassen. Wir sind der Ansicht, dass ein Begnadigungs-
gesuch nicht der richtige Anlass ist, um in dieser
Frage Stellung zu nehmen. Die Frage, ob und in-
wieweit es wiinschenswert ist, die Feuerwehriitbungen
an Sonntagen zu beschrinken, soll eine offene blei-
ben und spiter ihre natiirliche Losung bei der Re-
vision des Loschdekretes oder bei der weitern Be-
handlung des Sonntagsruhegesetzes finden. Die Justiz-
kommission hilt also dafiir, dass mit der heutigen
Begnadigung diese Frage vollstindig unprijudiziert
bleiben soll. Wenn wir die Begnadigung ebenfalls
befiirworten, so geschieht es nicht auf Grund der
Erwigungen der Regierung vom Jahre 1903, son-
dern gestiitzt darauf, dass die Frau des Gesuchstellers
sich im Wochenbett befand. Wenn auch das Regle-
ment vorsieht, dass nur Krankheit das Fernbleiben
von solchen Uebungen entschuldigt, so ist doch zuzu-
geben, dass unter Umstinden auch die Krankheit von
Familiengliedern als Entschuldigungsgrund angesehen
werden muss. Die Justizkommission glaubt, dass der
im vorliegenden Falle angegebene Entschuldigungs-
grund, der dem Feuerwehrkommandanten schriftlich
mitgeteilt worden war, durchaus geniige, und wir em-
pfehlen Ihnen deshalb ebenfalls, die ausgesprochene
Busse in Gnaden zu erlassen.

Priisident. Es herrscht also bei simtlichen Straf-
nachlassgesuchen Uebereinstimmung zwischen der Re-
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gierung und der Justizkommission. Wenn das Wort
nicht weiter verlangt wird, so erklire ich die Diskus-
sion fiir geschlossen und die Strafnachlassgesuche
als nach den gemeinsamen Antrigen der vorberatenden
Behorden erledigt.

Priisident. Bevor wir weiter fahren, mochte ich
Ihnen die Frage vorlegen, ob Sie morgen noch Sitz-
ung haben wollen. Wir haben noch das Sonntagsge-
setz zu behandeln. Ich glaubte, wir konnten heute noch
die Eintretensfrage erledigen. Das frithere Gesetz, auf
das Sie einzutreten beschlossen hatten, ist von der
Regierung und der Kommission wieder zuriickgezogen
worden und somit miissen wir die Eintretensfrage
nochmals behandeln. Wenn Sie heute Eintreten be-
schliessen wiirden, konnte morgen oder eventuell die
néchste Woche die Detailberatung folgen. Auf die
Traktandenliste der nidchsten Woche haben Sie bereits
das Gesetz betreffend das Lehrlingswesen angesetzt.
Ferner wurde uns fiir nichste Woche die Schulsub-
ventionsvorlage in Aussicht gestellt. Im weitern wiren
noch das Dekret betreffend die Feuerbestattung, sowie
die Motionen Schér, Moor und Lohner zu erledigen. —
Ich schlage Thnen daher vor, jetzt die Eintretensfrage
zum Sonntagsgesetz noch zu behandeln.

Joliat, Polizeidirektor. Ich bin nicht der Meinung
des Herrn Présidenten, dass die Diskussion iber die
Eintrelensfrage noch einmal er6ffnet werden soll. Diese
Frage ist nach meinem Dafiirhalten in der Sitzung
vom 19. Mai 1903 behandelt und erledigt worden.
Der Entwurf, der heute vorgelegt wird, ist kein ganz
neuer. Im vorigen Jahr ist tibrigens nicht bloss die
Eintretensfrage bejaht, sondern es sind auch bereits -
einige Artikel angenommen worden.

Priisident. Ich muss auf meiner frithern Ansicht.
beharren. Denn der erste Entwurf war auf einer ganz
andern Grundlage aufgebaut als der heute uns. vor-
liegende, der die Ausfithrung des Gesetzes den Ge-
meinden tiibertragen will.

Jordi. Auf Wunsch des Herrn Kommissionsprisi-
denten werde ich tiber das vorliegende Gesetz refe-
rieren. In bezug auf die Eintretensfrage teile ich die
Ansicht des Herrn Regierungsrat Joliat. Die Notwen-
digkeit und Wiinschbarkeit eines Sonntagsruhegesetzes
ist vom Grossen Rat letztes Jahr des bestimmtesten
bejaht worden, indem auf die Beratung des Gesetzes
eingetreten wurde. Einzelne Artikel wurden damals
an die Kommission zuriickgewiesen und wir sind heute
nunmehr im Falle, dem Grossen Rat ein etwas um-
gedndertes Gesetz vorzulegen. Die Eintretensfrage
aber ist wie bereits bemerkt, erledigt und braucht heute
nicht mehr behandelt zu werden.

Scheidegger. Wenn man die beiden Entwiirfe ein-
ander gegentiberstellt, so muss man sich sofort davon
iberzeugen, dass wir es heute mit einem vollstindig
umgeénderten, neuen Entwurfe zu tun haben. Darum
ist es unerlisslich, die Eintretensfrage noch einmal
zu diskutieren. Da aber diese Diskussion ziemlich
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geraume Zeit in Anspruch nehmen wird, mochte ich
beantragen, dieselbe auf morgen zu verschieben.

Prisident. Ich mochte Sie ersuchen, einmal den
§ 2 des urspriinglichen Entwurfes und den § 2, wie
er heute vorliegt, anzuschauen. Der § 2 des jetzigen
Entwurfes ist etwas ganz anderes als der frithere § 2.
Ebenso verhilt es sich mit Bezug auf § 5, der in der
frithern Beratung bereits angenommen worden ist.
Es geht aber doch nicht an, dass man in einer
Session Artikel annimmt und die gleichen Artikel
in einem neuen Entwurf auf anderer Basis bringt.
Ich muss darauf beharren, dass wir es mit einem
neuen Entwurf zu tun haben. Durch denselben wer-
den die frithern Beschliisse annulliert. Sonst hitten
wir ja zweierlei Beschliisse.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Ich méchte
noch einmal wiederholen, dass der Grosse Rat letztes
Jahr sich fiir die Wiinschbarkeit und Notwendigkeit
eines Sonntagsruhegesetzes ausgesprochen hat. Aller-
dings hat er einzelne Artikel an die Kommission zu-
riickgewiesen. Dieselbe fand nun, nachdem sie zuerst
einen noch viel detaillierteren Entwurf, als den, wel-
cher Thnen letztes Jahr vorlag, ausgearbeitet hatte,
dass das Gesetz auf einer andern Grundlage aufgebaut
werden sollte. Aber trotzdem halte ich an der An-
sicht fest, dass der Grosse Rat die Eintretensfrage
behandelt und bejaht hat und dass wir ohne weiteres
auf die Beratung der einzelnen Artikel eintreten
konnen.

Iseli (Jegenstorf). Ich unterstiitze die Ansicht des
Herrn Scheidegger. Es handelt sich in der Tat um
einen ganz neuen, auf einer andern Grundlage aufge-
bauten Entwurf. Das vorliegende Gesetz ist, wie Sie
wissen, schon in verschiedener Gestalt vorgelegt und
dann jeweilen wieder zuriickgewiesen worden. Immer
erscheint es wieder in einer neuen verbesserten Auf-
lage. Das eine Mal passt es dieser, das andere Mal
.jener Gruppe nicht. Der letzte Entwurf war z. B.
derart, dass die landwirtschaftliche Gruppe ihm nicht
hitte zustimmen konnen. Diesem Umstande ist nun
im neuen Entwurfe Rechnung getragen. Aber es han-
delt sich, wie gesagt, eben um ein ganz anderes Ge-
setz und deshalb soll die Eintretensfrage aufs neue
diskutiert werden.

Joliat, Polizeidirektor. Ich will doch noch bemer-
ken, dass weder die Regierung noch die Kommission
sich veranlasst sahen, die Eintretensfrage noch ein-
mal zu diskutieren. Man nahm allgemein an, dass
dieselbe bereits im letzten Mai vom Grossen Rat er-
ledigt worden sei. Allerdings beruht der vorliegende
Entwurf auf einer andern Grundlage als der friihere.
Aber deshalb ist es doch ein Entwurf zu einem Sonn-
tagsruhegesetz, und die Notwendigkeit und Wiinsch-
barkeit eines solchen Gesetzes ist hier eingehend dis-
kutiert und zugestanden worden. Die Frage, ob die
Ausfithrung des Gesetzes auf kantonalem Boden zu
erfolgen habe oder den Gemeinden iiberlassen wer-
den soll, kann doch wohl bei Anlass der Detailbera-
tung diskutiert werden.

Prisident. Was Herr Regierungsrat Joliat sagt,
wire alles sehr richtig, wenn der Grosse Rat nicht
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schon einzelne Artikel des Gesetzes angenommen
hitte. Wenn der Grosse Rat beschliessen sollte, die
Eintretensfrage nicht mehr zu diskutieren, so miisste
ich die Behandlung auf der Grundlage des urspriingli-
chen Entwurfes weiter fortfahren lassen.

Bigler (Biglen). Wir haben seinerzeit allerdings
beschlossen, auf den Entwurf des Regierungsrates ein-
zutreten und sind auch bereits auf denselben einge-
{reten. Wenn wir nun auf den heute vorliegenden
Entwurf der Kommission eintreten wollen, so miissen
wir auf unsern frithern Beschluss zuriickkommen und
beschliessen, dass wir nun auf den Entwurf der Kom-
mission eintreten. Ich mochte lhnen daher beantragen,
es sei der frithere Beschluss riickgingig zu machen
und auf den Entwurf der Kommission einzutreten.

M. Jacot. Je regrette de ne pas partager absolument
la maniére de voir M. le Président. Nous nous trou-
vons en présence d’un projet réglant le repos dominical.
La question de l’entrée en matiére est, & mon avis,
élucidée. Il ne s’agit pas de savoir si nous sommes
d’accord avec le projet du gouvernement ou avec
celui de la commission, mais si en principe nous
avons déja décidé d’entrer en matiére. Or, comme
I’a dit M. Jordi-Kocher, c’est bel et bien en octobre
dernier que cette question a été résolue affirmative-
ment par le Grand Conseil. Et aujourd’hui parceque,
dans lintervalle, certains articles du projet ont été
modifiés, on voudrait recommencer une discussion
sur 'entrée en matiére! Mais chacun sera libre, au
cours des débats, de présenter des propositions, au
fur et & mesure de la discussion des articles. Je ne
crois pas dés lors que nous devions perdre beaucoup
de temps pour discuter 'entrée en matiére; non seule-
ment elle & été décidée en octobre 1903, mais que
Iart. 1 du projet a déja été discuté et elucidé. 1l
serait plus simple de considérer 'art. 1 comme voté et
de reprendre la discussion a l'art. 2, quitte au Grand
Conseil de décider s'il veut l'article présenté par la
commission ou celui présenté par le gouvernement.

Wyss. Ich mochte Thnen beantragen, der Grosse
Rat wolle beschliessen, die Beratung des Sonntags-
ruhegesetzes auf Grundlage des neuen Entwurfes fort-
zusetzen. In diesem Falle wire keine neue Eintretens-
debatte notig, da es sich nicht um eine neue Beratung
handelt, sondern um die Fortsetzung der frithern Be-
ratung, allerdings auf der Basis[des neuen Entwurfes.
Ich glaube, materiell fillt mein Antrag mit demjenigen
des Herrn Bigler zusammen.

Scheidegger. Ich wiirde diesen Antrag sehr wohl
begreifen, wenn der heutige Entwurf der Regierung
der gleiche wire wie der frither vorgelegte. Allein
wir haben es mit einem ganz andern Entwurf zu tun
als mit dem wurspriinglichen, von dem wir bereits
einige Artikel angenommen hatten, an deren Stelle
nun ganz andere Artikel getreten sind.

Lenz, Kommissionsprisident. Der heutige Entwurf
enthilt allerdings neue Artikel. Aber warum? Weil
der Grosse Rat bei der letzten Beratung gesagt hat,
er wolle die ihm urspriinglich vorgelegten Artikel
nicht und es sollen ihm an deren Stelle andere unter-
breitet werden. Aus diesem Grunde haben wir neue
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Artikel aufgestellt. Damit ist aber nicht die ganze
Sache in Frage gestellt worden. Man diskutiert jetzt
einfach diejenigen Artikel, die an die Stelle derjenigen
gesetzt wurden, welche man zuriickgewiesen hat. Es
handelt sich also in der Tat, wie Herr Wyss gesagt
hat, um. eine Fortsetzung der {frithern Beratung.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Wyss . Mehrheit.

Prisident. Ich mochte Ihnen noch die Frage vor-
legen, ob Sie die Beratung des Sonntagsruhegesetzes
auf morgen oder auf Montag ansetzen wollen. Dieselbe
wiirde uns morgen jedenfalls geniigend beschiftigen.
Fir die Sitzung von Montag ist bereits das Lehr-
lingsgesetz und eventuell die Schulsubventionsvorlage
in Aussicht genommen.

Lenz, Kommissionsprisident. Wenn wir die
niachste Woche doch noch zusammenkommen, so
konnte man die Beratung des Sonntagsruhegesetzes
ganz gut auf nichste Woche verschieben. Ich glaube
nicht, dass dieselbe uns morgen die ganze Sitzung
beschiftigen wiirde. Es handelt sich um prinzipielle
Fragen, die in 1 oder 1!/, Stunden erledigt werden
konnen.

Reimann. Ich mochte im Gegenteil beantragen,
das Sonntagsruhegesetz diese Woche noch fertig zu
machen und dann die Session zu schliessen. Die
gegenwirtige Session ist lediglich zur Beratung der
Schulsubventionsvorlage zusammenberufen worden.
Diese Vorlage ist aber wieder an die Regierung und
die Kommission zuriickgewiesen worden. Sollte es den
vorberatenden Behorden méglich sein, die neuen An-
trage fur die nichste Woche fertig zu stellen, dann
wire ich dafiir, dass wir nidchste Woche noch Sitzung
halten. Andernfalls wiirde ich aber schon heute den
Antrag stellen, die Session spéitestens morgen zu
schliessen.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Ich mochte be-
antragen, das Sonntagsruhegesetz morgen in Beratung
zu ziehen. Ich nehme nimlich an, dasselbe werde
uns mehr als 1 oder 11/, Stunden beschéiftigen.

M. Boinay. J'appuie également la proposition de
M. Reimann. Il faut songer un peu, messieurs de la
ville de Berne, 4 ceux qui viennent de loin et prennent
leurs dispositions pour rester 4—5 jours & Berne.
Si nous devons nous en aller le mercredi pour revenir
ici le lundi, cela ne peut convenir & chaque député.
Aujourd’hui méme je recois une dépéche d’amis du
Jura qui m’annoncent leur arrivée et comptent sieger
demain jeudi. Voulez-vous les exposer & se rendre
a Berne alors que la session sera close?

Je propose que la session soit prolongée jusqu’a
demain, avec, a4 'ordre du jour, le projet de loi sur
le repos dominical.

Steiger. Ich bin ebenfalls einverstanden, dass das
Sonntagsruhegesetz morgen beraten werde. Dagegen
mochte ich im Gegensatz zu Herrn Reimann bean-
tragen, dass man nichste Woche wieder Sitzung halte,
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In erster Linie muss das Lehrlingsgesetz zur zweiten
Beratung gelangen. Wenn dies in der gegenwirtigen
Session nicht geschieht, so wird die Angelegenheit
wieder bis in den ndchsten Winter hinausgeschoben.
Wir wissen ja, dass im Mai oder im Sommer ein
weitldufiges Gesetz nicht behandelt werden kann.

Abstimmung.

Fir Ansetzung des Sonntagsruhegesetzes

auf die morgige Tagesordnung . Mehrheif.

Schluss der Sitzung 121/, Uhr.

Der Redaktewr :

Zimmermann.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 17. Mirz 1904,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender : Prisident v. Wurstemberger.

Der Namensaufruf verzeigt 170 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 65 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Bauer, Buchmiiller, Biih-
ler (Frutigen), Biirki, Chappuis, Comte, Fliickiger,
Grieb, Hofer, Hostettler, Houriet (Courtelary), Houriet
(Tramelan), Konitzer, Meyer, Michel (Bern), v. Mu-
ralt, Probst (Langnau), Rieder, Roth, Tischer, Weber
(Porrentruy), Wyder; o hne Entschuldigung abwesend
sind die Herren: Abbiihl, Albrecht, Béguelin, Berger
(Langnau), Beutler, Blanchard, Blosch, Bourquin, Burk-
halter (Hasle), Choulat, Christeler, Dubach, Glatthard,
Grossmann, Gurtner (Uetendorf), Habegger, Hadorn
(Latterbach), Haldimann, Hari, Henzelin, Ingold, Iseli
(Grafenried), Jacot, Jaggi, Kiipfer, Luterbacher, Marolf,
Michel (Interlaken), Morgenthaler (Burgdorf), Mouche,
Miihlemann, Reichenbach, Schlatter, Schwab, Siegen-
thaler, Sutter, Thoni, Vogt, Vuillemier, Wéchli, Walti,
Wolf, Zehnder. ,

Eingelangt ist eine
Eingabe :

der Gemeindeschreiberei von Réclére betreffend die
Armenerziehungsanstalt in Pruntrut.

Geht an die betreffende Kommission.

Herr Grossrat Biihlmann hat dem Vorsitzenden
einen schriftlichen Antrag zum Dekret betreffend die
Verwendung der eidgendssischen Schulsubvention zu-
gestellt.

Geht an die Regierung und die Kommission.

(17. Marz 1904.)

Tagesordnung :

Ergebnis der Volksabstimmuang vom 13. Mirz 1904
iiber das Gesetz betreffend die hypothekarische
Mitverpfindung beweglicher Sachen als Zube-
horden eines Immobiliarpfandes.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach der letz-
tere, nach Zusammenstellung der Protokolle iiber die
Volksabstimmung vom 13. Marz 1904 beurkundet, dass
das Gesetz betreffend die hypothekarische
Mitverpfdndung beweglicher Sachen als
ZubehordeneinesImmobiliarpfandes mit
24,522 gegen 13,986 Stimmen, also mit einem Mehr
von 10,536 Stimmen angenommen wurde.

Die Zahl der Stimmberechtigten betrug 130,828,

d *
* *

Nach der diesem Protokollauszug beigegebenen Zu-
sammenstellung gestaltet sich das Abstimmungsergeb-
nis in den einzelnen Amtshezirken wie folgt:

Amtsbezirke Stimn- - aie I;;:;
herechtigte. | nehmende. | werfende. —
Aarberg 3,764 166 351 12
Aarwangen . 5,881 | 1,465 670 29
Bern 21,528 | 5,146 | 1,002 178
Biel . 4,581 | 1,330 277 40
Biiren . . 2,336 408 293 10
Burgdorf . 6,706 | 1,175 674 31
Courtelary 5,170 7617 364 33
Delémont . 3,631 528 432 31
Brlach . 1,477 269 173 16
Fraubrunnen 2,968 573 332 17
Freibergen 2,336 224 230 26
Frutigen . 2,601 448 639 47
Interlaken 6,534 | 1,893 893 84
Konolfingen . 6,419 | 1,339 706 15
Laufen. 1,684 163 234 117
Laupen 2,044 463 369 6
Miinster . 4,090 554 463 28
Neuenstadt . 904 171 112 11
Nidau . . 3,532 714 358 22
Oberhasli . 1,736 279 291 32
Pruntrut . 5,131 790 705 42
Saanen. : 1,246 168 68 5
Schwarzenburg . 2,281 2562 216 3
Seftigen 4,203 693 682 9
Signau. . . . 5,592 633 412 2
Ob.-Simmenthal 1,743 239 246 4
Nd.-Simmenthal 2,521 309 406 11
Thun . 7,678 | 1,120 | 1,128 21
Trachselwald 5,6H8 910 729 29
Wangen . 3,146 47 471 21
Militar . 1 — —
Zusammen | 130,828 | 24,522 | 13,986 | 892
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Gesetz
betreffend

die Sonntagsruhe.
Fortsetzung der ersten Beratung.

(Siehe Seite 172 des letzten Jahrganges und Nr. 12
der Beilagen).

Président. Sie haben gestern beschlossen, heute
die Beratung des Sonntagsruhegesetzes auf Grundlage
des neuen Entwurfes fortzusetzen. § 1 der neuen Vor-
lage enthillt eine kleine Abinderung des im letzten
Jahre angenommenen § 1. Ich schlage Ihnen vor, am
Schlusse der Beratung auf § 1 zuriickzukommen. Das
gleiche Verfahren beantrage ich Thnen in bezug auf
§ 5. — Wenn das Wort nicht verlangt wird, nehme
ich an, Sie seien mit diesem Antrag einverstanden und
eroffne die Beratung des

§ 2.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Im Mai letzten Jahres haben Sie die Ein-
tretensfrage betreffend das Sonntagsruhegesetz be-
jaht und damit den Willen bekundet, ein Gesetz zur
Wahrung der Sonntagsruhe zu erlassen. Sie haben
damit einem tiefgefithlten Bediirfnis des Volkes ent-
sprochen und zugleich sich dahin gedussert, dass es
an der Zeit sei, endlich einmal den Art. 82 unserer
Staatsverfassung zur Ausfithrung zu bringen. Sie
haben damit des weitern anerkannt, dass der Biirger
ein Recht auf einen freien Sonntag hat und dass es
Pflicht des Gesetzgebers ist, ihm soweit als moglich
diesen freien Sonntag zu garantieren. Die dem Fa-
brikgesetz unterstellten Arbeiter geniessen diese Wohl-
tat bereits. Ebenso sorgt ein Bundesgesetz fiir die
Sonntagsruhe der Eisenbahnangestellten. In unserer
kantonalen Gesetzgebung bestehen auch {iir unser
Wirtschaftspersonal diesbeziigliche schiitzende Be-
stimmungen. Allein eine grosse Anzahl anderer An-
gestellter geniesst in dieser Richtung gar keinen
Schutz und es bedeutet daher fiir dieselben ein Sonn-
tagsgesetz vom sozialen, humanitiren und sanitdren
Standpunkt aus eine grosse Wohltat.

Urspriinglich hatten die vorberatenden Behoérden
geglaubt, in einem solchen Gesetzesentwurf Normen
aufstellen zu sollen, welche den Gemeinden als Grund-
lage fiir die von ihnen zu erlassenden besondern
Vorschriften zu dienen hitten. Auf diese Weise wire
auch eine grossere Einheitlichkeit der gesetzlichen Be-
stimmungen erzielt worden. Der Regierungsrat hatte
Ihnen in diesem Sinne einen Entwurf vorgelegt, allein
es stellte sich in den Verhandlungen des Grossen Rates
heraus, wie schwierig es ist, derartige bindende Vor-
schriften fiir den ganzen Kanton aufzustellen, weil
die Orts- und Erwerbsverhiltnisse in demselben so
mannigfaltig und verschieden sind. Infolgedessen wur-
den mehrere Artikel des frithern Entwurfes zuriick-
gewiesen, von denen einerseits behauptet wurde, sie
seien unklar und undeutlich, und anderseits, sie
seien unvollstindig. Der Regierungsrat und die Kom-
mission haben sich wieder an die Arbeit gemacht und
den Entwurf klarer und vollstindiger zu gestalten
gesucht, Namentlich war es das Kommissionsmitglied
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Herr Scheidegger, der uns erklirte, der erste Entwurf
sei in dem Sinne unvollstindig, weil er nicht genau
sage, welche Arbeiten am Sonntag erlaubt und welche
verboten seien. Die Interessen einer grossen Klasse
von Biirgern verlangen aber, dass in dieser Richtung
genau prizisiert werde, was die Gewerbetreibenden
von dem Gesetz zu erwarten haben. Herr Scheidegger
verwendete sich namentlich dafiir, dass diesbeziigliche
ganz bestimmte Vorschriften aufgestellt werden. Die
Kommission beauftragie eine Subkommission, in die-
sem Sinne einen Entwurf auszuarbeiten. Diese Sub-
kommission bestand aus Herrn Scheidegger, dem
Kommissionsprisidenten und dem Sprechenden. Herr
Scheidegger legte der Subkommission einen Entwurf
vor und sie bemiihte sich redlich, denselben durch-
zuberaten. Sie stellte schliesslich einen Entwurf fest,
den sie der Kommission unterbreitete. In demselben
waren allerdings alle Ausnahmen aufgezihlt und
es war erschopfend gesagt, in welchen Fillen es
gestattet sein soll, am Sonntag zu arbeiten. Allein
diese Vollstiindigkeit des Entwurfes hatte zur Folge,
dass in demselben selbstverstindliche Sachen auf-
genommen werden mussten. Einzelne Bestimmungen
waren geradezu so selbstverstindlich, dass es ein-
fach Tlicherlich erschien, sie in einem Gesetz auf-
zunehmen. Denken Sie nur an Bestimmungen wie
die, dass es am Sonntag erlaubt sei, den Hausdienst
zu besorgen, das Vieh zu pflegen, zu fahren, dass es
dem Arzt gestattet sei, seine Patienten zu besuchen,
dem Polizisten, seinen Dienst zu tun, dem Pfar-
rer, zu predigen. Auch musste nicht bloss gesagt
werden, dass am Sonntag diese und jene Verkaufs-
geschifte gedffnet sein diirfen, sondern es musste
auch fir jeden Geschiftszweig und jede Gewerbe-
branche genau bestimmt werden, wie viele Stunden
die betreffenden Magazine offen bleiben diirfen. Sie
sehen daraus, dass dieser Entwurf woh! vollstindig
war, aber er konnte nicht akzeptiert werden. Die Kom-
mission erklirte denn auch mit grosser Mehrheit, auf
einen derartigen Entwurf nicht eintreten zu wollen.
Sie beschloss, sich auf einen andern Standpunkt zu
stellen, der von vornherein von einzelnen Mitgliedern,
unter andern auch von Herrn Grossrat Rufener ver-
fochten worden war, und sich damit zu begniigen,
den Gemeinden das Recht und die Pflicht zu iber-
binden, von sich aus Vorschriften aufzustellen. In
diesem Sinne wurde nun ein neuer Entwurf ausgear-
beitet, den auch der Regierungsrat in seinen wesent-
lichen Punkten angenommen hat. Dieser Entwurf liegt
Ihnen heute vor.

In § 2 wird der Grundsatz aufgestellt, dass die
Gemeinden die Befugnis haben, iiber die Beobachtung
der Sonntagsruhe und iiber diejenigen Arbeiten, welche
ausnahmsweise an den offentlichen Ruhetagen ge-
stattet werden, sowie iiber das Feilhalten und den
Verkauf von Waren an diesen Tagen Vorschriften zu
erlassen. Doch sollen die Gemeinden nicht nur be-
rechtigt sein, derartige Reglemente aufzustellen, son-
dern sie sollen dazu verpflichtet sein. Der Gesetz-
geber kann sich picht damit begniigen, dass er sagt,
es sollen in Ausfithrung unserer Staatsverfassung Vor-
schriften betreffend die Sonntagsruhe aufgestellt wer-
den, und wenn die Gemeinden es nicht tun, es dabei
bewenden lassen. Jede Gemeinde muss im Gegen-
teil solche Vorschriften erlassen und dieselben unter-
liegen der Sanktion des Regierungsrates. Selbstver-
stindlich wird der Regierungsrat dabei der Verschie-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil, 1904. 44*
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denheit der Verhiltnisse Rechnung tragen. Man wird
den Gemeinden nicht zumuten, iiberall die nimlichen
Vorschriften aufzustellen. Die stddtischen Verhiltnisse
sind ja andere als die lindlichen, die Bediirfnisse sind
in der Stadt nicht die gleichen wie auf dem Lande,
die Erwerbsverhiltnisse in einem Verkehrszentrum
lassen sich nicht mit denjenigen in abgelegenen Ge-
meinden zusammenstellen und gewisse Ortschaften an
unserer franzdsischen Grenze miissen in bezug auf
die Sonntagsruhe anders behandelt werden als die
iibrigen Gemeinden.

Im zweiten Alinea des § 2 wird vorgeschrieben,
dass die von den Gemeinden aufzustellenden Regle-
mente innerhalb zweier Jahre vom Inkrafttreten des
Gesetzes hinweg dem Regierungsrat zur Sanktion zu
unterbreiten sind. Wir halten eine solche Frist fiir
angemessen. In zwei Jahren haben die Gemeinden
hinldnglich Zeit, diese Vorschriften aufzustellen. Fiir
diejenigen Gemeinden, welche dieser Verpflichtung
nicht nachkommen wiirden, stellt der Regierungsrat
auf dem Wege der Verordnung die nétigen Vorschriften
auf. Der Regierungsrat wird wahrscheinlich eine all-
gemeine Verordnung erlassen, die natiirlich die ver-
schiedenen Erwerbsverhiltnisse berticksichtigen muss.

Die Antrige des Regierungsrates und der Kommis-
sion zu § 2 gehen nur in redaktioneller Beziehung
auseinander. Ich glaube, die Fassung des Regierungs-
rates diirfte anggnommen werden, weil sie sagt, was
eigentlich der Zweck des Gesetzes ist, ndmlich die Auf-
stellung von Vorschriften iiber die Beobachtung der
Sonntagsruhe. Auch beim zweiten Alinea scheint uns
die Redaktion des Regierungsrates besser zu sein. Ich
empfeliie IThnen daher, den § 2 in der vom Regierungs-
rat vorgeschlagenen Fassung anzunehmen.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Als das
Sonntagsruhegesetz zum ersten Mal in Beratung stand,
wurden. von 6 Artikeln nicht weniger als 4, und zwar
die 4 Hauptartikel, an die Kommission zuriickgewiesen.
Die §§ 1 und 5, die nicht viel Neues enthielten, wurden
angenommen, die andern aber teils zur redaktionellen,
hauptsdachlich aber zur materiellen Abédnderung zu-
riickgewiesen. Gleichzeitig wurde die Kommission um
neue Mitglieder verstirkt, da man fand, dass es gut
sei, wenn die weitschichtige Materie im Schosse der
Kommission auf moglichst breiter Grundlage vorbe-
raten werde. Von seiten der neuen Mitglieder wurde
die Kommission darauf aufmerksam gemacht, dass der
neue Entwurf vielmehr Details enthalten miisse, als
es vorher der Fall war. Das Volk miisse sich dariiber
Rechenschaft geben konnen, was es mit dem neuen
Gesetz annehme. Wie Thnen bereits auseinandergesetzt
wurde, legte eine Subkommission einen neuen Ent-
wurf in diesem Sinne vor.  Allein derselbe schien der
Kommission nicht annehmbar und sie einigte sich in
ihrer grossen Mehrheit auf den Standpunkt, dass die
Materie viel besser von den Gemeinden, als von oben
herab vom Staate geregelt werden kénne. Wir sagten
uns, dass es beim besten Willen nicht méglich sei,
jurassische Grenzorte, Fremdenorte wie Interlaken,
grosse Verkehrsstidte wie Bern und Biel, kleine stid-
tische Verhiltnisse u. s. w. unter die gleichen Bestim-
mungen zu stellen. Wir arbeiteten daher einen Ent-
wurf aus, welcher fiir die Gemeinden die gesetzliche
Grundlage schaffen will, die ihren Bediirfnissen ent-
sprechenden nétigen Vorschriften erlassen zu kénnen.
Ich erinnere Sie daran, dass seinerzeit die Gemeinde

(17. Mirz 1904.)

Biel bereits ein derartiges Reglement aufgestellt hatte.
Allein es wurde dagegen opponiert und das Bundes-
gericht gab der Auffassung des Gerichtsprisidenten
Recht, der das Reglement als ungesetzlich erklirt hatte.
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll nun die
gesetzliche Grundlage fiir den Erlass solcher Regle-
mente durch die Gemeinden geschaffen werden.

Das vorliegende Resultat langer Beratungen sagt
allerdings den Mitgliedern der Kommission auch
nicht ganz zu. Diejenigen, die von Anfang an mehr
den Standpunkt des Synodalrates, der Plarrherren und
der Kirchgemeinderite vertraten, mussten auf die Ver-
wirklichung manch eines schonen Gedankens ver-
zichten. Auch die Vertreter der:Arbeiterschaft mussten
von der Erfilllung vieler ihrer Wiinsche absehen. Von
rechts und links mussten Konzessionen gemacht wer-
den, um endlich einmal zum Ziele zu gelangen. Die
Kommission hat sich mit grosser Mehrheit auf den
vorliegenden Entwurf geeinigt.

Man kann einwenden, dass die Einrdumung dieses
Rechtes an die Gemeinden eine ganze Musterkarte von
Reglementen zur Folge haben werde. Aber ich glaube,
diese Befiirchtung ist nicht gerechtfertigt. Der Re-
gierungsrat wird schon dafiir sorgen, dass diese Regle-
mente ziemlich gleichartig ausfallen werden. Es wird
sich im Laufe der Zeit zeigen, ob diese eben nach
Jahren nicht doch noch in Form eines einheitlichen
Gesetzes unter einen Hut gebracht werden konnen.

Mit den von Herrn Regierungsrat Joliat angefiihrten
redaktionellen Aenderungen erklire ich mich namens
der Kommission einverstanden. Ich empfehle lhnen
lebhaft, diesen Artikel, der ein Hauptartikel des Ge-
setzes ist, anzunehmen.

Scheidegger. Gestatten Sie mir als Mitglied der
Kommission einige Worte beizufiigen. Sowohl der Herr
Berichterstatter des Regierungsrates als der Herr Refe-
rent der Kommission haben bemerkt, man habe mir
zulieb einen besondern Entwurf ausgearbeitet. Das
ist nicht ganz richtig. Nachdem von 6 Artikeln des
ersten Entwurfes 4 an die Kommission zuriickgewiesen
worden waren, trat die Kommission zusammen, um
dariiber zu beraten, was mit diesen Artikeln geschehen
soll. Der frithere § 2 zog die Grenze zwischen den
Berufsarten, die dem Gesetz unterstellt, und denje-
nigen, die ihm nicht unterstellt werden sollten. Aus
der Diskussion iiber diesen Artikel ging hervor, dass
es ausserordentlich schwierig ist, eine solche Grenze
zu ziehen. Die Kommission beschloss daher, den
Artikel in dem Sinne abzuidndern, dass in demselben
von vornherein alle Arbeit am Sonntag verboten und
dann die Ausnahmen aufgezihlt werden sollen, die
gestattet werden miissen. Nachher wurde allerdings
eine Subkommission bestellt, der auch der Sprechende
angehorte. Allein alle diese Aenderungen terfolgten
nicht mir zulieb; sondern nachdem die Kommission
beschlossen hatte, in § 2 zu sagen, die Sonntagsarbeit
ist verboten, mussten selbstverstindlich nachher alle
erlaubten Arbeiten aufgezdhlt werden. Man musste
den Kirchendienst, den Polizeidienst, di¢ Hausgeschifte
und andere selbstverstindliche Arbeiten als erlaubt
anfithren. Auf diese Weise bekam der Entwurf eine
Ausdehnung, von der man lieber nichts wissen wollte.
Es wurde dann ein anderer Entwurf ausgearbeitet,
der Thnen heute vorliegt und der viel kiirzer ist. Allein
nach meiner Ueberzeugung sind damit die frithern
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Schwierigkeiten nicht gehoben, sondern lediglich den
Gemeinden zugeschoben. Ich mochte Thnen das be-
weisen. :

Es heisst in § 2: «Ueber die Arbeiten, die an den
offentlichen Ruhetagen gestattet werden, sowie iiber
das Feilhalten und den Verkauf von Waren an diesen
Tagen haben die Gemeinden Reglemente im Sinne mog-
lichster Wahrung der Sonntagsruhe aufzustellen. » Nun
fragt sich vor allem: Was ist Arbeit? Da ist es doch
ausser Zweifel, dass die Besorgung des Hausdienstes,
die Wartung der Tiere, das Melken, das Grasen, das
Vertragen der Milch, der Kirchendienst, der Polizei-
dienst, die Verrichtungen eines Zeigers bei einer
Schiessiibung, die Titigkeit eines Bergfiithrers oder
eines Tridgers u. s. w. Arbeit ist. Wenn Sie nun sagen,
dass iiber alle am Sonntag gestattete Arbeit Regle-
mente erlassen werden miissen, so ist selbstverstind-
lich, dass die Gemeinden in ihren Reglementen alle
diese Arbeiten auch aufzdhlen miissen. Nach dem
Buchstaben des Gesetzes muss jede Gemeinde unter-
suchen, was Arbeit- und was nicht Arbeit- ist, was
am Sonntag erlaubt und was nicht erlaubt ist. Somit
sind also die Schwierigkeiten, die man dem frithern
Entwurfe vorhielt, nicht gehoben, sondern lediglich
den Gemeinden zugeschoben.

Ich gebe zu, dass es iiberhaupt sehr schwierig ist,
die vorliegende Materie gesetzlich zu ordnen. Ich will
das an Hand einiger Beispiele zeigen. Es wurde in
der frithern Beratung gesagt, einem Prinzipal konne
man am Sonntag die Arbeit nicht verbieten. Wenn ein
Notar, Firsprech, Kaufmann oder Bankier am Sonn-
tag auf sein Bureau gehen wolle, so kénne man ihm
das nicht verwehren, also sei ihm zu arbeiten ge-
stattet. Nun kommen aber die Konsequenzen! Die
Spengler, Schneider, Schuhmacher sind auch Prin-
zipale. Sollen diese nun am Sonntag nicht auch ar-
beiten dirfen? Beim Spengler hat man die Ausrede,
seine Arbeit verursache Lirm, darum sei sie verboten.
Aber der Schneider, oder der Lithograph machen
keinen Lirm. Allein man sagt, diese Arbeit store, da
sie gesehen werden koénne. Weiter, wenn der Prin-
zipal das Recht hat, zu arbeiten, hat dann sein Sohn
oder seine Tochter nicht auch das Recht dazu? Sie
sehen also, zu welchen Konsequenzen das fithrt. Eine
fernere Schwierigkeit macht sich bei den Fuhrhaltern
geltend. Wir erachten es als ganz selbstverstindlich,
dass das Fahren mit Lastfuhrwerken, der Transport
von Waren u. s. w. am Sonntag verboten sein soll.
Wenn aber eine Gesellschaft an den gleichen Fuhr-
halter das Ansuchen stellt, mit ihr eine Breakaus-
fahrt zu machen, so soll ihm das nicht verboten sein.
Also im gleichen Beruf ist die eine Arbeit gestattet,
die andere verboten. Aehnlich verhilt es sich mit
Bezug auf die Dienstminner. Man hat gesagt, der
Dienstmann sei zur Bedienung der Fremden da, er
miisse auch am Sonntag am Bahnhof sein, das konne
man ihm nicht verbieten. Allein der Dienstmann wird
auch zu andern Arbeiten, zum Teppichklopfen, zum
Fensteranhiingen und dergleichen verwendet. Diese
Arbeiten sind aber am Sonntag nicht gestattet. Also
muss auch beim Dienstmann zwischen erlaubter und
nicht erlaubter Arbeit unterschieden werden. Oder
weiter: Ein Dragoner will am Sonntag ausreiten. Das
ist ihm gestattet, da er ein eigenes Pferd besitzt. Nun
mochte aber ein Kollege von ihm mitreiten. Derselbe
hat aber kein eigenes Pferd, sondern muss ein solches
in der Reitschule mieten. Allein da wiirde man ein-
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wenden: Das ist etwas ganz anderes, die Reitschule
ist ein Gewerbe und alle Gewerbe sind dem Sonn-
tagsgesetz unterstellt. Also muss hier eine spezielle
Erlaubnis erteilt werden, Sie sehen, wie schwierig
es ist, diese Materie zu regulieren und dass diese
Schwierigkeiten nicht in der Verschiedenheit der stid-
tischen und ldndlichen Verhiltnisse, sondern in der
Sache selbst begriindet sind. Derartige Schwierigkeiten
miissen gehoben werden. Man muss etwas davon
sagen; man kann nicht nur bestimmen, die Arbeit
ist am Sonntag verboten, sondern man muss die Aus-
nahmen aufzihlen. Mit dem vorliegenden’ Entwurf
werden diese Schwierigkeiten nicht beseitigt,: sondern
wir erkliren damit einfach: Die Sache ist fiir den
Grossen Rat zu schwierig, ergo sollen die Gemeinden
sie losen.

Ich stehe grundsitzlich auf einem andern Boden als
die heutige Vorlage. Die Konkurrenzverhiltnisse
machen sich in unsern Tagen in immer weitern Krei-
sen geltend. Das Gebiet, das sich gegenseitig konkur-
renziert, wird immer grosser. Darum muss die vor-
liegende Materie auch auf einem weitern, wenigstens
auf kantonalem Boden geordnet werden. Der Entwurf
aber schligt den entgegengesetzten Weg ein und will
die Sache auf ortlichem Boden regulieren. So wird
man dazu gelangen, dass man vielleicht in der Stadt
Bern dem Bicker oder Metzger verbietet, am Sonn-
tag zu arbeiten oder doch seine Arbeitszeit wesentlich
beschriankt, wihrend die nmliegenden Gemeinden das
nicht tun werden. Infolgedessen werden am Sonn-
tag die auswiirtigen Bicker und Metzger das Brot
und das Fleisch in die Stadt bringen. Ich stehe auch
heute noch auf dem Standpunkt, dass wenn man die
vorliegende Materie ordnen will, dies wenigstens auf
kantonalem Boden zu geschehen habe. Ich stelle aller-
dings keinen Antrag, da ich nicht immer das enfant
terrible sein und als derjenige gelten will, der gegen
alles Opposition macht. Aber ich hielt es doch fiir
meine Pflicht, diese Bemerkungen anzubringen.

Konig. Als Mitglied der Kommission mdochte ich
mir auch einige Worte erlauben. Herr Scheidegger
geht von der Ansicht aus, dass die vorliegende Ma-
terie besser durch ein kantonales Gesetz geordnet
werde, als auf dem hier vorgesehenen Boden. Nun
hat ja die Kommission versucht, auf dem von ihm
vorgeschlagenen Wege vorzugehen, und einen ent-
sprechenden Entwurf ausgearbeitet. Alléin dabei kam
man so in die Details hinein, dass man sich sagen
musste, dass ein solches Gesetz unmoglich durch-
gebracht werden kann. Die Kommission hatte aber
doch den guten Willen etwas zu machen und die Sonn-
tagsruhe so weit moglich zu schiitzen. Daher kam
sie dazu, einfach den Grundsatz der Sonntagsruhe auf-
zustellen und die weitere Ausfithrung den Gemeinden
zu tberlassen. Ich war anfinglich auch nicht fir ein
solches Vorgehen, allein ich habe mir sagen miissen,
dass es nicht anders moglich ist, diesen Grundsatz
praktisch auszufithren als auf dem 'Wege des Ge-
meindereglementes. Die Diskussion in der Kommis-
sion hat gezeigt, dass bei einem Gemeindereglement
die Schwierigkeiten nicht so gross sind wie bei einem
kantonalen Reglement. Wir haben den vorliegenden
Entwurf nicht deshalb aufgestellt, um damit zu er-
kldren, der Grosse Rat ist nicht im stande, die Sache
zu ordnen und wir wollen das lieber den Gemeinden
iberlassen, sondern weil wir {iiberzeugt sind, dass
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eine ganze Reihe von Fragen in dep Gemeinden ganz
von selber ihre Losung finden werden. Die Gemein-
den werden sich in ihren Reglementen nicht in alle
moglichen Details ergehen, sondern bestimmte Grund-
sitze aufstellen. Die Regierung wird wahrscheinlich
auch ein kleines Schema ausarbeiten, an das sich
die Gemeinden werden halten konnen. Die Stadt Bern
besitzt tibrigens bereits ein solches Reglement. Man
findet zwar nun auch, dasselbe sei verfassungswidrig,
nachdem dasjenige von Biel als solches erklirt worden
ist. Allein man sieht doch, dass es moglich ist, Regle-
mente zu schaffen, die den Gemeinden geniigen und
durch welche man den Grundsatz der Sonntagsruhe
aufrecht erhalten kann, ohne dass man in Kleinigkeiten
verfillt, die ein Gesetz oder ein Reglement von vorn-
herein lidcherlich machen. Die Schwierigkeiten wer-
den lange nicht in dem Masse vorhanden sein, wie
Herr Scheidegger befiirchtet und der Grundsatz, den
wir durchfithren wollen, ist viel wichtiger, als dass
man sich an diesen Schwierigkeiten stossen soll. Es
wird jeder Gemeinde moglich sein, ohne allerlei Aus-
nahmen anfithren zu missen, ein Reglement abzu-
fassen, das dem aufgestellten Grundsatz vollstindig
entspricht.

Man hat gesagt, was wollen wir mit dem Sonn-
tagsruhegesetz? Da fragt sich dann wieder, ob denn
auch der Prinzipal arbeiten darf. Ich glaube, man
will mit dem Gesetz vor allem aus dem Angestellten
zu einem freien Sonntag verhelfen. Es soll keiner zur
Arbeit gezwungen werden diirfen, mit Ausnahme der-
jenigen Gewerbe, welche man zum tiglichen Bedarf
braucht. Ich glaube auch, dass es leicht sein wird,
durch das Gemeindereglement zu verhindern, dass der
Fall eintrete, auf den Herr Scheidegger hingewiesen
hat, dass nimlich am Sonntag die Bicker und Metzger
der umliegenden Gemeinden ihre Waren in die Stadt
bringen. ‘

Nach meinem Dafiirhalten wird sich bei gutem
Willen auch der Weg finden, um ohne Schwierigkeit
die in dem Entwurf vorgesehenen Gemeindereglemente
aufzustellen, und ich empfehle Thnen deshalb die An-
nahme des § 2.

Stauffer (Biel). Die beste Widerlegung der von
Herrn Scheidegger gedusserten Bedenken besteht wohl
in dem Hinweis darauf, dass wir in Biel eine solche
Verordnung gehabt haben, der sich jedermann ruhig
fugte. Wir hatten mit derselben keinen Anstand, bis
es zwei oder drei Zigarrenhindlern einfiel, gegen die
Verordnung Sturm zu laufen. Wenn dies nicht der
Fall gewesen wire, so hiitte sich die Verordnung ein-
gelebt und kein Mensch hitte etwas anderes gewusst,
als dass die Verkaufsliden am Sonntag geschlossen
sein miissen, mit Ausnahme derjenigen, fiir welche
das Reglement eine Ausnahme vorsah. Dass man mit
diesen Reglementen nicht in die H&user hineinregie-
ren und daraus eine chikantse Massregel machen will,
dariiber dirfen wir beruhigt sein. Die Erfahrungen
von Biel und Bern sprechen also dafiir, dass die
gedusserten Bedenken hinfillig sind, Wenn die Kassa-
tion der Verordnung von Biel nicht erfolgt wire, so
hitte in Bern kein Mensch daran gedacht, sich gegen
das Reglement, welches in Bern schon seit geraumer
Zeit existiert, aufzulehnen. Herr Scheidegger hat
itbrigens lange Jahre unter dem Berner Reglement
gelebt und wird dasselbe auch nicht als chikands und
undurchfiihrbar angesehen haben.

(17. Mirz 1904.)

Iseli (Jegenstorf). Ich habe bereits gestern be-
merkt, dass mir der heutige Entwurf von allen bis-
herigen am besten gefillt. Er gefillt mir namentlich
deshalb sehr gut, weil die Landwirtschaft nunmehr
in der Weise beriicksichtigt wird, dass die néhere
Ausfithrung des Grundsatzes der Sonntagsruhe den
Gemeinden iiberlassen und jm Gesetz nicht mehr ge-
sagt wird, dass, wenn einer am Sonntag Heu ein-
bringen will, er erst den Gemeindeprisidenten um
Erlaubnis fragen muss. Ich bin allerdings mit der
Fassung des § 2 nicht ganz einverstanden. Ich stehe
wohl auf dem Boden, dass Bestimmungen zur Wah-
rung der Sonntagsruhe aufgenommen werden sollen.
Ja ich mochte noch eine weitergehende Sonntagsruhe,
als hier vorgesehen ist. Es werden hier wohl Vor-
schriften aufgestellt, dass man am Sonntag nicht ar-
beiten soll, aber es wird nicht dafiir gesorgt, dass
der Biirger am Sonntag auch wirklich Ruhe hat. So
lange am Sonntag Feuerwehrmusterungen mit nach-
herigen Trinkgelagen und Keilereien, Eieraufleset,
Schiitzenfeste u. s. w. abgehalten werden, so lange
haben wir die Sonntagsruhe nicht. In dieser Beziehung
sollte wenn moglich auch etwas geschehen.

Was das Gesetz selber anbelangt, so miissen wir
uns vergegenwirtigen, wer es eigentlich verlangt hat.
Es sind namentlich die Geschiftsleute der grossern
Ortschaften, wo sich die Judengeschifte etablierten,
die am Samstag schliessen, dafiir aber am Sonntag
offen haben. Von dieser Seite wurde einheitlichen
Bestimmungen gerufen, um die Sache gleichmissig
zu ordnen. Allerdings wurde dieses Begehren auch
noch aus andern Kreisen unterstiitzt. Dass es notig
ist, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit auf
diesem Gebiet die Gemeinden rechtsgiiltig vorgehen
konnen, hat der Rekurs in Biel bewiesen. Ich bin
auch dafiir, dass den Gemeinden dieses Recht gegeben
werde. Allein ich glaube, dass das Bediirfnis nach
solchen Reglementen nicht iiberall das gleiche ist und
dass es Gemeinden gibt, in denen auch ohne ein spe-
zielles Reglement die Sonntagsruhe beobachtet wird.
Ich mochte deshalb die Gemeinden nicht verpflichten,
ein solches Reglement aufzustellen, sondern ihnen
bloss das Recht dazu geben. Wenn wir die Gemein-
den verpflichten wiirden, so wiirden wir wie beim
Wirtschaftsgesetz bald dazu kommen, aus dem «goll»
ein «kann » machen zu miissen. Was ist hier {ibrigens
unter den Gemeinden zu verstehen? Sind da die Kirch-
gemeinden oder die Einwohnergemeinden oder die Ein-
wohnergemeinderite gemeint? Das sollte im Gesetz
ebenfalls deutlicher gesagt sein. Ich erlaube mir da-
her, Thnen folgende Fassung des § 2 vorzuschlagen:
«Ueber die Beobachtung der Sonntagsruhe und iiber
diejenigen Arbeiten, welche ausnahmsweise an den
offentlichen Ruhetagen gestattet werden, sowie iiber
das Feilhalten und den Verkauf von Waren an diesen
Tagen konnen die Einwohnergemeinden mit Mehrheits-
beschluss der stimmberechtigten Biirger Reglemente
aufstellen. Diese; Reglemente ‘sind dem Regierungs-
rat zur Sanktion zu unterbreiten.»

Niher. Erlauben Sie mir kurz den Standpunkt
klarzulegen, den die Vertreter der sozialdemokratischen
Fraktion in dieser Frage in der Kommission einge-
nommen haben. Schon beim ersten Entwurf stellten
wir uns auf den Boden, dass ein fiir den ganzen
Kanton giiltiges Gesetz auszuarbeiten sei. Wir ver-
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fochten diese Anschauung bis nach der ersten Lesung.
Dann kam Herr Scheidegger in der Kommission mit
seinen neuen Antrigen und wir sahen, dass die Sache
immer verwickelter und es immer schwieriger wurde,
allen Wiinschen und Begehren in dem Gesetz ‘gerecht
zu werden. Darum gingen wir von unserer frithern
Anschauung ab und schlossen uns der Ansicht des
Herrn Kocher an, der sich von Anfang an auf den
Boden gestellt hatte, in dem Gesetz nur den Grund-
satz der Sonntagsruhe aufzustellen und die Ausfiih-
rung den Gemeinden zu iiberlassen. Wir haben diesen
Schritt allerdings nicht gerne getan. Wir wussten, dass
wir damit vieles, was der erste Entwurf enthielt, preis-
gaben und das nicht erreichten, was wir fiir die Ar-
beiterschaft gewiinscht hatten. Aber wir waren uns
auch dessen bewusst, dass es schwierig wire, ein
Gesetz wie der erste Entwurf es vorsah, beim Volk
durchzubringen und wir fanden, dass es besser sei,
etwas zu schaffen, das Aussicht habe, vom Grossen
Rat und vom Volk angenommen zu werden.

Der Antrag des Herrn Iseli wurde in der Kom-
mission einldsslich besprochen. Wir hielten aber da-
fiir, dass, wenn man es den Gemeinden iiberlasse, ein
Reglement aufzustellen oder nicht, erst recht das ein-
trete, was Herr Scheidegger befiirchtet, dass sich dann
die Konkurrenz der Nachbargemeinden in schidigen-
der Weise geltend mache. Wir glaubten daher, dass
die Gemeinden zum Erlass solcher Reglemente ver-
pilichtet werden sollen. Wenn Sie diese Verpflich-
tung beseitigen, so machen Sie den Wert der ganzen
Vorlage mehr oder weniger illusorisch. Ich empfehle
Ihnen daher, den § 2 nach dem Vorschlag der Re-
gierung und der Kommission anzunchmen und die
von-Herrn Iseli beantragte Abschwiichung abzulehnen.

Diirrenmatt. Nach dem Vorschlag der Kommission

stellt man es den Gemeinden frei, entweder die re-

gierungsritliche Verordnung anzunehmen oder ein
eigenes Reglement aufzusteilen. Ich halte das fiir eine
gliickliche Losung, obschon ich personlich auch lieber
eine einheitliche Regelung fiir den ganzen Kanton
gesehen hitte. Allein damit einmal etwas erreicht
wird, begriisse ich die von der Kommission beantragte
Losung. Hingegen scheint mir die Angelegenheit noch
in einem oder zwei Punkten etwas der Abklidrung
zu bediirfen. Ich nehme an, dass, wenn die Gemein-
den wiissten, wie die Verordnung der Regierung lauten
wiirde, sich viele mit derselben begniigen und zum
vornherein davon abstrahieren wiirden, ein eigenes
Reglement zu erlassen. .Es sollte deshalb mit der
Aufstellung dieser Verordnung nicht gewartet werden
bis nach Verfluss der zwei Jahre, sondern sie sollte
gerade nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erlassen
werden, damit die Gemeinden wissen, was dann fiir
ein Zustand herrscht, wenn sie kein Reglement auf-
stellen. Wenn man das nicht will, so solite die Re-
gierung den Gemeinden wenigstens ein Formular zu-
stellen, wie es z. B. beim Lehrlingsgesetz fiir die Ver-
trige vorgesehen ist und wie es beim Viehversiche-
rungsgesetz auch gemacht wird. Das eine von beiden
sollte geschehen. Ich wiirde es jedoch vorziehen,
wenn die Verordnung sofort nach Annahme des Ge-
setzes erlassen wiirde.

Im weitern mochte ich ein Wort aus dem Antrag

des Herrn Iseli aufgreifen, das nach meinem Dafiir-
halten in das Gesetz hinein gehort. Es sollte doch
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gesagt werden, ob von Kirchgemeinden oder Einwoh-
nergemeinden die Rede ist. Es geniigt nicht, schlecht-
hin zu sagen « Gemeinden». lch nehme an, die Kom-
mission habe an die Einwohnergemeinden gedacht.
Es ldge aber auch nahe, an die Kirchgemeinden zu
denken, weil das Gesetz eine Materie beschlégt, welche
ebenfalls das kirchliche Leben interessiert und beein-
flusst. Ich nehme aber doch an, dass man die Ein-
wohnergemeinden gemeint hat und mochte daher vor-
schlagen, zu sagen: « haben die Einwohnergemeinden
Reglemente aufzustellen». Ich glaube auch der Zu-
satz «mit Mehrheitsbeschluss der stimmberechtigten
Biirger » wiire zu begriissen, indem damit ausgedrickt
wiirde, dass die Gemeindeversammlung dariiber Be-
schluss fassen soll.

v. Steiger, Regierungsrat. Die Anregung des Herrn
Diirrenmatt, die Verordnung des Regierungsrates nicht
erst nach Verfluss von zwei Jahren, sondern sofort
nach Annahme des Gesetzes zu erlassen, veranlasst
mich zu einigen Bemerkungen. Im Schosse des Re-
gierungsrates ist die Frage auch behandelt worden,
ob man vielleicht ein Normalreglement aufstellen soll,
das von den Gemeinden einfach angenommen werden
konnte, sofern es ihren Verhiltnissen entspricht. Die
Regierung hat die Absicht, fiir Gemeinden, die sich
nicht recht zu helfen wissen oder die einige Gleich-
missigkeit in die Sache zu bringen wiinschen, ein
solches Normalreglement zu entwerfen. Dasselbe wiire
aber durchaus unverbindlich. Aus dem Votum des
Herrn Dirrenmatt ist nicht deutlich hervorgegangen,
ob er sofort eine verbindliche oder eine unverbind-
liche Verordnung will. Eine verbindliche Verordnung
sollte der Regierungsrat picht sofort nach Annahme
des Gesetzes erlassen, denn sonst wiirde er gerade
das tun, was man verhiiten will, nimlich schablonen-
missig vorgehen. Wenn der Regierungsrat in diesem
Sinne eine einheitliche Verordnung erlassen sollte,
so konnte der Grosse Rat ebenso gut ein Gesetz
machen. Der Regierungsrat miisste auf die Einzel-
heiten eintreten und die notwendigen Ausnahmen er-
wihnen und er wiirde durch eine verbindliche Ver-
ordnung die freie Verfiigung der Gemeinden illusorisch
machen. Aber ich nehme an, Herr Diirrenmatt habe
es nicht so gemeint, sondern er wiinsche bloss eine
Verordnung, die von den Gemeinden akzeptiert werden
kann oder nicht. Da glaube ich, sei der Weg ein-
zuschlagen, dass der Regierungsrat, wenn das Gesetz
einmal angenommen ist, ein Formular entwirft — eine
Normalverordnung kénnte man es nennen —, wie wir
fiir die Viehversicherungsgenossenschaften Normal-
statuten haben, die nicht genau kopiert zu werden
brauchen, an die man sich aber ungefihr halten kann
und an die man sich nach den Verhiltnissen anpasst.
Im Jahre 1880 hat die Direktion des Innern auch fiir
die Kisereigesellschaften solche Normalstatuten aus-
arbeiten lassen, die fleissig beniitzt worden sind. Der
Regierungsrat wird also auch hier eine solche Normal-
verordnung aufstellen,

Was die andere Anregung anbetrifft, ausdriicklich
zu sagen, dass unter den Gemeinden die Einwohner-
gemeinden zu verstehen seien, so ist dieselbe durchaus
gerechtfertigt. Man hat freilich an keine andern Ge-
meinden denken konnen, weil ja die Handhabung der
Sonntagsruhe Sache der Ortspolizei und die Ortspo-
lizei eine Einwohnergemeindebehorde ist. Allein es
ist gut, wenn es im Gesetz ausdriicklich gesagt wird.
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Nicht beistimmen sollte dagegen der Grosse Rat
dem Antrag des Herrn Iseli, den Erlass von Regle-
menten durch die Gemeinden bloss fakultativ zu er-
kliren. Ich war nach dem Votum des Herrn Iseli
ein wenig verwundert, dass er zu diesem Schlusse
kam. Sein ganzes Votum hat in schoner Weise den
Wert der Sonntagsruhe hervorgehoben und uns ge-
zeigt, wie man am Sonntag auch noch vor andern
Sachen Ruhe haben mochte als nur von dieser oder
jener Arbeit. Da wire es denn doch konsequent, wenn
man von den Gemeinden wenigstens etwas verlangen
und ihnen nicht alles freistellen wiirde. Ich mache
noch darauf aufmerksam, dass wir verpflichtet sind,
den Art. 82 der Staatsverfassung auszufithren, welcher
sagt: « Der Staat anerkennt den Grundsatz der Sonn-
tagsruhe ». Dieser Grundsatz darf aber nicht bloss in
denjenigen Gemeinden, welche dariiber Vorschriften
aufstellen wollen, anerkannt werden, sonst wire er
in dem einen Kantonsgebiet anerkannt und in dem an-
dern nicht. Die Annahme des Antrages des Herrn
Iseli konnte auch zu sehr stossenden und ungerechten
Verhiltnissen fithren. Es konnte vielleicht in einer
kleinen Gemeinde unter dem Einfluss eines méchtigen
Mannes der Erlass einer solchen Verordnung verhin-
dert werden, und die Biirger, die doch den gleichen
Anspruch auf den Grundsatz der Sonntagsruhe haben
wie diejenigen anderer Gemeinden, kdmen nicht zu
ihrem Recht. Wir miissen dafiir sorgen, dass das
hicht geschieht, sondern dass jede Gemeinde veran-
lasst wird, beziigliche Vorschriften aufzustellen. Die
Gemeinden werden es in verniinftiger Weise und so,
wie es ihren Verhiltnissen entspricht, tun. Ich war
von Anfang immer der Ansicht, dass man in einem
Gesetz nicht kasuistische Detailarbeit bringen und alle
moglichen Regeln und Ausnahmen aufzihlen soll, die
picht fir alle Fille passen. Ich stand von Anfang
an auf dem Boden, dass man diese Materie den Ge-
meinden tberlassen soll. Ich habe das Zutrauen zu
den Gemeinden — Herr Scheidegger scheint dieses
Zutrauen nicht zu haben —, dass sie im grossen und
ganzen verniinftig vorgehen werden, weil die Ge-
meindebehdrden, die mit den verschiedenen Kreisen
der Bevilkerung in Beriithrung stehen, die Verhiltnisse
kennen und eine solche Arbeit machen werden, von
der sie annehmen diirfen, dass die Gemeinden dabei
sich wohl befinden werden. Die Gemeindebehorden
haben kein Interesse daran, Zwietracht und Hader zu
sden. Deshalb wollen wir in den verninftigen Sinn,
der in den Gemeinden waltet, Vertrauen haben und
ihnen getrost die Ausarbeitung dieser Vorschriften
tiberlassen. In Bern hat man Jahrzehnte unter einer
derartigen Verordnung gelebt und sich wohl dabei
befunden. Ich kann auch beifiigen, dass oft Fremde
sich befriedigt dariiber ausgesprochen haben, dass
Bern am Sonntag den Eindruck der Ruhe mache. —
Ich empfehle Thnen die Annahme des § 2 mit der
Abinderung, dass statt «Gemeinden» gesagt werde
« Einwohnergemeinden ».

‘Witschi. Ich mochte Ihnen den Antrag des Herrn
Iseli warm empfehlen. Es ist, wie er bemerkt hat,
in vielen Gemeinden, die auch auf Sonntagsruhe halten,
kein Bediirfnis vorhanden, eine Aenderung eintreten
zu lassen. Nach dem Antrag des Herrn Iseli wiirden
die Gemeinden, die eine Aenderung begehren, dieselbe
vornehmen koénnen und den Stddten, in denen die
Geschifte unter der Konkurrenz der israelitischen Ge-
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schifte am Sonntag leiden, wire geholfen. Unsere
Landgemeinden wiinschen aber zum grossen Teil keine
Aenderung. Auch wire es moglich, dass die Regie-
rung, wenn ihr die Reglemente zur Sanktion unter-
breitet werden miissten, die Gemeinden reglemen-
tieren wollte, was vielleicht auch wieder zu Schwie-
rigkeiten fithren wiirde.

‘Iseli (Jegenstorf). Ich mochte nur bemerken, dass
ich in meinem Antrag die Worte «durch Mehrheits-
beschluss der stimmberechtigten Biirger» weglasse,
so dass also der § 2 folgendermassen lauten wiirde:
«Ueber die Beobachtung der Sonntagsruhe und - iiber
diejenigen Arbeiten, welche ausnahmsweise an den
offentlichen Ruhetagen gestattet werden, sowie iiber
das Feilhalten und den Verkauf von Waren an diesen
Tagen konnen die Einwohnergemeinden Reglemente
aufstellen. Diese Reglemente sind dem Regierungsrat
zur Sanktion zu unterbreiten. »

Hamberger. Ich mochte Ihnen beantragen, nach
Alinea 1 folgenden Passus einzuschalten: « Eine Ge-
meindebehorde hat das Recht, in Ausnahmefillen die
Erlaubnis fiir Sonntagsarbeit, die in dieser Verordnung
nicht genannt ist, zu erteilen.» Sie mdgen es mir nicht
fir tibel nehmen, wenn ich diesen Antrag mit dem
Hinweis auf ein Beispiel, das mir gerade am nichsten
liegt, begriinde. Ich nehme an, es werde mir in einer
Gemeinde des Kantons ein Feuerwerk bestellt. Nun
bestimmt § 2 ausdriicklich, dass die Gemeinden ein
Reglement zu erlassen haben und dass alle Sonntags-
arbeit, die in dem Reglement nicht ausgenommen ist,
verboten ist. Bei der Anfertigung eines solchen Regle-
mentes wird es aber einer Gemeinde kaum in den Sinn
kommen, das Abbrennen eines Feuerwerkes als eine
der Ausnahmen in das Reglement aufZzunehmen. In-
folgedessen ‘konnte es vorkommen, dass eine Ge-
meindebehorde, die sich an den Buchstaben hilt, glau-
ben wiirde, sie diirfe die Erlaubnis zum Abbrennen
des Feuerwerkes am Sonntag nicht geben. Das gleiche
trifft auch fiir eine Menge anderer Veranstaltungen
zu, die in dem Reglement nicht vorgesehen werden
konnen. Darum scheint es mir zweckméissig zu sein,
die Bestimmung aufzunehmen, dass die Gemeindebe-
horden das Recht haben, in solchen Ausnahmefillen
die Erlaubnis zur Sonntagsarbeit zu erteilen. Damit
wird diesen Ausnahmefillen Rechnung getragen., Wenn
das nicht gesagt wird, konnte es Gemeindebehorden
geben, die glauben, sie diirfen diese Erlaubnis nicht
erteilen, weil in dem Gesetz davon nichts gesagt ist.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das Amendement (des Herrn Diirrenmatt,
statt « Gemeinden» zu sagen « Einwohnergemeinden »
wird selbstverstandlich von uns. akzeptiert. Dagegen
maochte ich Sie ersuchen, den Antrag des Herrn Iseli
abzulehnen. Wenn der Art. 82 der Staatsverfassung
zur Ausfithrung gebracht werden soll, so soll dies denn
auch von seiten aller Gemeinden und nicht bloss eines
Teils derselben geschehen. Man verlangt ja von den
Gemeinden nicht viel. Man lisst ihnen die Freiheit,
ihre Reglemente so zu gestalten, wie es ihren Bediirf-
nissen am besten entspricht. Damit fillt die Befiirch-
tung dahin, dass chikanose Bestimmungen aufge-
stellt werden konnten. Auch der Regierungsrat wird
bei der Sanktionserteilung den Gemeinden nicht stren-
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gere Vorschriften auferlegen. Dazu wére er gar
nicht kompetent. Der Vorbehalt der regierungsrit-
lichen Sanktion hat bloss den Sinn, dass der Regie-
rungsrat dariiber wachen soll, dass die im Gesetz
selbst niedergelegten Vorschriften zur Anwendung ge-
langen. Es kann aber keine Rede davon sein, dass
der Regierungsrat bei der Sanktionserteilung die Vor-
schriften des Gesetzes gegen den Willen der Gemein-
den erweitere, Ich mochte ‘Sie ersuchen, so weit zu
gehen, wie die Kommission und der Regierungsrat vor-
schlagen, damit wir ein Gesetz bekommen, welches die
Verpflichtung der Gemeinden zur Aufstellung eines
Reglementes ausspricht und ihnen in dieser Beziehung
nicht vollstindige Freiheit ldsst, wie dies nach dem
Antrage des Herrn Iseli der Fall wire.

v. Steiger, Regierungsrat. Ich mochte noch die
Befiirchtung des Herrn Hamberger beseitigen. Herr
Hamberger hat gefragt, ob es unter Umstinden nicht
zu befiirchten sei, dass verboten werde, ein Feuer-
werk am Sonntag abzubrennen. Ich kann darauf hin-
weisen, dass St. Gallen eine ziemlich strenge Sonn-
tagsverordnung besitzt, aber ich habe nicht gehort,
dass dort am Sonntag kein Feuerwerk abgebrannt
werden darf.

Priisident. Die Kommission erklart sich mit der
Fassung des Regierungsrates einverstanden. — Der
Antrag des Herrn Diirrenmatt wird, von der Regie-
rung akzeptiert. Er ist somit von keiner Seite be-
stritten und ich erklire denselben als angenommen.
— Ueber die iibrigen Antrige schreiten wir zur

Abstimmung.
Eventuell:
1. Fir den Antrag Iseli Minderheit.
2. Fur den Antrag Hamberger Minderheit.
Definitiv:
Fir Annahme des § 2 in der Fassung
des Regierungsrates . Mehrheit.

§ 3.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der vorliegende Artikel enthilt eine Haupt-
bestimmung des Gesetzes, die bereits in allen frithern
Entwiirfen enthalten war. Diese Bestimmung ist in
humanitirer und sozialer Beziehung von ganz wesent-
licher Bedeutung. Sie will dafiir sorgen, dass einer
Reihe von Angestellten und Arbeitern die Wohltat
eines wochentlichen Ruhetages zu teil werde, die jetzt
von dieser Wohltat vollstindig ausgeschlossen sind. Fiir
die Arbeiter, die am Sonntag beschéftigt werden miissen,
soll in der Woche eine entsprechende Ruhezeit vorge-
sehen werden. Im weitern findet aber der Regierungsrat,
dass dies nicht geniige, sondern dass die letztern wenig-
stens einige Male im Jahr auch einen freien Sonntag
haben sollen. Es ist ja nicht das gleiche, ob ein Ar-
beiter in der Woche oder am Sonntag frei hat. Am
Sonntag kann er bei seiner Familie sein, bei seinen
Kindern, die nicht in die Schule gehen miissen und bei
der Hausfrau, die an diesem Tage ebenfalls frei ist.
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Er hat am Sonntag auch Gelegenheit, seine religiosen
Bediirfnisse zu befriedigen. Der freie Sonntag bietet
also gewisse Vorteile gegeniiber dem freien Wochen-
tag, und es ist jedem Arbeiter zu génnen, dass von
Zeit zu Zeit ein solcher freier Sonntag ihm zu teil
werde. Deshalb stellen wir den Grundsatz auf, dass
dem Arbeiter iiberdies je der dritte Sonntag ganz {rej
sein soll. Doch dieser Grundsatz ist wie jeder andere
kein absoluter. Es gibt einzelne Gewerbe und Ge:
schifte, in welchen dieser freie Sonntag den Arbeitern
nicht gewidhrt werden kann, ohne dass andere In-
teressen wesentlich verletzt, die Geschiftseinnahmen
bedeutend geschiddigt werden. Dies ist z. B. bei den
Konditoreien der Fall. Die Konditoren miissen ihre
Hauptarbeit am Sonntag verrichten, an diesem Tage
machen sie ihre Haupteinnahmen. Es ist gut zu be-
greifen, dass sie daher an diesem Tage ihre Arbeiter
zur Hand haben miissen. In der gleichen Lage be-
finden sich auch die kleinern Coiffeurgeschifte. Wenn
ein Prinzipal, der mit einem einzigen Gehiilfen ar-
beitet, am Sonntag Vormittag seinen Arbeiter beur-
lauben miisste, so konnte er allein die Arbeit, die an
diesem Tage zu besorgen ist, nicht verrichten und
wiirde damit in seinem Verdienst geschidigt. Diesen
Verhiltnissen soll durch die in unserm Vorschlag sta-
tuierte Ausnahme Rechnung getragen werden. Wir
beantragen Thnen, den Wortlaut der gedruckten Vor-
lage an dieser Stelle etwas abzuindern und statt « die
Konditoreien und kleinern Coiffeurgeschifte ausge-
nommen» zu sagen «die Konditoreien und Coiffeur-
geschifte mijt einem einzigen Gehiilfen ausgenom-
men» Damit soll ausgedriickt werden, dass die
Ausnahme nur fir .ganz kleine Geschiifte gelten
soll. In einer Konditorei oder in einem Coiffeur-
geschift mit zwei oder drei Gehiilfen ist diese
Ausnahme nicht mehr nétig. Da kann abwechslungs-
weise einem oder zwei Arbeitern ein Sonntag frei
gegeben werden. — Wir empfehlen Ihnen die An-
nahme des § 3 in der abgeinderten Fassung.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Der § 3
ist in der von der Kommission vorgeschlagenen Fas-
sung in der frithern Beratung nicht bestritten worden.
Jedermann war einverstanden, dass die Angestellten,
Arbeiter und Lehrlinge in Geschiften und Gewerben,
in denen die Sonntagsarbeit nicht umgangen werden
kann, wenigstens die Berechtigung auf einige freien
Stunden im Laufe der Woche haben sollen. Wohl
auch heute wird sich dagegen niemand auflehnen. Was
die Differenz zwischen dem Antrag der Regierung
und demjenigen der Kommission anbelangt, so muss
ich hier selbstverstindlich den Standpunkt der Kom-
mission verteidigen. Ich personlich wiirde aber lieber
noch weiter gehen als der Antrag der Regierung. Ich
war in der Kommission sehr dafiir, dass man den
Leuten, die in der Regel am Sonntag nicht frei sind,
wenigstens je den zweiten Sonntag als {reien Sonn-
tag garantiere. In {ler letzten Sitzung der Kommission
wurde aber liber diesen Punkt des langen und breiten
gestritten und man sagte sich schliesslich, dass man
lieber auf diese Bestimmung verzichten als damit
das ganze Gesetz gefihrten wolle. Das Gesetz ent-
hidlt denn doch noch so viel Schénes und Gutes,
dass es wirklich zu weit gegangen wire, wenn man
einzig und allein wegen diesen verhiltnismissig nicht
zahlreichen Ausnahmefillen die Wohltat des ganzen
Gesetzes in Frage stellen wiirde. Es ist allerdings
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zu bedauern, dass man zu diesem Beschluss gelangte,
aber selbst Vertreter der sozialdemokratischen Frak-
tion haben dazu gestimmt, weil sie erklirten, dass
sie lieber diese Bestimmung fahren lassen als das
ganze Gesetz gefihrden wollen. Aus diesen Griinden
ersuche ich Sie, die Fassung der Kommission anzu-
nehmen.

Konig. Es war mir leider nicht mdoglich, der letzten
Sitzung der Kommission beizuwohnen. In dem Ent-
wurf, welcher den Mitgliedern der Kommission vor
der Beratung zugestellt wurde, war am Schluss. des
betreffenden Artikels der Passus enthalten: «Ueber-
dies soll ihnen — Konditoreien und Coiffeurgeschifte
mit einem einzigen Angestellten ausgenommen — je
der zweite Sonntag ganz frei bleiben.» Dann sah ich
aber zu meiner Verwunderung, dass in dem Entwurf
der Kommission vom 6. Mirz dieser Passus gestri-
chen ist. Ich glaube, man sollte dartiber nicht kurzer
Hand hinweggehen. Die Kommission hatte seinerzeit
selber diesen Antrag gestellt, weil man sich sagte,
dass man an dem Grundsatze festhalten wolle, dass
es sich hier um die Sonntagsruhe handelt und man
dieselbe nicht ohne weiteres durch die Werktagsruhe
ersetzen kann. Es ist fir den DBetreffenden nicht
gleich, ob er am Sonntag oder am Werktag frei be-
kommt. Am Sonntag ist die ganze Familie frei und
auch die andern Leute, mit denen er verkehren
mochte; am Werktag dagegen weiss er unter Umstiin-
den nicht, was mit der freien Zeit anfangen und be-
ginnt schliesslich wieder zu arbeiten. Da es sich hier
um ein Sonntagsruhegesetz handelt, entspricht der An-
trag der Regierung den Intentionen des Gesetzes besser
als der Antrag der Kommission. Ich stimme deshalb
zum Vorschlag des Regierungsrates. Da ich Mitglied
der Kommission bin, glaubte ich meine Stellungnahme
hier kurz begriinden zu sollen.

Rufener. Da ich eines der Mitglieder bin, die in
der Kommission fiir die Streichung dieses Satzes ge-
stimmt haben, so mochte ich Thnen kurz die Griinde
auseinandersetzen, die mich dazu veranlasst haben.
Nachdem der Grosse Ral heute beschlossen hat, das
Gesetz auf eine ganz allgemeine Grundlage zu stellen
und jede Kasuistik und Detailkrimerei von demselben
fernzuhalten, scheint es mir nicht angezeigt zu sein,
diesen Grundsatz in § 3 wieder zu durchbrechen und
fur einige Spezialgeschifte eine Ausnahme zu sta-
tuieren. Ich bin auch tberzeugt, dass wir mit der
Anfithrung der Konditoreien und Coiffeurgeschiifte die
Ausnahmen nicht erschopfend berticksichtigt haben,
sondern dass wir noch andere aufnehmen miissten.
Anderseits sagte ich mir aber, dass es den Gemein-
den frei steht, in weitgehendster Weise den Grund-
satz der Sonntagsruhe zur Anwendung zu bringen und
ich bin iiberzeugt, dass diejenigen Ortschaften wie
Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. s. w., wo schon lange
ein diesbeziigliches Bediirfnis vorhanden war, ganz
bestimmt in dem Sinne vorgehen werden, wie es
von der Regierung gewiinscht wird. Dieses Zutrauen
habe ich zu den Gemeinden und ich empfehle Thnen
deshalb den Antrag der Kommission.

Scherz. Ich hatte nicht im Sinne, zu diesem Ar-
tikel das Wort zu ergreifen, indem ich annahm, dass
die Berichterstatter der Regierupg und der Kommis-
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sion den beidseitigen Standpunkt vertreten werden.
Nachdem nun aber verschiedene Mitglieder der Kom-
mission das Wort ergriffen haben, erlaube ich mir,
Ihnen kurz die Griinde anzufiihren, warum die Min-
derheit der Kommission an dem von der Regierung
vorgeschlagenen Satze festhalten wollte. Es ist nicht
zu vergessen, dass vor allem aus die Arbeiterschaft
im weitern Sinn des Wortes, die Arbeiterschaft, die
am Sonntag nicht frei ist, darauf hilt, dass ein Sonn-
tagsgesetz zu stande komme, das ihr die Sonntags-
ruhe und nicht die Werktagsruhe gewihrt. Sonntags-
ruhe und Werktagsruhe ist ja durchaus nicht das
gleiche. Darum bestimmt auch die Bundesgesetzge-
bung, Fabrikgesetz und Eisenbahngesetz, dass den bhe-
treffenden Arbeitern je der zweite oder dritte Sonn-
tag frei gegeben werde. Der freie Werktag hat fiir
den Arbeiter nach wverschiedenen Richtungen durch-
aus nicht denselben Wert wie der freie Sonntag. Dieses
freien Sonntages sollte er sich ebenfalls von Zeit zu
Zeit erfreuen konnen. Aus diesem Grunde mochte
ich Sie bitten, dem Antrag der Regierung zuzustimmen
und wenigstens je den dritten Sonntag freizugeben.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Hauptgrund, warum die Kommission
Thnen Streichung dieses Passus beantragt, ist der,
dass sie sagt, es werden da Ausnahmen aufgefiihrt,
die nicht vollstindig sind. Diese Bestimmung werde
in der Zukunft auch noch durchlochert werden miis-
sen, indem es auch noch andere Geschiifte als die
Konditoreien und Coiffeurgeschifte it einem einzi-
gen Angestellten gebe, wo der dritte Sonntag eben-
falls nicht freigegeben werden konne. Ich kann lhnen
erkliren, dass die Verhiltnisse der verschiedensten
Geschiftsarten genau untersucht worden sind. Man
hat sich bei den Inhabern der verschiedenen Ge-
schifte erkundigt und es hat sich herausgestellt, dass
die vorgesehene Ausnahme bloss bei den kleinen Kon-
ditoreien und Coiffeurgeschiiften notwendig ist. Bei
allen iibrigen Geschiften konnen sich die Leute sonst
helfen und es kann hier den Arbeitern je der dritte
Sonntag frei gegeben werden. Das ist namentlich
auch von Herrn Scheidegger in der Kommission und
in der Subkommission erklidrt worden. Die beziigliche
Bestimmung des regierungsritlichen Antrages befand
sich denn auch wortlich bereits in dem Entwurfe des
Herrn Scheidegger. Also Herr Scheidegger, der diese
Verhiltnisse bestens kennt und die Wiinsche der Ge-
werbetreibenden vertritt, hat es auch fiir moglich ge-
halten, eine solche . Bestimmung aufzunehmen und
Ausnahmen von derselben nur fiir die kleinern Kon-
ditoreien und Coiffeurgeschifte fiir notig erachtet. Frei-
lich gibt es noch ein anderes Geschift, das aber eigent-
lich mehr zur Landwirtschaft gehort, wo es ebenfalls
nicht moglich wire, den Arbeitern den freien Sonn-
tag zu geben. Es betrifft dies die Kédsereien. Ich kenne
allerdings die betreffenden Verhiltnisse nicht genauer,
aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht wohl
moglich sei, hier den Arbeitern am Sonntag frei zu
geben. Wenn sich das so verhalten sollte, so wiirde
ich einem eventuellen Antrage, auch fir die Kisereien
eine Ausnahme zu machen, nicht entgegentreten.

Bigler (Biglen). Es ist richtig, dass in den Tal-
kisereien wihrend der grossen Fabrikationsperioden
das Personal so sehr in Anspruch genommen ist
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und sich gegenseitig unterstiitzen muss, dass es durch-
aus nicht moglich wire, einem der Angestellten einen
ganzen Sonntag freizugeben, wie es in dem Antrage
der Regierung vorgesehen ist. Dagegen konnte ihnen
als Ersatz fir die entgangene Sonntagsruhe eine ent-
sprechende Ruhezeit in der Woche frei gegeben wer-

den. Es wiirden sich hiefiir im Laufe des Tages schon

zwei bis drei Stunden finden. Aus diesem Grunde
mochte ich beantragen, die Késereien ebenfalls unter
die in § 3 angefiihrten Ausnahmen aufzunehmen.

Witschi. Ich hitte gerne gewusst, wie es sich mit
dem freien Sonntag der landwirtschaftlichen Arbeiter,
z. B. der Melker verhilt. Man kann einem Melker
nicht einen ganzen Tag frei geben, da er jeden Mor-
gen und Abend seine Arbeit verrichten muss. Wenn
der Schlusssatz des § 3 so zu verstehen wire, dass
auch einem Melker je der. dritte Sonntag ganz frei
bleiben misste, dann wiirde ich beantragen, den Ar-
tikel :an die Kommission zuriickzuweisen.

Scheidegger. Line Bemerkung des Herrn Regie-
rungsrat Joliat veranlasst mich, das Wort zu er-
greifen. Herr Joliat hat gesagt, ich habe mich von
Anfang an mit diesem Zusatz einverstanden erklirt.
Dies ist nur insofern richtig, als diese Fassung in
dem Entwurf, an dem .ich mitgearbeitet habe, gestan-
den ist. Ich habe den Satz nur deshalb stehen lassen,
weil dieser Artikel vom Grossen Rat bereits angenom-
men war. ‘Ich war bis gestern der Ansicht, dass es
nicht angehe, einen vom Grossen Rat bereits ange-
-nommenen Artikel nachtriglich abzudndern. Sonst
hitte ich in der Kommission gegen diese Bestimmung
Opposition gemacht. Ich mochte das auch heute tun
und Ihnen den Antrag der Kommission empfehlen. Es
ist nicht moglich, in einer Konditorei am Sonntag
cinem Drittel der Arbeiter freizugeben, da diese Ge-
schifte gerade am Sonntag am meisten Arbeit haben.
Wenn einer am Sonntag frei sein will, so soll er ebhen
nicht Zuckerbicker werden. Und wenn ein Coiffeur
zwel bis drei Arbeiter anstellt, so hat er eben auch
fur so viele Arbeit und kann nicht am Sonntag einen
derselben entbehren. Man hat mit dem Fabrikgesetz
exemplifiziert. Das ist nicht ganz zutreffend. Dort
handelt es sich um Arbeiter, die auch am Sonntag
den ganzen Tag, d. h. 10 Stunden arbeiten miissen.
Da ist es wohl eher angezeigt, dass man ihnen je
den dritten Sonntag frei gibt. Hier aber handelt es
sich bloss um eine 6stiindige Arbeitszeit. Es bleiben
also jeden Sonntag noch vier Stunden zur Verfiigung
des Arbeiters, das macht in drei Sonntagen 12 Stun-
den, also mehr als einen Sonntag. Wenn Sie den
Zusatz der Regierung annehmen, so wird das Gesetz
. sehr gefihrdet werden.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Ich glaube,
Herr Witschi kann beruhigt sein. Er hat von § 3 fir
die Landwirtschaft nichts zu befiirchten. Ein Melker
wird nicht als Angestellter in einem der Gewerbe,
von welchen hier die Rede ist, betrachtet und es
wird wahrscheinlich kein Bauer angehalten werden
konnen, seinem Melker jeden dritten Sonntag frei zu
geben.

Ich erlaube mir noch, einen eventuellen Zusatz-
antrag zu dem Vorschlag der Regierung zu stellen.
Wir haben gesehen, dass auch noch fiir andere Ge-
werbe als die Konditoreien und Coiffeurgeschifte Aus-
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nahmen gestattet werden miissen. Herr Bigler hat von
den Kisereien geredet. Wenn wir weiter diskutieren,
so werden wir sicher finden, dass noch andere Ge-
werbe auf die gleiche Beriicksichtigung Anspruch
haben. Ich glaube daher, man sollte im Antrag der
Regierung nicht nur kurzweg von Konditoreien und
Coiffeurgeschiiften reden, sondern die Maoglichkeit
offen behalten, dass auch noch andere Geschifte no-
tigenfalls ausgenommen werden konnten. Ich mochte
daher beantragen, dem Zusatz der Regierung folgende
Fassung zu geben: « Ueberdies soll ihnen — die Kon-
ditoreien und Coiffeurgeschifte mit einem einzigen
Gehiilfen und dhnliche ausgenommen — je der dritte
Sonntag ganz frei bleiben. »

Lenz, Prisident der Kommission. Ich moéchte nur
die Behauptung des Herrn Scheidegger richtig stellen,
die in § 3 des regierungsritlichen Entwurfes ent-
haltene Bestimmung sei in der ersten Beratung ange-
nommen worden. Angenommen wurden einzig die
§§ 1 und 5 des frithern Entwurfes. Die §§ 2, 3, 4

'und 6 dagegen wurden an die Kommission zurick-

gewiesen. Die fragliche Bestimmung des heutigen § 3
befand sich aber in § 6 des ersten Entwurfes, wo es
am Schlusse hiess: «Ueberdies soll ihnen, ausge-
nommen in den Coiffeurgeschiflten, je der zweite
Sonntag ganz frei bleiben». Es ist also nicht richtig,
dass wir einen Artikel diskutieren, der durch Gross-
ratsbeschluss bereits festgesetzt ist. In der Sache
selber bin ich ein entschiedener Anhinger des Zu-
satzes, wonach je der dritte Sonntag frei gegeben
werden soll. Wenn dies bei den Eisenbahnen, der
Post, dem Telegraphen und an vielen andern Orten
moglich ist, so sollte es doch auch in andern Ge-
werben durchfithrbar sein. Allein ich habe mich tiber-
zeugen miissen, dass man nicht einfach so generali-
sieren kann, sondern dass es Fille gibt, die speziell
behandelt werden miissen. Das trifft sicher fiir den
von Herrn Witschi angefiihrten Fall des Melkers zu.
Es kann zwar Herrn Witschi entgegengehalten wer-
den, dass gewiss schon jetzt jeder Bauer in die Lage
kommt, hin und wieder einem Melker auch an einem
Sonntag frei zu geben. Das wird auch in Zukunft
vorkommen. Allein von vornherein zu bestimmen, dass
das alle drei Sonntage geschehen miisse, ginge nach
meiner Ansicht doch entschieden zu weit. Deshalb
komme ich zu der Ueberzeugung, dass es in der Tat
besser ist, eine solche Bestimmung nicht in das Ge-
setz aufzunehmen, sondern sich mit dem Vorschlage
der Kommission zu begniigen. Es bleibt dann den
Gemeinden vorbehalten, die Angelegenheit zu ordnen,
wie sie es fir gut finden. Wir sehen aus der Vorlage
der Regierung, dass sie bestrebt ist, so viel als mog-
lich dafiir zu sorgen, dass der Arbeiter hin und wieder
einen freien Sonntag bekommt. Die Regierung wird
dieser Tendenz sicherlich auch bei der Sanktionierung
der verschiedenen Reglemente Ausdruck verschaffen.
Lassen wir daher diejenigen Kreise, welche die ein-
schligigen Verhiltnisse wohl besser kennen als wir,
d. h. die Gemeinden, die Sache vorderhand ordnen.
Sollten sie dann zu weit gehen, so ist die Regierung
immer noch da, um korrigierend einzugreifen.

Witschi. Gestiitzt auf die Erklirung des Kommis-
sionsreferenten, Herrn Jordi, dass die Landwirtschaft
in den hier in Betracht fallenden Gewerben nicht
inbegriffen sei, ziehe ich meinen Antrag zuriick.

1904. 46%
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' Abstimmung.
Eventuell

1. Der Antrag Bigler wird, weil nicht bestritten,
vom . Vorsitzenden als angenommen erklirt.
2. Fir den Antrag Jordi . Minderheit.

Definitiv.
Fir den Antrag des Regierungsrates

(mit dem Amendement Bigler) . 43 Stimmen.
Fiir den Antrag der Kommission . 69 »

§ 4.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Regierungsrat und die Kommission
schlagen Ihnen folgenden § 4 vor: «Uebungen der
Feuerwehren und der freiwilligen Schiessvereine sind
an den hohen Festtagen ginzlich, an den andern
offentlichen Ruhetagen wihrend des Vormittagsgottes-
dienstes untersagt.» Wir glauben einem tiefgefiihlten
Bediirfnis des Volkes zu entsprechen, wenn wir diese
Bestimmung im Gesetz aufnehmen. Denn es ist nicht
zu verkennen, dass .in dieser Beziehung des Guten
zu viel geschieht. Die Uebungen der Feuerwehren
und auch der Schiessvereine an einem Sonntag wih-
rend des Vormittaggottesdienstes oder vielleicht sogar
an einem hohen Festtage sind entschieden nicht not-
wendig und widersprechen der Sonntagsruhe und
namentlich' der Sonntagsheiligung. Es fragt sich
nun, wie’ weit man in dieser Richtung gehen soll.
Im Schosse des Regierungsrates herrschte die Ten-
denz, noch weiter zu gehen, als hier vorgeschlagen
wird. Ein Teil des Regierungsrates ist der Ansicht,
dass wenigstens die Uebungen der Feuerwehren an
einem Sonntag gar nicht stattfinden sollten. Diese
Anschauung gab sich bei Anlass der Behandlung eines
Strafnachlassgesuches kund. Doch hélt die Regierung
in ihrer Mehrheit dafiir, dass es geniigen diirfte, wenn
die Feuerwehriibungen und die Uebungen der Schiess-
vereine bloss an den hohen Festtagen ginzlich unter-
sagt, dagegen an gewoéhnlichen Sonntagen mit Aus-
nahme der Zeit des Vormittagsgottesdienstes erlaubt
sein sollen. Ich weise in dieser Beziehung auf eine
Petition einer ungefihr 150 Mann starken Versamm-
lung in Lyss hin, die im Jahre 1891 stattfand
und an welcher auch die Kirchgemeinderite und
die Pfarrer vertreten waren. Jene Versammlung, die
den damaligen Entwurf eines Sonntagsruhegesetzes
diskutierte und die Annahme desselben warm be-
firwortete, sprach speziell mit Riicksicht auf die vor-
liegende Frage folgenden Wunsch aus: «Spritzen-
musterungen, Inspektionen, Schiessiibungen sollen
Sonntags jeweilen um 8 Uhr vormittags beendet sein
oder auf den Nachmittag verlegt werden». Diese Ver-
sammlung wollte also ungefdhr das, was heute der
Regierungsrat und die Kommission IThnen beantragen.
Wir glauben, mit dem vorliegenden § 4 werde so
ziemlich das Richtige getroffen, und wir empfehlen
Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Jordi, Berichterstatter der -Kommission. Ich bin
mit den Ausfithrungen des Herrn Regierungsrat Jo-
liat vollstindig einverstanden. Der vorliegende § 4
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wird den verschiedenen Wiinschen, die namentlich
von seiten der Kirchgemeinderite geltend gemacht
wurden, gerecht, ohne den Schiessvereinen oder Feuer-
wehren irgendwie zu nahe zu treten. Ich empfehle
Ihnen ebenfalls Annahme des Artikels.

v. Steiger, Regierungsrat. Ich erlaube mir, in be-
zug auf § 4 eine abweichende Meinung zu vertreten.
Es betrifit dies die Uebungen der Feuyerwehren. Ich
erinnere mich sehr gut der Zeit, da man im Berner-
land nichts anderes gewusst hat, als dass am Auf-
fahrtstage Feuerwehrmusterung war. Das war bei uns
ganz allgemein und wir Knaben hatten unsere helle
Freude daran, teils wegen der Musterung selber, mehr
aber noch wegen der Lebkuchenstinde, die bei die-
sem Anlass aufgerichtet wurden. Allm&hlig ist das
anders geworden und unsere Feuerwehrmusterungen
haben einen ganz andern. Charakter angenommen. Sie
dienen nicht mehr bloss zur Parade, wie das einmal
der Fall war. Sie werden zugeben, dass frither an
den Auffahrtsmusterungen sehr wenig gearbeitet
wurde. Man machte ein wenig Parade und dann ging
es zu Bier und Wein. In neuerer Zeit sind die Feuer-
wehrmusterungen von einem viel ernsteren Geiste er-
fiillt. Sie werden nicht mehr als blosse Spielerei be-
trachtet, sondern als eine ernste Arbeit, bei der jeder-
mann seine Pflicht gewissenhaft erfiillen muss. Damit
kam man auch bereits in vielen Gemeinden davon ab,
diese Musterungen auf einen Sonntag zu verlegen, weil
man sie eben als Dienst, als eigentliche Arbeit be-
trachtet, fiir die man einen Werktag in Anspruch neh-
men soll. Wenn auch in vielen Gemeinden sich auch
noch der alte Brauch erhalten hat, so habe ich doch
die volle Ueberzeugung, dass auch dort ohne jegliche
Zwangsanwendung sich allmihlig die Umwandlung
vollziechen wird. Denn sie hilt eben mit der Ver-
besserung des Feuerwehrwesens selber Schritt. Ich
wiirde es daher als einen Fehler ansehen, wenn in
diesem Gesetz festgenagelt wiirde, dass die Uebungen
der Feuerwehren am Sonntag stattfinden diirfen. Das
Richtige wire wohl, davon gar nichts zu sagen. Es
gehort auch gar nicht hieher, sondern in die gesetz-
lichen Erlasse, die sich mit der Organisation des
Loschwesens und der Feuerwehren befassen. Dies
geschieht speziell in dem Dekret vom 18. Juni 1884.
Dieses Dekret hat uns wéhrend 20 Jahren gute Dienste
geleistet, aber doch haben wir inzwischen einige Er-
fahrungen gemacht, welche gewisse Erginzungen und
Modifikationen dieses Dekretes als wiinschenswert er-
scheinen lassen. Wir glauben nun, bei der Revision
dieses Dekretes sei dann der Anlass gegeben, die
vorliegende Frage ndher zu priifen und die notigen
Vorschriften dariiber aufzustellen, ob am Sonntag
Feuerwehriibungen stattfinden diirfen oder nicht, ob
vielleicht bloss die Abhaltung von Inspektionen ge-
stattet sein soll, nicht aber eigentliche Arbeit. Sie
wissen, dass der Grosse Rat schon oft in den Fall
kam, Strafnachlassgesuche zu behandeln von Feuer-
wehrménnern, die am Sonntag aufgeboten waren, dem
Aufgebot aber nicht Folge leisteten und deshalb ge-
biisst wurden. Der Grosse Rat hat diesen Gesuchen
jeweilen entsprochen, ohne freilich die Frage grund-
sitzlich zu l6sen. Aber man fand, dass es nicht billig

-sei, jemanden am Sonntag zu etwas zu zwingen, das

nicht dringend notwendig ist. Es handelt sich ja da
nicht um einen Notfall, sondern um etwas, das eben-
so gut auf einen andern Tag angesetzt werden kann.



(17. Marz 1904.)

Die Regierung fand, dass man die Angelegenheit nicht
einfach so fortgehen lassen konne, sondern dass in
dieser Richtung einmal klare Bestimmungen aufge-
stellt werden sollten, und sie beauftragte die Direktion
des Innern, zu untersuchen, ob und in welcher Weise
die bestehenden Vorschriften des Feuerwehrreglemen-
tes oder des Dekretes von 1884 revisionsbediirftig
seien und bei diesem Anlasse die ganze Frage dem
Grossen Rat vorzulegen. Wir gedenken in dieser
Weise vorzugehen und deshalb beantrage ich Ihnen
hier die Worte « Feuerwehren und'» zu streichen. Da-
mit wird der Frage selber in keiner Weise vorge-
griffen, sondern sie wird unprijudiziert vom Grossen
Rat bei Anlass der Revision des Dekretes iiber das
Loschwesen gelost werden.

Iseli (Jegenstorf). Herr Regierungsrat v. Steiger
hat mir mit seinen Worten ganz aus dem Herzen ge-
sprochen. Ich habe mich im gleichen Sinne zu § 4
dussern wollen. Nur glaubte ich, Herr Regierungsrat
v. Steiger werde zu einem andern Schlusse kommen
und den Antrag stellen, die Feuerwehriibungen sollen
am Sonntag ginzlich verboten sein. Ich hitte einem
solchen Antrag beistimmen konnen. Es ist richtig,
dass die Feuerwehriibungen im Laufe der Zeit einen
andern Charakter als frither angenommen haben. In
der Stadt werden die Uebungen gewohnlich am Sonn-
tag Morgen abgehalten und um 1/,8 oder 8 Uhr sind
die Leute wiederum zu Hause. Auf dem Lande aber
verhilt es sich anders. Da konnen die Musterungen
wegen der notwendigen landwirtschaftlichen und hius-
lichen Arbeiten nicht am Morgen abgehalten werden,
sondern missen auf den Nachmittag verlegt werden.
An vielen Orten geschieht es am heiligen Auffahrts-
tage, an andern an einem gewohnlichen Sonntag. Da
muss dann den ganzen Nachmittag mit der Spritze im
Dorfe herumgefahren werden und nachher setzt es
eine Trinkerei ab, auf die gewohnlich auch noch eine
Keilerei folgt. Man konnte an einem solchen Tage
viel eher glauben, dass es sich um einen Markt handle
statt um eine militdrische Inspektion und Uebung.
Ich hitte auch schon an solchen Feuerwehrmusterun-
gen an einem Sonntag Nachmittag teilnehmen sollen,
aber ich erklirte, dass ich nicht mitmache. Man
drohte mir mit gerichtlicher Anzeige. Aber ich liess
mich dadurch nicht von meinem Entschlusse abbrin-
gen. Ich weiss auch, dass Leute in solchen Fillen
von den Gerichtspriisidenten in Fraubrunnen und Lau-
pen freigesprochen wurden. In neuester Zeit soll auch
die Polizeikammer ein solches freisprechendes Urteil
gefillt haben. Es wiire darum viel besser, wenn die
Feuerwehrmusterungen am Sonntag tberhaupt unter-
sagt wiirden. Man konnte dieselben ganz gut an einem
Werktag abhalten, es ist ja nicht gesagt, dass sie ge-
rade im Heuet oder in der Erntezeit stattfinden miis-
sen. Man konnte auch auf dem Lande mit Leichtig-
keit einen passenden Werktag ausfindig machen und
die Biirger wiren davon befreit, einen ganzen Sonn-
tag Nachmittag verlieren zu miissen. Ich mdchte daher
den Antrag stellen, den § 4 an die Kommission zu-
riickzuweisen, damit sie die Frage priife, ob nicht
in diesem Gesetz der Grundsatz des génzlichen Ver-
botes der Feuerwehriibungen am Sonntag aufzustel-
len sei.

Priisident. Ich erdffne die Diskussion iiber den
Rickweisungsantrag des Herrn Iseli.
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Nither. Ich muss mich diesem Riickweisungsan-
trage widersetzen. Die Kommission hat diese Frage
bereits besprochen und sie wird zu keinem andern
Schlusse kommen, als dem, der in ihrem heutigen
Antrag zum Ausdruck gelangt. Sie konnte hochsten-
falls dem Antrag des Herrn Regierungsrat v. Steiger
zustimmen. Es soll den Gemeinden freigegeben wer-
den, die Feuerwehriibungen an einem Werktage oder
an einem Sonntage abhalten zu lassen. Wenn Stidte
wie Bern und Biel, deren Feuerwehren 700—800 Mann
zdhlen und wo die Leute nicht an einem Tage instruiert
werden konnen und wo jedes Jahr neue Mannschaften
eintreten, gezwungen wiirden, diese Uebungen auf die
Woche zu verlegen, so wiirden die betreffenden Leute
und Geschéfte enorm geschidigt werden. Die Abhal-
tung von Feuerwehriibungen an Sonntagen bedeutet
auch nicht eine so grosse Beeintrichtigung der Sonn-
tagsruhe, dass dieselbe in diesem Gesetz verboten
wetden miisste. Ich beantrage daher, den Vorschlag
des Herrn Iseli abzulehnen. Persénlich kann ich mich
dagegen dem Antrage des Herrn Regierungsrat v.
Steiger anschliessen, die beiden Worte « Feuerwehren
und » zu streichen und die Losung der Frage dem
Feuerwehrreglement vorzubehalten.

Schéonmann. Ich muss entschieden auch den An-
trag des Herrn Iseli bekdmpfen. Wenn das Verbot,
Feuerwehriibungen am Sonntag abzuhalten, aufgestellt
wirde, so wirde das fiir Ortschaften mit Fabrikbe-
volkerung bedenkliche Folgen haben. Die Uebungen,
Spezialkurse etc. miissten in der Woche abgehalten
werden, wodurch ein grosser Teil der Biirger ver-
hindert wiirde, ihre Arbeit in der Fabrik auszufiihren.
Dadurch wiirden die Betreffenden in ihrem Lohne
verkiirzt und es wire daher nur billig, dass sie dafiir
von der Gemeinde entschiddigt werden. Allein wenn
Sie bedenken, dass die lindlichen Gemeinden im all-
gemeinen finanziell nicht giinstig gestellt sind, so wer-
den Sie zugeben, dass ihnen solche Lasten nicht auf-
erlegt werden konnen.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich nehme an, dass Herr Iseli seinen
Antrag in der Meinung gestellt hat, dass nichste Woche
noch Sitzung sein werde. Wenn das der Fall sein
sollte und der Grosse Rat glaubt, der Regierungsrat
und die Kommission sollen den Artikel noch einmal
in Beratung ziehen, so will ich mich dem Vorschlag
des Herrn Iseli nicht widersetzen, obschon ich diese
nochmalige Beratung nicht fiir nétig halte. Wenn aber
der Grosse Rat heute die Session schliessen sollte,
so mochte ich mich dem Rickweisungsantrage doch
widersetzen. Denn sonst konnten wir den Entwurf
in dieser Session nicht mehr fertig stellen, sondern
miissten ihn auf die nidchste Tagung verschieben. Das
liegt wohl nicht in Threm Willen. Die wichtigsten
Artikel des Gesetzes sind jetzt durchberaten und an-
genommen, und wegen einer weniger wichtigen Be-
stimmung sollten wir nicht die Durchberatung des Ent-
wurfes auf die ndchste Session verschieben.

Seiler. Ich mochte Thnen ebenfalls empfehlen, den
Antrag des Herrn Iseli abzulehnen. Die Angelegen-
heit ist in der Kommission des langen und breiten
besprochen worden und die Kommission wiirde im
Falle der Riickweisung doch wieder mit grosser Mehr-
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heit an ihrem frithern Beschlusse festhalten. Was
den Antrag des Herrn Regierungsrat v. Steiger an-
belangt, so will ich mich nicht dagegen auflehnen,
glaube aber, wie gesagt, dass die Kommission keine
andere Fassung vorschlagen wird. Herr Iseli hat be-
sonders mit den lidndlichen Verhiltnissen argumen-
tiert; ich glaube aber, gerade wir auf dem Land seien
noch mehr genotigt, diese Uebungen am Sonntag ab-
zuhalten, als die Stidte.

Iseli (Jegenstorf). Ich habe den Riickweisungsan-
trag hauptsidchlich wegen der lhnen bekannten Ur-
teile gestellt. Man kann schon sagen, die Uebungen
seien am Sonntag gestattet. Wenn aber einer nicht
daran teilnehmen will, so braucht er nicht zu gehen.
Ich wollte der Kommission Gelegenheit geben, die
rechtliche Frage zu priifen.

Abstimmung.

Fir den Rickweisungsantrag Iseli .

M. Cuenat. Jai été trés heureux d’entendre M. le
directeur de I'Intérieur vous rappeler ses souvenirs
en ce qui concerne les exercices du corps des sapeurs-
pompiers. Je puis dire que les faits qui sont & ma
connaissance concordent entierement avec ceux qu’il
vous a exposés.

Vous ne savez peut-étre pas que dans la partie du
canton que j’habite, c’est & dire dans la partie catho-
lique du canton, il est d'usage d’organiser des exer-
cices de sapeurs-pompiers, — que l'on appelle des
«revues» — le jour de I'Ascension (Himmelfahrt).
Je crois savoir que tous ces exercices se sont en
géneral, faits d'une maniére convenable, c’est a dire
de fagon & ne pas troubler le culte qui commence d’or-
dinaire vers 9 heures du matin. Préparés par 1'état-
major du corps des sapeurs-pompiers, ils commen-
cent vers 6 heures du matin et sont achevés vers
71/,—8 heures. 1l est ainsi permis a tous les membres
du corps des sapeurs-pompiers de changer de toilette
et de se rendre a l'office religieux, sans qu'il en ré-
sulte aucun inconvénient. Je ne crois pas d’ailleurs
que les exercices se fassent & proximité d'une église
de facon & ce que le culte principal soit troublé. Comme
I’a dit M. le directeur d¢ I'Intérieur, les circonstances
se sont bien modifiées depuis une trentaine d’années.
Aujourd’hui les populations saluent avec plaisir I'orga-
nisation complete, sérieuse du corps des sapeurs-
pompiers, non seulement dans nos villes — mais dans
nos villages ou l'on a fait d’'immenses progrés, ou
I'on se donne la peine d’avoir un corps bien constitué,
sur le dévouements duquel nous puissions compter
en cas d’accident. Je n’aimerais pas, pour ma part,
que l'asuge en fat aboli.

Je ne veux pas en dire d’avantage. Quant & moi,
jappuie la proposition de M. le directeur de I'In-
térieur de supprimer la premiére phrase de l'art. 4
et par conséquent d’exclure du projet de loi ce qui
concerne les exercices du corps des pompiers.

Guggisberg. Mit der Tendenz des § 4 bin ich
vollstindig einverstanden und wiirde das Wort nicht
ergriffen haben, wenn nicht der Antrag gestellt wor-
den wiire, die Feuerwehriibungen zu eliminieren. Wenn
dieser Antrag angenommen wird, dann bleiben bloss
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noch die Uebungen der freiwilligen Schiessvereine.
Ich nehme an, diese werden' hier nur deshalb angefiihrt,
weil sie unter Umsténden geeignet sind, den Gottes-
dienst zu stéren. Es handelt sich also hauptsichlich
um einen Lirm, der vermieden werden soll. Ich glaube
darum, dass, wenn die Feuerwehriibungen gestrichen
werden, tiberhaupt der ganze Artikel weggelassen wer-
den kann, weil dann die Schiessiibungen durch den
§ b igeregelt werden, welcher im allgemeinen den Lirm
in der Ndhe der Gotteshiduser wihrend des Vormittags-
gottesdienstes verbietet. Ich stelle also fiir den Fall
der Annahme des Antrages des Herrn Regierungsrats
v. Steiger den Antrag, den ganzen Artikel zu streichen.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Regierungsrats v. Steiger
(gegentiber dem Antrag des Regie-

rungsrates und: der Kommission) . Minderheit.

§ 5.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der § 5 ist seinerzeit von der Kommis-
sion aufgestellt und nachher vom Regierungsrat gerne
akzeptiert worden. Wir sind der Ansicht, dass der
Besucher des Gottesdienstes in seiner Andacht nicht
gestort, sondern im Gegenteil moglichst geschiitzt wer-
den soll. Der Regierungsrat empfiehlt lhnen die An-
nahme dieses Artikels.

Guggisberg. s scheint mir, der § 5 sollte etwas
deutlicher gefasst werden. Man bezweckt mit der vor-
liegenden Bestimmung offenbar die Verhinderung der
Storung des offentlichen Gottesdienstes. Das geht aber
nicht mit der gewiinschten Deutlichkeit aus dem Ar-
tikel hervor. Es heisst hier bloss, in der Nihe von
Kirchen sei withrend des Gottesdienstes alles storende
Gerdusch zu vermeiden. Man konnte also meinen,
jedes Geriusch sei zu vermeiden, welches irgend eine
dritte Person, die in der Nihe der Kirche wohnt,
in ihrer Sonntagsbetrachtung stort. Das will man aber
offenbar nicht, sondern man will verhindern, dass
der. offentliche Gottesdienst gestort werde. Was aber
den offentlichen Gottesdienst stort, ist nicht mehr ein
Gerdusch, sondern ein Lidrm. Ich glaube, man gehe
zu weit, wenn man von Gerdusch redet. Das konnte
leicht zu vexatorischen Massregeln fithren. Im wei-
tern halte ich dafiir, dass solcher Lirm in der
Nédhe von Kirchen wihrend des Gottesdienstes nicht
nur zu vermeiden ist, sondern dass er verboten sein
soll. Ich mochte Thnen daher beantragen, den § 5
folgendermassen zu fassen: «An den offentlichen
Ruhetagen ist in der Nihe von Kirchen jeder den
Gottesdienst storende Lirm verboten ».

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Antrag des Herrn Guggisberg bedeutet
nur eine kleine redaktionelle Abiinderung des Antra-
ges des Regierungsrates und der Kommission. Ob man
von Gerdusch oder Lirm spreche, ist in meinen Augen
so ziemlich das gleiche, sofern dieser Ausdruck durch
den Begriff des Storens erginzt wird. Die Hauptsache
ist die Storung, komme sie nun von einem Geriusch
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oder von einem Lirm her. Wenn man im weitern sagt,
dass eine Storung zu vermeiden sei, so ist damit
auch ausgedriickt, dass sie verboten ist. Wenn Sie
jedoch den Antrag des Herrn Guggisberg vorziehen,
so habe ich nichts dagegen.

Diirrenmatt. Das Hauptgewicht des Abdnderungs-
antrages des Herrn Guggisberg liegt nicht in dem Wort
Larm statt Gerdusch, sondern in dem Ausdruck «ver-
boten». Ich glaube, man sollte diesen Ausdruck an-
nehmen. Die Wendung «ist zu vermeiden» macht
keinen gesetzgeberischen Eindruck.

Scherz. Ich habe eine etwas andere Auffassung
von dem Ausdruck verboten. Denken Sie z. B. an die
Heiliggeist-Kirche. Dieselbe steht in der Nihe des
Bahnhofes und die Eisenbahn macht auch Lirm. Eben-
so das Tramway, das an der Kirche vorbeifihrt. Da
kann man aber doch nicht sagen, der Lidrm ist ver-
boten, sondern nur, er ist zu vermeiden. Ich mochte
daher die Fassung des Regierungsrates und der Kom-
mission zur Annahme empfehlen.

Michel (Bern). Ich mdchte beantragen, die Worte
«in der Nidhe von Kirchen» zu streichen. Ich mache
darauf aufmerksam, dass an Festen auch geschossen
wird. Dieses Schiessen geschieht nicht in der Nihe
von Kirchen, aber der Gottesdienst wird durch das-
-selbe doch gestort. Nach dem vorliegenden Wortlaut
konnte man glauben, dieses Schiessen sei gestattet.
Ich mochte Thnen daher vorschlagen, dass diese Worte
gestrichen werden, auch fir den Fall dass der An-
trag des Herrn Guggisberg zum Beschluss erhoben
wird.

Priisident. Ich frage Herrn Guggisberg an, ob er
sich dem Antrage des Herrn Michel anschliesst.

Guggisberg. Ja.

Biihlmann. Iech mochte die Regierung und die
Kommission anfragen, ob das Gerduschmachen in der
Nihe von Kirchen wihrend des Gottesdienstes straf-
bar ist oder nicht. Der Ausdruck «ist zu vermeiden »
ist keine Strafandrohung. Wenn dieser Text beibe-
halten wird, so wird man Gerdusch machen diirfen,
ohne dass man deshalb bestraft werden kann.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir haben allerdings angenommen, dass
das Gerduschmachen stratbar sein soll.

Abstimmung.

Fir den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission . . . 92 Stimmen.
Fir den Antrag Guggisberg . . . . 26 »

§ 6.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier besteht ein kleiner Unterschied zwi-
schen dem Antrag des Regierungsrates und demjeni-
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gen der Kommission. Der Regierungsrat ist der Mei-
nung, dass man von einem Minimum der Busse Um-
gang nehmen soll, da es doch auch Fille geben kann,
wo eine Busse von 5 Fr., wie sie die Kommission
im Minimum aufstellt, doch vielleicht zu gross wire.
Das Maximum haben wir in Uebereinstimmung mit
der Kommission auf 300 Fr. festgesetzt. Man darf
sich an diesem Betrag nicht stossen und ihn fiir
zu hoch halten. Es kann da ganz eigentiimliche Zu-
widerhandlungen geben, die mit einer Busse von 300
Fr. nicht zu streng bestraft werden. Nehmen Sie z. B.
einen Bazar, wie sie gewohnlich von Leuten israeli-
tischer Konfession gehalten werden, der trotz des Ver-
botes am Sonntag offen bleibt. Ein solcher Bazar
macht vielleicht an einem Sonntag eine Einnahme von
vielen hundert Franken. Man konnte ihn daher mit
einer kleinen Busse von 50 Fr. oder 100 Fr. nicht
veranlassen, am Sonntag zu schliessen. Es ist daher
notwendig, mit Riicksicht auf solche besondere Fille
ein ziemlich hohes Maximum anzusetzen.

Priisident. Bevor wir in der Diskussion weiter
fahren, teile ich Ihnen mit, dass Herr Neuenschwander
vor der Beratung mir einen Antrag zugestellt hat, der
einen neuen § 6 vorschligt, der folgendermassen lau-
tet: «Der Grosse Rat ist befugt, fiir an Sonntagen
stattfindende Feste und Festivititen, welche vorwie-
gend finanziellen Charakter haben, auf dem Dekrets-
wege regulierende Bestimmungen aufzustellen.» —
Ich erteile Herrn Neuenschwander das Wort zur Be-
grimdung dieses Antrages.

Neuenschwander (Oberdiessbach). Sie haben eben
den Antrag verlesen horen, den ich mir zu stellen
erlaube, und ich gestatte mir, denselben kurz zu
begriinden.

Es ist mir aufgefallen, dass weder in dem Entwurf
des Regierungsrates noch in demjenigen der Kom-
mission von der in unserm Volksleben eine wichtige
Rolle spielenden Erscheinung der festlichen Anlisse
die Rede und dariiber irgend eine Bestimmung ent-
halten ist. Das fiel mir umsomehr auf, als landauf
landab in der Presse aller Schattierungen und spe-
ziell auch in der Schiitzenzeitung {iber die allzu vielen
Festlichkeiten geklagt wird. Man kann bei uns von
einer eigentlichen Festseuche reden, der gegeniiber
Abhiilfe geschaffen werden sollte. Ich will heute keine
Phlippika gegen diese Festseuche vom Stapel lassen,
aber Sie wissen, dass auch die schweizerische gemein-
niitzige Gesellschaft sich mit dieser Frage befasst hat
und zum Schluss gekommen ist, dass man die Zahl
der Feste, wenn immer moglich, etwas einschrinken
sollte. Ich bin zwar selber ein Freund gut organisierter
Feste und es ist mir lieber, wenn wir ein freudiges
Volk haben, als ein Volk, das in Pessimismus und Ma-
terialismus versinkt. Aber es muss doch zugestanden
werden, dass in bezug auf festliche Veranstaltungen
des Guten wirklich zu viel geschieht. Wenn einer die
Feste, welche wihrend des Sommers in unserm lieben
Bernerland stattfinden, alle besuchen wollte, so miisste
er mindestens ein halbes Dutzend Reisende anstellen
und er brichte es auch dann kaum noch fertig. Es
liegt auf der Hand, dass diese Ueberproduktion an
Festlichkeiten von nachteiligen Folgen begleitet ist.
Jedes IFest, so schone Ziele es auch verfolgt, hat auch
seine Nachteile. Der eine verspiirt sie am andern
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Tag vielleicht am sturmen Kopf, der andere am leeren
Geldbeutel u. s. w. Man hat gerade in der letzten
Zeit gelesen, dass Leute infolge der Fest- und Ver-
einsmeierei entgleisten, zu viel Geld ausgaben und
sich dann an fremdem Eigentum vergriffen. Es ist
wohl Pflicht des Grossen Rates, solche Erscheinungen,
die am meisten zur Beeintrichtigung der Sonntagsruhe
beitragen, bei der Beratung des Sonntagsruhegesetzes
in Berticksichtigung zu ziehen und sich zu fragen, ob
es nicht moglich wire, Mittel und Wege zu finden,
um die tibertrieben grosse Zahl der Feste auf ein ver-
niinftiges Mass zu reduzieren. Der von mir beantragte
Artikel will die gesetzliche Grundlage fiir ein der-
artiges Vorgehen des Grossen Rates schaffen.

Sie miissen mir gestatten, zur nihern Orientierung
noch einige Ausfithrungen zu machen. Es muss wohl
gesagt werden, fiir welche Feste durch das vorgesehene
Dekret beschrinkende Bestimmungen aufgestellt wer-
den sollen und was fiir Mittel und Wege zur An-
wendung gelangen sollen, um diese Feste zu treffen.
Nicht getroffen werden sollen selbstverstindlich die
Feste mit rein ethischem Charakter, die nichts an-
ders bezwecken, als das Volksleben zu veredeln, wie
Siangerfeste, Musikfeste, Turnfeste, religiose Feste
u. s. w. Es muss zwar gesagt werden, dass auch in
dieser Beziehung des Guten zu viel geschieht, dass
z. B. jeder Verein nach 10jihrigem Bestand ein Ju-
bilium feiert, das den Leuten Anlass gibt, sich zu
amisieren und viel Geld auszugeben. Aber im all-
gemeinen kann konstatiert werden, dass diese Vereine
gerade daraul hinarbeiten, die Feste moglichst zu ver-
einfachen. Von dem Dekret wiren also betroffen in
erster Linie alle Festlichkeiten niedern Charakters,
die speziell zu Erwerbszwecken inszeniert werden.
Dazu gehoren die Sackgumpet, Kisstechet, Weggliesset
u. s. w., die speziell von spekulativen Wirten organi-
siert werden, um eine schone Einnahme zu machen
und moglichst viele der oft sauer erworbenen Batzen
der Zuschauer an sich zu bringen. Auch die Preis-
kegelt sind da inbegriffen. Ich habe zwar gegen das
Kegelschieben an sich nichts einzuwenden. Es ist
ein gesunder Sport. Wenn es aber vorkommt, dass
Privatleute, nicht Wirte, an einem Sonntag solche
Preiskegelt veranstalten, um dabei einen schonen
Gewinn herauszuschlagen, und wenn wir sehen, dass
von der l6blichen Polizeidirektion des hohen Standes
Bern derartige Bewilligungen erteilt wurden, so muss
das geradezu als ein Skandal bezeichnet werden. Das
sollte absolut nicht mehr vorkommen. Zu den Festen,
die nach meiner Ansicht ebenfalls Erwerbszwecken
dienen, gehoren auch die Schiitzenfeste. Ferne sei
es von mir, die schonen Ziele zu verkennen, die sich
die Schiitzen stellen: Forderung der Schiesskunst,
Pflege der Kameradschaft und des militidrischen Geistes
und wie sie alle auf dem Programm stehen und ge-
wohnlich in den schonen Schiitzenfestreden wieder-
klingen. Ich unterschitze die Bedeutung der Schiitzen-
feste durchaus nicht und es ist bekannt, wie dieselben
frither den Impuls zu grossen patriotischen Aktionen
gegeben haben und wie man sich an denselben zu-
sammenfand, um das Wohl und Wehe des Vaterlandes
zu besprechen. Allein es muss doch gesagt werden,
dass, wenn es Gesellschaften gibt, die alle drei bis
vier Jahre ein Schiitzenfest organisieren, doch noch
etwas anderes als Patriotismus und Hebung der
Schiessfertigkeit dahinter stecken muss. Der finan-
zielle Nutzen und Gewinn spielt dabei eben auch
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eine Rolle. Es ist ja ganz am Platze, wenn an solchen
Festen auch etwas verdient wird, geben doch die Vor-
bereitungen viel zu tun, belaufen sich doch die Kosten
ziemlich hoch und ist auch ein erhebliches Risiko
zu tragen. Allein es muss eben doch gesagt werden,
dass auch die Schiitzenfeste zu den Festen gehoren,
die einen spekulativen Charakter haben. Auch die
Schwingfeste haben vielfach einen finanziellen An-
strich. Ich habe da speziell die Wirtshausschwingen
1y Auge, die wihrend des Sommers in grosser Zahl
angestellt werden und die speziell dazu dienen, dass
der Wirt und auch die Schwinger, denen Geld ausge-
teilt wird, ein gutes Geschift machen.

Noch ein paar Worte dariiber, auf welchem Wege
da vorgegangen werden soll. Die Feste sollen in erster
Linie auf ein verniinftiges Mass eingeschrankt werden.
Sodann sollen die Auswiichse, die sich an diesen
Festen geltend machen, bekdmpft werden. Die Ertei-
lung einer Bewilligung {iir die Veranstaltung der ge-
nannten festlichen Anldsse sollte etwas schwieriger
gestaltet werden. Es sollten z. B. einer Wirtschaft
nur eine beschrinkte Anzahl derartiger Bewilligungen
abgegeben werden. Selbstverstindlich sollen solche
Festlichkeiten in Zukunft nicht mehr von Privatper-
sonen veranstaltet werden. Herr Polizeidirektor Joliat
hat lbrigens seit der Eingabe, die ich ihm seinerzeit
wegen des erwihnten von einem Privaten veranstal-
teten Preiskegelts zukommen liess, keine derartige Be-
willigung mehr erteilt. In bezug auf die Schiitzenfeste
ist das Vorgehen etwas schwieriger. Allein ich bin der
Ansicht, dass in einem Dekret sehr gut gesagt werden
kann, das Maximum der Schiitzenfeste bis zu einer
Plansumme von 5000 Fr. betrage 6 per Jahr. Sechs
solche Schiitzenfeste im Kanton Bern per Jahr wiirden
gentigen. Im fernern konnte bestimmt werden, dass in
den Jahren, in denen ein kantonales Schiitzenfest statt-
findet, hochstens drei -solcher kleinerer Feste ge-
stattet werden. Endlich konnte die Einschriankung auf-
gestellt werden, dass eine Schiitzengesellschaft erst
nach einer Frist von 6 Jahren wieder ein Fest ver-
anstalten darf. Man kann nun einwenden, mit der-
artigen Bestimmungen wiirden einzelne Gesellschaften
vor den Kopf gestossen. Allein ich ‘méchte die Durch-
flihrung dieser Bestimmungen im allgemeinen dem -
kantonalen Schiitzenverein iberweisen. Diesem Ver-
ein gehoren bekanntlich 90 0/, der bernischen Schiitzen-
gesellschaften an und es wire wohl das Richtige, wenn
ihm die Kompetenz tibertragen wiirde, die Frage der
Schiitzenfeste und deren Beschrinkung definitiv zu
regeln. Diese Angelegenheit wird iibrigens noch im
Laufe dieses Jahres im kantonalen Schiitzenverein
zur Sprache kommen. Im fernern kénnte der kantonale
Schiitzenverein auch den Auftrag erhalten, die mit
diesen Festen verbundenen Auswiichse zu bekdmpfen.
Ich denke z. B. an die Lockvigel in der Form von vielen
Nachdoppelscheiben, auf denen das Nachdoppeln in
unbeschrinkter Weise erfolgen kann, und an die Lor-
beerkrénze, die man leicht erwerben kann, wenn man
das notige Geld zur Verfiigung hat. Die Schiitzenfeste
sehen bald aus wie reine Laubhiittenfeste und mit den
Lorbeerkrinzen, welche eine Auszeichnung fiir vor-
zligliche Leistungen sein sollten, wird der reinste Hum-
bug getrieben. Ein weiterer Lockvogel an den Schiitzen-
festen sind die Ehrengaben. Es kann nicht bestritten
werden, dass in bezug auf den Ehrengabenbettel in
unserer Zeit ebenfalls zu weit gegangen wird. Wenn
sich eine Gesellschaft erlaubt, nachdem sie vielleicht
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wihrend 50 Jahren kein Fest abgehalten hat, einige
Geschiiftsfreunde u. s. w. um die Verabfolgung einer
Gabe anzugehen, so kann man das verstehen. Allein
wenn man regelmissig alle Jahre auf solche Ehren-
gaben ausgeht, so muss das als ein Auswuchs an-
gesehen werden, dem entgegengetreten werden sollte.

Priisident. Ich muss den Redner bitten, etwas
mehr bei der Sache zu bleiben und nicht so weit-
schweifig zu werden.

Neuenschwander (fortfahrend). Das ist, was ich
betreffend die Schiitzenfeste zu sagen hatte.

Nun noch ein paar Worte iiber die Schwingfeste,
die eventuell auch in dieses Dekret aufgenommen wer-
den konnen. Es wire jedenfalls gut, wenn diese
Schwingfeste in der Weise organisiert wiirden, dass
dabei keine Geldgaben zur Austeilung gelangen. Ich
hatte meinen Antrag seinerzeit bereits der Kommission
eingereicht, derselbe wurde aber in ihrem Entwurfe
nicht beriicksichtigt. Ich fand aber, dass die Ange-
legenheit wohl verdiene, im Grossen Rat besprochen
zu werden. Wenn man beabsichtigt, die Sonntags-
ruhe mehr zu schiitzen und weiter auszudehnen als
bisher, so ist es wohl am Platze, dass man die-
jenige Erscheinung im Volksleben, welche am meisten
zur Sonntagsunruhe beitrigt, auch berticksichtigt. Es
ist iibrigens nicht das erste Mal, dass diese Angelegen-
heit den Grossen Rat beschiftigt, sondern bereits am
6. Mirz 1899 ging ihm eine beziigliche Eingabe zu,
die aber zuriickgewiesen worden ist. Wenn man f{indet,
dass es an der Zeit ist, in genannter Beziehung ein-
mal etwas abzuriisten, so sollte man den Anlass der
Beratung eines Sonntagsruhegesetzes nicht voriiber-
gehen lassen, ohne dass der Grosse Rat die gesetz-
liche Grundlage schafft, um nachher in der ihm geeig-
net scheinenden Weise vorgehen zu konnen. Ich
mochte zum Schluss auch noch darauf aufmerksam
machen, dass wenn uns Geschiiftsleuten verboten sein
soll, unsere Arbeiter und Angestellten am Sonntag
zu beschiftigen, es nicht recht ist, wenn irgend ein
Komitee oder Privatpersonen am Sonntag solche Ver-
anstaltungen abhalten diirfen, die spekulativen Cha-
rakter haben und Erwerbszwecken dienen. — Ich er-
suche Sie, den von mir vorgeschlagenen neuen § 6
im vorliegenden Gesetz aufzunehmen.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Es ist richtig, dass Herr Grossrat Neuen-
schwander sich die Mithe genommen hat, der Kom-
mission eine Eingabe einzureichen, in der er die ver-
schiedenen Vorschlige, die er heute angefiihrt hat,
auseinandersetzte. Die Kommission hat dariiber auch
beraten, aber sie ist wie der Regierungsrat zum
Schluss gekommen, dass in dieser Beziehung einerseits
nicht viel zu machen ist und anderseits dasjenige,
was gemacht werden kann, sich an der Hand von
bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen aus-
fithren ldsst. Es ist schwierig, den verschiedenen Ge-
sellschaften vorzuschreiben, wie viel Schiitzenfeste
sie veranstalten diirfen, ob sie dafiir Ehrengaben sam-
meln diirfen oder nicht etc. Ich glaube, Herr Gross-
rat Neuenschwander hat selbst auf den Weg hinge-
wiesen, auf welchem diese Frage eine Losung finden
konnte. Der kantonale Schiitzenverein wire wirklich
am besten im stande, wenn hier wirklich Unordnung

187

herrscht, Ordnung zu schaffen und den Vereinen be-
greiflich zu machen, dass allfillige Missstinde besei-
tigt werden miissen. Dem Gesetzgeber aber ist es
kaum moglich, hier einzuschreiten. Auf der andern

_Seite darf aber auch nicht zu weit gegangen werden,

damit die Kunst des Waffengebrauchs nicht geschéi-
digt wird. Mit mehr Recht beklagt sich Herr Neuen-
schwander iiber das Vorhandensein so vieler anderer
Volksbelustigungen wie Eieraufleset, Sackgumpet, Kéis-
stechet, Birenjagd, Wettgrinnet u. s. w. In dieser
Beziehung geschieht wirklich des Guten zu viel. Aber
um diesem Uebelstand den Riegel zu stossen, brau-
chen wir keine neuen gesetzlichen Bestimmungen, son-
dern der Art. 17 des Wirtschaftspolizeidekretes geniigt
da vollstindig. Nach diesem Artikel liegt es vollstin-
dig in der Hand der Regierungsstatthalter, die Be-
willigung zu solchen Belustigungen zu erteilen oder
nicht. Wenn man glaubt, dass der Regierungsrat die
Regierungsstatthalter durch ein Kreisschreiben er-
suchen soll, in Zukunft mit der Erteilung solcher Be-
willigungen etwas zuriickhaltender zu sein, so kann
das mit Leichtigkeit geschehen.

Im fernern hat Herr Neuenschwander einen Punkt
beriihrt, der speziell den Polizeidirektor angeht. Er
hat gesagt, dass an Privatpersonen Bewilligungen f{ir
Preiskegell erteilt werden. Es ist richtig, — es wurde
von jeher auf der Polizeidirektion so verfahren — dass
solche Bewilligungen an Privatpersonen erteilt worden
sind, natiirlich immerhin unter der Verantwortlich-
keit des betreffenden Wirtes. Allein ‘ich kann die
Erkldrung abgeben — ich habe es Herrn Neuenschwan-
der gegeniiber bereits getan —, dass die Polizeidirek-
tion die strikte Weisung erteilt hat, dass solche Be-
willigungen an Privatpersonen fiir die Veranstaltung
von Preiskegelt in einer Wirtschaft nicht mehr erteilt
werden sollen. Freilich ist nicht bloss die Polizei-
direktion befugt, solche Bewilligungen zu erteilen, son-
dern wenn ein solcher Keglet nicht linger als einen
Tag dauert, haben auch die Regierungsstatthalter die
Befugnis, die Bewilligung zu erteilen.” Ob einzelne
Regierungsstatthalter noch solche Bewilligungen er-
teilen oder nicht, kann jetzt nicht mit Bestimmt-
heit gesagt werden. Aber man kann dem Uebel:
stand auch dadurch abhelfen, dass man die Re-
gierungsstatthalter durch ein Kreisschreiben ersucht,
solche Bewilligungen nicht mehr zu erteilen. Sie sehen
also, dass man mit den bestehenden gesetzlichen Be-
stimmungen vieles von dem, was Herr Neuenschwan-
der anstrebt, erreichen kann. Beziiglich der Schiitzen-
feste sollten wir aber, wie bereits bemerkt, die Ord-
nung der Angelegenheit dem kantonalen Schiitzen-
verein iiberlassen.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Die Kom-
mission hat den Antrag des Herrn Neuenschwander
gepriift und sich in vielen Punkten mit seinen Anre-
gungen vollstindig einverstanden erklirt. Sie wiirde
es ebenfalls begriissen, wenn der Festseuche Einhalt
geboten werden konnte. Allein sie fand, diese Materie
koénne nicht bei Anlass des Sonntagsruhegesetzes be-
handelt werden. Herr Neuenschwander wird Gelegen-
heit haben, die Frage in anderer Form vor den Gros-
sen Rat zu bringen und wir werden sie dann behan-
deln miissen. Aber heute liegt dazu kein Anlass vor.

Probst (Edmund). Ich unterstiitze die Ansicht des
Herrn Kommissionsreferenten voll und ganz. Ich bin
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ebenfalls der Meinung, dass diese Frage mit dem
Sonntagsgesetz nichts zu tun hat. Herr Neuenschwan-
der kann die Angelegenheit ja auf dem Wege der Mo-
tion zur Sprache bringen. Ich ergreife das Wort haupt-
sidchlich, um in bezug auf die Schiitzenfeste einige
Bemerkungen anzubringen. Ich weiss gar wohl, dass
wir an kleinern und grossern Schiitzenfesten keinen
Mangel haben. Aber auf der andern Seite ist auch
nicht zu vergessen, dass die Schiitzenfeste in unserm
Lande zur Hebung und Férderung des Schiesswesens
und der Verteidigung des Vaterlandes dienen. Sowohl
der Bund als die Kantone verabfolgen Beitrige zur
Forderung des Schiesswesens und die Schiitzenfeste
bilden gleichsam einen Priifstein fiir die in der Schiess-
ausbildung erzielten Resultate und zugleich einen
michtigen Ansporn fiir die Schiesspflichtigen. Es wire
nicht gut, wenn man in der Einschrinkung der klei-
nern Schiitzenfeste zu weit gehen oder sie gar ganz
abschaffen wiirde. Es ist nicht jedem Schiitzen mog-
lich, das kantonale Schiitzenfest zu besuchen und dafiir
mehrere Tage zu opfern, sondern gar viele sind eben
auf die kleinern Feste angewiesen. Ich sehe auch
nicht ein, mit welchem Recht Herr Neuenschwander
Preiskegelt, Wettgriinnet, Weggliesset undjdhnliche Ver-
anstaltungen, die Erwerbszwecken dienen, mit den
Schiitzenfesten vergleicht. Wenn bei den Schiitzen-
festen tiberhaupt von Erwerb gesprochen werden kann,
so ist doch darauf hinzuweisen, dass dieser Erwerb
auf jeden Fall nicht einzelnen Personen zugute kommt,
sondern der betreffenden Schiitzengesellschaft, welche
einen allfilligen Gewinn wieder im Interesse des
Schiesswesens, fiir die Erstellung eines Schiessstandes
und dergleichen verwendet. Im iibrigen bin ich, wie
gesagt, der Meinung, der Antrag des Herrn Neuen-
schwander gehore nicht hieher und sei infolgedessen
abzulehnen.

Abstimmung.

Fir den Antrag Neuenschwander Minderheit.

Jordi, Berichterstatter der Kommission. Ich méchte
namens der Kommission an der Aufstellung eines
Bussenminimums in § 6 festhalten. Wir halten ein
Minimum von 5 Fr. nicht fiir zu hoch. Wenn wir
kein Minimum festsetzen wiirden, so hitte der Richter
nach dem Strafgesetz das Recht, bis auf einen Franken
Busse herabzugehen. Das wire schliesslich gar keine
Ahndung der Uebertretung dieses Gesetzes mehr. Wir
empfehlen Ihnen daher, ein Bussenminimum von 5 Fr.
aufzunehmen.

Cuenat. Je n’ai rien contre la fixation du minimum
a b5 fr. bien que larticle 256 renferme 13 cas de
contraventions, punissables d'une amende de 1 fr.
a 40 fr. Mais ce .que je ne m’explique pas, c’est que les
autorités comultatives aient jugé a propos de fixer
le maximum de 'amende & 300 fr. Il suffit de relire
larticle 265 du code pénal pour se rendre compte
que des contreventions revétant un certain caractére
de gravité ne peuvent étre punies que d'un maximum
de 40 fr. d’amende. Ainsi, quiconque aura causé du
tapage nocturne, méme un dimanche, comme celui
qui aura occasionné un scandale trés important, et
sera puni d'une amende de 1 fr. & 40 fr. Comment
expliquer que le projet donne au juge la possibilité
d’appliquer une amende de 300 fr., dans le cas par
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exemple ot un pauvre petit négociant aurait laissé
son magasin ouvert et d’une facon ou de l’autre, in-
disposé le juge de police? Si 'on veut absolument
quelque chose de plus sévére que l'article 256, en
ce qui concerne la répression des contraventions &
la loi sur le repos dominical, alors fixons 'amende
a prononcer, dans les limites de 5 fr. & 50 fr.
C’est ce que je propose.

Stauffer (Biel). Ich mochte Ihnen empfehlen, am
Antrage der Kommission festzuhalten. Wenn grosse
Warengeschifte und Bazars, die am Sonntag offen
halten, nur mit 20 Fr. oder 30 Fr. geblisst werden,
so machen sie sich aus dieser Busse nichts, son-
dern werden finden, dass es sich ganz gut rentiert,
eine solche Busse zu bezahlen. Das Maximum muss
daher wesentlich héher angesetzt werden. Denn diese
Geschifte konnen nur dann gestraft werden, wenn es
ihnen an den Geldséckel geht.

Abstimmung.
Eventuell:
Fiir den Antrag der Kommission (ge-

genitber dem Antrag Cuenat) . Mehrheit.
Definitiv:

Fiir den Antrag der Kommission (ge-
geniiber dem Antrag des Regierungsrates) Mehrheit.

§ 7.

Wyss. Zu § 7 erlaube ich mir folgende Bemerkung,
die eigentlich auf eine Riickweisung des Artikels hin-
zielen wiirde. Ich stelle aber keinen Riickweisungs-
antrag, damit die Fertigstellung der ersten Beratung
heute nicht verunmoglicht wird. Ich mochte Sie je-
doch auf folgendes aufmerksam machen. In § 7 wird
vorgesehen, dass nach Annahme des Gesetzes der Art.
256, Ziff. 8, des Strafgesetzbuches vom 30. Januar
1866 aufgehoben ist. Dieser Artikel sieht vor, dass am
Sonntag verrichtete unnotige Arbeit, die zugleich An-
stoss erregt, mit einer Geldbusse von 1—40 Fr. be-
straft werden kann. Nun finde ich es ganz in der
Ordnung, dass sobald das Sonntagsruhegesetz selbst-
stindige Strafbestimmungen aufstellt, mit Ziff. 8 des
Art. 256 des allgemeinen Strafgesetzbuches aufgerdumt
wird. Allein ich mache Sie darauf aufmerksam, dass,
wenn Art. 256, Ziff. 8, des Strafgesetzbuches mit dem
Inkrafttreten des Sonntagsruhegesetzes dahinfillt, es
unter Umsténden zwei Jahre gehen kann, bis iiberhaupt
wieder eine Strafbestimmung in Kraft tritt. Denn die
Gemeinden haben zwei Jahre Zeit, ihre Reglemente
auszuarbeiten und vorzulegen, und bis diese Regle-
mente sanktioniert sein werden, haben wir keine Straf-
bestimmung gegen unnétige und anstdssige Arbeit am
Sonntag. Ich mochte daher die Kommission einladen,
zu priifen, ob nicht § 7 anders redigiert werden soll,
nimlich in dem Sinne, dass .Art. 256, Ziff. 8, des
Strafgesetzbuches nur dann dahinfallen soll, wenn
die betreffenden Gemeinden ein neues Reglement iiber
die Sonntagsruhe erlassen haben. Ich mdchte die
Kommission ersuchen, dieser Frage niher zu treten
und uns bei der zweiten Beratung dariiber Auskunft
zu geben.
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Lenz, Prisident der Kommission. Ich bin mit den
Bemerkungen des Herrn Wyss ganz einverstanden und
kann nur sagen, dass ich mir bereits vorgenommen
hatte, fiir die zweite Beratung eine andere Fassung
des § 7 vorzuschlagen.

Hofstetter. Nachdem § 3 des Entwurfes in der
Fassung der Kommission angenommen worden ist,
glaube ich, dass das Gesetz nunmehr auch fiir das
Wirtschaftsgewerbe annehmbar ist. Dagegen mache
ich darauf aufmerksam, dass in einem frithern Ent-
wurfe eine Bestimmung enthalten war, die auf das
Dekret von 1895 betreffend die Ruhetage des Wirt-
schaftspersonals Bezug nahm, und ich halte dafiir,
dass dieses Dekret auch hier wieder angezogen wer-
den sollte. Ich erachte dies fiir notwendig, damit klar
zu erkennen ist, welche gesetzlichen Bestimmungen
fur die Ruhetage des Wirtschaftspersonals gelten. Die-
ses Dekret fusst iibrigens auf dem gleichen Artikel
der Staatsverfassung wie das vorliegende Gesetz und
es ist kein Grund vorhanden, dasselbe hier nicht
zu erwéhnen.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das vorliegende Gesetz hat den Zweck,
den Gemeinden die Befugnis zu geben, von sich aus
Vorschriften betreffend die Sonntagsrube zu erlassen,
allerdings unter Vorbehalt der Genehmigung des Re-
gierungsrates. Nun haben wir es als selbstverstind-
lich angesehen, dass die Gemeinden nicht Vorschriften
erlassen diirfen, welche mit den bestehenden Bestim-
mungen iber das Wirtschaftswesen im Widerspruch
stinden. Deshalb haben wir es nicht fiir notig erachtet,
das fragliche Dekret hier besonders anzufiihren.

Stauffer (Biel). Ich mochte Herrn Hofstetter er-
suchen, die von ihm zur Sprache gebrachte Angele-
genheit in der gleichen Weise zu behandeln, wie Herr
Wyss es in bezug auf einen andern Punkt getan hat,
d. h. keinen eigentlichen Antrag zu stellen, sondern
die Frage der Kommission zur Priifung zu iiberweisen,
damit sie uns bei der zweiten Beratung dariiber Be-
richt erstatte.

Hofstetter. Ich kann mich mit Herrn Stauffer ein-
verstanden erkléiren.

Angenommen.

Prisident. Wir haben noch zuriickzukommen auf

§ 1.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die neue Fassung des § 1 der heutigen
Vorlage ist sozusagen gleich wie die frithere. Der
Unterschied ist nur ganz unbedeutend. Wir glauben
jedoch, dass die neue Redaktion besser sei und be-
antragen lhnen Annahme derselben.

Angenommen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Priisident. Der in der frithern Beratung ange-
nommene § 5 wiirde nach dem Vorschlag der Regie-
rung und der Kommission nunmehr dahinfallen. Wenn
das Wort nicht verlangt wird, nehme ich an, Sie,
seien mit diesem Antrage einverstanden. — Der Ar-
tikel ist aufgehoben.

TitelundIngress.

Angenommen.

Priisident. Ich frage an, ob ein Antrag auf Wie-
dererwigung gestellt wird.

Biihlmann. Nach meinem Dafiirhalten sind die
§§ 4 und 5 absolut unhaltbar. Wenn eine Schiitzen-
gesellschaft an einem Sonntag einen Ausmarsch macht,
um 5 oder 6 Uhr morgens abmarschiert und unter-
wegs mit dem Ausmarsch eine Schiessiibung verbindet,
so wird sie bestraft. Anderseits geht aber eine Blech-
musikgesellschaft, die wihrend des Gottesdienstes in
der Nidhe einer Kirche einen grossen Lirm veriibt,
straflos aus, weil kein Richter auf die Strafandrohung,
es sei ein solcher Lirm zu vermeiden, eine Strafe
aussprechen wird. Ich glaube, die beiden Artikel
sollten durchgesehen und zu der Bestimmung ver-
einigt werden, dass am Sonntag Morgen wihrend des
Gottesdienstes kein storender Lirm verursacht wer-
den darf.

Lenz, Prisident der Kommission. Wir wollen dem
Wunsche des Herrn Biihlmann gerecht werden.

Iseli (Jegenstorf). Ich mochte einen ihnlichen
Wunsch in bezug auf die §§ 2 und 4 aussprechen.
Nachdem der § 4 so wie er uns gedruckt vorliegt, an-
genommen worden ist, halte ich es fiir angezeigt, dass
die Kommission die Frage priife, ob nicht in § 2, wo
von den durch die Gemeinden zu erlassenden Regle-
menten die Rede ist, es den Gemeinden anheimgestellt
werden soll, in diese Reglemente auch die Feuerwehr-
iibungen aufzunehmen. In der Stadt wird die Angele-
genheit in der bisherigen Weise geordnet bleiben, d. h.
in den betreffenden Reglementen wird die Bestimmung
aufgestellt werden, dass die Feuerwehriibungen am
Morgen stattfinden. Auf dem Land wird man dagegen
bei gutem Willen diese Uebungen ganz wohl auf einen
Werktag verlegen konnen. Mit der Fortbildungsschule
verhielt es sich ganz gleich. Man glaubte anféinglich
auch nicht, dass sie an einem Samstag abgehalten
werden konne, und jetzt geht es doch ganz gut.

Lenz, Prisident der Kommission. Einverstanden.

Joliat, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
gierungsrates. Wir haben ebenfalls nichts dagegen.

1904. 48%
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Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Gesetzes . Mehrheit.

Eingelangt ist folgende

Interpellation :

Unterzeichneter stellt hiemit an die Regierung die
Anfrage, was sie nunmehr zu tun gedenkt, infolge
der ablehnenden Haltung des Bundesrates, die Besei-
tigung der Missstinde auf dem Gebiete des Hausier-
handels, sowie des unlautern Wettbewerbes durch ein
eidgendssisches Gesetz zu regeln.

Demme.

Dem Regierungsrat iiberwiesen.

Eingelangt ist ferner folgende
Motion :

Der Grosse Rat beauftragt den Regierungsrat ge-
miss Art. 93, Al 2, der Bundesverfassung, beim Bun-
desrat idas Initiativbegehren zu stellen, es sei die
Volksinitiative fiir die Bundesgesetzgebung (Gesetzes-
initiative) einzufiihren.

Moor,
Albrecht, Briistlein, Reimann, Gustav
Miiller, Schlumpf, Naher, Spring, Z’grag-
gen, Boinay, Schneeberger, Egenter, Ni-
col, Stauffer (Thun), Kiienzi, Scherz, Am-
rein, Jobin, Guggisberg, Rossel.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Priisident. Ich muss lhnen noch die Irage vor-
legen, ob Sie am nichsten Montag wieder zusammen-
kommen wollen. Sie haben bereits fiir die néchste
Woche das Gesetz betreffend die gewerbliche Be-
‘rufsbildung auf die Tagesordnung gesetzt. Ferner
wurde das Dekret betreffend die Feuerbestattung eben-
falls auf ndchste Woche verschoben, sowie die Mo-
tionen Moor, Schir und Lohner. Ich erdffne die Dis-
kussion tiber die Frage, ob wir néichsten Montag
Sitzung haben wollen oder nicht.

Biihlmann. Ich mochte Thnen beantragen, am Mon-
tag Sitzung zu halten und das Dekret betreffend die
Verteilung der Schulsubvention auf die Tagesordnung
zu nehmen. Diese Angelegenheit sollte nun endlich
einmal erledigt werden. Wir haben sie schon drei-
oder viermal diskutiert, und es ist den vorberatenden
Behorden wohl moglich, das Dekret bis nichsten Mon-
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tag vorzubereiten. Ich habe mir erlaubt, dem Prasiden-
ten einen Antrag, den ich in einer halben Stunde aufge-
stellt habe und der wie ich glaube, die Sache er-
schopft, einzureichen. Es sollte moglich sein, den
Gegenstand einmal definitiv zu erledigen.

Kindlimann. Ich mochte den Antrag des Herrn
Biihlmann, nidchsten Montag Sitzung zu halten, unter-
stitzen, und zwar mit Riicksicht auf das Lehrlings-
gesetz. Es wire in hohem Grade wiinschenswert, die-
ses Geschift einmal endgiiltig zu erledigen, nachdem
es nun schon seit mehreren Jahren anhingig ist.

Heller. Ich habe nichts dagegen, wenn der Grosse
Rat sich am Montag zur Behandlung des Lehrlings-
gesetzes wieder vereinigt. Doch wiirde ich es lieber
sehen, wenn die Session heute geschlossen wiirde.
Auf alle Fille wird es nicht moglich sein, das Dekret
betreffend die Verteilung der Schulsubvention schon
in der nichsten Woche zu behandeln. So schnell geht
das nicht, wie Herr Biihlmann meint.

Reimann. Ich mochte den Antrag, den ich gestern
stellt habe, wiederholen, heute die Session zu schlies-
sen. Ich bin ein ebenso eifriger Anhénger des Lehr-
lingsgesetzes wie irgend ein anderer und wiinsche
auch, dass dieses Geschift einmal zu Ende gebracht
werde. Allein es liegt keine Gefahr im Verzug, wenn
wir das Gesetz als erstes Traktandum der Maissession
ansetzen, da doch vor dem Herbst keine Volksab-
stimmung abgehalten wird. Fiir das Dekret betref-
fend die Verteilung der Schulsubvention miissen
wohl erst die nétigen Vorarbeiten gemacht werden.
Die Vorlage kann nicht einfach aus dem Aermel ge-
schiittelt werden. Dass Herr Biihlmann seinen An-
trag in einer halben Stunde fertig stellte, beweist mir
noch nichts. Ich konnte unter Umstéinden einen solchen
auch in einer Viertelstunde fertig bringen.

Bigler (Biglen). Ich mochte darauf aufmerksam
machen, dass die Vorbereitungen fiir die bernische
Lehrerversicherungskasse bereits so weit getroffen
sind, dass die é&ltern Lehrer angefragt wurden, ob
sie der Kasse beitreten wollen. Die Antworten sind
eingetroffen und der Grosse Rat sollte nun beschlies-
sen, ob er die in Aussicht genommenen 30,000 Fr.
fur diesen Zweck aussetzen will oder nicht. Wenn wir
diesen Beschluss nicht in der gegenwirtigen Session
fassen, so entsteht eine unliebsame Verzogerung und
die Kasse kann nicht, wie es wiinschenswert wire, voll-
stindig organisiert werden. Ich mochte deshalb sehr
wiinschen, dass der Grosse Rat sich nichste Woche
wieder versammle und ich mochte die vorberatenden
Behorden dringend bitten, bis dahin die Vorlage be-
treffend die Verteilung der Schulsubvention fertig zu
stellen.

Freiburghaus. Ich mochte mich den Antrédgen der
Herren Biithlmann und Bigler energisch widersetzen.
Sie haben letzten Dienstag beschlossen, die Vorlage
betreffend die Schulsubvention an die Regierung und
die Kommission zuriickzuweisen im Sinne der Aus-
arbeitung eines Dekretes. Sie werden nun den vor-
beratenden Behorden nicht zumuten wollen, dass sie
ihre Arbeit bis néchsten Montag beendigen. Die Re-
gierung wird das Dekret zuerst ausarbeiten miissen,



(17. Miarz 1904.)

bevor die beiden Kommissionen es beraten konnen.
Ich gebe zu, dass Herr ‘Bithlmann in kurzer Zeit
ein Dekret fertigstellte, aber es ist eine andere Frage,
ob die Regierung und die Kommissionen damit einig
gehen. Ich halte also dafiir, dass der Regierung und
den beiden Kommissionen nicht zugemutet werden
kann, in so kurzer Zeit eine so wichtige Materie
grundlegend fiir einige Jahre zu ordnen. Ich mochte
daher den Antrag unterstiitzen, es sei dieses Dekret
in der gegenwdirtigen Session nicht mehr zu be-
handeln, sondern auf den Mai zu verschieben. —
Auch das Lehrlingsgesetz kann ohne Nachteil erst im
Mai zur Behandlung gelangen, und ich empfehle Ihnen
daher ebenfalls, heute idie Session zu schliessen.

Biihlmann. Ich muss durchaus bestreiten, dass
diese Arbeit eine so wichtige ist, wie es dargestellt
wurde. Es handelt sich einfach um die Frage, ob der
Staat oder die Gemeinden das Geld verteilen sollen.
Diese Frage muss entschieden werden und dafiir brau-
chen wir kein grosses Dekret auszuarbeiten. Die Ge-
meinden verlangen, dass man {ber diese prinzipielle
Frage einmal schliissig werde. Wenn man dann findet,
dass die Angelegenheit zur redaktionellen Erledigung
zuriickgewiesen werden soll, so habe ich nichts da-
gegen.

Schir. Wie Sie wissen, habe ich in dieser Ma-
terie viel gearbeitet und ich kann als Mitglied der
Kommission erkliren, dass es sicher moglich ist, das
Geschift nichste Woche zu behandeln, wenn der gute
Wille hiefiir vorhanden ist. Die Materie ist in der
Kommission in so vielen Sitzungen besprochen wor-
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den, dass jedermann weiss, was er will. Wir werden
uns in einer einzigen Sitzung einigen konnen, ebenso
die Regierung. Ich mochte daher den Antrag des
Herrn Biihlmann unterstiitzen und vorschlagen, néch-
sten Montag das Lehrlingsgesetz zu behandeln und die
Schulsubventionsvorlage auf die Tagesordnung von
Dienstag zu setzen.

Heller. Es fehlt nicht am guten Willen, die Sache
zu behandeln; aber es ist einfach ein Ding der Un-
moglichkeit. Herr Schir weiss, was er will; aber
wir wissen es noch nicht. Ich empfehle IThnen noch-
mals, die Angelegenheit nicht in der nichsten Woche
zu behandeln. ‘

Abstimmung.

Fiir Vertagung auf néchsten Montag . 44 Stimmen.
Fir Schluss der Session . . . . . 55 »

Schluss der Sitzung und der Session um 11/, Uhr,

Der Redakteur :

Zimmermann.






	Ausserordentliche Session : März

